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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information/Anhörung Ortsbeirat gem. § 75 (2) GemO am 
25.01.2016  
27.03.2019 

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) am 29.02.2016 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im 
Amtsblatt 13/2016 am 

04.03.2016 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (gem. § 3 (1) BauGB) im 
Zeitraum vom 

14.03.2016 
bis 

01.04.2016 
Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung am 

17.03.2016 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (im Sinne des § 4 (1) BauGB) mit Schreiben vom 

14.03.2016 

Offenlagebeschluss sowie Beschluss Zielfortschreibung am 04.11.2019 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (gem. § 4 (2) BauGB) 
mit Schreiben vom   

27.11.2019 

Beschluss zur Umstellung des Bebauungsplanverfahrens vom 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB auf das „Vollverfah-
ren gem. den §§ 3, 4, 4a BauGB  

09.12.2019 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt am 11.12.2019 

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom 
 19.12.2019 

bis 
28.01.2019 

Ortsübliche Bekanntmachung der Wiederholung der Offenlage im 
Amtsblatt am 

12.02.2020 

Wiederholung der Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum 
vom 

 20.02.2020 
bis 

23.03.2020 

Satzungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am  

 

1.2 Anmerkungen zum Verfahren  

Das Bebauungsplanverfahren wird nach § 12 BauGB als vorhabenbezogener Bebauungsplan 
durchgeführt. Die Vorhabenträgerin hat mit Schreiben vom 04.12.2015 einen Antrag auf Auf-
stellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gestellt.  

Vorhabenträgerin ist die Firma „Metropol Projektentwicklung Ludwigshafen GmbH & Co. KG“, 
Nobelstraße 20, 76275 Ettlingen. Er plant in Abstimmung mit der Stadt Ludwigshafen an der 
Stelle des alten Kaufhofgebäudes (so genannte „Tortenschachtel“) den Bau eines 19-geschos-
sigen Geschäftshauses mit Einzelhandel, Verwaltung, Büros, Praxen und Hotelnutzung.  
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Der rechtskräftige Bebauungsplan muss dafür entsprechend geändert und erweitert werden. 
Da der Bebauungsplan parallel zum Vorhaben entwickelt und das Projekt beim Satzungsbe-
schluss in allen Details fixiert sein wird, kann statt eines klassischen Angebotsbebauungsplans 
ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VbP) gem. § 12 BauGB einschließlich Vorhaben- 
und Erschließungsplan (VEP) aufgestellt werden.  

Eine Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von 
Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage eines mit der Gemeinde 
abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen be-
reit und in der Lage ist. Er verpflichtet sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist 
und ganz oder teilweise zur Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten. Die Verein-
barung erfolgt über einen Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger.  

Die durchzuführenden Maßnahmen werden über einen Vorhaben- und Erschließungsplan 
festgelegt, welcher Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist. Bei der Bestim-
mung der Zulässigkeit der Vorhaben besteht grundsätzlich keine Bindung an die Festsetzun-
gen nach dem Baugesetzbuch. 

Die Gebäude sollen künftig unter anderem für den Einzelhandel genutzt werden. Im Rahmen 
der Vorhabenplanung war zunächst eine großflächige Einzelhandelseinrichtung vorgesehen, 
die eine Pflicht zur (Vor-)Prüfung i.S.d. UVPG ausgelöst hätte. Aufgrund von Änderungen in 
der Vorhabenkonstellation sind nunmehr nur noch voneinander unabhängige Ladenlokale vor-
gesehen, die in Summe nur noch etwa 630 m² (ohne Gastronomieflächen) aufweisen.  

Eine Vorprüfung wurde dennoch durchgeführt aufgrund der Schwellenwertüberschreitung ge-
mäß Ziffer 18.8 in Verbindung mit Ziffer 18.1.2 der Anlage 1 zum UVPG (Hotelkomplex mit 
100 bis unter 300 Betten bzw. 80 bis unter 200 Gästezimmern). Das projektierte Hotel soll 
etwa 190 Gästezimmer bzw. ebenso viele Betten aufweisen.  

Da es sich im vorliegenden Fall um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, sollte das 
Verfahren zunächst als beschleunigtes Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung 
nach § 13a BauGB durchgeführt werden. Hierzu muss ausgeschlossen sein, dass es sich um 
ein Vorhaben handelt, dass der Pflicht zur Prüfung der Umweltverträglichkeit unterliegt (§ 13 
a, Absatz 1, Satz 4, BauGB). Aufgrund aktueller Erkenntnisse der Stadt Ludwigshafen beste-
hen allerdings Anhaltspunkte dafür, dass im Rahmen der vorliegenden Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind (vergleiche hierzu Kapitel 6.5). Auf die 
Durchführung eines „vereinfachten Verfahrens“ muss daher verzichtet werden.  

Aus technischen Gründen war im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplans Nr. 648 "Hoch-
haus Berliner Platz" vom 19.12.19 bis 28.01.20 das Verkehrsgutachten im Internet nicht voll-
ständig lesbar. Um den formalen Anforderungen an das Bebauungsplanverfahren zu genügen 
und damit größtmögliche Verfahrenssicherheit zu gewährleisten, wurde dieser Verfahrens-
schritt im Zeitraum vom 20. Februar 2020 bis 23. März 2020 wiederholt. 
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Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans greift in Teilbereiche des 
rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 567 „Geschäftshaus Berliner Platz“ ein (siehe Anlage 
10.5). Die Festsetzungen des Bebauungsplans „Hochhaus Berliner Platz“ treten in dessen 
Geltungsbereich an die Stelle der Festsetzungen des alten Bebauungsplans. 
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2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen 

Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 
vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786) 

Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1057) 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 
vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung 
vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung 
(BBodSchV) 
vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), 
Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 27. September 
2017 (BGBl. I S. 3465) 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 
2019 (BGBl. I S. 706)  

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 
2019 (BGBl. I S. 432)  

Baugesetzbuch 
(BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung 
(UVPG) 
Neugefasst durch Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2513)  

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG) 

vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. De-
zember 2018 (BGBl. I S. 2254) 

 

 
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft und Sicherung der umweltverträgli-
chen Bewirtschaftung von Abfällen 
(KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), 
Inhaltsübersicht geändert, § 25b eingefügt durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245)  

Gemeindeordnung  
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 
19.12.2018 (GVBl. S. 448) 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKrWG) 
vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
19.12.2018 (GVBl. S. 469)  

Landesbauordnung  
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213–1), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.06.2019 (GVBl. S. 112) 

Landeswassergesetz 
(LWG) 
vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
26.11.2019 (GVBl. S. 338) 

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) 
vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), 
zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
19.12.2018 (GVBl. S. 448) 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) 
vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283)  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
21.12.2016 (GVBl. S. 583) 

Satzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
über die äußere Gestaltung von Werbeanla-
gen in der Innenstadt  
(Werbeanlagensatzung) 
i. d. F. vom 08.11.2008 / Amtsblatt vom 07.11.2008 
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2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan unter 
Anlage 10.1. Der Geltungsbereich wird begrenzt: 

im Norden: Vom Rand der Bismarckstraße entlang der Südseite der Ankerhofpassage, 
vor der Überdachung der Haltestelle nach Süden abknickend bis zur Grenze 
von Flst. 632/12 

im Osten: In einem Bogen entlang der östlichen Grenze von Flst. 632/12 (ehemaliger 
Rand des Rundbaus „Tortenschachtel“ ), ab der Südwestecke der Straßen-
bahnhaltestelle ca. 33,4 m nach Süden, danach rechtwinklig 4,0 m nach Os-
ten und im Anschluss weitere 36,6 m rechtwinklig nach Süden abbiegend 

im Südosten: Der Bordsteinkante der Dammstraße auf einer Länge von 69,2 m folgend 

im Südwesten: Von der Bordsteinkante Dammstraße 11,77 m senkrecht in Richtung Sparkas-
sengebäude, anschließend entlang der südöstlichen und südwestlichen 
Grenze von Flst 581/15, danach entlang der südwestlichen Grenze von Flst. 
581/21 und weiter dessen Grenzen folgend – unter Ausnahme eines unterge-
ordneten Teilstücks, das vom Sparkassengebäude unterbaut ist – bis zu des-
sen nördlichstem Punkt 
 

Im Westen Der nordöstlichen Grenze des Flurstücks 657 folgend und mit dieser Grenze 
nach Nordwesten hin abknickend, somit der südwestlichen Grenze des Flur-
stücks 632/2 folgend bis zur nördlichen Ecke des Sparkassengebäudes, von 
dort aus nach Nordwesten bis zum Fahrbahnrand Bismarckstraße, dieser fol-
gend bis in Höhe Ankerhofpassage. 

 
Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke: 

Flst. 581/15 (Teilfl.), 581/21 (Teilfl.), 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 632/6, 632/7, 632/8, 632/9 
(Teilfl.), 632/10, 632/11, 632/12, 632/14 (Teilfl.), 664/8 (Teilfl.), 688/11 (Teilf.) 

In der Fassung der frühzeitigen Beteiligungsschritte bezog der Geltungsbereich noch das 
nordöstlich anschließende Sparkassengebäude mit ein. Grund hierfür war die im ehemaligen 
Bestand seinerzeit noch vorgesehene bauliche Verbindung des vorhandenen Sparkassenge-
bäudes mit dem Neubauvorhaben (Metropol). Diese Verbindung war historisch bedingt bzw. 
war zuvor in Form eines durchgehenden Kellergeschosses zwischen dem ehemaligen Kauf-
hofgebäude (sog. „Tortenschachtel“) und dem Sparkassengebäude vorhanden und wurde zu 
Zwecken der Anlieferung genutzt. Zeitweise bestanden Bestrebungen, dieses Kellergeschoss 
weiterhin in die neu geplanten Nutzungen einzubeziehen. Da das Vorhaben inzwischen da-
hingehend umkonzipiert wurde, dass die bauliche Verbindung zurückgebaut wird und das 
Sparkassengebäude somit nicht mehr dem Vorhaben zugerechnet werden kann wurde der 
Geltungsbereich zur Klarstellung entsprechend reduziert.  

2.3 Quellenverzeichnis 

[1]  Allgemeine Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit, THOMAS BREUNIG, INSTITUT FÜR BOTA-

NIK UND LANDSCHAFTSKUNDE, Karlsruhe, November 2019 
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[2]  Fachgutachten Windfeld und Besonnung, LOHMEYER GMBH & CO. KG, Ettlingen, August 
2019 

[3]  Untersuchungen zum Schallimmissionsschutz im Zusammenhang mit dem BV „Metropol“ 
am Berliner Platz, WERNER GENEST UND PARTNER INGENIEURGESELLSCHAFT mbH, Lud-
wigshafen, August 2019 

[4] Verkehrliche Untersuchung zu „Metropol“ – Berliner Platz, KÖHLER & LEUTWEIN, Karlsruhe, 
September 2019 

[5] Gutachten zur Ermittlung der angemessenen Sicherheitsabstände zwischen dem Be-
triebsbereich der Contargo Rhein-Neckar GmbH, GICON Großmann Ingenieur Consult 
GmbH, Bitterfeld-Wolfen, 10.10.2019 

[6]  Umwelttechnische Untergrunderkundung, INGENIEURBÜRO ROTH & PARTNER, Annweiler, 
Januar 2016, zuletzt ergänzt im August 2019 

[7] Baugrunderkundung und Gründungsberatung, INGENIEURBÜRO ROTH & PARTNER, Annwei-
ler, August 2019 

[8] Beurteilung des Baumbestandes, Erhaltensfähigkeit und Machbarkeit einer Verpflanzung; 
JAN RAHMANN, Frankfurt, Juli 2019 

[9] Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan 99, STADT LUDWIGSHAFEN / RHEIN 

[10] Stadtumbau Ludwigshafen, Statusbericht STADT LUDWIGSHAFEN / RHEIN, 2007 

[11] Entwicklungskonzept Innenstadt, FIRU, Ludwigshafen / Kaiserslautern 2006 

[12] Einzelhandels- und Zentrenkonzept, STADT LUDWIGSHAFEN / RHEIN, 2011 

[13] Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ in Ludwigshafen, 
LOHMEYER GMBH & CO. KG, Ettlingen, November 2019 

3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE UND -GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gem. § 1 (3) BauGB 

Der Berliner Platz war seit der Eröffnung des Kaufhofs im Jahr 1960 einer der beiden zentralen 
Schwerpunkte der Innenstadt. Nach der Eröffnung des Rathauscenters 1979 am Nordrand 
des Stadtzentrums verlagerte sich der Fokus mehr in den Norden der Innenstadt. Nachdem 
der Kaufhof bereits an einem zweiten – mittlerweile aufgegebenen – Standort in der Bismarck-
straße residiert hatte, wurde die sog. „Tortenschachtel“ (umgangssprachlicher Begriff für das 
charakteristische Erscheinungsbild des ursprünglichen Kaufhofgebäudes) zunächst als Filiale 
der Kaufhalle, danach als Karstadt Schnäppchen-Center genutzt. Eine längerfristige und nach-
haltige Weiternutzung des Gebäudes war jedoch nicht realisierbar. Daher stellte sich bald die 
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Frage nach einem Nachfolgebau mit mindestens gleicher Nutzfläche. Im Rahmen der überge-
ordneten städtebaulichen Entwicklungsziele wurde eine Mischnutzung präferiert, die sowohl 
Einzelhandel, Verwaltung, soziale Einrichtungen Büros und Wohnen unter einem Dach vereint. 
Nach umfänglichen städtebaulichen Untersuchungen wurden im Rahmen einer Mehrfachbe-
auftragung von verschiedenen Planungsbüros Varianten erarbeitet und gegeneinander abge-
wogen.  

Der diesem Bebauungsplan zugrundeliegende Entwurf des Planungsbüros RKW Architektur 
+ Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH & Co. KG, Tersteegenstraße 30, 40474 Düsseldorf; 
siehe Anlage 10.2: Visualisierung des Vorhabens) unterscheidet sich wesentlich von dem Vor-
gängerbau, indem er Platzwände neu definiert und durch seine Höhe von 67 m innerhalb der 
Innenstadt eine neue Landmarke bildet. Mit seiner architektonischen Prägnanz wird das neue 
„Hochhaus am Berliner Platz“ einen wichtigen städtebaulichen Akzent setzen. Die geplanten 
Nutzungen werden den Platz funktional aufwerten, ohne in Konkurrenz zu den etablierten in-
nerstädtischen Nutzungen im Norden der Innenstadt zu treten. Die Planung betrifft nicht nur 
das neue Hochhaus, sondern reicht bis an die Stadtsparkasse heran und bezieht den beste-
henden Platanenhain ein, in dessen Bereich Einrichtungen für den ruhenden Verkehr geschaf-
fen werden. 

Die „Tortenschachtel“ ist mittlerweile abgebrochen. Auch der vorhandene unterirdische Bunker 
bleibt nicht erhalten. 

Auf Grundlage des maßgeblichen Bebauungsplans Nr. 567 „Wohn- und Geschäftshaus Berli-
ner Platz“ (Anlage 10.5), der das bauliche Umfeld bis zur Wredestraße sowie die östliche Be-
bauung entlang der Ludwigstraße und das Geschäftshaus Berliner Platz 1 umfasst, ist das 
Vorhaben nicht genehmigungsfähig. Der rechtskräftige Bebauungsplan muss entsprechend 
geändert und erweitert werden. Da der Bebauungsplan parallel zum Vorhaben entwickelt und 
das Projekt beim Satzungsbeschluss in allen Details fixiert sein wird, kann statt eines klassi-
schen Angebotsbebauungsplans ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VbP) gemäß § 12 
BauGB mit Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) aufgestellt werden. 

3.2 Bestandssituation 

3.2.1 Lage und Ausdehnung des Plangebiets 

Das Areal liegt am südlichen Rand der Innenstadt zwischen Ludwigstraße / Berliner Platz, 
Bismarckstraße sowie Dammstraße bzw. B 37 (Hochstraße) und umfasst eine Fläche von ca. 
1 ha. Am Berliner Platz markiert die Außenwand der ehemaligen „Tortenschachtel“ den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans, da hier die Überbauung im Obergeschoss künftig entfällt. 
Ebenfalls im Geltungsbereich liegt der vor dem Sparkassengebäude befindliche Platanenhain, 
der nach Südwesten bis zum Moschhochhaus reicht und im Süden an der parallel zur Hoch-
straße verlaufenden Dammstraße endet. 

3.2.2 Tortenschachtel 

Die mittlerweile abgebrochene „Tortenschachtel“ wurde durch ein insgesamt viergeschossiges 
Gebäude charakterisiert, dessen annähernd kreisrunder, über drei Geschosse reichender 
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Bauteil auf einem polygonalen Sockelgeschoss ruhte. In den Obergeschossen kragte der Bau-
körper am Berliner Platz über das Sockelgeschoss hinaus und überspannte teilweise die davor 
gelegene Straßenbahnhaltestelle. In späterer Zeit wurden zusätzliche Haltestellenüberdach-
ungen hinzugefügt. Unter der Auskragung der „Tortenschachtel“ war die Deckenhöhe im Ver-
hältnis zur Nutzung nur gering. Dies führte zu einem schlecht belichteten, unwirtlichen Raum; 
die weit zurückliegenden Fassaden waren hinsichtlich ihrer Einsehbarkeit benachteiligt. Die 
Flächen des massiven ehemaligen Bunkers im Untergeschoss mit Wandstärken bis zu 3 m 
wurden ebenfalls für den Einzelhandel genutzt. 

Weitere Erdgeschossflächen im benachbarten Sparkassengebäude jenseits der Bismarck-
straße einschließlich einer ebenerdigen Anlieferzone sowie die gesamte Unterkellerung zwi-
schen „Tortenschachtel“ und Sparkasse, die beide Gebäude miteinander verbindet, dienten als 
Technik- und Lagerräume dem Einzelhandel.  

Der bisherige Nutzungsbestand umfasst folgende Größenordnung: 

BGF gesamt: ca. 15.200 m² 
BGF Untergeschoss:  ca. 5.700 m² 
BGF Erdgeschosse:  ca. 2.300 m² 
BGF 1. Obergeschoss:  ca. 2.600 m² 
BGF 2. Obergeschoss:  ca. 2.600 m² 
(3. Obergeschoss: Technik, Verwaltung) 

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 567 „Geschäftshaus Berliner Platz“ ließ 5 Vollge-
schosse zu; diese Obergrenze wurde von dem Bau der Tortenschachtel nicht ausgeschöpft.  

3.2.3 Umgebungsbebauung 

Nördlich grenzt, durch eine Einkaufspassage getrennt, der so genannte „Ankerhof“ an, ein 
sechsgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit vorgelagerter eingeschossiger Ladenzeile. 
Die östliche Platzwand am Berliner Platz wird durch sechs- bis achtgeschossige Wohn- und 
Geschäftshäuser gebildet; an der südlichen Abgrenzung zur Hochstraße steht ein sechsge-
schossiges Geschäftshaus in Form eines Kreissegments (Berliner Platz 1). Dieses Gebäude 
lässt eine Durchfahrt für die Straßenbahntrasse in Richtung Rheinbrücke frei.  

Die der „Tortenschachtel“ gegenüberliegende Seite der Bismarckstraße wird von bis zu sechs-
geschossigen Geschäftshäusern begrenzt. Diese Gebäudezeile knickt vor dem Platanenhain 
nach Südwesten in Richtung Moschhochhaus ab. In der Mitte des Platzes reduziert sich die 
Gebäudehöhe auf drei Geschosse. Das Moschhochhaus selbst weist bei einer Höhe von 67 m 
19 Geschosse auf. 

Mehrere Hochhäuser im Innenstadtbereich prägen zusammen mit der Kirche St. Ludwig die 
Stadtsilhouette: 

 Moschhochhaus (67 m) 

 Yorckstraße (77 m) 
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 Rheinuferstraße (70 m) 

 Rathauscenter (72 m) 

3.2.4 Nutzungsbestand 

Trotz der Veränderungen und Verlagerungen innerstädtischer Strukturen hat der Berliner Platz 
nach wie vor durch die Straßenbahnhaltestelle und den S-Bahn-Anschluss seine Bedeutung 
als wichtiger ÖPNV-Knotenpunkt und für die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. 

Die Aufgabe des Kaufhofs hatte deutliche Auswirkungen auf die Nutzungsstruktur der südli-
chen City. Großflächiger Einzelhandel ist seit Schließung der C&A-Filiale an der Wredestraße 
praktisch nicht mehr vertreten. Daneben halten sich Einzelhandel und Dienstleistungen auf 
kleineren Nutzflächen. Gastronomieangebote unterschiedlicher Sparten haben eine ver-
gleichsweise große Bedeutung. Im Segmentbau an der Hochstraße befindet sich unter ande-
rem eine Großraumdisco. Jenseits von Hochstraße und Bahngleisen wurden im Zuge der Um-
nutzung der Walzmühle großflächiger Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie ange-
siedelt. 

Am Berliner Platz tendiert die Angebotsstruktur aufgrund der Wohnnutzung im Umfeld und der 
Vielzahl an Pendlern in Richtung des täglichen Bedarfs, der dadurch seine Grundlage und 
Berechtigung hat.  

Das Wohnen hat im Stadtzentrum seit je her eine hohe Bedeutung. Gemessen an den heuti-
gen Standards sind die vorhandenen Wohnungen jedoch oft zu klein, haben vielfach Moder-
nisierungsbedarf und Mangel an privaten Freisitzen.  

3.2.5 Verkehrliche Erschließung 

Straßenverkehr 

Für den Individualverkehr ist der Planbereich über Bismarckstraße bzw. Ludwigstraße nach Nor-
den und über die Wredestraße nach Südwesten (Richtung Berliner Straße / Heinigstraße) bzw. 
Osten (Richtung Rheinuferstraße / Rheinbrücke) an das Verkehrsnetz angebunden. Die Bis-
marckstraße, zwischen Wredestraße und Dammstraße als verkehrsberuhigter Geschäftsbe-
reich ausgewiesen und gleichzeitig einschließlich der Seitenräume als ‛shared-space’ gestaltet, 
führt unter der Hochstraße (B 37) hindurch in Richtung Stadtteil Süd. Die Dammstraße, die die 
südliche Abgrenzung des Geltungsbereichs bildet, ist in ihrem östlichen Teil als Einbahnstraße 
ausgebildet, sodass keine direkte Verbindung von der Otto-Stabel-Straße / Berliner Straße zur 
Bismarckstraße besteht. Die Dammstraße erschließt einen Parkplatz, der sich unterhalb der 
Hochstraße Süd befindet.  

Die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung der Bismarckstraße ist auf die beiden Fahrt-
richtungen etwas ungleich verteilt. Sie beträgt im Abschnitt zwischen Unterführung Hochstraße 
und Wredestraße je nach Abschnitt insgesamt ca. 6.600 bis 7.300 Kfz / Tag.1  

                                                
1 Verkehrsuntersuchung Metropol, KÖHLER & LEUTWEIN, Karlsruhe, September 2019  
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Die Verkehrsbelastung der Dammstraße beträgt im als Einbahnstraße geführten Abschnitt ca. 
1.000 Kfz / Tag. Der südwestliche, im Gegenverkehr geführte Teil weist – auch hier bei asym-
metrischer Verkehrsverteilung – bis zur Otto-Stabel-Straße eine Belastung von ca. 5.000 Kfz 
/ Tag auf. 

Die durch Verkehr besonders belastete Hochstraße / B 37 hat im maßgeblichen Abschnitt ein 
Aufkommen von ca. 58.000 Kfz / Tag. 

ÖPNV 

Parallel zur Hochstraße Süd verläuft die Bahnstrecke Mannheim – Saarbrücken / Mainz mit 
dem unmittelbar in der Nähe liegenden S-Bahn-Haltepunkt Ludwigshafen Mitte. Die mit 6 Li-
nien hoch frequentierte Straßenbahnverbindung verläuft durch die Ludwigstraße, überquert 
den Berliner Platz und gabelt sich im südlichen Platzbereich in Richtung Mannheim und Mun-
denheim / Rheingönnheim. Mit den Stadtbahnlinien 4 und der Expresslinie 9 werden überre-
gionale Direktverbindungen in die Metropolregion angeboten. Die Straßenbahnhaltestelle be-
findet sich unter dem ehemaligen auskragenden Obergeschoss der „Tortenschachtel“. Dane-
ben liegen auch die Haltepunkte der Busse, die von insgesamt 9 Linien angefahren werden. 
Die Busse fahren von der Wredestraße kommend in südlicher Richtung über den Berliner Platz 
und weiter Richtung Dammstraße, Yorckstraße oder Mundenheimer Straße. In der Gegenrich-
tung fahren die Busse von Süden kommend über die Bismarckstraße. Dort befindet sich auf 
Höhe der Ankerhofpassage eine Bushaltestelle, die aber nur vom Regionalbusverkehr bedient 
wird. 

Der Berliner Platz bietet als eine der Drehscheiben im öffentlichen Nahverkehr der Stadt bei 
den Nah- und Fernverbindungen per S-Bahn, Straßenbahn und Bus ein reichhaltiges Angebot 
mit hohen Fahrfrequenzen. Die Anbindung des Plangebiets an den ÖPNV ist damit ausge-
zeichnet.  

Fußgängerverkehr 

Die wichtigsten Verbindungen und Aufenthaltsbereiche für Fußgänger sind die Ludwigstraße 
und der Berliner Platz, von dem aus fußläufige Verbindungen in Richtung Haltepunkt Ludwigs-
hafen Mitte, Einkaufszentrum Walzmühle, Stadtteil Süd und zum Rheinufer führen. Die Raum- 
und Wegefolge Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz – Platanenhain – Berliner Platz – Henry-
Roos-Passage – Rheinschanzenpromenade bildet dabei eine wichtige Querverbindung in 
Richtung Rheinufer. Eine weitere wichtige Fußgängerbeziehung besteht über die Ankerhof-
passage auf den Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz. 

Ruhender Verkehr 

Öffentliche Anlagen für den ruhenden Verkehr sind durchweg bewirtschaftet. Sie befinden sich 
unterhalb der aufgeständerten Hochstraße, zwischen Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz und 
Otto-Stabel-Straße und in etwas größerer Entfernung am Pfalzbau und in der Walzmühle. Am 
Straßenrand kann in der Wredestraße, der Ludwig- und Bismarckstraße sowie in der Zollhof-
straße geparkt werden. Am Platanenhain (Dammstraße) befindet sich die Zufahrt zu einer pri-
vaten Tiefgarage (Moschhochhaus). Weitere private Stellplätze gibt es auf der Rückseite des 
Sparkassengebäudes. 
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3.2.6 Begrünung 

Der östliche Rand des Berliner Platzes ist entlang der Gebäudefassaden mit einer Baumreihe 
eingefasst. Die Bäume leiten entlang der Platzwand zu den Grünanlagen entlang des Rheins; 
eine großzügige Unterquerung der den Berliner Platz im Osten begrenzenden Straßenrampe 
zur Rheinbrücke ist vorhanden. Eine weitere Baumreihe säumt die Bismarckstraße in Höhe 
der Ankerhofpassage und auf der gegenüberliegenden Seite. Auch der Friedrich-Wilhelm-
Wagner-Platz ist mit einzelnen Bäumen bestanden. Der Platanenhain besteht aus 55 im Ras-
ter von 5 x 11 gepflanzten Bäumen, die von sechs höherwüchsigen Platanen entlang der 
Dammstraße und zwei größeren Bäumen an der Bismarckstraße eingefasst werden. Südwest-
lich des Platanenhains befindet sich auf einer eingefassten Pflanzfläche in zentraler Lage eine 
zweistämmige Kaukasische Flügelnuss (Pterocarya fraxinifolia) mit 50 cm bzw. 55 cm Stamm-
durchmesser und einem mittleren Kronendurchmesser von ca. 15 m.  

Der Platanenhain vor dem Sparkassengebäude und dem Moschhochhaus ist ein platzgestal-
tendes Element, das auch Funktionen der Naherholung übernimmt und eine gewisse Aufent-
haltsqualität inmitten des städtisch geprägten Umfeldes aufweist. Die Bäume entlang der 
Dammstraße bilden gleichzeitig eine optisch abschirmende Kulisse vor der Hochstraße.  

3.2.7 Boden 

Baugrund 

Innerhalb des Plangebiets herrschen Sedimentablagerungen des Rheins vor, bestehend aus 
Kiesen und Sanden mit lehmig-schluffiger Deckschicht und Sand sowie Schluff oder Ton im 
Bereich der früheren Altarme. Bei der Bodenerkundung wurde vor Ort folgende Bodenschich-
tung festgestellt:2 

Unter einer Deckschicht bis zu 0,4 m unter GOK wurde sandiger Kies (Splitt) angetroffen. Da-
runter befinden sich mit Bauschutt durchsetzte Auffüllungen bis 6,0 m unter Geländeoberkante 
(GOK). Der sich daran anschließende anstehende Boden besteht aus teilweise kiesigen San-
den. In einem Teilbereich des Platanenhains wurde zwischen 6 m und 10 m unter GOK eine 
Schlufflinse angetroffen. 

Grundwasser 

Grundwasser wurde in Tiefen zwischen 5,6 m und 8,0 m unter GOK angetroffen. Die Auswer-
tung der städtischen Messstelle A02I, etwa 450 m südlich der Baumaßnahme ergab folgende 
Ergebnisse: 

Mittlerer Grundwasserstand MGW = 88,53 m+NN;  
Mittlerer Höchstgrundwasserstand der letzten 10 Jahre (MHGW10) = 89,46 m+NN;  
Höchster Grundwasserstand HGW = 90,73 m+NN.  

                                                
2 Bodenerkundung, ROTH & PARTNER, Annweiler, August 2019 
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Nach Angaben der SGD Süd ist für die Baufläche mit einem Höchstgrundwasserstand von 
91,50 m+NN zu rechnen. Dieser ist als Bemessungswasserstand für das Bauwerk anzuset-
zen. Der MHGW wird als Bauwasserstand angenommen. 

Im Untersuchungsgebiet ist kein Wasserschutzgebiet oder sonstiges Schutzgebiet ausgewie-
sen 

Abfall und Bodenschutz  

Die abfalltechnische Bewertung erfolgte nach LAGA TR Boden3.  

Die umwelttechnische Untergrunderkundung (März 2019) ergab für die Deckschicht Z1.2 
(1.320 m³) und für die darunterliegende Auffüllung Z2 (18.480 m³). Sämtliche Auffüllungen sind 
mit Bauschuttanteilen durchsetzt. Der anstehende Boden wurde mit Z0 bewertet. Das Altlas-
tenkataster der Stadt Ludwigshafen ergab keine zusätzlichen Informationen. Die endgültige 
abfallrechtliche Deklaration der anfallenden Abfälle hat im Rahmen der Baumaßnahme zu er-
folgen. 

Sondierung im Bereich der Tanks ergaben keine Auffälligkeiten auf Untergrundverunreinigun-
gen durch MKW. 

Nach erfolgter (Teil-) Beseitigung der Ablagerungen durch Bodenaushub für die Tiefgarage 
sowie die Überbauung und damit „Konservierung“ der verbleibenden Massen ist keine Gefähr-
dung des Wirkungspfades Boden-Mensch und Boden-Grundwasser zu besorgen.  

Nordöstlich des Geltungsbereiches befindet sich eine dokumentierte Altlablagerung (Reg.-Nr. 
314 00 000-0335/000-00). Diese Fläche liegt den Kartenwerken zufolge deutlich außerhalb 
des Geltungsbereiches und ist demnach von dem Bauvorhaben durch die Straßenbahngleise 
getrennt. Sofern im Rahmen der Baumaßnahmen Altlasten dennoch festgestellt würden, wä-
ren diese meldepflichtig.  

Kampfmittel 

Eine Überprüfung ergab keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene Kampfmittel. Eine Frei-
gabe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst liegt noch nicht vor. Gegebenenfalls müssen 
Untersuchungen durch Freimessungen bei Nichtfreigabe erfolgen.  

3.2.8 Hochwasserschutz 

Die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen (Deiche, Hochwasserschutzmauern, 
Schöpfwerke) gewährleisten einen Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasser (HQ100 / 
HQ 120). Bei einem Versagen der Schutzanlagen ist mit einer Überflutung von bis zu 0,5 m 
über Straßenniveau zu rechnen.  

                                                
3 Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen, LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT 

ABFALL, Januar 2007 
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3.3 Planungsziele und -grundsätze 

3.3.1 Städtebauliche Konzeption 

Aus Mannheim über den Rhein kommend und von der Konrad-Adenauer-Brücke gesehen, 
bestimmen markante Hochpunkte die Silhouette der Ludwigshafener Innenstadt. Das Hoch-
haus am Zollhof (70 m), die Doppeltürme der Ludwigskirche (55 m) und die Hochhäuser am 
Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz (Moschhochhaus, 67 m) und Yorkstraße (77 m) prägen das 
Stadtbild in seiner Höhenentwicklung. Im räumlichen Schwerpunkt dieser städtebaulichen Do-
minanten liegt das überplante Grundstück. Durch die Fernwirkung des neuen Hochhauses 
wird die Skyline der Innenstadt identitätsstiftend und positiv geprägt.  

Durch die zum Teil gebogenen Fassaden der umgrenzenden Baustrukturen wird der Berliner 
Platz bislang auf eine sehr spezifische Art definiert. Der Platzraum „fließt“ zwischen Henry-
Roos-Passage, Ludwigstraße und Platanenhain ohne prägnante Abgrenzung. Mit dem neuen 
Gebäude werden vorhandene Sichtbeziehungen und Straßenverläufe aufgenommen und be-
tont. Die klaren Linien des Neubaus stärken den optischen Eindruck der Platzwände und ge-
ben „städtebaulichen Halt“. Die Wahrnehmung des Platzraums fällt künftig leichter und die 
Orientierung wird verbessert. Gleichzeitig wird der Berliner Platz durch die Rücknahme des 
Baukörpers gegenüber der Auskragung der „Tortenschachtel“ vergrößert. Es entsteht mehr 
Freiraum und Transparenz, der städtische Raum wirkt im Bereich der Haltestellen heller und 
freundlicher.  

Die Lage des 19-geschossigen Hauptbaukörpers ist so gewählt, dass sich das Hochhaus per-
spektivisch in die Verlängerung der Ludwigstraße schiebt und am Platz ein markantes städte-
bauliches Zeichen setzt, welches durch das signifikante Erscheinungsbild des Baukörpers un-
terstützt wird. Die Dachoberkante des höheren Baukörpers liegt bei 64,2 m, durch die hoch-
gezogene Fassade erhöht sich der Bau auf 67,0 m. Der kleinere, 7-geschossige Baukörper 
reagiert mit seiner reduzierten Höhe auf die Bebauung der gegenüberliegenden Straßenseite. 

3.3.2 Nutzungen 

Ziele 

Im geplanten Vorhaben wird eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzungen angeboten, die sowohl 
den Einzelhandel des täglichen Bedarfs für die Nahversorgung, einfache und gehobene Gast-
ronomie sowie Dienstleistungen, Büros, Praxen und Beherbergungsgewerbe (Hotel) in den 
oberen Geschossen umfassen. Anteilsmäßig spielt der Einzelhandel an der Gesamtnutzfläche 
nur eine nachrangige Rolle. Der vorgesehene Nutzungsmix wird als „Frequenzbringer“ der 
südlichen Innenstadt neue Impulse geben und zur Belebung der südlichen Ludwigstraße bei-
tragen. Dies geschieht in synergetischer Ergänzung und ohne Konkurrenz zur nördlichen In-
nenstadt bzw. „Walzmühle“, wodurch die innerstädtischen Funktionen insgesamt gestärkt wer-
den. Das Vorhaben unterstützt damit die im Rahmen des Konzepts zur Innenstadtentwicklung 
ausdrücklich formulierten Ziele. 

  



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 18 - Stand: 02.04.2020  

 

Konzeption 

Die unterschiedlichen Nutzungen des Vorhabens sind vertikal gestaffelt, wobei die am häu-
figsten frequentierten Nutzungen in den unteren Geschossen liegen. Die aktuelle Gebäude-
planung sieht im Grundsatz folgende ungefähre Nutzungsaufteilung vor, wobei sich während 
der Nutzungszeit des Gebäudes zu einem späteren Zeitpunkt noch Veränderungen ergeben 
können: 

UG Lager, Technik, Nebenräume 

EG Läden, Gastronomie 

1. – 9.OG Praxen, Hotel  

10. – 18. OG Büros  

Der unterirdische Bunker wird bis auf die Bodenplatte und teilweise Wände abgebrochen. Die 
Restflächen des unterirdischen Bunkers ohne die neu herzustellenden Untergeschosse wer-
den verfüllt. Das dem vorhandenen Sparkassengebäude zuzurechnende Kellergeschoss 
bleibt hiervon unberührt. Die Verbindung zu dem zu verfüllenden Bunkerbereich wird mittels 
einer Abschlusswand abgetrennt und auf diese Weise gewährleistet, dass die Gebäude voll-
ständig baulich voneinander entkoppelt werden.  

Die einzelnen Nutzungen (Bruttogeschossfläche) gliedern sich wie folgt: 
 

Nutzung Fläche neu  Bisherige Fläche „Tortenschachtel“ 

Lager UG ca. 1.470 m²  

Handel, Gastronomie 
EG 

ca. 1.600 m²  

Büronutzung ca. 9.000 m²  

Praxen ca. 6.000 m²  

Hotel ca. 9.000 m²  

Technik, Sonstiges ca. 100 m²  

Technik, Sonst. UG ca. 970 m²  

BGF unterirdisch ca. 2.440 m² 5.688 m² 

BGF oberirdisch ca. 25.700 m² 9.541 m² 

BGF Technik Dach ca. 400 m²  

BGF gesamt 28.600 m² 15.229 m² 

BGF Tiefgarage gesamt ca. 4.240 m²  
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Auch hier können sich zwischen den einzelnen Flächenanteilen im Rahmen der vorhandenen 
Gesamtnutzfläche Verschiebungen ergeben. 

Aus der Gegenüberstellung der Nutzungszahlen ergibt sich eine veränderte Bedeutung der 
Einzelhandelsnutzung: Während der Vorgängerbau „Tortenschachtel“ – konzipiert als Groß-
kaufhaus – ausschließlich dem Einzelhandel diente, sind die Handelsflächen des Neubaus 
demgegenüber drastisch reduziert, obwohl sich die Gesamt-Bruttogeschossfläche (ohne Ein-
berechnung der Garagenflächen) in etwa verdoppelt hat. Der Anteil der Einzelhandelsflächen 
im neuen Hochhaus beträgt weniger als 10 %. Damit wird eine Konkurrenzsituation zur City 
Nord ausgeschlossen und die Einhaltung der Ziele des Konzepts zur Innenstadtentwicklung 
gesichert. 

Erschließung, Parken und Anlieferung 

Die Läden im Erdgeschoss sind von außen frei zugänglich. Dadurch öffnen sich die Gebäude 
zum öffentlichen Raum und beleben diesen durch erhöhte Fußgängerfrequenz. Unterstützend 
wirkt in besonderem Maße die geplante Gastronomie, die durch Außenbestuhlung ihren Teil 
zur Aufwertung des öffentlichen Umfelds beiträgt. 

Die Bus- und Straßenbahnhaltestellen garantieren ein hohes Personenaufkommen. Die 
Haupteingänge für Büros, Praxen und die Hotelnutzung werden im Wesentlichen über den 
Mittelbereich zwischen den Baukörpern geführt.  

Eine Anlieferung mit großen Lkw auf dem Berliner Platz ist für die vorgesehenen kleineren 
Läden und Gastronomie nicht notwendig. Die Anlieferung erfolgt im Regelfall - auch für die 
Hotelnutzung - mit Kleintransportern und das Entladen per Handhubwagen oder Handverla-
dung. Für diese Form der Anlieferung sind vor dem Metropol ausreichend Flächen vorhanden. 
Dem konservativen Ansatz folgend wurde in den schallgutachterlichen Untersuchungen den-
noch eine regelmäßige Anlieferung mit LKW rechnerisch unterstellt.  

Die notwendigen Kfz-Stellplätze werden schwerpunktmäßig als Tiefgarage mit zwei unterirdi-
schen Parkdecks im Bereich des Platanenhains angeboten. Wegen der guten Anbindung an 
den ÖPNV und dem Vorhandensein öffentlicher Parkflächen kann die Zahl der notwendig nach-
zuweisenden Stellplätze unter Berücksichtigung bzw. nach Maßgabe der Landesbauordnung 
deutlich reduziert werden. Mit Errichtung der zweigeschossigen Tiefgarage können unmittelbar 
vor Ort 127 Stellplätze für Pkw angeboten werden.  

Damit werden die Anforderungen des § 47 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) an ei-
nen hinreichenden Stellplatznachweis berührt.  Die relativ offenen Regelungen der LBauO wer-
den in einer Verwaltungsvorschrift aus Juli 2000 konkretisiert. Unter regelhafter Anwendung der 
dort hinterlegten (für verschiedene Bauvorhaben spezifizierten) Richtzahlen würde sich ein rech-
nerischer Bedarf von 443 KfZ-Stellplätzen ergeben. Ebenfalls in der Verwaltungsvorschrift aus-
drücklich vorgesehen sind Abweichungen (Reduzierungen der Richtzahlen) für Vorhaben in be-
sonderen Lagen wie z.B. in zentralen Bereichen, in der Innenstadt, oder am Bahnhof. Der Ver-
waltungsvorschrift zufolge kann die nach den Richtzahlen (Mindestzahl) ermittelte Zahl der Stell-
plätze in solchen speziellen Lagen um bis zu 30 v.H. reduziert werden. Mit dem so vorgesehenen 
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gesetzlich hinterlegten „Abschlag“ wird durch das Vorhaben ein Gesamt-Bedarf von 310 Stell-
plätzen für Kraftfahrzeuge ausgelöst. Die Differenz von 183 weiterhin noch nachzuweisenden 
Stellplätzen erfolgt auf bereits vorhandenen Stellplatzflächen in der räumlichen Umgebung und 
wird jeweils durch konkrete Baulasterklärung abgesichert. Der Nachweis der erforderlichen Er-
klärungen wird der Stadt Ludwigshafen als Voraussetzung vor Satzungsbeschluss vorgelegt. 

In Ergänzung zu den Stellplätzen für den motorisierten Verkehr sieht die Vorhabenplanung auch 
die Herstellung von 167 Fahrradstellplätzen vor, welche einerseits durch die im „Metropol“ ar-
beitenden Personen und andererseits durch die Besucher der Läden und Praxen genutzt wer-
den können.  

Exkurs: Variantenprüfung für den ruhenden Verkehr  

Für die Bereitstellung ausreichender Kapazitäten an Stellplätzen für Angestellte und Nutzer der 
Einrichtungen im „Metropol“ wurden verschiedene Alternativen geprüft.  

Zunächst wurde eine Studie durchgeführt, welche die Umnutzung (und ggf. bauliche Ergänzung) 
der vorhandenen unterirdischen Gebäudeteile im Bereich der Tortenschachtel bis hin zu dem 
westlich gelegenen Sparkassengebäude zu einer unterirdischen Parkgarage zu Inhalt hatte (in 
den folgenden Abbildungen bezeichnet als „Variante 1“). Es hat sich in diesem Zusammenhang 
aber erwiesen, dass die Grundstücksgeometrie sowie die baulichen Gegebenheiten der unterir-
dischen Gebäudeteile eine solche Umnutzung nicht zulassen.  

 

Sodann wurde die Errichtung einer Tiefgarage unter dem vorhandenen Platanenhain südlich 
des Sparkassengebäudes überprüft (in der obigen / den folgenden Abbildungen bezeichnet als 
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„Variante 2“). Kerngedanke der Planung war hierbei der Erhalt des Platanenhains als struktur-
gebendes Element (bzw. dessen Neuanpflanzung nach Umsetzung der Baumaßnahme) bei 
gleichzeitiger Bereitstellung einer möglichst hohen Anzahl an Stellplätzen und hierdurch eine 
spürbare Verbesserung gegenüber der vorherigen Situation „Betrieb der Tortenschachtel“. Hin-
sichtlich möglicher Zufahrten der konkret geplanten Tiefgarage wurden unterschiedliche Vari-
anten untersucht: 

 Zufahrt von der Dammstraße aus (2 Varianten) und  
 Zufahrt über die Bismarckstraße.4  

Beide Varianten sind gleichermaßen für die Erschließung geeignet. Die Variante über die 
Dammstraße wurde als die optimale Lösung identifiziert, da auf diese Weise der Fußgänger-
verkehr im Bereich der Bismarckstraße die geringste Beeinträchtigung erfährt. Ein Rückstau 
von einfahrenden Fahrzeugen bis in den Bereich des öffentlichen Straßenraumes wird durch 
ein schrankenloses System des Parkhauses vermieden. Die Hinzunahme weiterer Unterge-
schosse wurde geprüft. Deren Realisierung würde aber einerseits erhebliche Eingriffe in das 
Schutzgut (Grund-)Wasser mit sich bringen. Der Grundwasserstand wurde im Zuge der Vorun-
tersuchungen mit 7,5 m unter GOK festgestellt5 und der Baukörper der Tiefgarage daher mit bis 
zu 7 m unter GOK konzipiert. Andererseits würden die technischen Anforderungen an eine hin-
reichende Belüftung der Parkdecks zudem zu neuen Emissionskonflikten auf dem Luftpfade 
führen, die bei der Ausführung als Parkhaus so nicht entstanden wären.  

                                                
4 KÖHLER & LEUTWEIN a.a.O. 
5 ROTH + PARTNER, Umwelttechnische Untergrunderkundung, Annweiler, August 2019 
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Als weitere Alternative wurde die Errichtung eines Parkhauses mit oberirdischen Parkdecks auf 
dem nahegelegenen Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz geprüft (in den folgenden Abbildungen be-
zeichnet als „Variante 3“). Dieser Platz liegt nordwestlich des Sparkassengebäudes und zwar 
außerhalb direkter Blickbeziehungen zum „Metropol“, befindet sich jedoch in durchaus zumut-
barer fußläufiger Entfernung. Überdies bestünde an jenem Standort der Vorteil, dass dort bereits 
ein (ebenerdiger) Parkplatz vorhanden ist und somit in der Tendenz keine Beeinträchtigung be-
stehender Nutzungen zu erwarten wären. Es hat sich jedoch im Rahmen der Prüfung ergeben, 
dass der Zuschnitt des Platzes und die Stellung der hieran angrenzenden Gebäude nur eine 
sehr schmale Geometrie eines potenziellen neuen Parkhauses und damit nur eine geringe An-
zahl an Stellplätzen pro Parkdeck zulassen würden. Zugleich müsste das neue Parkhaus neben 
den im Rahmen des „Metropol“ nachzuweisenden Stellplätzen selbstverständlich auch die Park-
plätze weiterhin zur Verfügung stellen, die auf dem Platz im Bestand vorhanden sind. Im Ergeb-
nis würde die Errichtung eines etwa 10-geschossigen Parkhauses notwendig, was den städte-
baulichen Rahmen sprengen würde und insofern keine realistische Option ist.  
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In der Konsequenz der oben angeführten Sachverhalte wurde des Weiteren die Konzeption ei-
nes mehrstöckigen Parkhauses mit einem Untergeschoss entwickelt (Variante 4). Hierbei wurde 
ausdrücklich in die Entscheidungsfindung mit eingestellt, dass im Bebauungsplan und im Durch-
führungsvertrag effektive und bindende grünordnerische Regelungen zur Einbindung des Park-
hauses, aber auch zur weiteren Grünstrukturierung des Berliner Platzes insgesamt und schluss-
endlich zur ersatzweisen (mindestens teilweisen) Neuerrichtung des Platanenhains in räumli-
cher Nähe zu treffen wären.   
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Aufgrund erheblicher Bedenken betreffend den Verlust von innerstädtischen Begegnungsflä-
chen mit Freizeitfunktion wurde schlussendlich die Entscheidung getroffen, den „Platanenhain“ 
in seiner aktuellen Funktion zu erhalten und daher die Stellplatzflächen doch unterirdisch anzu-
ordnen und insofern auf die vorstehend erläuterte „Variante 2“ zurückzugreifen. Dies führt in der 
Konsequent dazu, dass die Anzahl der realisierbaren Parkebenen und damit die Gesamtzahl 
der neu geschaffenen KfZ-Stellplätze geringer ausfällt, als nach Maßgabe der einschlägigen 
Richtlinien notwendig wäre. Die sich ergebende Differenz wird – abgeleitet aus der bisherigen 
Praxis zu Betriebszeiten der „Tortenschachtel“ – auf vorhandenen Parkplätzen im städtebauli-
chen Umfeld nachgewiesen und rechtlich abgesichert werden, sodass der ein vollständiger und 
regelkonformer Stellplatznachweis vor Satzungsbeschluss erfolgen wird.  

 

3.3.3 Technische Ausrüstung 

Die Erschließung der Liegenschaft mit Fernwärme, Trink-, Abwasser und Strom erfolgt aus 
den öffentlichen Netzen der städtischen Ver- und Entsorger. Die geplanten technischen Anla-
gen versorgen ausschließlich die Liegenschaft und werden nach den gültigen Normen und 
Richtlinien sowie dem gültigen Baurecht geplant. Es sind keine technischen Anlagen geplant, 
welche eine Emissionsbelastung der Nachbarbebauungen verursachen. 

Das Gebäude erhält ein batteriegespeisten Motor-Generator-Umwandler als Sicherheitsstrom-
versorgung bei Ausfall zur Sicherheitsstromversorgung, eine flächendeckende Sprinklerung 
sowie eine Brandmeldeanlage (flächendeckende Rauchmelder). Im Hochhaus wird ein Feuer-
wehraufzug (druckbelüftet) mit Vorraum vorgesehen. 
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Die haustechnischen Anlagen werden in eigens dafür vorgesehenen Zentralen errichtet, wel-
che in räumlicher Nähe zu den zu versorgenden Nutzungseinheiten angeordnet werden. Die 
elektrische Kälteerzeugung erfolgt zentral für alle Verbraucher. 

3.3.4 Immissionsschutz 

Ausgangssituation 

Das Plangebiet befindet sich, bedingt durch die zentrale und die verkehrsgünstige Lage, auf 
einer der am meisten durch Emissionen belasteten Flächen. Dabei hat der motorisierte Indivi-
dualverkehr der unmittelbar angrenzenden Bismarckstraße trotz eines Aufkommens von bis 
zu 7.300 Kfz/Tag einen vergleichsweise geringen Anteil an den Gesamtimmissionen. Weitere 
Lärmbelastungen ergeben sich durch die stark frequentierte Straßenbahntrasse auf dem Ber-
liner Platz und insbesondere durch die aufgeständerte Hochstraße Süd (B 37) mit einem Ver-
kehrsaufkommen von ca. 58.000 KFZ / Tag. Hinzu kommt die parallel verlaufende Verbindung 
der Deutschen Bahn 3522 (Mannheim – Ludwigshafen) sowie 3401 (Heidelberg – Mannheim 
– Saarbrücken – Paris). Weitere Lärmquellen sind der tägliche Anlieferverkehr der umliegen-
den Geschäfte, die (Außen-) Gastronomie und die Markttage. 

Zur Ermittlung und Beurteilung der komplexen Immissionslage wurde ein schalltechnisches 
Gutachten erstellt, das neben der Erfassung der einwirkenden Immissionen auch die Unbe-
denklichkeit der Emissionen des Vorhabens selbst nachzuweisen hatte.6 Um den vom Metro-
pol ausgehenden Betriebslärm zu ermitteln, wurden die Emissionen an 14 Punkten ermittelt. 
Sie wurden so gewählt, dass höhere Immissionen an anderen Punkten ausgeschlossen sind. 

Anstelle der Orientierungswerte der DIN 18005 für Kerngebiete wurden für die Beurteilung der 
Lärmbelastung die Werte für Mischgebiete herangezogen. Die DIN 18005 sieht für Kernge-
biete die gleichen Orientierungswerte wie für Gewerbegebiete vor, in denen Wohnen nur aus-
nahmsweise zulässig ist. Mit dieser Gleichsetzung will die DIN dem Umstand der bereits vor-
handenen hohen Lärmbelastung in den Innenstädten Rechnung tragen. In anderen – von der 
aktuellen Rechtsprechung als verbindlich angesehenen – Regelwerken (TA Lärm) wird ein 
Kerngebiet wie ein Mischgebiet bewertet. Dies ist insbesondere durch die Bedeutung der 
Wohnfunktion in Kerngebieten gerechtfertigt und im Sinne eines vorbeugenden Lärmschutzes. 
Daher gelten für diese Planung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (60 dB(A) tags und 
45 dB(A) nachts) als verbindlich. Bei fehlender Wohnnutzung bei den gewählten Immission-
sorten wurde nicht die Einhaltung der nächtlichen Schutzwerte als Ziel angesehen und die 
Nachtwerte den Werten für die Tagzeit gleichgesetzt.  

Für die Ermittlung der Immissionen sind folgende Arten an Lärmquellen zu berücksichtigen: 

  

                                                
6 Untersuchungen zum Schallimmissionsschutz im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „Metropol“, 
GENEST, Ludwigshafen, August 2019 
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Betriebslärm 

Zu unterscheiden sind Emissionen durch folgende Nutzungen: 

 Anlieferung 

 Außengastronomie 

 Fahrverkehr zur Tiefgarage 

 technische Geräte, wie Lüftungen etc. 

Das Konzept der Warenanlieferung für die geplanten Nutzungen (Hotel, Ladenlokale, Gastro-
nomien) sieht zwei im Freiflächengestaltungsplan (VEP 1) abgetragenen Lieferzonen vor 
(nordwestlich und südlich des Metropol), innerhalb derer im maximalen Lastfall 4 Lastkraftwa-
gen und 10 Kleintransporter pro Tag abgewickelt werden. Eine Belieferung während der 
Nachtstunden ist nicht vorgesehen. Nachweislich des Schallgutachtens ist das Betriebskon-
zept bezüglich Lieferverkehren mit den schutzwürdigen Nutzungen verträglich. Die Entlade-
frequenz und -art ist zur verbindlichen Absicherung eines ausreichenden Schallschutzes ver-
traglich weiter zu regeln.  

Technische Geräte (Lüftung etc.) gehen mit spezifikationstypischen Schallleistungspegeln in 
die Berechnung ein. Eine Nachweistoleranz von +2 dB(A) wurde berücksichtigt. Die Geräte 
können so platziert werden, dass deren Emissionen keine nachteiligen Auswirkungen haben.  

Auch die geplanten Außengastronomien in der vorgesehenen Ausprägung wurden mit den 
entsprechenden Eingangswerten in die gutachterliche Betrachtung eingestellt. Insgesamt wur-
den 100 Sitzplätze simuliert bzw. der typische Schallleistungspegel während einer 12-stündi-
gen Nutzung (10:00 Uhr bis 22:00 Uhr) angenommen. Dies entspricht einer vergleichsweise 
hohen Auslastung. Bei Beschränkung der Nutzung auf den Tageszeitraum ist den gutachterli-
chen Erkenntnissen folgend eine Verträglichkeit mit schutzwürdigen Nutzungen gegeben. Im 
Rahmen des Durchführungsvertrages kann dies rechtsverbindlich geregelt werden.  

Im Rahmen der Tiefgaragenplanung wurden entsprechend der Parkplatzlärmstudie die zu er-
wartenden Emissionen für 1.350 Fahrbewegungen am Tag (Ein- und Ausfahrten) sowie 16 
Fahrbewegungen in der lautesten Nachtstunde berechnet. Die Lage der Tiefgaragenzufahrt 
wurde gemäß Vorhabenplan im Bereich der Dammstraße angenommen. Neue Konfliktsituati-
onen werden - im Falle der im Vorhaben- und Erschließungsplan verbindlich vorgesehenen 
Teileinhausung der Zufahrtsrampe - nachweislich der gutachterlichen Berechnungen nicht ge-
schaffen.  

Hinsichtlich der Belastungen durch Betriebslärm sind im Regelfall die vorhandenen Lärmquel-
len als Vorbelastung in die Berechnung miteinzubeziehen. Nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 der TA 
Lärm (Irrelevanzkriterium) darf auch ohne Betrachtung der Vorbelastung die Genehmigung 
einer neuen Anlage nicht versagt  werden, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausge-
hende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immissionsort um min-
destens 6 dB(A) unterschreitet. Diese Unterschreitung wird an allen Immissionspunkten ein-
gehalten. Durch die Nutzungen des Vorhabens ist damit eine Erhöhung der Gesamtbelastung 
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um weniger als 1 dB(A) zu erwarten. Die Belastung durch Betriebslärm wurde folglich in die 
weitere Untersuchung nicht mehr eingestellt.  

Verkehrslärm 

Der Verkehrslärm wird im Wesentlichen durch folgende Lärmquellen verursacht: 

 motorisierter Verkehr (Bismarckstraße, B 37 – Hochstraße-Süd, Rheinuferstraße, Lich-
tenbergerstraße, Wredestraße) 

 Straßenbahnlinie 

 S-Bahn / Deutsche Bahn  

Durch die stark befahrene Bahnstrecke der Deutschen Bahn und durch die Straßenbahn fällt 
dem Schienenlärm der größte Anteil an der Gesamtbelastung zu. Größtes Gewicht hat dabei 
die Bahnstrecke mit prognostizierten Fahrten von über 100 Güterzügen während der Nachtzeit 
(22:00 Uhr und 6:00 Uhr), sodass sich während der besonders schutzbedürftigen Nachtstun-
den gegenüber den Tagwerten nur relativ geringe Unterschiede ergeben. Hinzu kommt, dass 
nach dem neuen Berechnungsverfahren der „Schall03“ der bisher angewandte Schienenbo-
nus von 5 dB(A) entfällt und Lärmzuschläge für die Rheinbrücke zu berücksichtigen sind. Dem-
gegenüber fällt die Lärmschutzwand an den Gleisen im Bereich des Haltepunktes Ludwigsha-
fen-Mitte nur unwesentlich ins Gewicht; in den oberen Stockwerken ist deren Wirkung nicht 
mehr nachweisbar.  

Durch die Lage der aufgeständerten Hochstraße (B 37) und der parallel verlaufenden Bahnli-
nie sind die unterhalb des Brückenniveaus gelegenen Immissionsorte teilweise abgeschirmt. 
Deswegen bestimmt sich die Lärmbelastung nicht alleine durch die Entfernung zu den Schall-
quellen, sondern vielfach auch durch die Höhe über Grund. 

An den der Bahnlinie zugewandten Fassaden resultieren wegen der nächtlichen Lärmsituation 
Außenlärmpegel, die zum großen Teil im Lärmpegelbereich VI liegen.  

An den Fassaden des im Osten angeordneten Gebäudeteils ergibt sich – je nach Aufpunkt 
und Stockwerk – eine Einstufung in die Lärmpegelbereiche (LPB) V bis VI an der Südfassade, 
LPB IV bis VI an den Ostfassaden, LPB III bis V (Westfassaden) und LPB III bis V (Nordfas-
sade). Die Fassaden des im Westen angeordneten niedrigeren Gebäudeteils sind den Lärm-
pegelbereich III bis V – je nach Orientierung und Höhe – zuzuordnen. 

Für den Bereich der Ludwigstraße (östlich des Vorhabens) kann es nach gutachterlicher Er-
kenntnis durch Schallreflexion des Gebäudes zu verkehrsbedingten Schallpegelerhöhungen 
in der Umgebung (namentlich im Bereich der Ludwigstraße) kommen, die allerdings mit maxi-
mal 1 dB in einem nicht wahrnehmbaren Bereich liegen werden. 

3.3.5 Grünkonzept / Baumerhaltung 

Im weitgehend versiegelten Innenstadtbereich kommt dem Erhalt der vorhandenen Straßen-
bäume aus Gründen des Stadtklimas und der Gestaltung der öffentlichen Flächen eine wich-
tige Rolle zu. Daher ist Ziel der Planung, die Bäume soweit möglich zu erhalten.  
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Wegen der Unterbauung durch die Tiefgarage werden die Bäume des Platanenhains entnom-
men und nach einer Zwischenpflanzung während der Bauzeit auf dem Gelände einer örtlichen 
Baumschule nach Abschluss der Bauarbeiten wieder an Ort und Stelle eingepflanzt. Während 
der Zeit der Zwischenpflanzung werden Maßnahmen ergriffen, die Vitalität der Bäume zu ver-
bessern. Da hier dennoch ein gewisses Ausfallrisiko besteht, werden etwaige Abgänge durch 
in Art und Erziehung gleichartige Bäume ersetzt. Bei der Vorbereitung des Wurzelballens zur 
Entnahme werden Wurzeln und dazu korrespondierend die Krone eingekürzt. Nach dem Wie-
dereinpflanzen lässt sich die Baumkrone durch mehrjährige Pflege wiederherstellen.  

Das Baumraster bleibt bei der Wiedereinpflanzung weitgehend erhalten. Die für die Realisie-
rung der Tiefgarage notwendigen kleineren Verschiebungen beeinträchtigen den Charakter 
des Platanenhains nicht. Die Decke der Tiefgarage lässt – bei ebenerdigem Platz – eine Sub-
stratschicht von 1,5 m zu.  

Für die Bäume entlang der Dammstraße, welche aufgrund Ihres Alters nicht entsprechend 
versetzt werden können, die aber aufgrund der Lage der Baugrube auch nicht erhalten werden 
können, wird mittels verbindlicher Festsetzung geregelt, dass Neuanpflanzungen an ungefähr 
derselben Stelle vorzunehmen sind. Im Vorhaben- und Erschließungsplan ist für die straßen-
seitigen Bäume an der Dammstraße die Ausbildung von Pflanzbeeten vorgesehen, um auch 
für diese eine Substratschicht von 1,5 m Mächtigkeit scherzustellen. Eine zum Zwecke des 
Bauerhalts ebenfalls geprüfte Verschiebung des Baukörpers (und damit auch der Baugrube) 
nach Norden hat sich als nicht umsetzbar erwiesen, da sich in dem Bereich unmittelbar au-
ßerhalb der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze zwar bis zum vorhandenen Sparkassen-
gebäude oberirdisch eine frei begehbare Platzsituation darstellt, die aber durch die Keller-
räume der Sparkasse unterbaut ist. Von diesem Kellergeschoss muss zwingend ein Mindest-
abstand eingehalten werden.  

Insgesamt bedingt das Grünkonzept7  

- den Erhalt eines Bestandbaums (Flügelnuss südwestlich des Platanenhains)., 

- den Verlust von 13 Bestandsbäumen (Hainbuchen und Platanen entlang der Bismarck-
straße und der Dammstraße sowie eine Kopfplatane aus dem Platanenhain), 

- die (Neu-)Anpflanzung von 15 Einzelbäumen entlang der Straßen, südwestlich des 
Platanenhains sowie auf dem Berliner Platz) sowie  

- die zeitweise Entnahme und Wiedereinsetzung von 56 Einzelbäumen (54 Kopfplatanen 
sowie zwei Platanen an der Bismarckstraße).  

Unterstützt durch entsprechende textliche Festsetzungen sieht die Vorhabenplanung überdies 
Dachbegrünungen für die Hauptgebäude vor. Weitere Maßnahmen zu Durchgrünung werden 
im Durchführungsvertrag konkret geregelt. Dies betrifft bspw. „mobiles Grün“, mit dem auf 
möglicherweise veränderliche öffentliche Nutzungsansprüche des Berliner Platzes reagiert 
werden kann.  

                                                
7 Vgl. Allgemeine Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit, THOMAS BREUNING, INSTITUT FÜR BOTANIK UND 

LANDSCHAFTSKUNDE, Karlsruhe, September 2019  
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3.3.6 Umweltverträglichkeit 

Für das Vorhaben sind eine allgemeine Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit und eine arten-
schutzrechtliche Überprüfung vorgenommen worden (nähere Ausführungen siehe Ziffer 6.2 
Fachbeitrag Naturschutz). Zusätzlich wurde ein Umweltbericht8 erarbeitet, welcher die Ergeb-
nisse der o. g. Untersuchungen sowie sämtlicher vorliegender umweltbezogener Fachgutach-
ten berücksichtigt.   

Die Auswirkungen des Vorhabens werden demnach als gering eingestuft. Bei den negativen 
Auswirkungen können Maßnahmen zur Minimierung des Eingriffs vorgenommen werden, so 
dass das Vorhaben keine erheblichen Umweltauswirkungen verursacht. Der Umweltbericht ist 
dieser Begründung als Anlage 10.6 beigefügt. Auf die darin enthaltenen inhaltlichen Aussagen 
wird an dieser Stelle verwiesen.   

4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Flächennutzungsplan / Regional- und Landesplanung 

Der Flächennutzungsplan ‛99 der Stadt Ludwigshafen stellt das Plangebiet als gemischte Bau-
fläche dar. Somit ist das Vorhaben aus der vorbereitenden Bauleitplanung entwickelt und ent-
spricht auch den Zielen des Landesentwicklungsprogramms IV (LEP IV) und dem einheitlichen 
Regionalplan Rhein-Neckar. 

Die in Teil C 2 des FNP formulierten Planungsleitlinien und -Ziele (Stadtentwicklung und Stadt-
marketing / Wohnen, City und Handel) werden eingehalten: Die Planung berücksichtigt die 
vorrangige Innenentwicklung bei der städtebaulichen Entwicklung, leistet einen Beitrag zur 
städtebaulichen Erneuerung, zur Integration der Wohnfunktion und Verbesserung des Woh-
numfeldes.  

4.2 Informelle Planungen, Fördergebiete 

Für das Plangebiet und seine unmittelbare Umgebung sind folgende informelle Planungen, 
Programme und Förderkulissen relevant: 

 Einzelhandelskonzept (2011)  

 Entwicklungskonzept Innenstadt (2006) 

 Stadtumbau West (2007)  

 Stadtentwicklungskonzept (2010) 

 Sanierungsgebiet Innenstadt, (2007, erweitert 2011) 

 Wirtschaftsförderung im Rahmen von URBAN II (2002) 

                                                
8 Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ in Ludwigshafen, LOHMEYER 
GmbH & Co. KG, Karlsruhe, November 2019  
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Planungsleitlinien 

„Ludwigshafens City soll ein lebendiger Treffpunkt für die Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie 
für Besucherinnen und Besucher der Stadt sein und Identifikationsort für Ludwigshafen wer-
den. Ziel ist eine bunte Erlebniswelt von Handel mit unterschiedlichsten Angeboten, Gastro-
nomie, Freizeiteinrichtungen und von Dienstleistern. Die Wohnfunktionen sind zu integrieren, 
wobei die Vor- und Nachteile innerstädtischen Wohnens (z. B. kurze Wege, aber auch Beläs-
tigungen durch den „City-Betrieb“) zu beachten sind. Das Wohnen hier zu priorisieren würde 
die anderen, für die City-Funktion entscheidenden Nutzungen beeinträchtigen.“9 

Planungsziele 

„Für die Innenstadt sind eine offensive Ansiedlungspolitik, insbesondere für Betriebe mit 
‛Magnetwirkung’, die attraktive Gestaltung der öffentlichen Straßen und Plätze sowie der 
zumeist privaten Gebäude, die Erhaltung und Schaffung eines Angebots von Attraktionen 
sowie die Sicherung einer guten Erreichbarkeit der Ludwigshafener City, insbesondere durch 
Maßnahmen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (z. B. S-Bahn-Haltepunkt 
Stadtmitte) die wichtigsten Ziele.“10 Die in diesen Planungen und Maßnahmen formulierten 
Ziele werden durch folgende Maßnahmen umgesetzt:11 

 Aufwertung der Innenstadt durch Einbeziehung der freigewordenen Uferbereiche des 
Rheins mittels Änderung der Ausrichtung (‛Drehung’) ähnlich, wie bereits im Stadtteil 
Süd geschehen, 

 die Bündelung (‛Kompaktierung’) des Einzelhandels im Norden, Branchenmix, Quali-
tätsverbesserung, Stabilisierung von Einzelhandelslagen  

 im Anschluss City Mitte: Schwerpunkt Gastronomie,  

 im Bereich zwischen Bahnhofstraße und Berliner Platz: Kultur und Bildung, Nahver-
kehrs-Schwerpunkt, 

 entlang des Rheinufers: Gastronomie und Hotel, Kultur und ‛Edutainment’, 

 Zwischen Berliner Platz und Walzmühle Versorgungsgastronomie (Pendlerversorgung in 
Zusammenhang mit dem S-Bahn-Anschluss) aber auch Abend- / Vergnügungsgastrono-
mie,  

 Förderung des Wohnens, 

 Motivation von privatem Kapital durch Leuchtturmprojekte.  

Mit Blick auf die vorgenannten Ziele bedeutet das Vorhaben „Hochhaus Berliner Platz“ einen 
wichtigen Meilenstein, was nachfolgend im Einzelnen dargelegt wird: 

Die Analyse der südlichen Innenstadt stellt für den Bereich City Süd / Wredestraße / Berliner 
Platz hinsichtlich Einzelhandel, Dienstleistung, Nahversorgung und Bildung folgende Charakte-
ristika fest: 

                                                
9 Stadtentwicklungskonzept 2010, Kap. 5.7.2, S. 31, FIRU / STADT LUDWIGSHAFEN, 2006 
10 Erläuterungsbericht zum FNP 1999, STADT LUDWIGSHAFEN 
11 Siehe auch: Stadtentwicklungskonzept Innenstadt 2006 
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 ÖPNV-Knotenpunkt 

 Im Bereich Wredestraße vorwiegend Schwerpunkt Versorgung / Versorgungsdienst-
leistung 

 Defizitäre Einzelhandelszone (Schwächen in der Angebotsqualität) 

 Potenzial: Ausbau und Fortführung der „Kulturachse“ mit entsprechender Nutzungsan-
siedlung in diesem Bereich 

 starke Dienstleistungsprägung im westlich angrenzenden Platzbereich; qualitativ gute 
Einzelangebote im Einzelhandel12 

Hinsichtlich Gastronomie, Kultur und Unterhaltung wurden folgende Eigenschaften festge-
stellt: 

Östlicher Platzraum 

 ÖPNV-Knotenpunkt 

 Gastronomieangebot mit Schwerpunkt Versorgung (Bistro / Imbiss / Fast-Food (mit 
zum Teil eingeschränkter Aufenthaltsqualität durch ÖPNV-Knoten) 

 Ergänzendes Gastronomieangebot (Fokus Kneipengastronomie, Abendgastronomie 
im östlichen Randbereich)  

Westlicher Platzraum 

 Akkumulation von Gastronomiebetrieben mit Freisitzangebot / Außenraumbezug 

 Trennwirkung Straße → Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität13 

Hinsichtlich Städtebau, Gestalt und öffentlicher Raum gelten folgende Aussagen: 

 Neugestaltung Berliner Platz 
- als Beitrag zur Attraktivierung des Stadtraums 
- unter Berücksichtigung und Einbezug verwendeter Gestaltungselemente (Möblie-
rung etc.) bei der Erstellung des Public-Design-Konzepts14 

Die Weiterentwicklung der Innenstadt sieht vier Handlungsschwerpunkte vor: 

 Kaufkraft zurückgewinnen, 

 zeitgemäßes Erscheinungsbild, 

 Hinwendung und Öffnung zum Rhein sowie 

 Wohnen und leben in der Innenstadt. 

                                                
12 Entwicklungskonzept Innenstadt Anhang 2 – Analyse Teilplan 2a Ziffer 7 
13 Entwicklungskonzept Innenstadt Anhang 2 – Analyse Teilplan 2b Ziffer 6 
14 Entwicklungskonzept Innenstadt Anhang 2 – Analyse Teilplan 3 Ziffer 3 
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Um diese Ziele zu erreichen, ist eine umfassende Neuorientierung der Innenstadt angestoßen 
worden. Diese als ‛Kompaktierung‘ bezeichnete Neuordnung geht davon aus, dass die Einzel-
handelsschwerpunkte künftig im Bereich Bahnhofstraße, nördliche Bismarckstraße, Zollhofha-
fen und Rathaus, aber auch in der Ludwigstraße angesiedelt sein werden. Die Bereiche City 
Mitte und City Süd sind vorrangig Dienstleistungen, Gastronomie sowie Kultur vorbehalten. In 
der noch durch Einzelhandel geprägten Ludwigstraße wird die bestehende Angebotsstruktur 
auch außerhalb des eigentlichen Kompaktierungsbereichs stabilisiert und unterstützt.  

Aus dem Entwicklungskonzept Innenstadt ergeben sich folgende Aussagen, die für das Vor-
haben relevant sind:  

„Einen Schwerpunkt für die Nahversorgung bildet auch der ‛Südpol‘. Die Ansiedlung zusätzli-
cher stadtteilbezogener Funktionen (Lebensmittel, Frischezentrum, Stadtteilmarkt, Bürger-
zentrum) ist schwerpunktmäßig im festgelegten Bereich anzustreben. Die räumliche zentrale 
Lage im Betrachtungsraum gewährleistet eine gute Erreichbarkeit.“15  

Die südliche Ludwigstraße soll als Schwerpunkt für die Gastronomie entwickelt werden. Dar-
über hinaus soll der Berliner Platz über die Pendlerversorgung hinaus auch Angebote für die 
Abendgastronomie bereitstellen.16 

In der südlichen Innenstadt erfolgen eine Stärkung und der Ausbau der Kultur- und Unterhal-
tungsschiene. Diese Maßnahme stellt damit eine Verknüpfung zwischen den Kultureinrichtun-
gen am westlichen Rand der Innenstadt (Theater, Museen) und der Edutainment-Schiene am 
Rheinufer her. In diesem Zusammenhang stehen die Installation bzw. der Ausbau von Bil-
dungseinrichtungen oder schulaffinen Nutzungen. Die durch das Vorhaben geplanten Nutzun-
gen beeinträchtigen die formulierten Ziele nicht, vielmehr kann eher von einer Unterstützung 
durch die Nutzungen des Vorhabens ausgegangen werden.17  

Die Stärkung und Fortsetzung der Freiraumdiagonale, die die Vernetzung der Kultureinrich-
tungen der westlichen Innenstadt mit dem Nutzungsschwerpunkt Kultur / Unterhaltung (‛Edu-
tainment’ Hafen) am Rheinufer verbessern soll, wird durch Gestaltungskonzepte des öffentli-
chen Raums bzw. durch Konzepte zur Verbesserung der gestalterischen Qualität der Innen-
stadt unterstützt.18 

Die Bildung innerstädtischer Adressen durch Ausbau der Wohnfunktion lässt individuelle und 
attraktive Quartiere entstehen, die unterschiedliche Bewohnergruppen ansprechen. Durch 
Maßnahmen zur Stärkung der Wohnfunktion, die mit parallel verlaufenden Maßnahmen zur 
Wohnumfeldverbesserung bereits in der Durchführung sind (Rheinufer Süd, Lutherplatz, Bür-

                                                
15 Entwicklungskonzept Innenstadt a. a. O. S. 58 
16 Entwicklungskonzept Innenstadt a. a. O. S. 66 
17 Entwicklungskonzept Innenstadt Anhang 3 – Zielkarte Teilplan 2a 
18 Entwicklungskonzept Innenstadt Anhang 3 – Zielkarte Teilplan 1 Ziffer 6 
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gerhof), soll die Bereitschaft Privater zur Durchführung von Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen erhöhen. Dies trägt zur einer Steigerung der Nachfrage und Reduzierung der 
Leerstände bei.19  

Als Leitbild wird dabei die Herausbildung unterschiedlicher Wohnmilieus in der Innenstadt for-
muliert. Die Planung greift die für den Bereich Wredestraße / Berliner Platz vorgesehene Her-
ausstellung und Betonung der 60er-Jahre-Charakteristika mit anspruchsvollem Wohnen im 
Sinne einer ‛neuen Moderne’ auf.20 

Im Bereich südliche Ludwigstraße sollen unter Ausnutzung der Zentralität anspruchsvolle 
Wohnangebote durch Entwicklung eines individuellen Wohnumfelds im Sinne einer „Retro-
Prägung“ etabliert werden.21 Das Erreichen dieses Ziels wird von der funktionalen und gestal-
terischen Aufwertung des Berliner Platzes positiv beeinflusst. 

Die Verbindungen innerhalb der City schaffen gute Verknüpfungen innerhalb der einzelnen 
Nutzungsschwerpunkte.22 Dadurch ist der Berliner Platz im Rahmen seiner ihm zugewiesenen 
Funktion weiterhin integraler Bestandteil der innerstädtischen Entwicklung. 

Hochhäuser sollen als stadtbildprägende Landmarken durch Fassadengestaltung, Farb- und 
Beleuchtungskonzepte aufgewertet werden.23 In diesem Sinne erhält der Berliner Platz durch 
Inszenierung eines stadtbildprägenden Baukörpers ein besonderes Gewicht; bei dem Vorha-
ben handelt es sich um ein Leuchtturmprojekt, das die Umgebung positiv prägen wird.24 Die 
Umsetzung von Gestaltungskonzepten für die öffentlichen Räume im Bereich südliche Lud-
wigstraße und Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz25 bekommt in diesem Zusammenhang eine be-
sondere Bedeutung, indem der Radius der städtebaulich positiven Auswirkungen deutlich er-
höht wird. Zusammenfassend unterstützt das Projekt „Hochhaus Berliner Platz“ die Ziele der 
städtebaulichen Entwicklung insbesondere in folgenden Punkten: 

 Ladenflächen für die Nahversorgung und Pendlerversorgung 

 Entwicklung der Gastronomie in Richtung Gaststätten, Abend- und Erlebnisgastrono-
mie 

 Aufwertung der Freiraumdiagonale durch bessere Gestaltung öffentlicher Freiräume 

 Stützung der Wohnfunktion in den angrenzenden Bereichen durch gestalterische Auf-
wertung  

 Schaffung einer neuen „Landmarke“ durch einen stadtbildprägenden Baukörper 

                                                
19 Entwicklungskonzept Innenstadt a. a. O. S. 84 
20 Entwicklungskonzept Innenstadt a. a. O. S. 60 
21 Entwicklungskonzept Innenstadt Anhang 3 – Zielkarte Teilplan 2b Ziffer 4 
22 Entwicklungskonzept Innenstadt a. a. O. S. 81 
23 Entwicklungskonzept Innenstadt a. a. O. S. 65, Anhang 4 Karte Maßnahmenvorschläge Ziffer 3 
24 Entwicklungskonzept Innenstadt a. a. O. Anhang 3 Städtebau | Gestalt | öffentlicher Raum 
25 Entwicklungskonzept Innenstadt Anhang 3 – Zielkarte Teilplan 3 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 36 - Stand: 02.04.2020  

 

4.3 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Nr. Name rechtskräftig  Fläche Art d. baul. Nutzung 

567 Geschäftshaus Berliner Platz 09.04.2002 
 

Kerngebiet, Verkehrsflä-
chen 

5 BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN 

5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Der im Vorhaben vorgesehene Nutzungsmix erfordert die Festsetzung eines Kerngebiets. Dar-
über hinaus ist auch das geplante Maß der baulichen Nutzung nur im Rahmen einer Kernge-
bietsausweisung zulässig.  

Die zulässigen Nutzungen bilden mit Ausnahme der Vergnügungsstätten im Wesentlichen den 
Standardkatalog der BauNVO ab. Vergnügungsstätten, Wettbüros die keine Vergnügungsstät-
ten sind, Sexshops sowie Prostitutionsbetriebe bzw. prostitutionsähnliche Betriebe sind aus 
besonderen städtebaulichen Gründen nicht zulässig. Sie beeinträchtigen die übrigen geplan-
ten Nutzungen. Der Ausschluss unterstützt die planerische Absicht, hochwertige Nutzungen 
zu installieren und dadurch positiv auf das Umfeld einzuwirken. Städtebaulichen Fehlentwick-
lungen wird damit von vorneherein entgegengetreten und ein Negativimage vermieden, wel-
ches durch solche Einrichtungen und Anlagen verursacht würde. 

Vergnügungsstätten im Sinne der Festsetzungen dieses Bebauungsplans sind Gewerbebe-
triebe besonderer Art z. B. in Form von Automatenspielhallen, Videospielhallen, Computer-
spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken, Wettbüros, Nachtlokalen, Nacht- und Tanzbars, Strip-
tease-Lokale und vergleichbare Nutzungen. Davon nicht erfasst ist jedoch eine Hotelbar als 
integraler Bestandteil eines Beherbergungsbetriebes. 

Wettbüros im Sinne der Festsetzungen dieses Bebauungsplans sind Gewerbebetriebe, deren 
überwiegender Geschäftszweck auf die Vermittlung von Sportwetten an Buchmacher im In- 
und Ausland oder auf die eigene Durchführung von Sportwetten gerichtet ist. Das schließt 
auch die Vermittlung oder eigene Durchführung von Wetten auf andere Ereignisse, die von 
öffentlichem oder speziellem Interesse sind oder Wetten auf Kuriositäten ein. Weiterhin um-
fasst diese Festsetzung auch die Durchführung und/oder Vermittlung von Glücksspielen 
und/oder Lotterien. 

Sexshops im Sinne der Festsetzungen dieses Bebauungsplans sind Einzelhandelsbetriebe 
mit einem überwiegenden Sex- und Erotiksortiment, insbesondere also Sexspielzeug, porno-
graphische Magazine, Bilder und Filme (Video VHS, Super-Video CD, Video CD, DVD aller 
Arten, UMD™, herkömmliches Filmmaterial), und CD-/DVD-Roms und alle anderen elektroni-
schen / digitalen Speichermedien mit entsprechenden Inhalten, erotische Spiele auf digitalen 
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und herkömmlichen Medien, erotische Bekleidung und Dessous, Stimulantia verschiedener 
Art, Accessoires für unterschiedliche sexuelle Neigungen und Vorlieben. 

Tankstellen sind ausgeschlossen, da sie nicht in einen als „shared space-Bereich“ hochwertig 
ausgestalteten städtebaulichen Kontext passen, in dem der motorisierte Individualverkehr 
nicht die Hauptrolle spielt. 

5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung ergibt sich unmittelbar aus dem geplanten Vorha-
ben. 

Nutzungskennziffern nach BauNVO  

Da das Vorhaben allseitig an den öffentlichen Raum grenzt, ergibt sich eine Grundflächenzahl 
von 1,0. Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl ist nicht notwendig, da die Kubatur der 
geplanten Gebäude bereits durch andere Maße (Höhe und Geschosszahl) hinlänglich be-
schrieben ist. 

Höhe der baulichen Anlagen 

Die Zahl der Vollgeschosse und die Bauhöhe ergeben sich für das Vorhaben aus den formu-
lierten städtebaulichen Zielen. Sie sind so gewählt, dass die Fußbodenhöhe des obersten, 
nicht für Nebennutzungen vorgesehenen Geschosses unterhalb der brandschutztechnisch 
aufwändigeren 60 m-Hochhausgrenze bleibt. Die Gesamthöhe der Haupt-Baukörper wird als 
zwingend einzuhaltendes absolutes Maß der Wandhöhe über Normalhöhennull auf Basis ei-
ner ebenfalls als absolutes Maß bestimmten Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) festgesetzt. 
Bei der Festlegung der EFH wurde nur ein geringes Bautoleranzmaß (+/- 5 cm) zugelassen, 
um die allseitige höhenmäßige Anbindung an die öffentlichen Flächen zu sichern. Die EFH 
orientiert sich einerseits an dem höchsten Punkt des Platzes am Rand der Überbauung, an-
dererseits an der Bahnsteigkante der Straßenbahnhaltestelle. Die Toleranzmaße für die Höhe 
der baulichen Anlagen lassen eine Über- bzw. Unterschreitung von maximal 30 cm zu. Dies 
gibt mehr Spielraum bei kleineren Änderungen im späteren Planungsverlauf und lässt die Mög-
lichkeit einer späteren Entscheidung zu technischen Details offen; städtebauliche Auswirkun-
gen sind dadurch nicht gegeben.  

Die festgesetzten Höhen wurden wegen der ohnehin zulässigen Toleranzen auf 0,1 m gerun-
det. Die Dachfläche des höheren Baukörpers ist aus Gründen der Gestaltung bzw. zur Ab-
schirmung der dort geplanten Technikanlagen von einer Brüstung in Geschosshöhe umgeben. 
Die Oberkanten der Brüstung ist als Wandhöhe verbindlich festgesetzt.  

Auf der Basis einer festgesetzten EFH von 95,00 m+NHN ergeben sich für die einzelnen Bau-
teile folgende zwingend einzuhaltende Höhen:  

Bauteil Festgesetzte 
Wandhöhe 

Geplante Höhe 
über Grund26 

                                                
26 Auf 0,1 gerundet 
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7-geschossiger Gebäudeteil: 121,6 m+NHN = 26,6 m 

19-geschossiges Hauptgebäude: 162,0 m+NHN = 67,0 m 

Für die oberirdischen Teile der geplanten Tiefgarage wird – abweichend von den vorstehenden 
Ausführungen – aufgrund der geringen städtebaulichen Wirkung auf eine zwingende Festset-
zung der Höhe verzichtet. Hier wird lediglich maximal zulässigen Gebäudehöhe als Höchst-
maß vorgegeben. Dies betrifft insbesondere jene Bauwerke, die nach Umsetzung des Vorha-
bens über die Oberkante des Platanenhains hinausragen (Zufahrts- bzw. Zugangsbauwerke 
mit technischen Nebenanlagen).  

 

Bauteil Tiefgarage max. zulässige 
Wandhöhe 

Geplante Höhe 
über Grund27 

Zugangsbauwerk (Treppenhaus Ost): 99,0 m+NHN 3,50 m 

Zugangsbauwerk (Zufahrtsrampe): 99,0 m+NHN 3,50 m 

Abstandsflächen 

Die LBauO fordert auch in Kerngebieten grundsätzlich eine Tiefe der Abstandsfläche von 
0,4 x Wandhöhe, jedoch mit dem Vorbehalt, dass eine geringere Tiefe zugelassen werden 
kann, wenn die Nutzung dies rechtfertigt. Im als Kerngebiet festgesetzten Innenstadtbereich 
einer Großstadt mit einer Vielzahl an höheren Gebäuden in der Umgebung lässt sich das mit 
Sicherheit annehmen. Die erforderlichen Abstände auf der Basis von 0,4 werden durch das 
geplante Gebäude (gerechnet bis zur Mitte der Verkehrsanlage) an mehreren Stellen nicht 
eingehalten. Betroffen davon ist dessen Nordseite, die Südwest- sowie die Südseite.  

Eine Unterschreitung der normierten Regel-Abstände ist gemäß § 8 Abs. 11 der LBauO unter 
bestimmten Voraussetzungen ausdrücklich möglich. Bei einer Unterschreitung der Tiefe der 
Abstandsflächen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse (Belichtung, Belüftung, Brandschutz) zu beachten. Zu diesem Zweck wurde die Ver-
schattungen untersucht, die durch die Planung verursacht werden. Die Ergebnisse sind in ei-
nem Gutachten28 und in Kap. 6.3.3 ausführlich dargestellt.  

Die Empfehlungswerte der DIN 5034 sind bereits im Bestand (mit „Tortenschachtel“) bei meh-
reren Gebäuden nicht eingehalten. Demgegenüber verursacht die Planung in nur in einem Fall 
(Ludwigstraße 4) die Nichteinhaltung der DIN. Im Fall Bismarckstraße 27 wird die Besonnung, 
die bereits unterhalb der Empfehlungswerte liegt, durch das Vorhaben zur Tag- und Nachglei-
che weiter eingeschränkt. In diesem Fall weist jedoch der vis-à-vis befindliche kleinere Bauteil 
des Vorhabens mit seinen 7 Geschossen die gleiche Geschosszahl auf, wie der betroffene 
Baukörper im Bestand und fügt sich damit in den baulichen Kontext der Bismarckstraße ein.  

                                                
27 Auf 0,1 gerundet 
28 Fachgutachten Windfeld und Besonnung, LOHMEYER GmbH& Co. KG, Karlsruhe, August 2019 
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Gegenüber den Gebäuden an der Ludwigstraße und der betroffenen Wohnung an der Bis-
marckstraße werden die Grenzabstände eingehalten. Das impliziert im Grundsatz gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den betroffenen Wohnungen. Das Bauvorhaben führt auch 
hier zu keinen unzumutbaren Nachteilen für den umgebenden Bestand. Im Bereich „Ankerhof“, 
gegenüber dem die Abstände am deutlichsten unterschritten werden, sind die Empfehlungen 
der DIN 5034 eingehalten, da das Vorhaben dem Gebäude seine Schmalseite zuwendet. Hier 
kommt es an einem Punkt zu einer Verbesserung der Besonnung im Januar, da eine Belich-
tung in einem Bereich erfolgt, der vorher vom Baukörper der Tortenschachtel bei tief stehender 
Sonne abgedeckt war. Daher kann auch in diesem Fall nicht von unzumutbaren Einschrän-
kungen der Besonnung ausgegangen werden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in den Räumlichkeiten der Gebäude, gegenüber de-
nen das Vorhaben nicht die Abstandsflächen einhält, weiterhin durch ausreichende Beson-
nungszeiten gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sichergestellt sind, weshalb eine Unter-
schreitung der Abstandsflächen vertretbar ist. 

5.1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung baulicher Anlagen 

Da der Baukörper als Vorhaben- und Erschließungsplan in seiner Form bereits weitgehend 
feststeht, wird er wegen seiner städtebaulichen Bedeutung durch Baulinien definiert und ent-
sprechend vermaßt. Dadurch ist planungsrechtlich die Gebäudeform präzise fixiert.  

Hierbei sind die Baulinien bewusst so gewählt, dass sie sich auf die Hauptbaukörper beziehen. 
Eine Überschreitung der festgesetzten Baulinie im Bereich zwischen den Haupt-Baukörpern 
durch untergeordnete Gebäudeteile wie beispielsweise Überdachungen wird als Ausnahme 
zugelassen, um entsprechende Einrichtungen zum Wetterschutz oder dergleichen zu ermög-
lichen.  

Das Untergeschoss des Hauptgebäudes wird durch gesondert gekennzeichnete Baugrenzen 
festgesetzt, da ein Zurückbleiben hinter der Baugrenze städtebaulich ohne Relevanz ist.  

Für die Tiefgarage wird entsprechend ebenfalls eine Baugrenze festgesetzt. Diese definiert 
ausdrücklich den städtebaulich und bodenrechtlich maßgeblichen Hauptbaukörper der Tiefga-
rage, also deren unterirdischen Außenwände. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die mit Umsetzung des Vorhabens verbundenen oberirdischen baulichen Gestaltungsele-
mente des Platanenhains (Zugangstreppen /-rampen, Sitzgelegenheiten, Pflanzbeete) nicht 
als Teil des Hauptbaukörpers der Tiefgarage zu werten sind und insofern auch außerhalb der 
Baugrenze entstehen dürfen.   

Die Form der Baulinien und -Grenzen bestimmt gleichzeitig die Bauweise, die deshalb nicht 
eigens festgesetzt werden muss. 

5.1.4 Verkehrsflächen 

Im zeichnerischen Teil sind die Verkehrsflächen entsprechend ihrer Nutzungen festgesetzt:  

Der Berliner Platz ist gemäß seiner Funktion als Aufenthaltsbereich und Haltestelle für den 
ÖPNV als Fläche mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. Eine genauere Unterteilung 
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wurde nicht vorgenommen, um bei etwaigen späteren Änderungen der Aufteilung ausrei-
chend flexibel zu sein.  

Die Bismarckstraße ist zwar aus Gründen der Verkehrsberuhigung in die Gestaltung der um-
gebenden Aufenthaltsflächen im Sinne eines „shared space“ integriert, aber von ihrer Funktion 
her eine Verkehrsfläche für den fließenden Verkehr und dementsprechend im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplans als allgemeine Verkehrsfläche festgesetzt. Die Flächen für die Stra-
ßenbahntrasse sind lediglich als Hinweis in die Planung übernommen, da eine förmliche Fest-
setzung städtebaulich für das Vorhaben nicht entscheidend ist. Auch andere verkehrstechni-
sche Planungen (Busbucht, Zufahrt zur Tiefgarage) wurden zum besseren Verständnis als 
Hinweis aufgenommen; geringe Abweichungen sind für die Planung irrelevant. Die Festset-
zung „Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung“ deckt diese Nutzungen ab. 

Die Zufahrt zur Tiefgarage wurde in mehreren Varianten untersucht (siehe Ziffer 3.3.2 Nut-
zungen | Erschließung, Parken, Anlieferung). Um die günstigste ermittelte Zufahrt planungs-
rechtlich zu sichern, wurde ein Zufahrtsbereich festgesetzt, mit der Maßgabe, dass an ande-
ren Stellen Zufahrten nicht zulässig sind.  

5.1.5 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Bäume 

Der Platanenhain ist der einzige Bereich im Plangebiet, in dem die notwendigen Stellplätze für 
das Vorhaben nachgewiesen werden können. Der Platz soll jedoch aus städtebaulichen Grün-
den seine besondere Gestalt behalten. Das setzt insbesondere den Erhalt der Bäume des 
Platanenhains und der Bäume entlang der Dammstraße voraus. Auch der überwiegende Teil 
der Bäume entlang der Bismarckstraße soll nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder das 
Straßenbild aufwerten. Zu diesem Zweck werden die Kopfplatanen durch eine Spezialfirma 
unter Erhalt des Wurzelballens entnommen und an anderer Stelle zwischengepflanzt. Nach 
Fertigstellung der Tiefgarage werden sie in Baumquartieren an ihren alten Platz zurückver-
setzt. Am provisorischen Standort können, falls erforderlich, während der Bauzeit Pflegemaß-
nahmen an den Bäumen vorgenommen werden, die ihre Vitalität erhöhen und ein erfolgrei-
ches Wiedereinpflanzen an ihrem alten Standort sicherstellen. Diese Maßnahme ist im Zu-
sammenhang mit den in der Allgemeinen Vorprüfung und im Artenschutzgutachten genannten 
Minderungsmaßnahmen (Kap. 6.2.1) ein wichtiger Beitrag zur Minimierung der Umweltauswir-
kungen und zum Artenschutz. Durch die Bauart der Tiefgarage ergibt sich eine kleine Verän-
derung des Rasters gegenüber dem Bestand, der jedoch keine Auswirkungen auf die Gesamt-
wirkung hat. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG 

Durch die Beschränkung der Entfernung von Bäumen auf die kalte Jahreszeit werden diese 
Maßnahmen auf den Zeitraum außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit beschränkt.  

Durch eine Kombination untereinander abgestimmter Maßnahmen wird der Schutz vor Vogel-
schlag sichergestellt: 
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 Es werden keine Ganzglasfassaden ausgeführt. Es handelt sich im Ansatz um eine Loch-
fassade als elementierte Fassadenkonstruktion mit gestaltgebender Lisenen-Ausbildung 
in unterschiedlichen Breiten. Große Glasflächen werden mit Markierungen versehen. 

 Aufgrund der Gebäudegeometrie und -organisation sind keine Durchblicksituationen ge-
geben. 

 Es kommt kein hochspiegelndes Sonnenschutzglas, sondern ein reflexionsarmes Wärme-
schutzglas (Reflexionswert < 15 %) zum Einsatz.  

 Eine weitere Strukturierung der Fassade entsteht durch bewegliche Elemente wie den 
außenliegenden Sonnenschutz, sowie z. B. innen liegenden Blendschutz.  

5.1.6 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Lärm 

Der Bebauungsplan setzt gemäß DIN 4109 Lärmpegelbereiche fest, die maßgeblich für die 
Schallschutzmaßnahmen am Gebäude sind. Diese Lärmpegelbereiche sind für die jeweiligen 
Geschosse, bezogen auf die einzelnen Fassaden bestimmt, da die Lärmbelastung je nach 
Ausrichtung der Fassaden und Höhe differieren kann. Daher wurde auf eine grafische Darstel-
lung der Lärmpegelbereiche mittels Isophonen im Planteil verzichtet und stattdessen im Text-
teil eine tabellarische Festsetzung vorgenommen. Dies ist nicht zuletzt deswegen gerechtfer-
tigt, da die Lage der Fassaden bzw. der einzelnen Geschosse genau fixiert ist. Für die festge-
setzten Lärmpegelbereiche ist auf Ebene der Genehmigungsplanung nach Tabelle 8 der 
DIN 4109 für Betten- und Aufenthaltsräume das Schalldämm-Maß aufgrund der örtlichen Ge-
gebenheiten festzulegen. Für die Berechnung der festgesetzten Pegelbereiche - als Beurtei-
lungsgrundlage für das nachgeordnete Genehmigungsverfahren - wurde hinsichtlich der Ver-
kehrszahlen auf vorliegende Bestandsdaten zurückgegriffen und die zu erwartende Belastung 
konservativ ermittelt (bspw. hoher rechnerischer Ansatz des Anteils an Schwerlastverkehren 
in der Nacht). Um keine über den Schutzzweck hinausgehenden Schallanforderungen zu ge-
nerieren, wird zudem per Ausnahmeregelung die Möglichkeit eröffnet, auf Genehmigungs-
ebene unter konkretem Nachweis der Einhaltung des Schutzzwecks auch abweichende 
Schallschutzmaßnahmen zulassen zu können.  

Im Schallgutachten wurden als Voraussetzung für die Einhaltung des Planungsziels (Unter-
schreitung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm um mindestens 6 dB(A)) zeitliche und ent-
ladetechnische Beschränkungen bezüglich Anlieferung und Außengastronomiebereiche ge-
nannt. Festsetzungen zu Betriebszeiten und -abläufen sind jedoch einer förmlichen Festset-
zung über das BauGB nicht zugänglich. Solche Auflagen können ausschließlich im immissi-
onsschutz- oder bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren erteilt und / oder vertraglich 
(z. B. Durchführungsvertrag, Mietverträge) vereinbart werden. 

Konkret per Festsetzung im Plan verankert wird hingegen die maximal zulässige Schalleistung 
der auf den Dächern des Metropol vorgesehenen technischen Anlagen. Die hier vorgegebe-
nen Summenpegel, differenziert für beide Gebäudeteile und jeweils für Tages- und Nachtzeit-
raum, entsprechen den rechnerischen Ansätzen des Schallgutachtens.  
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Bezüglich der betriebsbezogenen Parkverkehre ist im Vorhaben- und Erschließungsplan eine 
Teileinhausung der Zufahrtsrampe verbindlich vorgesehen, bei deren Umsetzung nach Er-
kenntnis des Fachgutachters Beeinträchtigungen ausgeschlossen sind.   

Luftschadstoffe 

Auf der Grundlage von § 9 (1) Nr. 24 BauGB können zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes u. a. bauliche und sonstige techni-
sche Vorkehrungen festgesetzt werden. Dazu zählen nach § 3 (4) BImSchG auch Luftverunrei-
nigungen. Diese sind „… im Sinne dieses Gesetzes … Veränderungen der natürlichen Zusam-
mensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder 
Geruchsstoffe.“  

Der Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen umfasst neben Gefahren, d. h. Beeinträchti-
gungen von grundgesetzlich geschützten Rechten, wie der Gesundheit, auch unterhalb dieser 
Schwelle gelegene erhebliche Nachteile und Belästigungen. Was im konkreten Planungsfall 
als erheblicher Nachteil oder Belästigung gilt, beurteilt die Gemeinde unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Rahmenbedingungen auf Grundlage des vorliegenden Gutachtens29. 

Durch eine Freisetzung der vom Entlüftungssystem der Tiefgarage transportierten Luftschad-
stoffe in ausreichender Höhe über Grund werden potenziell schädliche Konzentrationen im 
Aufenthaltsbereich von Personen vermieden. Eine entsprechende, auf den Vorhaben- und Er-
schließungsplan abgestimmte textliche Festsetzung ist im Bebauungsplan enthalten.  

5.1.7 Grünordnerische Festsetzungen  

Die grünordnerischen Festsetzungen, bezogen auf zeichnerisch festgesetzte Einzelbäume, 
gliedern sich in Festsetzungen zum Erhalt, Festsetzungen zur Anpflanzung (Neupflanzung) 
sowie Festsetzungen zur Entnahme und Wiedereinpflanzung von Bäumen.  

Grundsätzlich wird das Ziel angestrebt, vorhandene Gehölze zu erhalten und ihre Entwicklung 
zu gewährleisten. Dies ist mindestens überall dort der Fall, wo ein Erhalt mit der Umsetzung 
des Vorhabens in Einklang steht bzw. wo eine Beeinträchtigung der zu erhaltenden Gehölze 
durch Bauarbeiten effektiv ausgeschlossen werden kann.  

Die innerhalb des Geltungsbereiches festgesetzten (Neu-)Anpflanzungen von Gehölzen sind 
einerseits für jene Gehölze vorgesehen, deren Bestand aufgrund Ihrer unmittelbaren räumli-
chen Nachbarschaft zu den Baugruben (für das Metropol-Gebäude sowie die Tiefgarage) wäh-
rend der Bauphase auch unter Anwendung von Schutzmaßnahmen nicht realistisch gewähr-
leistet werden kann. Andererseits ist es städtebauliches Ziel, im Zusammenhang mit dem Vor-
haben eine bislang nicht gegebene Grüngestaltung im Bereich des Berliner Platzes zu schaf-
fen. Es werden zeichnerische Festsetzungen für insgesamt 14 Einzelbäume zur Anpflanzung 
getroffen, durch welche weitestgehend die tradierten Wuchsstandorte der entfallenden Einzel-
bäume fortgeschrieben und zusätzlich eine Baumgruppe auf dem Berliner Platz gebildet wird.  

                                                
29 LOHMEYER, a.a.O 
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Die Entnahme und Wiedereinpflanzung entspricht nicht dem üblichen Vorgehen bei der Bau-
merhaltung. Die relativ umfänglichen Festsetzungen für die Bäume im Bereich des „Platanen-
hains“ trägt aber der besonderen städtebaulichen Bedeutung desselben Rechnung und ist in-
sofern auch sachgerecht. Das so festgesetzte Pflanzgebot unterstützt die o. g. Ziele zur Wie-
derherstellung des Platanenhains im Sinne von Ziffer 5.1.5 (Maßnahmen zum Erhalt vorhan-
dener Bäume). Die Wiederbepflanzung im Bereich des Platanenhains wird den Festsetzungen 
folgend mit geringen Abweichungen gegenüber dem Bestand vorgenommen (geändertes 
„Pflanzraster“ des Platanenhains). Die auf diese Weise verpflanzten Bäume erhalten zum bes-
seren Verständnis ein weiterentwickeltes Planzeichen. 

Alle festgesetzten Gebote zur Anpflanzung und zum Erhalt unterstützen insgesamt die o. g. 
Ziele zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung von Grünstrukturen im Plangebiet. Daher ist bei 
allen betroffenen Bäumen eine Festsetzung als Pflanzgebot sachgerecht.  

Um möglichst schnell eine räumliche Wirkung entfalten zu können, werden Mindeststandards 
hinsichtlich des Stammumfangs bei Ersatz und damit der Baumgröße festgesetzt. Hierbei wird 
auf die jeweilige angestrebte Wuchsform sowie die jeweils festgesetzte Art Rücksicht genom-
men. So werden besonders großkronige Bäume im zentralen Bereich des Berliner Platzes 
festgesetzt, welche ihre gestalterische Wirkung auch über ihre unmittelbare Umgebung hinaus 
entfalten werden und als straßenbegleitende Bäume an der Bismarckstraße entsprechend 
dem vorhandenen Bestand und in dessen Ergänzung Platanen.  

Zur Verbesserung des Stadtklimas und Verbesserung des Niederschlagswasserabflusses 
wurde eine Dachbegrünung für die Bereiche festgesetzt, die nicht durch begehbare Bereiche 
oder technische Anlagen in Anspruch genommen werden.  

Die Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Optimierung des Kleinklimas, welche über „standar-
disierte“ Formen des Stadtgrüns hinausgehen und daher detaillierterer Regeln bedürfen, wer-
den auf Ebene des Durchführungsvertrages festgeschrieben.  

Um den Erhalt des Einzelbaums (Flügelnuss) zu gewährleisten wird mittels Festsetzung sowie 
entsprechender Regelung im Durchführungsvertrag planerisch dafür Sorge getragen, dass 
dieser während der Bauphase gegen schädliche Einwirkungen abzusichern ist.  

5.1.8 Sonstige Festsetzungen 

Im zeichnerischen Teil ist lediglich der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans dargestellt. Der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans ist nicht voll-
ständig identisch mit dem VBP. Der Umfang des VEP ergibt sich aus den Planzeichnungen 
des Vorhabens, die als „Vorhaben- und Erschließungsplan Plan 1“ / Planblatt 2 von 4, „Vorha-
ben- und Erschließungsplan Plan 2“ / Planblatt 3 von 4 und „Vorhaben- und Erschließungsplan 
Plan 3“ / Planblatt 4 von 4 integraler Bestandteil der Planunterlagen werden. Wegen der 
schwer nachvollziehbaren unterschiedlichen Ausdehnung in verschiedenen Ebenen wird auf 
die grafische Darstellung des Geltungsbereichs für den VEP verzichtet.  
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5.2 Örtliche Bauvorschriften 

Eine detaillierte Festsetzung der äußeren Gestalt baulicher Anlagen erübrigt sich, da das Vor-
haben im Rahmen des Vorhaben- und Erschließungsplans bereits gestalterisch weitgehend fi-
xiert ist.  

Werbeanlagen prägen in hohem Maß das Bild des Stadtzentrums. Um eine Überladung mit 
Werbeflächen, zu auffällige Formen der Werbung und gestalterisch unbefriedigende Anord-
nungen zu verhindern, ist eine Regelung erforderlich. Da es für den Innenstadtbereich bereits 
eine Werbeanlagensatzung gibt, wird auf diese zurückgegriffen.  

Der Planbereich ist bereits über die TWL-KOM für das Kabelfernsehnetz erschlossen, daher 
wird die Anbringung von Außenantennen aus Gründen der Gestaltung beschränkt. Angestrebt 
wird, den architektonisch hochwertigen Baukörper ohne störende Anbauten zur Geltung zu 
bringen. 

Mobilfunkantennen sind aus dem gleichen Grund ausgeschlossen; zudem befinden sich umlie-
gend mehrere Hochpunkte, die sich für die Anbringung von Sendeeinrichtungen eignen. 

Aufgrund der innerstädtischen Lage und der mit dem Vorhaben verbundenen zu erwartenden 
Ziel- und Quellverkehre und der Tatsache, dass unmittelbar durch das Vorhaben selbst nur eine 
begrenzte Anzahl an neuen Stellplätzen geschaffen wird, ist in der örtlichen Bauvorschrift zudem 
klarstellend festgesetzt, dass ein Stellplatznachweis nach Maßgabe der einschlägigen Verwal-
tungsvorschrift zu erfolgen hat.  

5.3 Kennzeichnungen 

5.3.1 Hoher Grundwasserstand 

Die Grundwasserstände wurden gutachterlich ermittelt und sind entsprechend der Ergebnisse 
der Bodenuntersuchungen dargestellt. Sie haben Einfluss auf die Gründung, die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abdichtung der Untergeschosse und die Wasserhaltung während der Bau-
zeit. 

5.4 Nachrichtlich übernommene Bestimmungen 

5.4.1 Satzung über die Fernheizung 

Die Satzung über die Fernheizung der Stadt Ludwigshafen am Rhein vom 14.08.1968, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 12.11.2001, gilt unabhängig vom planungsrechtlichen Status der 
Bauflächen. Daher ist die Satzung auch innerhalb des Plangebiets gültig. Sie beinhaltet auch 
den Anschluss- und Benutzungszwang. 

5.4.2 Richtfunktrassen 

Nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) sind die Wegerechte von Telekommunikations-
linien bei Vorhaben zu berücksichtigen. Zur Sicherung der Richtfunktrasse der Telefónica Ger-
many GmbH – auch während der Bauphase – wird der freizuhaltende Bereich nachrichtlich in 
die Planung übernommen. 
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5.5 Hinweise 

5.5.1 Denkmalschutz 

Bei Grabungen ist nicht auszuschließen, dass archäologisch wichtige Funde zutage treten. 
Die Finder sind zur Anzeige verpflichtet. Das Denkmalrecht regelt und sichert die fachgerechte 
Bergung der Funde und fallweise weitere Erforschungen des Grabungsfeldes. 

Der unterhalb des ehemaligen Gebäudes „Tortenschachtel“ vorhandene Bunker ist weder in 
der Liste der Kulturdenkmäler, noch in der Denkmaltopografie der Stadt Ludwigshafen aufge-
führt.  

Eine Prüfung der Generaldirektion kulturelles Erbe im November 2019 hat zudem ergeben, 
dass eine Denkmaleigenschaft aufgrund der noch erhaltenen Bauteile nicht begründet wer-
den kann. 

5.5.2 Vorschriften barrierefreies Bauen 

Barrierefreies Bauen bedeutet, Wohnungen, Gebäude sowie öffentliche Orte so zu planen und 
zu bauen, dass sie von allen Menschen ohne fremde Hilfe und ohne jegliche Einschränkung 
genutzt werden können. Die §§ 36, 44 sowie 51 LBauO sind einschlägig. Darüber hinaus sind 
folgende Regelwerke anzuwenden: 

 DIN 18024-1 Barrierefreies Bauen – Teil 1: Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Ver-
kehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze; Planungsgrundlagen 
  

 DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude (ersetzt 
die DIN 18024-2 Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten) 
  

 DIN 18040-2 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen (er-
setzt die DIN 18025-1:1992-12 und die DIN 18025-2:1992-12) 
  

 DIN 32984 Bodenindikatoren, Leitstreifen etc. (Ergänzung zur DIN 18040) 
  

 DIN 32975 Gestaltung Informationen im öffentlichen Raum (Ergänzung zur DIN 
18040) 

5.5.3 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (KrWG) ist das zentrale Bundesgesetz des deutschen Abfallrechts. 
Zweck des Gesetzes ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen 
zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung 
von Abfällen sicherzustellen sowie insbesondere das Recycling und die sonstige stoffliche 
Verwertung von Abfällen zu fördern. 

5.5.4 Wasserrechtliche Belange 

Gemäß dem Vorsorgeprinzip ist die Stadt Ludwigshafen als Untere Wasserbehörde für den 
Schutz der Gewässer in Ludwigshafen zuständig. Grundsätzlich ist jede Einwirkung auf ein 
Gewässer von nicht völlig untergeordneter Bedeutung genehmigungspflichtig oder unterliegt 
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einer sonstigen behördlichen Kontrolle. Sämtliche auf Gewässer bezogene Vorhaben und An-
tragsunterlagen werden deshalb von der Unteren Wasserbehörde geprüft. Welche Anträge 
jeweils zu stellen sind, hängt von der Art der Einwirkung oder Nutzung eines Gewässers ab. 

Genehmigungspflichtig ist z. B. der Bau von Brunnen, Erdwärmsonden und Anlagen zur Nie-
derschlagswasserversickerung sowie Grundwasserabsenkungen und -Haltungen. 

5.5.5 Hochwasserschutz 

Als Rheinanlieger ist die Stadt Ludwigshafen eingebunden in das länderübergreifende Hoch-
wasserschutzkonzept. Das Hochwasserschutzkonzept am Rhein ist für ein Hochwasser mit 
rund 9,35 m am Pegel Mannheim ausgelegt worden. Dieses entspricht in Höhe der Kaiser-
Wilhelm-Straße einer absoluten Höhe von rund 94,5 m NHN. 

Durch den Hinweis wird klargestellt, dass trotz der vorhandenen Vorkehrungen zum Hochwas-
serschutz entlang des Rheins eine Überflutung des Plangebietes nicht ausgeschlossen ist. Es 
lässt sich daraus kein Schadensersatzanspruch sowie kein Anspruch auf Verstärkung oder 
Erhöhung der Hochwasserschutzanlagen ableiten. 

Zur Reduzierung des Schadenspotentials ist die Bauweise/Nutzung der Gefährdungslage ent-
sprechend anzupassen. Hier wird auf die einschlägige Literatur verwiesen, wie z. B. • Hoch-
wasserhandbuch Leben, Wohnen und Bauen in hochwassergefährdeten Gebieten (Hrsg.: 
MUF, Mainz 1998), 

5.5.6 Natürliches Radonpotenzial 

Radon ist ein in der Erdkruste natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas. Es entweicht 
aus Gesteinen und Böden und breitet sich über die Bodenluft oder gelöst im Wasser aus. Die 
Höhe der Radonkonzentration in der Bodenluft wird von der geologischen Beschaffenheit und 
der Durchlässigkeit des Untergrundes bestimmt. Für den Bereich des Oberrheingrabens, in 
dem auch das Plangebiet liegt, weist die zur groben Orientierung geeignete Radonprognose-
Karte ein erhöhtes Radonpotenzial (40-100 kBq/m³) auf. Hier ist es in der Regel ausreichend 
neben regelmäßigem Lüften auf die Durchgängigkeit der Betonfundamentplatte und einen 
DIN- gerechten Schutz gegen Bodenfeuchte zu achten. Daher wurde ein entsprechender Hin-
weis „Natürliches Radonpotenzial“ in die Planung aufgenommen. Liegt es im Interesse des 
Bauherrn die konkrete Radonbelastung auf seinem Grundstück zu bestimmen, kann er Unter-
suchungen zur Radonbelastung der Bodenluft durchführen oder durchführen lassen. Liegen 
die Werte im Einzelfall über 100 kBq/m³, können z. B. der Abschluss des Treppenhauses ge-
gen das Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume im Kellerbereich oder 
der Einbau einer radondichten Folie unter der Bodenplatte sinnvoll sein. 

Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten, aber auch Radonsanierungen 
können dem Radon-Handbuch des Bundesamts für Strahlenschutz entnommen werden 
(www.bfs.de/ de/bfs/druck/jahresberichte/jb2001_aet07.pdf). Weitere Informationen erteilt die 
Radon-Informationsstelle im Landesamt für Umwelt (www.lfu.rlp.de > Startseite > Arbeits- und 
Immissionsschutz > Radoninformationen) und das Landesamt für Geologie und Bergbau 
(www.lgb-rlp.de). 
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5.5.7 Kampfmittel 

Anhand von Luftbildern ist eine visuelle Bewertung hinsichtlich möglicher Einschläge von 
Blindgängern nicht verlässlich möglich. Die Fläche gilt daher insgesamt als potentiell belastet. 
Hinzu kommt, dass eventuelle Kampfhandlungen vor oder nach dem Zeitpunkt der Aufnah-
men, sowie mögliche stattgefundene Verlagerungen oder Räumungen von Kampfmitteln die 
visuelle Beurteilung und Auswertung verfälschen können. Das Vorhandensein von Kampfmit-
teln ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen. Es wird daher ein Hinweis auf mögliche 
Kampfmittel im Boden in den Bebauungsplan aufgenommen. 

5.5.8 Grundwasserhaltung 

Da die Baugrubensohle unterhalb des Grundwasserniveaus liegt, kommt zur Sicherung der 
Baugrube eine Absenkung des Grundwassers infrage. Die Förderung und Einleitung in einen 
Vorfluter bedarf einer Genehmigung nach Wasserhaushaltsgesetz. 

6 WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

6.1 Einzelhandel, Landwirtschaft, Wohnungsmarkt, Verkehr 

6.1.1 Einzelhandel 

Durch das Vorhaben entfallen ca. 15.000 m² Verkaufsfläche in der ehemaligen „Tortenschach-
tel“. Im Gegenzug werden max. 1.500 m² Bruttoverkaufsfläche für Ladenlokale geschaffen. 
Negative Auswirkungen im Hinblick auf die Ziele des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts 
(EKZ) der Stadt Ludwigshafen sind nicht zu erwarten, eine Konkurrenzsituation zum Schwer-
punkt in der nördlichen Innenstadt ist ausgeschlossen.  

6.1.2 Infrastruktur 

Verkehr 

Durch den von der geplanten Tiefgarage induzierten zusätzlichen Verkehr gehen keine grö-
ßeren Auswirkungen auf die Umgebung aus. Bei einem Angebot von 127 Stellplätzen für Pkw 
und einem damit verbundenen zusätzlichen Verkehrsaufkommen von maximal 1.350 Kfz / Tag 
(zusammen ein- und ausfahrend) sind die Auswirkungen durch zusätzliche Fahrbewegungen 
generell überschaubar, wenn auch nicht vernachlässigbar. Die zu erwartende Verkehrszu-
nahme an den umliegenden Verkehrsknotenpunkten liegt jedoch innerhalb der statistischen 
Schwankungsbreite bei Verkehrszählungen.30  

Straßenführung, Straßenquerschnitt und das vorhandene Verkehrsaufkommen ermöglichen 
eine Erschließung der Tiefgarage über die Dammstraße. Die Ausgestaltung der Zufahrt mit 
ungehindert zugänglichem Erdgeschoss erlaubt das Abwickeln des Verkehrs durch aus- und 
einfahrende Fahrzeuge auch in der Spitzenstunde. Die zusätzliche Lärmbelastung wirkt sich 
nur marginal aus. Die im Zusammenhang mit dem Parkverkehr entstehenden Emissionen wer-
den durch bauliche Maßnahmen (Teil-Einhausung der Zufahrtsrampe) nachhaltig reduziert.  

                                                
30 Verkehrsanalyse und Prognose, KÖHLER & LEUTWEIN, Karlsruhe, September 2019 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 48 - Stand: 02.04.2020  

 

Stellplätze für den Fahrradverkehr werden im städtebaulichen Umfeld im Zusammenhang mit 
der Tiefgarage erstmals in relevantem Maße hergestellt.  

Leitungen 

Im Bereich südlich des Metropol verlaufen verschiedene Leitungen, die im Zuge der Baumaß-
nahmen ggf. zu sichern sind. Es sind dies eine Hauptwasserleitung (DN 200), die Stromver-
sorgung des Sparkassengebäudes (20 kV) und eine Gashochdruckleitung.  

Parallel zur Straßenbahnhaltestelle liegen mehrere Kanäle und Leitungen geringerer Dimen-
sionierung, die im Zuge der Baumaßnahmen gesichert werden müssen.  

6.2 Fachbeitrag Naturschutz  

Die Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls und der Beitrag zum Artenschutz sind durch ein 
Büro für Landschaftsplanung im Rahmen eines Gutachtens erstellt worden.31 Die allgemeine 
Vorprüfung wurde durchgeführt, da der Schwellenwert nach UVP-Gesetz, Anlage 1, Ziffer 
18.1.2 in Verbindung mit Ziffer 18.8 erreicht bzw. überschritten wird. Der gesetzlichen Ver-
pflichtung zur „allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls“ wurde insofern nachgekommen. 

Die Auswirkungen des Vorhabens werden im Ergebnis insgesamt als gering eingestuft. Nega-
tive Auswirkungen können in Bezug auf die Schutzgüter Fauna (Vogelschlag) und Mensch 
(Schattenwurf, Wind, Lärm, Verlust von Erholungsräumen) entstehen. Unter Berücksichtigung 
der vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen werden durch das Vorhaben jedoch keine er-
heblichen Umweltauswirkungen verursacht. 

  

                                                
31 Allgemeine Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit, THOMAS BREUNING, INSTITUT FÜR BOTANIK UND LAND-

SCHAFTSKUNDE, Karlsruhe, November 2019  
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6.2.1 Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 

Für die Vorprüfung des Einzelfalls sind die Kriterien entsprechend der Anlage 2 zum UVPG 
herangezogen worden. In einem ersten Schritt wurde zunächst unterstellt, dass das Vorhaben 
relevante Umweltauswirkungen ohne Berücksichtigung des Standorts haben kann. Daher ist 
in einem zweiten Schritt nach Nr. 2 der Anlage 2 zum UVPG die standortbezogene potenzielle 
Betroffenheit des Gebiets geprüft worden. Die wesentlichen Aussagen aus Ziffer 3.2 und 3.3 
des Gutachtens sind nachstehend tabellarisch zusammengefasst. Die formal vollständige 
(Vor-)Prüfung ist dem vorstehend genannten Gutachten zu entnehmen.   

Kriterien Empfindlichkeit Minderungsmaßnah-
men 

Auswirkungen 
 keine  
 keine bei Minde-
rungsmaßnahmen 

Nutzung f. Siedlung Überwiegend gering. Frei-
raum / Erholungsraum am 
Platanenhain betroffen. 

Wiederherstellung Pla-
tanenhain.  

Gering (unter Anwen-
dung von Minderungs-
maßnahmen) 

 

Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit 
 

Fläche Geringe Empfindlichkeit / 
hoher Versiegelungsgrad 
im Bereich Hochhaus; Be-
einträchtigung im Bereich 
der Tiefgarage / oberirdi-
sche bauliche Anlagen 

 
Vollversiegelung bis-
her teilversiegelter Be-
reiche 

 

Boden Entsorgung vorhandener, 
z.T. belasteter Auffüllun-
gen, Beseitigung belasteter 
Auffüllungen im Bereich 
Platanenhain,  

 
Vollversiegelung bis-
her teilversiegelter / 
belasteter Bereiche / 
Beseitigung von belas-
teten Böden 

 

Wasser Grundwas-
ser 

Kein Eingriff über den Be-
stand hinaus; während der 
Bauzeit Grundwasserhal-
tung 

Beseitigung belasteter 
Böden / Verringerung 
des Eintragsrisikos von 
Störstoffen 

Keine 
 

Oberfl.was-
ser 

Nicht vorhanden — Keine 
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Kriterien Empfindlichkeit Minderungsmaßnah-
men 

Auswirkungen 
 keine  
 keine bei Minde-
rungsmaßnahmen 

Natur Biotoptypen Gering; naturferne Bio-
toptypen, großflächige Ver-
siegelung; Empfindlichkeit 
gering; Eingriffe im Bereich 
Platanenhain 

Erhaltung bzw. Ersatz 
der Straßenbäume; 
Um- und Wiederein-
pflanzung Platanen-
hain, Dachbegrünung 

Keine (unter Anwen-
dung von Minderungs-
maßnahmen) 

 

Fauna Gering; nur wenige geeig-
nete Lebensräume; außer 
Ubiquisten lediglich Mauer-
segler, in der Umgebung 
auch Turmfalke, Wander-
falke und Fledermäuse, 
Gefahr von Vogelschlag 

Fällung von Bäumen 
nur außerhalb der Brut- 
bzw. Aufzuchtzeiten, 
Maßnahmen gegen Vo-
gelschlag 

Keine (unter Anwen-
dung von Minderungs-
maßnahmen) 

 

Landschaft Gering; Umgebung sehr 
städtisch geprägt, Straßen-
bäume  

Integration in das Stadt-
bild, weitgehende Er-
haltung der Straßen-
bäume, ggf. Ersatz 

Keine 
 

Schutzkriterien 
 

Sonstige gesetzlich aus-
gewiesene Schutzge-
biete 

  
Keine 

 

Gebiete in denen die in 
den Gemeinschaftsvor-
schriften festgelegten 
Umweltqualitätsnormen 
bereits überschritten 
sind 

  
Keine 

 

Gebiete mit hoher Be-
völkerungsdichte 

Lage in der Innenstadt; ge-
ringe Empfindlichkeit ge-
genüber kleinklimatischen 
Veränderungen und Schat-
tenwurf 

 
Keine 

 

(Boden-)Denkmäler Nördlich des Plangebiets 
befindet sich eine archäolo-
gische Fundstelle. Daher 
gilt der Planbereich aus 
Sicht der Archäologie als 
sensitiv. Keine der Denk-
mäler entsprechen Liste 
der Kulturdenkmäler bzw. 
Denkmaltopografie der 
Stadt Ludwigshafen 

Bei Funden Einschal-
tung der Direktion Lan-
desarchäologie und Ab-
stimmung des weiteren 
Bauablaufs 

Nein (unter Beachtung 
archäologischer Be-
lange) 
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Kriterien Empfindlichkeit Minderungsmaßnah-
men 

Auswirkungen 
 keine  
 keine bei Minde-
rungsmaßnahmen 

Merkmale möglicher Auswirkungen 
 

Ausmaß Gebiet Lokal; landschaftliche Aus-
wirkung reicht bezüglich 
des Landschaftsbildes über 
den Untersuchungsbereich 
hinaus, fügt sich aber ein. 

Nicht erheblich im Sinne des UVPG 
 

Bevölke-
rung 

Verkehrszunahme, Ver-
schattung, Windverhält-
nisse, Luftschadstoffe, 
Lärm- / Staubentwicklung 
sowie Mobilitätseinschrän-
kungen während der Bau-
zeit, ergeben keine erhebli-
chen Auswirkungen; posi-
tive Auswirkungen durch 
verbesserte Infrastruktur 

Nicht erheblich  
 

Grenzüberschreitender 
Charakter 

Keine grenzüberschreiten-
den Auswirkungen 

Nicht erheblich 
 

Schwere und  
Komplexität 

Nicht schwerwiegend bzw. 
komplex bei Beachtung der 
Minderungsmaßnahmen 

Nicht erheblich 
 

Wahrscheinlichkeit Abhängig von der Ausge-
staltung der endgültigen 
Planung; bei Einhaltung 
der Minderungsmaßnah-
men keine erheblichen ne-
gativen Auswirkungen 

Nicht erheblich 
 

Dauer, Häufigkeit und 
Reversibilität 

Temporäre Auswirkungen 
während der Bauzeit; Re-
versibel nur bei Rückbau; 
keine erheblichen negati-
ven Auswirkungen 

Nicht erheblich 
 

 
Aus der Untersuchung geht hervor, dass unter Beachtung der vorgeschlagenen Minderungs-
maßnahmen von diesem Vorhaben unter Einbeziehung der Eigenschaften des überplanten 
Standworts keine erheblichen Auswirkungen im Sine des UVPG ausgehen.  
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6.2.2 Artenschutz 

Allgemeines 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (besonders geschützte Arten) 
sind auch dann zu beachten, wenn eine Umweltprüfung nicht erforderlich ist. Innerhalb des 
Untersuchungsraums konnten keine besonders geschützten Pflanzenarten festgestellt wer-
den. Darüber hinaus finden sich keine geeigneten Lebensräume für Reptilien und Amphibien. 

Vögel 

An Vögeln wurden folgende Arten vorgefunden: 

 Straßentaube 

 Ringeltaube 

 Grünfink  

 Mauersegler 

In der näheren Umgebung kommen zudem Kohlmeise, Blaumeise, Elster, Turmfalke und Wan-
derfalke vor.  

Durch die Errichtung der geplanten Gebäude und die dauerhafte oder vorübergehende Ent-
fernung von Bäumen gehen Teile des Lebensraums verloren. Dies dürfte aber zu keiner Be-
einträchtigung der lokalen Populationen führen, da Bäume in der Umgebung Ausweichmög-
lichkeiten für Vögel bieten.  

Fledermäuse 

In der Umgebung wurden mehrfach Fledermäuse gemeldet. Der Untersuchungsbereich dient 
den Tieren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als Fortpflanzungs- oder Brutstätte, sondern als 
Jagdrevier. Wenn die vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen aus der Tabelle Kap. 0 be-
achtet werden, ist kein Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG gegeben. 

6.3 Klimaschutz und Klimaanpassung 

6.3.1 Allgemeines 

Die im Bebauungsplan vorgenommene Nachverdichtung im Innenbereich (insbesondere 
durch die Erhöhung der Anzahl der Vollgeschosse) führt zu Flächeneinsparungen an der Pe-
ripherie sowie im bislang unbebauten Außenbereich und leistet somit einen Beitrag zum Kli-
maschutz. Durch die zentrale Lage ergeben sich kürzere Wege, das geplante Gebäude ist 
auch mit nicht-motorisierten Verkehrsmitteln problemlos erreichbar und sehr gut an den öffent-
lichen Personennahverkehr angeschlossen. 

Zudem wird die Planung den Erfordernissen des Klimaschutzes bzw. Klimawandels auch 
durch die Festsetzungen zu Dachbegrünung und sonstigen Pflanzvorschriften gerecht ebenso 
wie durch die Tatsache, dass sich das Gebiet innerhalb einer Anschluss- und Benutzungs-
zwangsatzung für die aus der Müllverbrennung gewonnene Fernwärme befindet, gerecht. 
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6.3.2 Windfeldänderung 

Höhe und Ausdehnung des Gebäudes bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Luftströmung. 
Zu beachten sind in diesem Zusammenhang bei bestimmten Anströmrichtungen entstehende 
Turbulenzen, die sich auf den „Windkomfort bzw. die Zugigkeit und Böigkeit im unmittelbaren 
Umfeld auswirken. Die zu erwartenden veränderten Windverhältnisse sind durch Windfeldbe-
rechnungen im Rahmen eines Gutachtens untersucht worden.32 Bereits im Bestand kommt es 
zu Zugerscheinungen und Böigkeiten. Daher wurden die Windfeldveränderungen, die sich 
durch das Vorhaben ergeben, der Situation der früheren „Tortenschachtel“ gegenübergestellt. 

Die Berechnung erfolgte ca. 1,5 m über Grund (repräsentativ für den Aufenthaltsbereich des 
Menschen im Freien) und ca. 10 m über Grund (in Anlehnung an die Messhöhen verfügbarer 
Windmessdaten). Generell ist im weiteren Umfeld durch das geplante Gebäude eine Abnahme 
der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit zu erwarten. Im näheren Umfeld ergibt die Unter-
suchung jedoch nördlich, südlich und östlich eine höhere durchschnittliche Windgeschwindig-
keit, im Südwesten ist sie hingegen geringer. Die Effekte sind in Bodennähe ausgeprägter als 
in 10 m Höhe. Aus der Untersuchung lässt sich ableiten, dass keine negativen Auswirkungen 
auf das Mikroklima zu erwarten sind und sich die luftklimatischen Verhältnisse nicht messbar 
verschlechtern.  

Bei der Beurteilung des Windkomforts wird windrichtungsbezogen die Häufigkeit von Stark-
winden mit den ermittelten Verstärkungsfaktoren verknüpft. Für die Beurteilung werden für das 
Betrachtungsgebiet basierend auf den Windfeldberechnungen und den berechneten Turbu-
lenzfeldern die jährlichen Überschreitungshäufigkeiten vorgegebener Grenzgeschwindigkei-
ten ermittelt. Zu beachten ist, dass es sich bei der Feststellung der Böigkeit nicht um Durch-
schnittswerte handelt, sondern um die Häufigkeit von Einzelereignissen. Die Darstellung er-
folgt in bewerteten Stufen: 

Böenwindge-
schwindigkeit 

Überschreitungs-
häufigkeit 

Einschränkungen der Nutzungsmöglich-
keit 

Nutzungs-
kategorie33 

6 m/s max. 1 % keine Einschränkung, Windkomfort gut 1 

6 m/s 
8 m/s 

max. 5 %  
max. 1 % 

Geeignet für Flächen mit Warte- und Sitz-
bereichen (z. B. Spielplätze, Straßenca-
fés …) 

2 

6 m/s  
10 m/s 
15 m/s 

max. 20 %  
max. 1 %  
max. 0,05 % 

Geeignet für kurzzeitigen Aufenthalt 3 

13 m/s max. 1 % problemloses Laufen (z. B. an Gebäude-
ecken) 

4  

18 m/s 
20 m/s 

max. 1 %  
max. 0,05 % 

problematisches Laufen, Windschutz emp-
fehlenswert 

5 

18 m/s > 1 % Gefahr für Fußgänger, Windschutz erfor-
derlich 

6 

                                                
32 Fachgutachten Windfeld und Besonnung, LOHMEYER GmbH & Co. KG, Ettlingen, August 2019 
33 Die die ausgegrauten Nutzungskategorien kommen im Plangebiet nicht vor. 
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Teilweise existieren mehrere Kriterien zur Beurteilung des Windkomforts. In diesen Fällen ge-
nügt bereits das Nichterfüllen einer Bedingung, um die Beurteilungsfläche der nächst höheren, 
also kritischeren Nutzungskategorie zuzuordnen.  

Bestehende Windverhältnisse 

Im bisherigen Zustand zeichnen sich in der Umgebung der „Tortenschachtel“ im südlichen 
Bereich des Berliner Platzes geringfügig erhöhte Böigkeiten ab. Es gibt vereinzelte kleine Be-
reiche der Kategorie 2. Im Hinblick auf die Windverhältnisse sind Warte- und Sitzbereiche 
möglich. In den anderen Bereichen um die „Tortenschachtel“, (Bismarckstraße, Fußweg zwi-
schen „Tortenschachtel“ und „Ankerhof“) und weitere Bereiche des Berliner Platzes gibt es 
keinerlei Nutzungseinschränkungen. 

Planung 

Im Planfall ist auf dem Berliner Platz zwischen der südlichen Gebäudeecke des Vorhabens 
und dem kreissegmentförmigen Gebäude Berliner Platz 1 sowie in der Ankerhofpassage teil-
weise eine geringfügig erhöhte Böigkeit zu erwarten. Es gibt örtlich begrenzte Bereiche der 
Kategorie 2. Diese Bereiche, weisen hinsichtlich des Windkomforts Einschränkungen auf. Sie 
befinden sich überwiegend im Gleisbereich südwestlich des Metropol sowie unmittelbar nörd-
lich des westlichen Baukörpers (Hochhaus). Die „Bespielbarkeit“ des Berliner Platzes (Weih-
nachtsmarkt, sonstige Feste und Aktivitäten) wird nicht spürbar beeinträchtigt. In dem Bereich 
zwischen dem neu entstehenden 19-geschossigen Hauptbaukörper und der nördlich davon 
gelegenen Ankerhofpassage sind kurzzeitige Aufenthalte weiterhin problemlos möglich. Auch 
sind die zu erwartenden erhöhten Böigkeiten generell mit der dort bereits stattfindenden Au-
ßengastronomie noch vereinbar, gleichwohl in eng begrenzten Bereichen (unmittelbar nördlich 
des Hochhauses) eine gewisse Einschränkung des Komforts für Sitzbereiche zu erwarten ist.  

Die Beeinträchtigungen hinsichtlich des Windkomforts sind insgesamt gering: Einschränkun-
gen gemäß obiger Tabelle in den Nutzungskategorien 4 – 6 kommen im Untersuchungsbe-
reich nicht vor.  

6.3.3 Verschattung 

Durch die Höhe des Gebäudes ergibt sich im Vergleich zum alten Kaufhofgebäude eine teil-
weise deutliche Erhöhung der Verschattungen der umgebenden Bebauung. Vor dem Hinter-
grund der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind die 
Auswirkungen gutachterlich untersucht worden.34  

Es gibt keine gesetzlichen Grundlagen über die Anforderungen an eine Minimalbesonnung. 
Die DIN 5034 Tageslicht in Innenräumen nennt Orientierungswerte für die minimal erforderli-
che tägliche Sonnenscheindauer von Wohn- und Aufenthaltsräumen. Diese sind für die Unter-
suchung herangezogen worden. Die DIN hat lediglich empfehlenden Charakter, da sie nicht 
Bestandteil einer Verordnung ist.  

                                                
34 Fachgutachten Windfeld und Besonnung, LOHMEYER GMBH & CO. KG, Ettlingen, August 2019 
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Nach den Vorgaben der DIN 5034 sollte eine mögliche tägliche Sonnenscheindauer (bei kla-
rem Himmel) von 4 Stunden an den Tag- und Nachtgleichen (21.03. / 23.09.) für mindestens 
einen der Aufenthaltsräume einer Wohnung gewährleistet sein; für die Sicherstellung einer 
ausreichenden Besonnung in den Wintermonaten sollte die mögliche Besonnungsdauer am 
17.01. mindestens eine Stunde betragen. Eine Besonnungsdauer z. B. für den Sommer wird 
nicht benannt. 

Die punktuellen Auswertungen der Ergebnisse der Besonnungs- bzw. Verschattungsberech-
nungen erfolgten im relativen Vergleich der Planung zum Bestand in Form von so genannten 
Horizontogrammen. An diesen lassen sich Besonnungsdauer bzw. Verschattungszeiten über 
Jahreszeit und Tagesverlauf unmittelbar ablesen. Die Verschattung wurde an 9 repräsentati-
ven Punkten für das 1. OG ermittelt35. An einzelnen Punkten wurde die Besonnung auch für 
das 3. bzw. 4. OG nachgewiesen. Eine mögliche Verschattung durch Bäume wurde nicht be-
rücksichtigt.  

Störende Lichtreflexe an der Fassade sind nicht zu erwarten, da zwecks Vermeidung von Vo-
gelschlag Die Verwendung von reflexionsarmem Glas festgesetzt wird. 

Ebenfalls nicht berücksichtigt wurde, dass im rechtskräftigen Bebauungsplan 567 „Geschäfts-
haus Berliner Platz“ (Anlage 10.5) eine Bebauung mit 5 Vollgeschossen zulässig ist, jedoch 
nur vier Vollgeschosse gebaut wurden. Bei Ausschöpfung der planungsrechtlichen Festset-
zungen wäre die Verschattung der Nachbarschaft im Bestand wesentlich ungünstiger ausge-
fallen, als in den Beschattungsdiagrammen dargestellt – die Verringerung der Besonnungs-
dauer durch die Neuplanung wäre unter diesen Umständen deutlich geringer gewesen.  

Nr. /  
Adresse 

Beson-
nung am 

DIN 5034 eingehalten Planungs-
auswir-
kung136 

Besonnungszeit [Stunden] 

Bestand Planung Bestand Planung Diff.  

P1 

Wredestr. 19, 
Mitte, 1. OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

  

 

  





2:38 
7:25 
9:27 

1:27 
5:06 
6:53 

-1:11 
-2:19 
-2:34 

P2 

Wredestr. 17 

1. OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

  

 

 





0:19 
8:38 
9:15 

1:31 
6:05 
7:39 

+1:12 
-2:33 
-1:36 

P3 

Wredestr. 19, 
Westen 1. OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

  

 

  

 


 

3:35 
8:36 
9:26 

2:59 
5:36 
7:06 

-0:36 
-3:00 
-2:20 

P4 

Bismarckstr.34 

1. OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

  

 

  

 
 
 

4:57 
6:43 
9:30 

4:57 
6:37 
9:30 

0:00 
-0:06 
0:00 

                                                
35 Für Einzelhandel und Dienstleistungen gibt es keine spezifischen Anforderungen.  
36 Relative Veränderung der Sonnenscheindauer durch die Planung (Schwarz: Verringerung; Grün: Ver-
besserung); Auswirkungen: keine / minimal;  gering;  mittel;  stark 
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Nr. /  
Adresse 

Beson-
nung am 

DIN 5034 eingehalten Planungs-
auswir-
kung137 

Besonnungszeit [Stunden] 

Bestand Planung Bestand Planung Diff.  

P4 

Bismarckstr.34 

4. OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

  

 

  

 

 

 

5:44 
9:24 
9:32 

5:44 
7:28 
9:32 

0:00 
-1:56 
0:00 

P5 

Wredestr. 14 

1. OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

  

 

  

 

 

0:32 
6:54 
9:28 

0:32 
5:45 
9:28 

0:00 
-1:09 
0:00 

P5 

Wredestr. 14 

3. OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

  

 

  

 



3:55 
9:17 
9:32 

3:55 
8:08 
9:32 

0,00 
-1:09 
0:00  

P6 

Bismarckstr.29 

1. OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

  

 

  

 

 

0:00 
2:31 
4:12 

0:00 
2:14 
1:52 

0:00 
-0:17 
-2:20 

P7 

Wredestr. 13 

1. OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

  

 

  



 

3:39 
6:22 
6:11 

2:06 
4:59 
6:11 

-1:33 
-1:23 
0:00 

8 

Ludwigstr. 4 

1.OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

  

 

  

 

 

2:59 
6:07 
7:35 

2:51 
3:11 
7:20 

-0:08 
-2:56 
-0:15 

P8 

Ludwigstr. 4 

4.OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

  

 

  



 

3:48 
6:46 
8:12 

2:51 
4:05 
8:12 

-0:57 
-2:41 
0:00 

P9 

Wredestr. 33 

1. OG 

17.01. 
21.03. 
21.06. 

 

 



 

 



 

 

0:00 
2:49 
5:17 

0:00 
1:49 
3:47 

0:00 
-1:00 
-1:30 

 

Erwartungsgemäß wirkt sich die zusätzliche Verschattung besonders auf den „Ankerhof“ aus 
(Wredestraße 17 / 19; P1–3). Da das Vorhaben diesem jedoch die Schmalseite zuweist, sind 
die Verschattungseffekte nicht so stark, wie man es bei der Höhe des Gebäudes zunächst 
erwarten könnte (Anlage 10.4, Verschattung). Im Januar verbessert sich sogar die Besonnung 
an einem untersuchten Punkt. Hier haben Wohnungen, die vorher bei tief stehender Sonne 
durch die lang gestreckte „Tortenschachtel“ verschattet waren, wegen der schmaleren Silhou-
ette des Neubaus eine längere Besonnungszeit. 

                                                
37 Relative Veränderung der Sonnenscheindauer durch die Planung (Schwarz: Verringerung; Grün: Ver-
besserung); Auswirkungen: keine / minimal;  gering;  mittel;  stark 
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Bereits starke Beeinträchtigungen im Bestand hat Bismarckstraße 29 (P6), sodass hier bereits 
ohne Planung die DIN-Werte nicht eingehalten waren. Hier fällt die ungünstige Exposition der 
Fenster nach Nordosten stark ins Gewicht. Es wurde bei niedrigem Sonnenstand durch die 
„Tortenschachtel“ verschattet. Daher wirkt sich der Neubau durch seine Höhe erst in der Zeit 
ab Tag- und Nachtgleiche aus. Zu dieser Jahreszeit verursacht die Planung eine weitere Ein-
schränkung und darüber hinaus auch im Hochsommer. Die Wohnungen, für die dieses Ergeb-
nis repräsentativ ist, werden allerdings gewerblich genutzt.  

Weitere größere Auswirkungen hat das Vorhaben auf Ludwigstraße 4 (P8, 1. OG). Während 
in der lichtarmen Zeit gegenüber der „Tortenschachtel“ praktisch keine Veränderungen nach-
gewiesen wurden, wird die Besonnungszeit zur Tag- und Nachtgleiche durch den hohen Teil 
des Neubaus deutlich eingeschränkt.  

Generell verringert sich die Dauer der Besonnung bei einer Vielzahl der untersuchten Woh-
nungen. Eine Unterschreitung der DIN-Werte durch das geplante Gebäude ist aber nur in ei-
nem Fall (Ludwigstraße 4; Tag- und Nachgleiche) nachweisbar. Die empfohlene Belichtungs-
zeit wird um ca. 50 Minuten unterschritten. Gegenüber diesem Gebäude und Bismarckstraße 
29 hält das Vorhaben die Abstandsflächen ein, sodass unter Berücksichtigung genereller stär-
kerer Verschattungen in der Innenstadt davon auszugehen ist, dass die Beeinträchtigungen 
insgesamt vertretbar sind. 

Etwaige Fenster auf der Gebäuderückseite der untersuchten Wohnungen, die ebenfalls be-
sonnt sein können, wurden nicht berücksichtigt. Ebenso ist in das Gutachten nicht eingeflos-
sen, dass bei den geplanten Gebäuden die über das Dach hochgezogenen Fassadenteile 
transparent ausgeführt werden. Es ergeben sich dadurch geringfügig günstigere Besonnungs-
szenarien als im Gutachten dargelegt.  

Durch die Planung verbessert sich andererseits die Besonnungssituation für einen Standort 
am Ankerhof dergestalt, dass im Januar die vorher nicht erreichten Empfehlungswerte der DIN 
nunmehr eingehalten sind. Für die öffentlichen Räume verbessert sich die Situation nachhaltig 
im Bereich der Straßenbahnhaltestelle. Die dort bislang unter der vergleichsweise niedrigen 
Auskragung der Tortenschachtel vorhandenen ‚Angsträume‘ sind nicht mehr vorhanden.  

Durch die Ausbildung eines zentralen Freiraumes bzw. einer „Lücke“ zwischen den beiden 
Baukörpern ist zu erwarten, dass sich im Winter beim Ankerhof für P1 eine geringfügige Ver-
besserung der Besonnung ergibt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Verschlechterung der Besonnung insge-
samt moderat ausfällt. Einzelnen untersuchten Punkten mit einer stärkeren Verschlechterung 
stehen auch Situationen gegenüber, bei denen sich die Verhältnisse verbessern. Zur Verdeut-
lichung der Verschattungssituation ist dieser Begründung die Visualisierung repräsentativer 
Tageszeiträume als Anhang beigefügt (Anlage 10.4).  
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6.3.4 Luftschadstoffe 

Da im Verkehrsgutachten keine große Zunahme des Kfz-Verkehrs vorausgesagt wird, ist im 
unmittelbaren Umfeld keine derartige Verschärfung der Luftbelastung zu erwarten, die Kon-
flikte mit dem Grenzwert befürchten lässt. Für die im weiteren Umfeld mit Luftschadstoffen 
stärker belasteten Verkehrsverbindungen Heinigstraße und Rheinuferstraße werden die Ver-
änderungen der Verkehrsstärke so gering sein, dass die damit verbundene Zunahme der Luft-
schadstoffe im normalen statistischen Schwankungsbereich liegen und messtechnisch kaum 
nachweisbar sein wird.  

6.4 Auswirkungen während der Bauzeit 

Allgemein 

Durch die Größe des Bauvorhabens nimmt die Baustelle den gesamten Raum zwischen „An-
kerhof“ und Moschhochhaus ein. Das zieht eine Reihe von Auswirkungen nach sich: 

 Beeinträchtigungen des Verkehrs 

 Beeinträchtigungen von Fußgängerverbindungen 

 Baustellenverkehr 

 Baustellenlärm und Staubentwicklung 

 Eingriff in den Grundwasserleiter 

Während der gesamten Bauzeit ist sichergestellt, dass die Läden der Ankerhofpassage zu-
gänglich bleiben.  

Baustellenlogistik 

Die einzelnen Phasen der Baulogistik lassen sich in folgende Abschnitte unterteilen, die sich 
teilweise auch in der Baustellenlogistik niederschlagen: 

 Vorbereitende Maßnahmen 3 Monate 

 Erdbau / Tiefbau 3 Monate nach Baubeginn; 8 Monate 

 Rohbau 6 Monate nach Baubeginn; 6 Monate 

 Fassade / Ausbau / TGA 12 Monate nach Baubeginn; 12 Monate  

 Außenanlagen / Mängelbeseitigung 24 Monate nach Baubeginn; 4 Monate 

Während der Bauzeit ist durchschnittlich mit ca. 50 Arbeitskräften auf der Baustelle zu rech-
nen. Vor allem während der Überlappung einzelner Bauphasen kann es jedoch auch zu deut-
lichen Spitzen von bis zu ca. 100 Arbeitskräften kommen.  

Das Aufkommen von Baustellenfahrzeugen bewegt sich bis Ende der Rohbauphase bei durch-
schnittlich 250 Fahrten pro Monat; auch hier kommt es bei Überschneidung der Bauphasen zu 
einem erhöhten Baustellenverkehr von bis zu 500 Fahrten / Monat. Dieses Aufkommen ist 
innerhalb des Gesamtverkehrsaufkommens unproblematisch.  
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Während der Bauzeit muss die Bismarckstraße zwischen Ankerhofpassage und Einmündung 
Dammstraße voraussichtlich zeitweise unterbrochen werden. Dies ist aus Gründen ausrei-
chender Bewegungsräume innerhalb der Baustelle geboten, sodass die Baustellenzufahrten 
von Norden und Süden erfolgen können. Auf diese Weise ergibt sich eine leichte Erreichbar-
keit für die Baustellenfahrzeuge.  

Die Aufstellfläche und der Schwenkbereich der Kräne werden so gewählt, dass Gefährdungen 
der Nachbarschaft ausgeschlossen sind und Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt werden.  

Individualverkehr 

Im Falle von Unterbrechungen der Bismarckstraße während der Bauzeit sind Umleitungsstre-
cken einzurichten, die den Verkehr ohne größere lokale Störungen neu regeln. Die Umleitung 
wäre über zwei Strecken jeweils für den von Süden und Norden kommenden Verkehr vorzu-
sehen. Die Otto-Stabel-Straße könnte während der Baumaßnahme im Einbahnverkehr geführt 
werden. Durch die Aufteilung der Umleitungsstrecken würde ein übermäßiges Verkehrsauf-
kommen vermieden, wie es bei einer einzigen Verbindung zu befürchten wäre. An den be-
troffenen Knotenpunkten kommt es zu keinen Überlastungserscheinungen. Einzelheiten 
hierzu werden im Rahmen der Bauablaufplanung zu konkretisieren sein.38 

In südlicher Richtung kann eine Umleitung über die Verbindung Wredestraße – Otto-Stabel-
Straße – Dammstraße – Ernst-Bloch-Platz verlaufen, in nördlicher Richtung über Ernst-Bloch-
Platz – Yorckstraße – Rheinallee – Kaiser-Wilhelm-Straße – (Rheinuferstraße – Wredestraße).  

ÖPNV 

Die Straßenbahnverbindung muss wegen der Bedeutung für den Pendlerverkehr zwingend 
während der Bauzeit funktionstüchtig bleiben. Zwischen Bauzaun und Gleiskörper verbleibt 
ausreichend Platz zur Abwicklung der Aus- und Zusteigevorgänge. Die Verkehrssicherheit der 
Fahrgäste im Gleis- und Haltestellenbereichs wird durch geeignete Maßnahmen sichergestellt. 
Im Baustellenablauf kann es gegebenenfalls zu kurzzeitigen Unterbrechungen in der Abwick-
lung des ÖPNV kommen. Hierzu werden Detailabstimmungen getroffen. Die Bushaltestelle an 
der Bismarckstraße muss während der Bauzeit ebenfalls verlegt werden.  

Lärm, Luft 

Während der Bauzeit – vor allem während der Tief- und Rohbauphase – ist mit erhöhten 
Lärmemissionen zu rechnen. Gegenüber den vorhandenen Lärmquellen fallen sie nicht be-
sonders ins Gewicht. Staubemissionen können durch geeignete Vorkehrungen während der 
Bauzeit minimiert werden. 

Baumbestand 

Alle Bäume in den Randbereichen der Baustelle sind während der Bauzeit durch geeignete 
Maßnahmen – vorzugsweise durch Einzäunung – gegen Beschädigung zu schützen. Sollten 
durch Erdbau- bzw. Gründungsmaßnahmen Gefährdungen für das Wurzelwerk zu besorgen 

                                                
38 KÖHLER + LEUTWEIN, a.a.O. 
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sein, ist je nach Gefährdung der Baum analog der Bäume des Platanenhains möglichst zu 
entnehmen und nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder einzupflanzen. 

Baugrube / Wasserhaltung39 

Freie Baugrubenböschungen sind aufgrund der geringen Entfernung benachbarter Gebäude 
und der Straßenbahn nicht möglich. Daher wird ein Baugrubenverbau bzw. eine Spundwand 
vorgesehen. Direkt am Bestand kann kein Verbau angebracht werden. Der Bestand kann als 
Verbau mitgenutzt werden, wenn die bestehende Bodenplatte unterfangen wird. 

Wegen des Grundwasserstandes in Verbindung mit der erforderlichen Tiefe der Baugruben-
sohle kann es ohne betroffene Gegenmaßnahmen zu Wassereinbrüchen in der Baugrube 
kommen. Als technisch einfachste und zuverlässigste Maßnahme wird eine Grundwasserab-
senkung vorgenommen. Wegen des Grundwasserabstandes ist dieses Vorgehen für die be-
nachbarten Gebäude vergleichswese risikoarm. Für die Absenkung, ggf. in Verbindung mit der 
Ableitung des geförderten Wassers in die Vorflut (Rhein), ist eine Erlaubnis nach §§ 8 – 10 
WHG einzuholen; das Vorgehen wird mit der SGD-Süd und dem Bereich Umwelt der Stadt 
Ludwigshafen abgestimmt.  

Die erwarteten Fördermengen werden sich voraussichtlich zwischen 146 m³/h und 654 m³/h 
bewegen. Durch geeignete Wahl von Lage, Durchmesser und Tiefe der Brunnen lässt sich die 
Fördermenge ggf. reduzieren. Das geförderte Wasser wird unabhängig vom städtischen Ka-
nalnetz abgeleitet.  

Da eine Beeinträchtigung benachbarter Bauwerke durch die Folgen der Grundwasserabsen-
kung nicht vollkommen ausgeschlossen werden können, wird eine Beweissicherung durchge-
führt. Sie ist wegen der vorgesehenen Gründung des Bauwerks und Eingriff in die Bausub-
stanz benachbarter Gebäude (Sparkasse, Ankerhof) ohnehin erforderlich.  

6.5 Risikovorsorge / Katastrophenschutz  

Als städtebaulicher Belang ist im vorliegenden Planungsfall – ebenso wie in weiten Teilen des 
innerstädtischen Bereiches der Stadt Ludwigshafen – die Betrachtung potenzieller Auswirkun-
gen durch schwere Unfälle von besonderer Relevanz. Als Industriestandort weist Ludwigsha-
fen verschiedene Betriebe auf, die den Regelungen der 12. BImSchV (Störfallverordnung) un-
terliegen und insofern bereits jeweils auf Ebene der betrieblichen Genehmigungen (auf Grund-
lage des Bundesimmissionsschutzgesetzes / BImSchG) besonderen sicherheitstechnischen 
Anforderungen unterliegen. In der städtebaulichen Planung sind sich hieraus möglicherweise 
ergebende Risiken gesondert zu bewerten.  

Für den vorliegenden Planfall liegen konkrete Erkenntnisse dahingehend vor, dass ein solcher 
„Störfallbetrieb“ in relativer räumlicher Nähe liegt. Für diesen Betrieb wurde der Stadt Ludwigs-

                                                
39 ROTH + PARTNER, a.a.O. 
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hafen im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 644 „Luitpoldhafen Süd“ ein Gut-
achten40 zur Ermittlung der „angemessenen Sicherheitsabstände“ zwischen dem Betriebsbe-
reich und umgebender schutzwürdiger Bebauung vorgelegt. 

Im vorliegenden Gutachten der Firma Contargo Rhein-Neckar GmbH sind die angemessenen 
Abstände für den Referenzstoff Acrolein mit 2.900 m und für Chlor mit 640 m berechnet. Dies 
erfordert eine detaillierte Abschätzung der Gefahrensituation. Bei einer Entfernung des Plan-
gebietes von mindestens 2.100 m (angenommener Freisetzungsort bis äußerste Grenze des 
Plangebietes) ergibt sich somit für Chlor kein Nutzungskonflikt. 

Der Referenzstoff Acrolein wird im Betriebsbereich der Contargo Rhein-Neckar GmbH derzeit 
nicht gelagert oder umgeschlagen. Auch künftig soll der Stoff nicht gehandhabt werden, da die 
erforderlichen Sicherheitsbestimmungen nicht erfüllt werden können. Im Vergleich zum Be-
stand bedeutet die geplante Ausweisung des „Kerngebietes“ (MK), welches sich in über 2 Ki-
lometer Entfernung zum Betriebsbereich befindet und bereits vor Durchführung der vorliegen-
den Planung einer (schutzbedürftigen) innerstädtischen und Kerngebiets-typischen Mischnut-
zung unterliegt, keine bedeutende Nutzungsänderung und somit keine wesentliche Erhöhung 
des Risikos. 

Demnach ergibt sich aus Sicht der Bauleitplanung keine Einschränkung des Betriebsbereiches 
der Firma Contargo Rhein-Neckar GmbH bzw. ist kein Nutzungskonflikt für die Planung er-
kennbar. Eine Anfälligkeit des Baugebietes für Störfälle i. S. des § 2 Nr. 7 der Störfall-Verord-
nung ist insofern nicht gegeben. 

Die Stadt Ludwigshafen kommt unter Berücksichtigung der vorstehend benannten Aspekte zu 
der Ansicht, dass der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes bzw. der Zulassung des 
darin definierten Vorhabens Aspekte des Katastrophenschutzes nicht entgegenstehen.  

7 UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANS 

7.1 Bodenordnung 

Die Planung betrifft bestehende öffentliche Verkehrsflächen bzw. Flurstücke, die derzeit im 
Eigentum des Investors stehen bzw. teilweise von der Stadt Ludwigshafen erworben werden 
sollen. Von daher ist eine Bodenordnung nach §§ 45 ff. BauGB nicht notwendig.  

7.2 Abfallbeseitigung 

Im Zuge der Baumaßnahme anfallender Bodenaushub ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Ins-
gesamt ist mit einem abfalltechnisch relevanten Aushub von ca. 20.000 m³ zu rechnen.  

                                                
40 Gutachten zur Ermittlung der angemessenen Sicherheitsabstände zwischen dem Betriebsbereich der 
Contargo Rhein-Neckar GmbH, Shellstraße 5, 67065 Ludwigshafen am Rhein und benachbarten 
schutzbedürftigen Objekten und Gebieten (Leitfaden KAS-18), GICON GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Okto-
ber 2019 
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7.3 Durchführungsvertrag 

Der Durchführungsvertrag ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag (städtebaulicher Vertrag) mit ei-
ner Verknüpfung zur Bebauungsplanung.  

Der Durchführungsvertrag muss spätestens beim Satzungsbeschluss über den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan verpflichtend begründet worden sein. Der Durchführungsvertrag ist 
– anders als der Vorhaben- und Erschließungsplan – nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
Er ist auch nicht Gegenstand der öffentlichen Auslegung 

8 FLÄCHEN UND KOSTEN 

Die Vorhabenträgerin muss sich gemäß § 12 (1) Satz 1 zur Durchführung der Vorhaben- und 
Erschließungsmaßnahmen sowie zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten im 
Durchführungsvertrag verpflichten. 

Für die Stadt Ludwigshafen fallen keine Kosten an.  
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9 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

Die Anregungen bzw. Bedenken, welche im Rahmen der gesetzlichen Verfahrensschritte zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
vorgebracht wurden, sind der Anlage zur Begründung (siehe Kapitel 10.7) zu entnehmen. 

9.1 Belange die gegen die Planung sprechen 

- Es entstehen durch das Vorhaben Umweltauswirkungen insbesondere bedingt durch 
Änderung der Verschattungs- und Windverhältnisse.  
 

- Die durch das Vorhaben entstehenden Veränderungen des Ortsbildes können negativ 
empfunden werden.  
 

- Die für das Vorhaben erforderlichen Stellplätze können nicht auf dem eigentlichen Vor-
habengrundstück nachgewiesen werden und werden deshalb teilweise in einer Tiefga-
rage unter dem Platanenhain hergestellt. Dieser für die Öffentlichkeit bedeutsamer Er-
holungsraum steht somit während der Bauphase nicht mehr zur Verfügung. 

9.2 Belange die für die Planung sprechen 

- Durch den Leuchtturmcharakter des Vorhabens können positive Impulse insbesondere 
für den südlichen Teilbereich der Innenstadt geschaffen werden.  
 

- Durch die Neu-Schaffung verschiedenster städtischen Nutzungen am Berliner Platz 
wird dessen Bedeutung auch für den hier vorhandenen ÖPNV-Knotenpunkt erhöht.  

 
- Der städtebauliche Missstand eines nicht mehr genutzten und aufgrund seiner Bauform 

auch kaum neu nutzbaren ehemaligen Warenhauses bzw. die zwischenzeitlich vor-
handene innerstädtische Brachfläche kann beseitigt werden.  
 

- Mit dem Vorhaben werden erstmals Stellplätze geschaffen, die im Rahmen der bishe-
rigen Nutzung (Warenhaus) nicht existierten.  

9.3 Abwägung der Belange 

Der diesem Bebauungsplan zugrundeliegende Entwurf des Planungsbüros RKW Architektur 
+ Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH & Co. KG, definiert Platzwände am Berliner Platz neu 
und bildet durch seine Höhe von 67 m innerhalb der Innenstadt eine neue Landmarke. Mit 
seiner architektonischen Prägnanz wird das neue „Hochhaus am Berliner Platz“ einen wichti-
gen städtebaulichen Akzent setzen und durch die Fernwirkung wird die Skyline der Innenstadt 
identitätsstiftend und positiv geprägt. Die geplanten Nutzungen werden den Platz funktional 
aufwerten und den ÖPNV-Knotenpunkt stärken, ohne in nennenswerte Konkurrenz zu den 
etablierten innerstädtischen Nutzungen im Norden der Innenstadt zu treten. Insbesondere wer-
den auch dringend benötigte moderne Büroflächen geschaffen. 

Die nicht vermeidbaren Umweltauswirkungen, hier insbesondere die Veränderungen im 
Schattenwurf und den örtlichen Windverhältnissen werden in Kauf genommen, da sie entspre-
chend der geführten gutachterlichen Nachweise ein zumutbares Maß einhalten werden. Be-
züglich der Besonnungskonstellation der umgebenden Bebauung ergibt sich in keinem unter-
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suchten Fall eine Situation, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung im Sinne des Gesund-
heitsschutzes führen oder die bisher an dem jeweils untersuchten Punkt durchgeführte Nut-
zung in Frage stellen würde. Insofern werden diese planbedingten Änderungen als vertretbar 
angesehen. Namentlich für den öffentlichen Raum des Berliner Platzes ist festzuhalten, dass 
dieser durch die ehemalige „Tortenschachtel“ bereits erheblich verschattet wurde und sich die 
Situation in dieser Hinsicht sogar in jenen Teilbereichen deutlich verbessert, in denen die Tor-
tenschachtel den öffentlichen Straßenraum überragte und so selbst diffuses Sonnenlicht ab-
gehalten hat (insbesondere im Bereich der Straßenbahnhaltestelle). 

Bezüglich der Windverhältnisse ergeben sich lediglich Auswirkungen in Bezug auf den Wind-
komfort, die Nutzbarkeit des öffentlichen Raums wird nicht eingeschränkt. 

Auch der temporäre Verlust des Platanenhains wird in Kauf genommen, da dessen Wieder-
herstellung durch die rechtsverbindlichen Regelungen im Bebauungsplan und im Durchfüh-
rungsvertrag gewährleistet ist und die Tiefgarage unter dem Platanenhain der Herstellung von 
notwendigen Stellplätzen dient und somit einer angespannten Lage bezüglich des ruhenden 
Verkehrs vorbeugt. Insgesamt wird durch die Neugestaltung auch der Platanenhain aufgewer-
tet. 

Zusammenfassend ergibt sich durch den Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Situation in der südlichen Innenstadt. Zu-
dem sind positive Impulse für die Entwicklung der gesamten Innenstadt zu erwarten, da im 
Vergleich zur Nutzung der ehem. Tortenschachtel (zuletzt Karstadt-Schnäppchenmarkt) eine 
höherwertige gemischte urbane Nutzungsstruktur mit Hotel, Büro- und Praxisflächen, Gastro-
nomie und Einzelhandel geschaffen wird. 

Nach eingehender Würdigung aller Argumente wird den Belangen, die für die Planung spre-
chen, der Vorrang eingeräumt. 

 
 
 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den ……………………… 
 
 
 
 
 
____________________________ 

 Bereich Stadtplanung 
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10 ANLAGEN 

10.1 Geltungsbereich 
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10.2 Visualisierung des Vorhabens 
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10.3 Windkomfort auf den Aufenthaltsflächen 

  



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 70 - Stand: 02.04.2020  

 

 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 71 - Stand: 02.04.2020  

 

10.4 3D-Schattendarstellung 
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10.5 rechtskräftiger Bebauungsplan 567 „Geschäftshaus Berliner Platz“ 
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10.6 Umweltbericht 
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10.7 Anregungen und Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren 

10.7.1 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 14.03.2016 im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB am Bebauungsplanverfahren beteiligt. Es wurde ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb 
eines Monats gegeben. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 
 

 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 
Stellungnahme 

ohne Anregungen 
Stellungnahme 
mit Anregungen 

1.  ADFC X   
2.  Architektenbeirat X   
3.  Architektenkammer X   
4.  ADD  X  
5.  Bundesanstalt Immobilienaufgaben X   
6.  Bundesnetzagentur   X 
7.  Rheinpfalzbus GmbH  X  
8.  SPNV  X   
9.  DB AG  X  
10. Telekom   X 
11. Wetterdienst X   
12. Einzelhandelsverband  X  
13. Eisenbahnbundesamt X   
14. FBG  X  
15. Freireligiöse Landesgemeinde X   
16. GDKE Direktion Landesarchäologie/Erdgeschichte Koblenz   X 
17. GDKE Direktion Landesarchäologie Speyer   X 
18. Gesundheitsamt  X  
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 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 
Stellungnahme 

ohne Anregungen 
Stellungnahme 
mit Anregungen 

19. Hafenbetriebe  X  
20. Handwerkskammer X   
21. Industrie- und Handelskammer X   
22. Interessengemeinschaft Behinderte X   
23. Jüdische Kultusgemeinde X   
24. Vodafone Kabel Deutschland   X 
25. Katholisches Stadtdekanat X   
26. KNS X   
27. KV Referat 80  X  
28. Landesamt Geologie Bergbau   X 
29. LBM Speyer   X 
30. Nachbarschaftsverband HD/MA  X  
31. Neuapostolische Kirche X   
32. PfalzKom X   
33. Pfalzwerke X   
34. Polizeidirektion LU 1   X 
35. Prot. Gesamtkirchengemeinde X   
36. Rhein-Haardt-Bahn X   
37. RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH   X  
38. RNV   X 
39. Amprion  X  
40. CREOS  X  
41. StV MA  X  
42. Struktur- und Genehmigungsdirektion Obere Landespflege X   
43. Struktur- und Genehmigungsdirektion Regionalstelle Gewerbeaufsicht   X 

44. 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo-
denschutz 

  X 

45. Struktur- und Genehmigungsdirektion Raumordnung und Landesplanung X   
46. TWL   X 
47. Verband Region Rhein Neckar  X  
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 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 
Stellungnahme 

ohne Anregungen 
Stellungnahme 
mit Anregungen 

48. Verkehrsverbund X   
49. Vermessungs- und Katasteramt  X  
50. WEG X   
51. BAIUDBw  X  
52. GASCADE  X  
53. Wintershall  X  
54. E-Plus  X  
55. Vodafone  X  
56. BUND   X 
57. Die NaturFreunde   X 
58. Gesellschaft für Naturschutz und X   
59. Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e. V. X   
60. Landesjagdverband X   
61. Landesverband Gebirgs-Wanderverein  X  
62. Naturschutzbund   X 
63. POLLICHIA X   
64. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  X  
65. Landesfischereiverband X   
66. Ericsson Services   X 
67. Telefonica   X 
68. Stadt Ludwigshafen, Bereich 2-17 bzw. 1-22 Feuerwehr   X 
69. Stadt Ludwigshafen, Bereich 3-14 Jugendamt X   
70. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-14 Tiefbau X   
71. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-151 Umwelt; untere Wasser/Abfall/Bodenbehörde   X 

72. 
Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-152 Umwelt; Abteilung Naturschutz, Landschafts-
planung und Grünflächen 

X   

73. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-16 Stadtvermessung X   
74. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-17 Bauaufsicht   X 
75. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-22 Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik   X 
76. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-24 Stadtentwässerung und Straßenunterhalt   X 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 124 - Stand: 02.04.2020  

 

Folgende Stellungnahmen mit Anregungen / Bedenken wurden zum Planstand vom 09.02.2016 abgegeben: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz 
Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer 

 

 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zu Belangen der Archäologie 
beziehen sich auf übergeordnetes Recht, welches unabhängig 
von der Bauleitplanung unmittelbar greift und die Vorhabenträ-
gerin bindet. Ein Nachrichtlicher Hinweis auf das Fachrecht 
wurde in die Planzeichnung aufgenommen. Die Vorhabenträge-
rin wurde auch entsprechend informiert/sensibilisiert. Die Be-
lange der GDKE werden im Vorfeld und während der Bauaus-
führung beachtet. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

2.  Bundesnetzagentur 

  

 
Die nebenstehend benannten Betreiber wurden im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens gehört und der nebenstehenden Anre-
gung insofern gefolgt. Die Stellungnahmen sind im Folgenden 
wiedergegeben (vgl. laufende Nummern 10 und 13 sowie in Ka-
pitel 10.7.3, laufende Nummern 19 und 20).  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

3.  Technische Werke Ludwigshafen AG 

 

 
 

 

 

Die Vorhabenträgerin wurde entsprechend informiert. Änderun-
gen an dem Versorgungsnetz werden im Zuge der Bauabwick-
lung voraussichtlich nicht notwendig. Sollte dies doch der Fall 
sein, so werden diese zulasten der Vorhabenträgerin / Verursa-
chers und in Abstimmung mit der TWL vorgenommen.  

 

 

 

Beim Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern werden die ein-
schlägigen Vorschriften und Regelwerke durch die Vorhaben-
trägerin beachtet.  

 

  

 

 

Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 

 

Die RNV wurde im Zuge des Verfahrens beteiligt. Die Stellung-
nahmen sind im Folgenden wiedergegeben (vgl. laufende Num-
mer 17 sowie in Kapitel 10.7.3, laufende Nummer 8).    
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

4.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz 
Direktion Landesarchäologie / Erdgeschichte, Koblenz 

 

 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine relevanten Fund-
stellen im Plangebiet bekannt sind.  

Die nebenstehenden Hinweise zu Belangen der Archäologie 
beziehen sich auf übergeordnetes Recht, welches unabhängig 
von der Bauleitplanung unmittelbar greift und die Vorhabenträ-
gerin bindet. Ein Nachrichtlicher Hinweis auf das Fachrecht 
wurde in die Planzeichnung aufgenommen. Die Vorhabenträge-
rin wurde auch entsprechend informiert/sensibilisiert. 

Die Belange der GDKE werden im Vorfeld und während der 
Bauausführung beachtet.  

 
 

Von der Außenstelle Speyer wurde eine Stellungnahme einge-
holt und der Anregung insofern gefolgt (vgl. obenstehend unter 
laufender Nummer 1). 

5.  Deutsche Telekom Technik GmbH, Mannheim 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. Sie be-
treffen die Planumsetzung und liegen in der Verantwortung der 
Vorhabenträgerin. Diese wurde entsprechend informiert.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

 

 

(siehe oben) 

6.  Deutsche Bahn AG + DB Immobilien 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken vorge-
bracht werden.  

Die von Bahnanlagen und Bahnbetrieb ausgehenden Emissio-
nen sind (unter anderem) Gegenstand des der Planung zu 
Grunde liegenden Schallgutachtens und sind in der Planung be-
rücksichtigt. Der Anregung wurde insofern gefolgt.  

7.  Naturschutzbund Deutschland Im Fachgutachten zur "Beurteilung des Baumbestandes, Erhal-
tensfähigkeit und Machbarkeit einer Verpflanzung" (vom 
20.07.2019) wurde die prinzipielle Machbarkeit der Verpflan-
zung bestätigt. 

Der Platanenhain stellt sich im Bestand als eine Baumpflanzung 
aus Formschnittplatanen im Raster 5,5 x 5,5 m mit einem Kro-
nenansatz 3,0 m und einer Gesamthöhe von ca. 5,0 - 5,5 m dar. 
Durch die regelmäßige Reduzierung des Kronenvolumens 
(jährliche Pflegemaßnahmen) sowie die dichte Stellung der 
Bäume begrenzen sich zugleich die Anforderungen an die 
Nährstoffaufnahme und das Wurzelvolumen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

Mit dem temporären Versetzen der Formschnittplatanen und 
dem Wiedereinpflanzen auf der Tiefgaragendecke in der Vege-
tationsruhezeit der Bäume, im Raster von 5,0 x 5,0 m, werden 
Maßnahmen durchgeführt, um den Baumbestand zu schützen 
und zu vitalisieren. Mit den vorbereitenden Maßnahmen zum 
Versetzen wird das Wurzel-Spross-Verhältnis angeglichen. Hier 
wird zum einen der Kronenschnitt auf einen Durchmesser von 
5,0 - 6,0 m hergestellt und zum anderen eine Reha-Zone je 
Baum hergestellt, indem ein Wurzelring hergestellt und die Wur-
zeln gepflegt und behandelt werden. Schnittmaßnahmen ver-
trägt die Platane auf Grund des hohen Ausschlagsvermögens 
sehr gut und ist leicht verpflanzbar. Der Wurzelballen wird wäh-
rend des Transportes eingeschlagen und ist somit vor dem Aus-
trocknen geschützt. Am Zwischenstand sowie am wieder einge-
pflanzten Standort Tiefgarage werden die Bäume durch Be- und 
Entwässerungsanlagen, das nährstoffreiche Baumsubstrat, die 
Nährstoffversorgung, ggf. Mykorrhizierung des Wurzelraumes, 
die Wasserspeicher- und Drainschicht sowie durch die Unter-
flurverspannung fachgerecht versorgt. Hier ist selbst durch den 
Schwach- und Feinwurzelverlust eine verbesserte Vitalität der 
Bäume zu erwarten. Die Substrathöhe von 1,5 m sichert mit den 
o. g. Qualitäten und der Größe und Proportionen des Kronen- 
und Wurzelvolumens der Formschnittplatanen die Entwicklung 
und das Wachstum der Bäume. 

Alle genannten Maßnahmen entsprechen dem vegetationstech-
nischen Standard der Großbaumverpflanzung mit denen Bäu-
me erfolgreich verpflanzt werden und die Grundlagen für ein vi-
tales Wachstum hergestellt werden. 

Die Substratschicht wurde auf ein für die Platanen auskömmli-
ches Maß von 1,5 m Mächtigkeit angehoben und entsprechend 
im Vorhaben- und Erschießungsplan fixiert. Diese Anpassung 
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erfolgte in enger Abstimmung auch mit der städtischen Fachbe-
hörde (Bereich Umwelt). Die Erhaltung der Bäume ist durch die 
rechtsverbindlichen Festsetzungen gewährleistet. 

Der nebenstehenden Anregung wurde insofern Folge geleistet. 

 

 

In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurden entspre-
chend der Empfehlung des Fachgutachtens "Allgemeine Vor-
prüfung zur Umweltverträglichkeit und Artenschutzrechtliche 
Prüfung" (vom 22.11.2019) verbindliche Mindeststandards zum 
Vogelschutz im Rahmen der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 
aufgenommen, um eine unbeabsichtigten Tötung von Vögeln 
zu vermeiden. Zudem wurde bei der Weiterentwicklung der Pla-
nung die Fassadegestaltung derart modifiziert, dass der Glas-
flächenanteil im Vergleich zu der ursprünglichen Planung redu-
ziert wurde.  

Der nebenstehenden Anregung wurde insofern gefolgt und es 
sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

 

 

Im Fachgutachten zur "Beurteilung des Baumbestandes, Erhal-
tensfähigkeit und Machbarkeit einer Verpflanzung" (vom 
20.07.2019) wurde die prinzipielle Machbarkeit der Verpflan-
zung bestätigt. 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages.  

Die nebenstehenden Bedenken werden nicht geteilt und somit 
zurückgestellt.  
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8.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz 

 

 
 

Das Plangebiet liegt inmitten des erschlossenen Innenstadtge-
bietes. Die Erschließung mit Trink- und Löschwasser sowie eine 
ordnungsgemäße Entsorgung des Abwassers sind grundsätz-
lich sichergestellt. Die technischen Details werden durch die 
Vorhabenträgerin in der konkreten Bauplanung in enger Abstim-
mung mit den Fachämtern der Stadt geplant und umgesetzt. 
Diese wurden auch im formellen B-Plan-Verfahren beteiligt und 
haben keine der Planung entgegenstehenden Bedenken geäu-
ßert.   
Das durch die Vorhabenträgerin erarbeitete Brandschutzkon-
zept, welches in Abstimmung mit der städtischen Feuerwehr / 
dem städtischen Fachamt erstellt und in einem Abstimmungs-
gespräch am 28. März 2019 erörtert wurde, sieht eine Lösch-
wassermenge von 96 m³/h vor. Zur Löschwasserversorgung für 
die Tiefgarage stehen ausreichend Hydranten in adäquater Ent-
fernung zur Verfügung.  

 

 

 

In den Bebauungsplan wurde ein entsprechender Hinweis zur 
Überschwemmungsgefährdung aufgenommen und in Kapitel 
5.5.5 der Begründung erläutert. Zudem werden zur Schaden-
minderung bei Hochwasser durch die Vorhabenträgerin insbe-
sondere folgende Maßnahmen ergriffen: 

o Technische Vorkehrungen zur Verhinderung von Aufschwim-
men (Tiefgarage, Tanks)  

o Abdichtung der Wände und Wanddurchbrüche (weiße 
Wanne), 

o geeignete feuchtigkeitsunempfindliche Dämmung,  

o hochwassersichere Installation,  
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o keine Verwendung wassergefährdender Stoffe in Risikoberei-
chen 

 

 

(siehe oben) 
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Die nebenstehenden Hinweise betreffen die bauliche Umset-
zung des Vorhabens. Die Vorhabenträgerin wurde entspre-
chend informiert.  

Durch die Vorhabenträgerin ist vorgesehen, im Bedarfsfall einen 
wasserdichten Verbau mit einer abdichtenden Unterwasserbe-
tonsohle herzustellen und auf diese Weise eine Grundwasser-
absenkung zu vermeiden. 

 

 

Erforderliche wasserrechtliche Erlaubnisse werden gegebenen-
falls durch die Vorhabenträgerin eingeholt.  

 

 

 

 

Der Vergleich der Planunterlagen zeigt, dass die Grenze der Ab-
lagerungsstelle außerhalb des östlichen Geltungsbereiches und 
deutlich außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche liegt. 
Es ist jedoch nicht vollständig auszuschließen, dass Ablage-
rungsmaterial auf der Ostseite bis in den Randbereich des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplans reicht. Die Vorhabenträ-
gerin wurde über diesen Umstand informiert. Aus Sicht des mit 
der Planung befassten Gutachters sind keine technischen Maß-
nahmen notwendig.  

Die „Standardempfehlungen“ der SGD Süd beziehen sich auf 
die bauliche Umsetzung, gründen unmittelbar auf Bundesrecht 
und sind in jedem Fall zu beachten. Sie wurden der Vorhaben-
trägerin zur Kenntnis gegeben. 
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Die nebenstehenden Hinweise betreffen die bauliche Umset-
zung des Vorhabens. Die Vorhabenträgerin wurde entspre-
chend informiert. Die Anregungen werden insofern berücksich-
tigt.  

 

 

Oberhalb der Tiefgarage ist eine 1,50 m hohe Substratschicht 
vorgesehen, auf der die Bäume des Platanenhains gepflanzt 
werden. Diese Schicht bildet einen ausreichenden Puffer für 
Niederschlagswasser; überschüssiges Wasser wird über einen 
direkten Anschluss an das übrige Erdreich dem Grundwasser 
zugeführt. Entsprechende Aussagen wurden in die Begründung 
(Kapitel 3.3.5) aufgenommen. 

Alle Dachflächen des Metropol-Hochhauses werden, soweit 
nicht durch technische Anlagen überdeckt, mit einer zumindest 
extensiven Dachbegrünung ausgestattet, die ebenfalls Nieder-
schläge abpuffert. Gegenüber der Bestandssituation, bei der 
alle Flächen vollversiegelt waren, bedeutet das eine signifikante 
Verbesserung.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das grundsätzliche Einverständnis aus fachlicher Sicht der 
Wasserwirtschaft und des Bodenschutzes wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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9.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht  

 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass nebenstehend keine Be-
denken gegen die zur Prüfung vorgelegte Planung vorgebracht 
werden. 
 
Die nebenstehenden Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men. Sie beziehen sich auf die der Bauleitplanung nachgeord-
nete Genehmigungsebene. Das Baugenehmigungsverfahren 
wird parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans betrieben. 
Die Vorhabenträgerin wird die zur Erteilung einer Genehmigung 
notwendigen Unterlagen beibringen.  
 

10.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

 
 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen und Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. Sie betreffen die Planumsetzung und lie-
gen in der Verantwortung der Vorhabenträgerin. Diese wurde 
entsprechend informiert.  
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11.  Polizeipräsidium Rheinpfalz 

 

 

Zur abschließenden Klärung der nebenstehend aufgeworfenen 
Frage, ob Auswirkungen auf den Digitalfunk der Polizei zu er-
warten sind, wurde eine entsprechende Anfrage an die Zentral-
stelle für Polizeitechnik, Autorisierte Stelle Digitalfunk BOS, ge-
richtet. Diese teilte mit E-Mail vom 18.05.2016 schriftlich mit:  

„Der BOS Digitalfunk betreibt im Bereich des beschriebenen 
Bauvorhabens keine Richtfunkstrecke, die beeinträchtigt wer-
den könnte. Eine Beeinträchtigung der allgemeinen Versor-
gungssituation mit BOS Digitalfunk ist nach unserer Einschät-
zung ebenfalls nicht zu erwarten.“ 

Demnach sind keine Einschränkungen zu befürchten.   

 

 

Die Anregung wird im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis 
genommen. Die Stadt Ludwigshafen wird eine entsprechende 
Anpassung nach Bedarf vornehmen. Etwaige Kostenübernah-
men werden im Rahmen des Durchführungsvertrages zwischen 
Stadt und Vorhabenträgerin verbindlich geregelt. 
 
 

12.  Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 

 

 

Die Telefónica / o2 wurden im Vorfeld der Planung bereits mit 
Schreiben vom 29.07.15 gehört. Aus der Stellungnahme vom 
03.08.2015 ergaben sich zwei Richtfunkstrecken, die das Pla-
gebiet berührten. Die Trassen wurden einschließlich der 
Schutzbereiche in den Bebauungsplan übernommen. Die bau-
lichen Höhen sind durch zeichnerische Festsetzung verbindlich 
geregelt und gehen mit den jeweiligen Korridoren konform.  

Aus der erneuten Stellungnahme ergeben sich keine weiteren 
Erkenntnisse. Die zusätzlich erwähnte geplante Richtfunkstre-
cke tangiert das Vorhaben nicht. 
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(siehe oben)  
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13.  BUND Kreisgruppe Ludwigshafen 

 

In Kapitel 3.3 der Begründung zum Bebauungsplan ist ausführ-
lich dargelegt, warum das Vorhaben die gewählten Dimensio-
nen hat und dass die dadurch verursachten Auswirkungen nicht 
durchgreifend negativ sind. Ein Ersatz der aufgegebenen Nut-
zung durch eine vergleichbare Nutzung an gleicher Stelle wäre 
städtebaulich wenig sinnvoll und insofern infrage zu stellen. Der 
hier angestrebte Nutzungsmix wird in dem städtebaulichen Kon-
text als durchaus sinnvoll erachtet und die gewählte flächenspa-
renden Form entspricht in hohem Maße den in § 1a BauGB an-
geführten ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz bzw. 
zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Bo-
den.  

 

 

 

 

Ausfälle während der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 
sind durch Ersatzmaßnahmen abgedeckt. Die Substratschicht 
über der Tiefgarage beträgt 1,50 m und ist für die Platanen aus-
reichend. Die Bäume entlang der Dammstraße können auf-
grund der angrenzend geplanten Tiefgarage nicht erhalten wer-
den. Zudem mussten diese Bäume bereits aufgrund der Platz-
erfordernisse beim Abriss der Hochstraße Süd im Jahr 2020 ge-
fällt werden. Nach Fertigstellung der Tiefgarage werden die 
Bäume durch die Vorhabenträgerin ersetzt. Der Schutz der 
Bäume während der Bauzeit und der Baumersatz ist Gegen-
stand der textlichen Festsetzungen und des Durchführungsver-
trages. 
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Die Anzahl der ausgewiesenen Stellplätze liegt bereits deutlich 
unter den Zahlen, welche nach der Stellplatzverordnung nach-
zuweisen wären. Weiteres Einsparpotenzial ist nicht mehr ge-
geben. Zudem wäre das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei einer 
eingeschossigen Tiefgarage nicht mehr wirtschaftlich vertret-
bar. Der mit dem Bau der Tiefgarage verbundene Eingriff in das 
Grundwasser ist nur geringfügig und insofern vertretbar. Die ne-
benstehend angesprochene Rampensituation wurde durch Um-
planung / räumliche Verschiebung an die Dammstraße „ent-
schärft“, sodass Fußgänger und Radfahrerverbindungen nicht 
erheblich gestört werden. 

 

 
 

In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurden entspre-
chend der Empfehlung des Fachgutachtens "Allgemeine Vor-
prüfung zur Umweltverträglichkeit und Artenschutzrechtliche 
Prüfung" (vom 22.11.2019) verbindliche Mindeststandards zum 
Vogelschutz im Rahmen der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 
aufgenommen, um eine unbeabsichtigten Tötung von Vögeln 
zu vermeiden. Zudem wurde bei der Weiterentwicklung der Pla-
nung die Fassadegestaltung derart modifiziert, dass der Glas-
flächenanteil im Vergleich zu der ursprünglichen Planung redu-
ziert wurde. Wie nebenstehend zutreffend ausgeführt, sind die 
festgesetzten Maßnahmen zum Vogelschutz sind zwingend 
einzuhalten. Der Anregung zur Herstellung weiterer Nistmög-
lichkeiten an der Fassade wird nicht gefolgt, da dies im laufen-
den Betrieb zu unzumutbaren Einschränkungen bei Wartung 
und Reinigung der Fassade führen kann. 
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14.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 

 

 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Mit-
tels der zeichnerischen Festsetzung ist gewährleistet, dass Ge-
bäude mit einer Höhe von über 162,0 m +NHN (bzw. 67 m über 
Gelände) nicht zulässig sind.  

15.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

 

 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die rnv die Nutzungsab-
sichten und den Neubau als sehr gut passend begrüßt und eine 
hierdurch initiierte Stärkung des ÖPNV erwartet.   

 

 

 
 
Die Begründung wurde entsprechend korrigiert bzw. präzisiert. 

 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Eine konkrete Verortung der 
Buszufahrt im Bebauungsplan auf den aktuellen Sachstand 
würde keinen Vorteil gegenüber der bislang gewählten zeichne-
rischen Festsetzung einer Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung mit sich bringen, könnte aber später ggf. notwen-
digen Anpassungen entgegenstehen. Faktisch ist die Ausfahrt-
möglichkeit gegeben. 
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Gründung und Baugrubenverbau wurden in Abstimmung mit 
Stadt und RNV dergestalt geplant, dass zwischen Gleiskörper 
und Bauzaun ein für die Abwicklung der Aus- und Zusteigevor-
gänge ausreichender Abstand verbleibt. Eine Verlegung der 
Straßenbahnhaltestelle ist nicht notwendig. 

 

 

Im Rahmen des Immissionsgutachtens wurden die Betriebsge-
räusche des Stadtbahnverkehrs auch während der Nachtstun-
den berücksichtigt. Sie flossen in die Gesamtimmissionsbewer-
tung ein, die wiederum Grundlage der vorzunehmenden Schall-
schutzmaßnahmen ist. Städtebauliche Konflikte sind nicht zu 
erwarten. 
 
Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 
 

16.  Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz  

 

 

 

 

 

 

 

Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 
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Ein Baugrundgutachten wurde eingeholt und seine Aussagen in 
den Planentwurf aufgenommen. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern gefolgt.  

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus rohstoffgeologischer 
Sicht keine Einwände bestehen.  

 

 

 

 

Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 

Die allgemeinen Hinweise wurden im Zuge der Messungen be-
achtet. 
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(siehe oben) 

 

 
 

 

 

Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

Der Anregung folgend wurde die betreffende Bezeichnung an-
gepasst.  
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17.  Landesbetrieb Mobilität Speyer 

 
 

 

Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren.  

Die Stadt Ludwigshafen nimmt ihre Entscheidungskompetenz 
im Rahmen des vorliegenden Planverfahrens wahr.  

18.  NaturFreunde Verband für Umweltschutz… LV RLP 

 
 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der vorgeleg-
ten Informationen etwaige Bedenken entkräftet wurden.  

19.  Ericsson Services GmbH  

 
 

 

Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 

 

Die Deutsche Telekom Technik wurde am Verfahren beteiligt. 

 

 

 

Da im Zuge des Plan Verfahrens Änderungen am Vorhaben er-
folgten wurde die Firma Ericsson weiterhin nach Maßgabe des 
Baugesetzbuches beteiligt.  
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20.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Bereich Feuerwehr (2-17) 

 

zu 1: Im Vorhaben- und Erschließungsplan ist eine Feuerweh-
raufstellfläche verzeichnet, die eine Länge von 30 m zzgl. Ein- 
und Ausfahrtsstreifen aufweist. Sie wurde in Übereinstimmung 
mit dem durch die Vorhabenträgerin erarbeiteten Brandschutz-
konzept eingeplant, welches in Abstimmung mit der städtischen 
Feuerwehr erstellt und in einem Abstimmungsgespräch am 28. 
März 2019 erörtert wurde. Für die Ebene der Bauleitplanung ist 
festzustellen, dass die nebenstehenden Belange der Planung 
grundsätzlich nicht entgegenstehen. Im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens werden die technischen Details weiter 
vertieft.  

 

 

zu 2 - 4: Die nebenstehenden Punkte wurden durch die Vorha-
benträgerin im Zuge der Erarbeitung des Brandschutzkonzep-
tes berücksichtigt. Die fachliche Detailabstimmung erfolgt paral-
lel zum Bauleitplanverfahren und wird bis zur angestrebten Er-
teilung der Baugenehmigung und auch in der Realisierungs-
phase durch die Vorhabenträgerin weiter betrieben.  

 

 

zu 5: Das durch die Vorhabenträgerin erarbeitete Brandschutz-
konzept, welches in Abstimmung mit der städtischen Feuerwehr 
erstellt und in einem Abstimmungsgespräch am 28. März 2019 
erörtert wurde, sieht eine Löschwassermenge von 96 m³/h vor. 
Dies geht mit dem nebenstehend herangezogenen Arbeitsblatt 
W 405, Tabelle 1 bei kleiner Brandausbreitungsgefahr konform. 
Die dort gesetzten Kriterien für eine mittlere oder große Brand-
ausbreitungsgefahr sind nach Auffassung der Vorhabenträgerin 
nicht gegeben und wurden so konkret auch durch die Feuer-
wehr im Rahmen der Abstimmung nicht als gegeben angespro-
chen. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens werden 
die technischen Details zu dieser Frage abschließend ausgear-
beitet.  
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Der Anregung, an der Feuerwehrbewegungsfläche einen zu-
sätzlichen Unterflurhydranten einzurichten, wird gefolgt. Die 
Vorhabenträgerin wird diesen realisieren.  

Zur Löschwasserversorgung für die Tiefgarage stehen entspre-
chend der vorliegenden Löschwasserauskunft ausreichend Hy-
dranten zur Verfügung. Die maximale Entfernung zu den Zu-
gängen beträgt ca. 45 m. Im Verlauf der Dammstraße befindet 
sich ein weiterer Hydrant, welcher insofern zwischen den Tief-
garagenzugängen liegt.  

Ein weiterer Hydrant zwischen den Tiefgaragenzugängen er-
scheint somit nicht erforderlich. Im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens wird der Sachverhalt nochmals geprüft und 
ggf. umgesetzt.  

 

21.  Stadtverwaltung Ludwigshafen untere Abfallbehörde (4-151) 

 

 

  

 

 

 

Die nebenstehenden Anregungen wurden aufgegriffen und die 
Begründung entsprechend präzisiert.  
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(siehe oben) 

 

 

 

(siehe oben) 

22.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Bauaufsicht (4-17) 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die nebenstehend ange-
sprochenen Aspekte im Baugenehmigungsverfahren und damit 
im Nachgang zur Bauleitplanung relevant werden. Die Vorha-
benträgerin wurde entsprechend informiert. Seitens Vorhaben-
trägerin ist vorgesehen, die Grundstücksteile, die überbaut wer-
den sollen, zu verschmelzen.  

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen zum „Sperrbezirk“ werden 
zur Kenntnis genommen. Die entsprechenden Festsetzungen 
stellen in diesem Sinne eine Ergänzung auf eigener Rechts-
ebene dar.  
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23.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Entsorgungsbetrieb (4-22) 

 
 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus fachlicher Sicht 
keine Einwände gegen die Planung bestehen. 

Die ergänzenden Hinweise wurden an die Vorhabenträgerin 
weitergegeben und durch diese im Zuge der Ausführungspla-
nung berücksichtigt. 

24.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Stadtentwässerung (4-24) 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die fachlichen Belange 
wesentlich berührt werden. 

 
Aufgrund der nebenstehenden Ausführungen wurde eine ver-
tiefte inhaltliche Abstimmung zwischen Vorhabenträgerin und 
dem Bereich Stadtentwässerung durchgeführt. Diese erbrachte 
das Ergebnis, dass der nebenstehend angeführte Mischwas-
serkanal funktionslos ist und in unmittelbarer Abstimmung mit 
der Fachabteilung aufgehoben werden kann. Entsprechende 
vertragliche Regelungen werden zwischen Vorhabenträgerin 
und der Stadtverwaltung (Bereich Stadtentwässerung /Straßen-
unterhalt) abgeschlossen. 
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Die Grundstücke im Geltungsbereich sind im Sinne der Abwas-
sersatzung vollständig erschlossen. Die Etablierung einer rei-
nen Regenwasserkanalisation innerhalb des Plangebietes wäre 
unverhältnismäßig und ist nicht vorgesehen, es wird vielmehr 
auf die bestehenden Erschließungsanlagen zurückgegriffen.  
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, wurde am 
Verfahren beteiligt.  

Aufgrund der nebenstehenden Stellungnahme wurde Kapitel 
5.1.7 der Begründung um die Aussage ergänzt, dass zur Ver-
zögerung des Wasserabflusses Dachbegrünungen festgesetzt 
werden.  

Es bestehen insofern keine fachlichen Bedenken gegen den 
vorgesehenen Anschluss der Entsorgungspfade an die tatsäch-
lich vorhandenen Systeme. 
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10.7.2 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

Im Zeitraum vom 14.03.2016 bis einschließlich 01.04.2016 (Erörterungstermin am 17.03.2016) fand die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB statt. Im Rahmen dieses Verfahrensschrittes wurden nachfolgende Anregungen geäußert: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Bürgerin 1  

 

 

Um den nebenstehend formulierten Bedenken Rechnung zu 
tragen und den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im 
Rahmen der Planung ein Fachgutachten erstellt (Fachgutach-
ten Windfeld und Besonnung vom Januar 2019/August 2019), 
welches die Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung un-
tersuchte. 

Der Schattenwurf des geplanten Gebäudes und die resultie-
rende Veränderung der Besonnung gegenüber dem Bestand 
(Tortenschachtel) über den gesamten Jahreszeitraum wurde an 
verschiedenen repräsentativen Punkten in der Nachbarschaft 
untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass es durch die 
Höhe des Gebäudes hinsichtlich der Besonnungszeiten zwar 
Qualitätsminderungen an verschiedenen untersuchten Punkten 
gibt, jedoch die aus den einschlägigen Normen ableitbaren Min-
deststandards, soweit sie nicht bereits vorher bereits unter-
schritten waren, im Wesentlichen weiterhin eingehalten werden. 
Die teilweise sich tatsächlich ergebenden Einschränkungen 
werden als solche erkannt und sind in Kapitel 6.3.3 der Begrün-
dung im Detail und bezogen auf die einzelnen betroffenen Ge-
bäude und Wohnungen dokumentiert. Für die Besonnungsbe-
trachtung wurden exemplarisch Standorte herausgegriffen, an 
denen die Planung zu Änderungen führen und die den Anforde-
rungen der DIN 5034 entsprechen, um eine Anwendung der Be-
urteilungskriterien zu erzielen. Für benachbarte Standorte 
(Fenster) sind vergleichbare oder geringere Einschränkungen 
durch die Planung gegeben. An Gebäuden in der Ludwigstraße 
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sind gegenüber Punkt 7 oder 5 geringere Auswirkungen durch 
die Planung gegeben. In höheren Stockwerken sind gegenüber 
den betrachteten niederen Stockwerken keine Konflikte mit den 
Beurteilungswerten gegeben. Es ergibt sich in keinem unter-
suchten Fall eine Situation, die zu einer erheblichen Beeinträch-
tigung im Sinne des Gesundheitsschutzes führen oder die bis-
her an dem jeweils untersuchten Punkt durchgeführte Nutzung 
in Frage stellen würde. Insofern werden diese planbedingten 
Änderungen als vertretbar angesehen.  

Neben den vorstehend thematisierten „Verschlechterungen“ er-
geben sich in der lichtarmen Jahreszeit bei der Besonnung an 
einem Punkt Verbesserungen im Bereich Ankerhof. Hier haben 
Wohnungen, die vorher durch die lang gestreckte Torten-
schachtel verschattet waren, wegen der schmaleren Silhouette 
des Neubaus eine längere Besonnungszeit. Nicht zuletzt ver-
bessert sich auch die Belichtungssituation öffentlicher Räume 
auf dem Berliner Platz im Bereich der Haltestelle entscheidend, 
insbesondere da diese nicht mehr durch die Tortenschachtel 
überbaut ist. 

Die zusätzlich zu erwartenden Einschränkungen hinsichtlich der 
Besonnung durch den geplanten Baukörper sind insgesamt 
maßvoll und insbesondere im Innenstadtbereich, in dem der 
Wohnfunktion gegenüber anderen Nutzungen kein Vorrang zu-
kommt, zumutbar. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

Der Vorhabenstandort hat sich für das zuvor dort vorhandene 
Warenhaus über einen langfristigen Zeitraum als wirtschaftlich 
nicht tragfähig erwiesen, was schlussendlich zu der Nutzungs-
aufgabe der ehemaligen „Tortenschachtel“ geführt hat. Insofern 
ist ein Bedarf an Einzelhandelsflächen im Rahmen eines „nor-
malen Warenhauses“ an dem hier gewählten Standort offen-
sichtlich nicht gegeben.  

Kleinere Einzelhandelsflächen sind im Erdgeschoss vorgese-
hen und können zur Versorgung des Umfeldes und auch der 
„Laufkundschaft“ beitragen. Zudem befindet sich die benach-
barte Walzmühle derzeit in einem Umstrukturierungsprozess 
und soll zukünftig als Nahversorgungszentrum (auch mit Le-
bensmittelgeschäften) gestärkt werden. 

Das Vorhaben wurde durch die Vorhabenträgerin aufgrund von 
internen Marktanalysen grundsätzlich so konzipiert, dass ein 
wirtschaftlicher Betrieb umsetzbar ist. Gegenteilige Erkennt-
nisse, welche etwa eine Nicht-Umsetzbarkeit der Planung be-
fürchten lassen würden, liegen der Stadt nicht vor. Die Beden-
ken werden nicht geteilt und die Anregung zurückgewiesen. 

 

 

Der nebenstehenden Bitte wird entsprochen. Im Zuge des Bau-
leitplanverfahrens werden die Bürger mehrfach angehört und 
informiert. Die eingehenden Stellungnahmen werden in die Pla-
nungsentscheidungen bzw. in die Gesamtabwägung aufge-
nommen. Die Vorstellungen der Investoren werden nur insofern 
unterstützt, wie sie mit den städtebaulichen Zielen der Stadt 
Ludwigshafen vereinbar sind.  
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2.  Bürger 2  

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Engagement der 
Vorhabenträgerin begrüßt wird.  

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stadt Ludwigshafen kommt im Zuge der vorlie-
genden Planung ihrer im Baugesetzbuch verankerten Pflicht 
nach, alle öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen.   

 

 

Die Entwicklung des Vorhabens erfolgte in enger Abstimmung 
mit der Stadt Ludwigshafen. Im Vordergrund stehen nicht die 
Interessen des Investors, vielmehr wird eine mit den städtebau-
lichen Zielen in Einklang stehende Bebauung an der Stelle des 
alten Kaufhofs angestrebt. Die aktuell geplante Höhe des Ge-
bäudes ergab sich aus folgenden Gründen: 

- Das Gebäude verleiht der Stadtsilhouette ein positiv prägen-
des, unverwechselbares Aussehen und wirkt damit identitäts-
stiftend. Der Berliner Platz, der bislang durch den Baukörper 
der Tortenschachtel sein unverwechselbares Bild hatte, wird 
zukünftig durch das Metropol-Hochhaus in besonderem Maße 
geprägt.  

- Auch andere Gebäude in Ludwigshafen haben eine vergleich-
bare Höhe wie das Metropol-Hochhaus bzw. reichen noch 
darüber hinaus. Diese sind eher in den Randlagen der Innen-
stadt zu finden. Umso mehr hat ein Hochhaus aus städtebau-
licher Sicht direkt im Stadtzentrum seine Berechtigung. 

- Durch die Rücknahme der Überbauung des Berliner Platzes 
geht überbaubare Fläche verloren, ein Ausgleich für diesen 
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Verlust an Nutzfläche wird durch eine höhere Bebauung er-
reicht. Die höhere Nutzfläche gegenüber dem Bestand ergibt 
sich darüber hinaus aus dem vorgesehenen Nutzungsmix, da 
die geplanten Nutzungen – jede für sich genommen – erst ab 
bestimmten Größenordnungen wirtschaftlich darstellbar sind. 
Aus diesen Erwägungen heraus ergab sich eine weitere maß-
volle Aufstockung des Gebäudes. 

Zur Minderung der Verschattung wurde der Baukörper so ange-
ordnet, dass er den am meisten betroffenen Wohnungen im 
Norden (Ankerhof) seine Schmalseite zuweist. 

Um den Bedenken hinsichtlich einer Verschattung Rechnung zu 
tragen und den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im 
Rahmen der Planung ein Fachgutachten erstellt, welches die 
Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte.  

Der Schattenwurf des geplanten Gebäudes und die resultie-
rende Veränderung der Besonnung gegenüber dem Bestand 
(Tortenschachtel) über den gesamten Jahreszeitraum wurde an 
verschiedenen repräsentativen Punkten in der Nachbarschaft 
untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass es durch die 
Höhe des Gebäudes hinsichtlich der Besonnungszeiten zwar 
Qualitätsminderungen an verschiedenen untersuchten Punkten 
gibt, jedoch die aus den einschlägigen Normen ableitbaren Min-
deststandards, soweit sie nicht vorher bereits unterschritten wa-
ren, im Wesentlichen weiterhin eingehalten werden. Die teil-
weise sich tatsächlich ergebenden Einschränkungen werden 
als solche erkannt und sind in Kapitel 6.3.3 der Begründung im 
Detail und bezogen auf die einzelnen betroffenen Gebäude und 
Wohnungen dokumentiert. Für die Besonnungsbetrachtung 
wurden exemplarisch Standorte herausgegriffen, an denen die 
Planung zu Änderungen führen und die den Anforderungen der 
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DIN 5034 entsprechen, um eine Anwendung der Beurteilungs-
kriterien zu erzielen. Für benachbarte Standorte (Fenster) sind 
vergleichbare oder geringere Einschränkungen durch die Pla-
nung gegeben. An Gebäuden in der Ludwigstraße sind gegen-
über Punkt 7 oder 5 geringere Auswirkungen durch die Planung 
gegeben. In höheren Stockwerken sind gegenüber den betrach-
teten niederen Stockwerken keine Konflikte mit den Beurtei-
lungswerten gegeben. Es ergibt sich in keinem untersuchten 
Fall eine Situation, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung im 
Sinne des Gesundheitsschutzes führen oder die bisher an dem 
jeweils untersuchten Punkt durchgeführte Nutzung in Frage 
stellen würde. Insofern werden diese planbedingten Änderun-
gen als vertretbar angesehen. 

 

 

 

 

 

 

Durch die Vorhabenträgerin ist vorgesehen, im Bedarfsfall ei-
nen wasserdichten Verbau mit einer abdichtenden Unterwas-
serbetonsohle herzustellen und auf diese Weise eine Grund-
wasserabsenkung zu vermeiden. 

Zudem wird eine Beweissicherung durchgeführt, um baube-
dingte Schäden im räumlichen Umfeld ggf. zu dokumentieren. 
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An dem Platanenhain als öffentlich zugänglicher Platz wird 
grundsätzlich festgehalten. Es besteht ein im Rahmen des Be-
teiligungsverfahrens vielfach dokumentiertes öffentliches Inte-
resse daran, seine gelungene und akzeptierte Gestaltung und 
Funktion beizubehalten. Im Rahmen einer Anpassung an die 
Erfordernisse der Tiefgarage wird bei seiner Neubepflanzung 
eine geringfügige Änderung des Baumrasters vorgenommen. In 
diesem Zusammenhang werden sich im Detail gestalterische 
Änderungen ergeben, welche durchaus eine Verbesserung der 
heutigen Situation darstellen. 
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3.  Bürger 3  

 

 

 

 

 

Durch die Vorhabenträgerin ist vorgesehen, im Bedarfsfall ei-
nen wasserdichten Verbau mit einer abdichtenden Unterwas-
serbetonsohle herzustellen und auf diese Weise eine Grund-
wasserabsenkung zu vermeiden. 

Zudem wird eine Beweissicherung durchgeführt, um baube-
dingte Schäden im räumlichen Umfeld ggf. zu dokumentieren. 

Generell handelt es sich hierbei um einen Aspekt der baulichen 
Umsetzung, der über den Regelungsinhalt der Bauleitplanung 
hinausgeht. 

 

 

Entsprechend Vorhaben- und Erschließungsplan werden die 
Belüftungseinrichtungen in die Zugangsbauwerke (Rampen-
bauwerk und Treppenhaus) zur Tiefgarage integriert und treten 
als Solche nicht gesondert in Erscheinung. Der Anregung wurde 
insofern gefolgt.  

 

 

Die nebenstehende Anregung wird zur Kenntnis genommen 
und im Bedarfsfall durch die Stadt Ludwigshafen umgesetzt.  

Generell handelt es sich hierbei um einen Aspekt der baulichen 
und organisatorischen Umsetzung, der über den Regelungsin-
halt der Bauleitplanung hinausgeht. 
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Um den Bedenken hinsichtlich einer Verschattung Rechnung zu 
tragen und den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im 
Rahmen der Planung ein Fachgutachten erstellt (Fachgutach-
ten Windfeld und Besonnung vom Januar 2019/August 2019), 
welches die Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung un-
tersuchte.  

Wegen der umstehenden höheren Gebäude waren große Teile 
des Platzes - vor allem bei den erwähnten Sonnnenständen - 
bereits im Bestand verschattet. Die zusätzliche Verschattung 
wird durch die nachhaltige Aufwertung der öffentlichen Räume 
mehr als aufgewogen. An den für den Berliner Platz untersuch-
ten Punkten wurde für die Sommersonnenwende keine Ein-
schränkung der Besonnung festgestellt, für die Zeit zwischen 
Tag- und Nachtgleiche und Sommersonnenwende ergaben 
sich nur geringe Einschränkungen. Die Sommerzeit wurde im 
Gutachten berücksichtigt, es ändert nichts an der Besonnungs- 
bzw. Verschattungsdauer. Dies ist auch der Anlage 10.4 „3D-
Schattendarstellung“ zu entnehmen.  
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Die nebenstehenden Zahlen stammen aus der Vorentwurfsfas-
sung der Planung. Die seinerzeit noch vorgesehenen Wohnun-
gen sind nicht mehr Gegenstand des Vorhabens. Die aktuellen 
Zahlen sind in Kapitel 3.3.2 der Begründung dokumentiert.  

Das Vorhaben wurde durch die Vorhabenträgerin aufgrund von 
internen Marktanalysen grundsätzlich so konzipiert, dass ein 
wirtschaftlicher Betrieb umsetzbar ist. Auf dieser Basis hat sich 
die Vorhabenträgerin gegenüber der Stadt zur Umsetzung des 
Vorhabens verpflichtet. Gegenteilige Erkenntnisse, welche 
etwa eine Nicht-Umsetzbarkeit der Planung befürchten lassen 
würden, liegen der Stadt nicht vor.  

Eine aktive Marktsteuerung der gewerblichen Flächennutzung 
im Stadtgebiet ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.  

Im Immobilienmarktbericht Rhein-Neckar 2020 (Herausgeber: 
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Mannheim) wird zudem 
auf Seite 19 ausgeführt: „Die Leerstandsquote von 1,2 Prozent 
zeigt, dass der Markt für Büroflächen offensichtlich leergefegt 
ist. Ludwigshafen benötigt dringend moderne Büroflächen“. 

Die Bedenken werden somit nicht geteilt.  

  

 

 

(siehe oben) 

 
 

Die nebenstehenden Bedenken werden nicht geteilt. Die Tatsa-
che, dass auf Antrag einer Vorhabenträgerin ein auf das Vorha-
ben bezogener Bebauungsplan aufgestellt wird bedeutet mit-
nichten, dass dem Vorhaben ein Vorrang gegenüber dem pla-
nerischen Gesamtkonzept der Stadt Ludwigshafen eingeräumt 
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wird. Vielmehr dient die Bauleitplanung eben gerade dazu, dem 
Vorhaben durch verbindliche Regelungen planerische „Leit-
planken“ vorzugeben, die ein Einfügen in das städtische Ge-
samtkonzept bedingen. Die Begründung enthält insbesondere 
in Kapitel 5.1 entsprechende Ausführungen zu Art und Maß der 
zulässigen baulichen Nutzung.  

 

 
 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

4.  Bürger 4  

 

  

 

 

Die Aufteilung der Immobilie in Teileigentum ist seitens der Vor-
habenträgerin nicht beabsichtigt.  

Überdies liegt die Umsetzung des Vorhabens bzw. der Bau des 
Metropol-Hochhauses - und damit die Herstellung des ge-
wünschten Planzustandes - verpflichtend in der Hand der Vor-
habenträgerin.  

 

  
 

Die Entwicklung des Vorhabens erfolgte in enger Abstimmung 
mit der Stadt Ludwigshafen. Die aktuell geplante Höhe des Ge-
bäudes ergab sich aus folgenden Gründen: 

- Das Gebäude verleiht der Stadtsilhouette ein positiv prägen-
des, unverwechselbares Aussehen und wirkt damit identitäts-
stiftend. Der Berliner Platz, der bislang durch den Baukörper 
der Tortenschachtel sein unverwechselbares Bild hatte, wird 
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zukünftig durch das Metropol-Hochhaus in besonderem Maße 
geprägt.  

- Auch andere Gebäude in Ludwigshafen haben eine vergleich-
bare Höhe wie das Metropol-Hochhaus bzw. reichen noch 
darüber hinaus. Diese sind eher in den Randlagen der Innen-
stadt zu finden. Umso mehr hat ein Hochhaus aus städtebau-
licher Sicht direkt im Stadtzentrum seine Berechtigung. 

- Durch die Rücknahme der Überbauung des Berliner Platzes 
geht überbaubare Fläche verloren, ein Ausgleich für diesen 
Verlust an Nutzfläche wird durch eine höhere Bebauung er-
reicht. Die höhere Nutzfläche gegenüber dem Bestand ergibt 
sich darüber hinaus aus dem vorgesehenen Nutzungsmix, da 
die geplanten Nutzungen – jede für sich genommen – erst ab 
bestimmten Größenordnungen wirtschaftlich darstellbar sind. 
Aus diesen Erwägungen heraus ergab sich eine weitere maß-
volle Aufstockung des Gebäudes. 

Die Auswirkungen der Gebäudehöhe auf das städtebauliche 
Umfeld sind von der Art der im Gebäude durchgeführten Nut-
zung unabhängig und wurden entsprechend untersucht und für 
verträglich erkannt.  

Aufgrund der aktuellen Vorhabenplanung sind künftig aus-
schließlich gewerbliche Nutzungen zulässig, der nebenstehen-
den Anregung wurde insofern entsprochen.  

 

 

Die Einzelpunkte der Aufstellung werden im Folgenden behan-
delt.  
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Die Errichtung von Wohnungen ist nicht mehr Gegenstand des 
Vorhabens. Die nebenstehend formulierten Bedenken sind da-
mit gegenstandslos.  
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(siehe oben) 

 

  

Die nebenstehende Anregung wird zur Kenntnis genommen 
und der Vorhabenträgerin mitgeteilt.  

Der Annahme, die Planung diene der Erzielung von Rendite der 
Vorhabenträgerin zulasten der Bevölkerung der Stadt Ludwigs-
hafen, wird entgegengetreten. Die mit dem Vorhaben verbun-
denen positiven Aspekte bspw. einer Belebung des „Südpols“ 
der Innenstadt sind in der Begründung dokumentiert. Dass dies 
nicht aus der Luft gegriffen ist schlägt sich auch in einzelnen 
Fachstellungnahmen, beispielsweise der rnv nieder, welche 
eine durch das Vorhaben bedingte Stärkung des ÖPNV erwar-
tet.  

Bei der Gestaltung des Bauzaunes handelt es sich generell um 
einen Aspekt, der über den Regelungsinhalt der Bauleitplanung 
hinausgeht. Eine privatrechtlich einklagbare Verbindlichkeit der 
dort angebrachten Abbildungen wird nicht gesehen. Die Anre-
gung, die Abbildungen zu aktualisieren, wurde aber an die Vor-
habenträgerin weiter gegeben.  
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Für das Bauvorhaben wird ein Stellplatznachweis geführt und 
alle gesetzlich erforderlichen Stellplätze entweder in der Tiefga-
rage unter dem Platanenhain hergestellt oder in benachbarten 
bestehenden Parkierungseinrichtungen nachgewiesen (und 
durch eine Baulasteintragung abgesichert). 

 

 

Die Errichtung von Privatwohnungen ist nicht mehr Gegenstand 
des Vorhabens. Bezüglich zu erwartender Lieferverkehre für 
das Metropol-Hochhaus sind aussagekräftige Angaben zu Lie-
ferverkehren, Anlieferzonen etc. in den Planunterlagen enthal-
ten.  

 
 

Die Errichtung von Privatwohnungen (auch im Eigentum) ist 
nicht mehr Gegenstand des Vorhabens.  

 

 

Das Plangebiet liegt inmitten des erschlossenen Innenstadtge-
bietes. Die Erschließung ist grundsätzlich sichergestellt. Entge-
genstehende Erkenntnisse liegen der Stadt nicht vor. Sofern der 
Anschluss an die bestehenden Ver- und Entsorgungseinrich-
tungen gesonderter Regelungen bedarf, sind diese auf Ebene 
der baulichen Umsetzung detailliert nachzuweisen. Dies geht 
über den Regelungsinhalt der Bauleitplanung hinaus.   

 
 

Die Ver- und Entsorgung bezüglich Wasser ist durch die ent-
sprechenden städtischen Stellen gewährleistet und erfolgt auf 
Grundlage bestehenden Satzungsrechts.  

Die zuständigen Stellen wurden an der Planung beteiligt und 
haben keine negativen Stellungnahmen vorgelegt.   

 

 

Die Abfallentsorgung wird durch die Vorhabenträgerin bzw. die 
jeweiligen Betreiber der einzelnen gewerblichen Nutzungen ge-
währleistet. Ausreichende Stellflächen für eine gesammelte 
Entsorgung sind im Rahmen der im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan dokumentierten Lieferzonen gewährleistet.  
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Die grünordnerischen Aspekte der Bepflanzungen auf der Tief-
garage (Wiederherstellung des Platanenhains sowie der 
Bäume entlang der Dammstraße) sind in den Planunterlagen 
umfassend dokumentiert und durch Festsetzungen verbindlich 
verankert. Im Gutachten „Beurteilung des Baumbestandes, Er-
haltensfähigkeit und Machbarkeit einer Verpflanzung; JAN 
RAHMANN, Frankfurt, Juli 2019“ wurde die Machbarkeit der 
Baumverpflanzung untersucht und bestätigt, dass dies möglich 
ist. 

Eine Überwachung der sachgerechten Umsetzung der Pflanz-
maßnahmen ist nicht zuletzt durch den Durchführungsvertrag 
gewährleistet.  

Die Kosten für die Umsetzung des Vorhabens – einschließlich 
der Wiederherstellung des Platanenhains und dessen langfris-
tiger Erhaltung – werden durch die Vorhabenträgerin übernom-
men. Im Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan wurde zu-
dem geregelt, dass auch im Schadensfalle die Vorhabenträge-
rin alleine für die Kosten aufkommt und keine Entschädigungs-
forderungen an die Stadt stellen kann. 

 

 

Alle vorgelegten Gutachten wurden durch die Stadtverwaltung 
sowie durch die im Verfahren beteiligten Fachbehörden auf 
fachliche Plausibilität hin überprüft.  

 

 

Erst wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft tritt 
entwickelt er verbindlichen Charakter. In der derzeit vorliegen-
den Form sind zwingende Gebäudehöhen vorgesehen, welche 
die Umsetzung des Vorhabens in der dokumentierten Form ge-
währleisten. Abweichende Ausführungen (bspw. ein niedrigerer 
Bau) wären nicht ohne weiteres möglich.  
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5.  Sparkasse Vorderpfalz 

 

 

Die nebenstehenden Anregungen und Bedenken beziehen sich 
auf einen frühzeitigen Planungsstand des Vorhabens, welcher 
eine Belieferung des Metropol-Hochhauses auf dem zuvor 
praktizierten Weg über einen unterirdischen Zugang zum Fried-
rich-Wilhelm-Wagner-Platz vorsah. Das Vorhaben wurde in die-
ser Hinsicht überplant. Die unterirdische Verbindung zwischen 
Metropol und Sparkassengebäude entfällt und damit auch der 
nebenstehend befürchtete Nutzungskonflikt. Der Anregung 
wurde insofern Folge geleistet. 

 

6.  Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung 

Am 17.03.2016 um 18:00 Uhr fand im Info-Center Stadtumbau der WEG, Rat-
hausplatz 10 + 12, ein Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) BauGB statt. Bei dieser Veranstaltung konn-
ten sich interessierte Bürger über die Planung informieren, Fragen stellen und 
in direkten Dialog treten. 

Neben Vertretern der Verwaltung waren auch die Investoren, Architekten und 
Planer anwesend, um das Projekt zu erläutern und Fragen zu beantworten.  

Zunächst stellte der Moderator den Gegenstand und das Prozedere des 
Abends vor, anschließend wurde das Gesamtkonzept im Kontext des aktuel-
len Verfahrensstandes durch Verwaltung, Architekten und Planer dargestellt. 
Auch der Bauablauf und die Auswirkungen auf die Umgebung wurden be-
leuchtet. Danach konnten von den Anwesenden Bürgern Fragen gestellt wer-
den.  

Die Fragen beinhalteten Themen der Gebäudenutzung, sowie der Technik 
und Bauausführung, Auswirkungen auf den Verkehr und bestehende Nutzun-
gen im Umfeld, Auswirkungen auf Verschattung und Windverhältnisse, 
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grundstücksrelevante bzw. eigentumsrechtliche Belange sowie mögliche Ein-
schränkungen durch den Baubetrieb. 

Alle angesprochenen Punkte sind in den entsprechenden Abschnitten der Be-
gründung ausgeführt.  

Die einzelnen protokollierten Punkte sind im Folgenden sinngemäß wieder-
gegeben. 

 

 

Eine Unterbauung der Bismarckstraße ist inzwischen nicht 
mehr Gegenstand des Vorhabens. Die Energieeinsparverord-
nung (ENEV) wird durch die Vorhabenträgerin eingehalten und 
eine möglichst hohe Energieeffizienz angestrebt.  

 

 

Ein Erwerb des Platanenhains durch die Vorhabenträgerin ist 
nicht erforderlich, es wird ein Erbbaurecht von der Stadt einge-
räumt. 

Der Baukörper selbst ist gegenüber dem der Tortenschachtel 
verschlankt und geht deshalb mehr in die Höhe, lässt aber damit 
auch mehr Räume, gerade zum Ankerhof, offen.  

 

 

Ein Fußweg am Ankerhof wird in jedem Fall offen gehalten. Der 
Platanenhain wird an der Dammstraße umgehbar bleiben. Die 
barrierefreie Zugänglichkeit des ÖPNV wird bei der Baustellen-
organisation berücksichtigt.  

 

 

Die Fassade wird unterbrochen sein. Es wird ca. 50 % verglaste 
Fassadenflächen und 50 % geschlossene Flächen geben, wo-
bei in den unteren Etagen der Glasanteil überwiegen wird.  

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. 

 
 

Die Schaffung von Wohnungen ist nicht mehr Gegenstand des 
Vorhabens.  
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Dies ist nicht der Fall.  

 

 

Es wird kein Shopping-Center geben, nur Geschäfte für den 
täglichen Bedarf, die auch alle über einen separaten Außenein-
gang verfügen. Die Nahversorgung steht im Vordergrund. Die 
Verkaufsfläche wird insgesamt deutlich kleiner sein, als die der 
Tortenschachtel. 

 

 

Durch die Vorhabenträgerin ist vorgesehen, im Bedarfsfall ei-
nen wasserdichten Verbau mit einer abdichtenden Unterwas-
serbetonsohle herzustellen und auf diese Weise eine Grund-
wasserabsenkung zu vermeiden. 

Zudem wird eine Beweissicherung durchgeführt, um baube-
dingte Schäden im räumlichen Umfeld ggf. zu dokumentieren. 

 

 

Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen auf 
das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zusam-
menhang ein Schallgutachten vorgelegt. Diesem ist zu entneh-
men, dass die zu erwartenden zusätzlichen Belastungen nicht 
über das zumutbare Maß hinaus gehen. In der Berechnung 
wurde der geplante Gebäudekomplex (Bauvorhaben Metropol-
Hochhaus) als reflektierende Fläche mitberücksichtigt. 

 

 

Die Schaffung von Wohnungen ist nicht mehr Gegenstand des 
Vorhabens. 

 

 

 

Nach dem vorliegenden Windfeld-Gutachten wird es durch den 
Neubau an zwei Stellen zu leicht erhöhtem Windaufkommen 
kommen, ein Bereich am Ankerhofdurchgang, einer auf dem 
Berliner Platz. Es ergeben sich lediglich Auswirkungen in Bezug 
auf den Windkomfort, die Nutzbarkeit des öffentlichen Raums 
wird nicht eingeschränkt und auch die Skulptur wird nicht beein-
trächtigt.  
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Die Anknüpfung des ÖPNV ist an der Stelle ideal, so dass eine 
große Zahl der Personenbewegungen über diesen auch abge-
wickelt wird. Dennoch ist durch die Vorhabenträgerin die nach 
den baurechtlichen Vorgaben vorgeschriebene Anzahl an Stell-
plätzen nachzuweisen. Die im Planentwurf bereits nachgewie-
senen Stellplätze übersteigen bereits maßgeblich das, was im 
Rahmen des Betriebs der „Tortenschachtel“ nachgewiesen war. 
Ein „Supermarkt“ ist nicht mehr Gegenstand der Planung. Even-
tuelle Belastungen durch vorhabenbedingte Verkehre und da-
mit verbundenen Schall wurden gutachterlich untersucht, er-
hebliche negative Auswirkungen konnten ausgeschlossen wer-
den.  

 

 

Während der Bauzeit kann es zu Engpässen kommen, jedoch 
zeigt das Lärmgutachten, dass die Belastung künftig nicht ext-
rem zunimmt. Anlieferungsverkehre werden nicht verschärft, da 
die geringere Handelsfläche als zu „Kaufhofzeiten“ entspre-
chend weniger Anlieferung mit sich bringt.  

 

 

Da tatsächlich von zusätzlichen Verschattungen auszugehen ist 
wurden diese im Zuge des Verfahrens gutachterlich prognosti-
ziert. Namentlich für den Berliner Platz ist festzuhalten, dass 
dieser durch die ehemalige „Tortenschachtel“ ebenfalls massiv 
verschattet wurde und sich die Situation in dieser Hinsicht sogar 
in jenen Teilbereichen deutlich verbessert, in denen die Torten-
schachtel den öffentlichen Straßenraum überragte und so 
selbst diffuses Sonnenlicht abgehalten hat.  

Der Schattenwurf des geplanten Gebäudes und die resultie-
rende Veränderung der Besonnung gegenüber dem Bestand 
(Tortenschachtel) über den gesamten Jahreszeitraum wurde an 
verschiedenen repräsentativen Punkten in der Nachbarschaft 
untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass es durch die 
Höhe des Gebäudes hinsichtlich der Besonnungszeiten zwar 
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Qualitätsminderungen an verschiedenen untersuchten Punkten 
gibt, jedoch die aus den einschlägigen Normen ableitbaren Min-
deststandards, soweit sie nicht bereits vorher bereits unter-
schritten waren, im Wesentlichen weiterhin eingehalten werden. 
Die teilweise sich tatsächlich ergebenden zusätzlichen Ein-
schränkungen werden als solche erkannt und sind in Kapitel 
6.3.3 der Begründung im Detail und bezogen auf die einzelnen 
betroffenen Gebäude und Wohnungen dokumentiert. Für die 
Besonnungsbetrachtung wurden exemplarisch Standorte her-
ausgegriffen, an denen die Planung zu Änderungen führen und 
die den Anforderungen der DIN 5034 entsprechen, um eine An-
wendung der Beurteilungskriterien zu erzielen. Für benachbarte 
Standorte (Fenster) sind vergleichbare oder geringere Ein-
schränkungen durch die Planung gegeben. An Gebäuden in der 
Ludwigstraße sind gegenüber Punkt 7 oder 5 geringere Auswir-
kungen durch die Planung gegeben. In höheren Stockwerken 
sind gegenüber den betrachteten niederen Stockwerken keine 
Konflikte mit den Beurteilungswerten gegeben. Es ergibt sich in 
keinem untersuchten Fall eine Situation, die zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung im Sinne des Gesundheitsschutzes füh-
ren oder die bisher an dem jeweils untersuchten Punkt durch-
geführte Nutzung in Frage stellen würde. Insofern werden diese 
planbedingten Änderungen als vertretbar angesehen. 

 
 

Dies ist noch nicht absehbar. Es werden sich voraussichtlich 
auch neue Arztpraxen ansiedeln, aber  bestehende Praxen wer-
den sich sicherlich ebenfalls für den neuen Standort entschei-
den. 
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Die Nachhaltigkeit des Vorhabens ist durch die multifunktionale 
Nutzung sichergestellt. Ein Ausfall aller Nutzungen ist nicht zu 
erwarten. Die Vorhabenträgerin ist der Stadt gegenüber zur 
Umsetzung des Vorhabens verpflichtet und steht als Ansprech-
partner zur Verfügung.  

 
 

Nein, dies ist nicht Gegenstand des Vorhabens.  

 

 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans wurde zwischenzeitlich reduziert. Da die unterirdische 
bauliche Verbindung zum Sparkassengebäude entfällt, ist dies 
dem Vorhaben nicht mehr unmittelbar zuzuordnen.  
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10.7.3 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 27.11.2019 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am Bebauungsplanverfahren beteiligt. Es wurde ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb von 30 
Tagen gegeben. Parallel zu der Trägerbeteiligung wurden auch die städtischen Stellen und der Ortsbeirat südliche Innenstadt am Verfahren beteiligt. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 

 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 

Stellungnahme 
ohne Anregun-

gen 

Stellungnahme 
mit Anregungen 

1.  ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club X   
2.  Amprion GmbH  X  
3.  Architektenbeirat X   
4.  Architektenkammer Rheinland-Pfalz X   
5.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Stadterneuerung X   
6.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Schulaufsicht  X  
7.  BUND Landesverband Rheinland-Pfalz   X 
8.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-

deswehr 
 X  

9.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben X   
10. Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  X  
11. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei-

senbahnen 
X   

12. CREOS Deutschland GmbH  X  
13. Deutsche Bahn AG   X 
14. Deutsche Telekom Technik GmbH, Mannheim   X 
15. Deutsche Telekom Technik GmbH, Bayreuth   X 
16. Deutscher Wetterdienst  X  
17. Eisenbahn Bundesamt   X 
18. Ericsson Services GmbH   X 
19. Freireligiöse Landesgemeinde der Pfalz X   
20. GASCADE Gastransport GmbH  X  
21. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie   X 
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 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 

Stellungnahme 
ohne Anregun-

gen 

Stellungnahme 
mit Anregungen 

22. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Erd-
geschichte 

  X 

23. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesdenkmalpflege   X 
24. Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V.   X 
25. Gesundheitsamt Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis   X 
26. Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH X   
27. Handelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V.  X  
28. Handwerkskammer der Pfalz X   
29. Industrie- und Handelskammer für die Pfalz X   
30. Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde Ludwigshafen e.V. X   
31. Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz X   
32. Katholisches Stadtdekanat Ludwigshafen X   
33. TWL Netze GmbH X   
34. Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ref. 63 Planung und Umweltschutz X   
35. LandesAktionsGemeinschaft Natur und Umwelt  X  
36. Landesamt für Geologie und Bergbau   X 
37. Landesbetrieb Mobilität Speyer X   
38. Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz e.V. X   
39. Landesjagdverband X   
40. Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Wanderverbandes  X  
41. Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim   X 
42. Die Naturfreunde Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus und Kultur X   
43. Naturschutzbund X   
44. Neuapostolische Kirche X   
45. Open Grid Europe GmbH  X  
46. PfalzKom Gesellschaft für Telekommunikation mbH  X  
47. Pfalzwerke Netz AG X   
48. Polizeidirektion Ludwigshafen X   
49. POLLICHIA – Geschäftsstelle X   
50. Protestantisches Dekanat Ludwigshafen  X   
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 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 

Stellungnahme 
ohne Anregun-

gen 

Stellungnahme 
mit Anregungen 

51. Rhein-Haardt-Bahn GmbH X   
52. Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.  X  
53. Rhein-Neckar-Verkehr GmbH   X 
54. Rheinpfalzbus GmbH X   
55. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  X  
56. Stadtverwaltung Mannheim  X  
57. Struktur- und Genehmigungsdirektion Obere Landespflege X   
58. Struktur- und Genehmigungsdirektion Regionalstelle Gewerbeaufsicht X   
59. Struktur- und Genehmigungsdirektion Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 

Bodenschutz 
  X 

60. Struktur- und Genehmigungsdirektion Raumordnung und Landesplanung X   
61. Technische Werke AG   X 
62. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Nürnberg   X 
63. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Frankfurt X   
64. Verband Region Rhein-Neckar X   
65. Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH   X 
66. Vermessungs- und Katasteramt   X 
67. Vodafone GmbH   X 
68. Vodafone Kabel Deutschland GmbH   X 
69. W.E.G. mbH X   
70. Wintershall Holding GmbH  X  
71. Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Süd X   
77. Stadt Ludwigshafen, Bereich 1-22 Feuerwehr   X 
78. Stadt Ludwigshafen, Bereich 3-14 Jugendamt X   
79. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-14 Tiefbau   X 
80. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-151 Umwelt; untere Wasser/Abfall/Bodenbe-

hörde 
  X 

81. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-152 Umwelt; Abteilung Naturschutz, Land-
schaftsplanung und Grünflächen 

X   

82. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-16 Stadtvermessung X   
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 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 

Stellungnahme 
ohne Anregun-

gen 

Stellungnahme 
mit Anregungen 

83. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-17 Bauaufsicht   X 
84. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-22 Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik   X 
85. Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-24 Stadtentwässerung und Straßenunterhalt   X 

 
Folgende Stellungnahmen mit Anregungen / Bedenken wurden zum Planstand vom 22.11.2019 abgegeben:  
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1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die GDKE, Direktion Landesarchäologie hatte bereits 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen mit Datum vom 
21.03.2016 eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, der zu 
entnehmen war: „in unserer Fundstellenkartierung sind im un-
mittelbaren Bereich der o. g. Maßnahme keine archäologischen 
Fundstellen verzeichnet. […]“ Um den Schutz etwaiger noch 
nicht entdeckter Fundstellen dennoch sachgerecht zu gewähr-
leisten wurden in die Planunterlagen nachrichtliche Hinweise 
auf das direkt durchgreifende geltende Fachrecht / Denkmal-
schutzrecht aufgenommen.  

Die Vorhabenträgerin wurde über die neuen Erkenntnisse der 
GDKE in Kenntnis gesetzt und erneut auf seine Pflichten hinge-
wiesen. Dem Denkmalschutz ist damit hinreichend Rechnung 
getragen.  
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(siehe oben) 
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2.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz,  
Direktion Landesarchäologie – Erdgeschichte  

 

 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine fachlichen Beden-
ken vorgebracht werden und keine weitere Beteiligung notwen-
dig ist.  

 

Die Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Speyer und die 
Direktion Landesdenkmalpflege/Abt. Praktische Denkmalpflege 
Mainz wurden im laufenden Verfahren beteiligt  
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3.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz,  
Direktion Landesdenkmalpflege – Praktische Denkmalpflege  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine fachlichen Beden-
ken vorgebracht werden.  
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4.  Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 

 

 

 

 

 

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 
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Die nebenstehend angesprochenen Fachgutachten wurden 
dem Landesamt für Geologie und Bergbau mit Datum vom 
19.12.2019 zur Verfügung gestellt. Es wurden keine weiteren 
Stellungnahmen vom Landesamt vorgelegt.  

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus rohstoffgeologischer 
Sicht keine Einwände bestehen.  

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die allgemeinen Hinweise aus der Stellungnahme 
(wiedergegeben in Kapitel 10.7.1 unter der laufenden Nummer 
17) wurden im Zuge der Messungen beachtet, die Ergebnisse 
werden nebenstehend bestätigt.  
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5.  Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Gesundheitsamt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach Auswertung der 
Unterlagen keine Bedenken hinsichtlich Gesundheitsschutz 
vorgebracht werden.  
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Die nebenstehenden Ausführungen decken sich mit den Aus-
sagen in den Planunterlagen. Der Vorhabenträgerin wurde in-
sofern bereits mitgeteilt, dass entsprechende Messungen sinn-
voll sein können. Die nebenstehende Anregung, etwaige Mess-
ergebnisse an das Gesundheitsamt weiterzugeben, wurde 
ebenfalls an die Vorhabenträgerin weitergegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

6.  Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die rnv GmbH wurde am Verfahren beteiligt. Dem Ka-
pitel 6.4 der Begründung ist bereits zu entnehmen, dass eine 
Unterbrechung des schienengebundenen Personennahver-
kehrs nicht zulässig ist und dass eventuelle kurzzeitige Ein-
schränkungen des ÖPNV der vorherigen Abstimmung bedür-
fen.  
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7.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben grund-
sätzlich begrüßt und als „passend“ im Sinne der ÖPNV-Versor-
gung empfunden wird.  

Die Nomenklatur wird redaktionell überarbeitet, es ergeben sich 
keine sachlichen Änderungen. 

Die Begründung wird redaktionell überarbeitet, es ergeben sich 
keine sachlichen Änderungen. 

Dem im Zuge der Planung vorgelegten Schallgutachten ist in 
Kapitel 9 „Schutz gegen Außenlärm“ zu entnehmen, dass bei 
der Ermittlung der relevanten Emissionsquellen auch der Bus-
verkehr mit An- und Abfahrtvorgängen, ein Zuschlag für erhöhte 
Störwirkungen durch Kreuzungen und Einmündungen sowie ein 
Korrekturfaktor für Kurvengeräusche der Straßenbahn / Stadt-
bahn mit berücksichtigt wurden. Als schalltechnisch maßgeblich 

 

 

wurde durch den Gutachter zudem der Nachtzeitraum identifi-
ziert, innerhalb dessen von der ÖPNV-Haltestelle Berliner Platz 
im Vergleich zum (Fern-)Zugverkehr und der Bundesstraße B 
37 kein relevanter Beitrag zu erwarten ist. Die Verträglichkeit 
der geplanten Nutzung mit dem ÖPNV wurde insofern konser-
vativ ermittelt und nachgewiesen. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen, der Planung entgegenstehende Bedenken werden 
nicht vorgebracht. 
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Der Planzeichnung kann entnommen werden, dass zwischen 
der bestehenden (in der Kartengrundlage enthaltenen) Bahn-
steigkante und der verbindlich festgesetzten Baulinie bzw. de-
ren nächstgelegen Punkt an der engsten Stelle ein Abstand von 
deutlich über 6 m verbleiben wird. Die Verkehrsfläche besonde-
rer Zweckbestimmung / Fläche für den ÖPNV ist bereits bis an 
die Baulinie heran festgesetzt. Den nebenstehenden Anregun-
gen wurde insofern bereits entsprochen, die Belange des „hin-
dernisfreien ÖPNV-Zugangs“ sind hinreichend berücksichtigt. 

 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Eine konkrete Verortung der 
Buszufahrt im Bebauungsplan auf den aktuellen Sachstand 
würde keinen Vorteil gegenüber der bislang gewählten zeichne-
rischen Festsetzung einer Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung mit sich bringen, könnte aber später ggf. notwen-
digen Anpassungen entgegenstehen. 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Dem Kapitel 6.4 der Begründung ist zu entnehmen, 
dass eine Sperrung der Stadtbahntrasse sowie eine Verlegung 
der Stadtbahnhaltestelle nicht vorgesehen und auch nicht mög-
lich sind. Die Belange des hindernisarmen Übergangs zwischen 
Stadtbahn und Bus werden berücksichtigt werden. Die genaue 
Baustellenlogistik und damit verbunden auch der genaue Um-
gang mit der Bushaltestelle ist derzeit in Ausarbeitung und in 
Abstimmung mit der Stadt Ludwigshafen. Die nebenstehenden 
Aspekte werden dabei berücksichtigt. 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und im Rahmen der weiteren Baustellenplanung durch 
die Vorhabenträgerin berücksichtigt. 

 

 

Das Bauantragverfahren ist dem hier gegenständlichen Bauleit-
planverfahren nachgeordnet. Die nebenstehende Anregung 
kann daher an dieser Stelle nur zur Kenntnis genommen wer-
den. Die Stadt Ludwigshafen wird aber ihrerseits darauf hinwir-
ken, dass die rnv sachgerecht in alle Entscheidungen eingebun-
den wird. 

 

 
 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass neben dem Durchfüh-
rungsvertrag, der zwischen Kommune und Vorhabenträgerin 
geschlossen wird, weitere Vereinbarungen zwischen rnv und 
der Vorhabenträgerin zu treffen sind. Die Vorhabenträgerin wird 
eine entsprechende Vereinbarung mit der rnv treffen. 
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8.  Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Planunterlage entspricht den Anforderungen. Ein 
Abgleich erfolgt bedarfsorientiert durch die Vorhabenträgerin.  

 

 

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 

 

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 
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Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 
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9.  Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 

 
 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Weitere Beteiligungsschritte sind im Zuge des Verfah-
rens derzeit nicht vorgesehen.  

10.  Gesellschaft für Naturschutz u. Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. 

  

 

An dem Platanenhain wird grundsätzlich festgehalten. Es be-
steht ein im Rahmen des Beteiligungsverfahrens vielfach doku-
mentiertes öffentliches Interesse daran, seine gelungene und 
akzeptierte Gestaltung und Funktion - unabhängig von der rein 
ökologischen Wertigkeit - beizubehalten. Sein Erhalt am ur-
sprünglichen Standort im südlichen Bereich des Berliner Platz, 
mit der Aufnahme, Pflege am Zwischenstandort und Wiederein-
pflanzung, wurde demnach in den städtischen Gremien be-
schlossen.   

Mit dem Erhalt des Platanenhains ist die Platane als Form-
schnittgehölz in diesem Bereich definiert. Platanen entsprechen 
mit ihren Eigenschaften und Anforderungen den stadtklimatisch 
hohen Ansprüchen. Die Platane ist frosthart, wärmeliebend, 
rauchhart, industrie- und strahlungsfest und verträgt bestens 
trocken-warmes Stadtklima. Der ursprüngliche Charakter des 
Platanenhains auf dem Berliner Platz bleibt somit erhalten. 

Die nebenstehend vorgeschlagene Baumauswahl ist zwar öko-
logisch wertvoller als die im Plan festgesetzten Arten, entspricht 
jedoch dem Lebensraum der freien Landschaft und der Obst-
wiesen, nicht aber der innerstädtischen Lage, um Teil in Insel-
lage, in Bezug auf die damit verbundenen hohen stadtklimati-
schen Ansprüche. Weiterhin sind früchtetragende Obstgehölze, 
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deren Fruchtfleisch Verschmutzungen auf den Belägen verur-
sachen und eine hohe Zahl von Insekten anziehen, auf Grund 
der Nutzung und Pflege im dichten, urbanen Raum nicht prakti-
kabel.  

Die Pflanzung der Hainbuchen entlang der Bismarckstraße er-
gänzt den vorhandenen Bestand und entspricht dem städti-
schen Pflanzkonzept. Mit der Auswahl der Gleditschie wurde 
ein Stadtklimabaum ausgewählt, die nach dem aktuellen Stand 
der Forschung den hohen stadtklimatischen Anforderungen 
auch in Zukunft entsprechen wird. Die Auswahl der Gleditschien 
entspricht den stadtklimatischen Ansprüchen innerstädtischer 
Lagen. Sie ist stadtklimafest, strahlungsfest, trockenresistent, 
frosthart, widerstandsfähig gegen Luftverschmutzung und über-
steht sommerliche Dürreperioden gut. und Die Gleditschie zeigt 
einen attraktiven Blühaspekt mit ledrigen Fruchthülsen (keine 
Früchte die Verschmutzung verursachen). Der optisch aufra-
gende Habitus der Gleditschie bereichert den Berliner Platz mit 
einem neuen Vegetationselement. 

Der Anregung, die festgesetzten Arten zu ändern, wird nicht ge-
folgt. 

Die vorgesehene Staudenmischpflanzung auf der Tiefgaragen-
decke und den Pflanzinseln erhöht mit den Blühaspekten und 
der Nahrungsgrundlage für Insekten die ökologische Wertigkeit. 
Der Bau von Pergolen und Rankgerüsten ist aus gestalteri-
schen und funktionellen Gründen nicht vorgesehen. 

Die Ausgestaltung der Fassaden ist Gegenstand gesonderter 
Abstimmungen zwischen Vorhabeträger und Stadt Ludwigsha-
fen in Ergänzung zu den verbindlichen Festsetzungen. 
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11.  Deutsche Bahn AG, DB Immobilien – Region Mitte  

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter den genannten Vo-
raussetzungen keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht 
werden. Da die benachbarte Bahnstrecke einen Abstand von 
ca. 50 m zur geplanten Tiefgarage bzw. von ca. 120 m zum ge-
planten Hochbau aufweist und andere bauliche Anlagen (Hoch-
straße, Gebäude) zwischen Vorhaben und Bahnstrecke liegen, 
ist eine Einschränkung der Sicherheit und Leichtigkeit des Ei-
senbahnverkehres nicht zu besorgen. 

Die nebenstehenden Ausführungen betreffen die bauliche und 
organisatorische Umsetzung des Vorhabens und gehen über 
den Regelungsinhalt der Bauleitplanung hinaus. Die Vorhaben-
trägerin wurde über die Stellungnahme in Kenntnis gesetzt. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 193 - Stand: 02.04.2020  

 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen betreffen die bauliche und 
organisatorische Umsetzung des Vorhabens und gehen über 
den Regelungsinhalt der Bauleitplanung hinaus. Die benannten 
Sicherheitsabstände werden bereits aufgrund der Entfernung 
des Plangebetes zur Bahntrasse sicher eingehalten.  

Die Vorhabenträgerin wurde über die Stellungnahme in Kennt-
nis gesetzt. 
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Die nebenstehenden Ausführungen betreffen die bauliche und 
organisatorische Umsetzung des Vorhabens und gehen über 
den Regelungsinhalt der Bauleitplanung hinaus. Die benannten 
Sicherheitsabstände werden bereits aufgrund der Entfernung 
des Plangebietes zur Bahntrasse sicher eingehalten.  

Die Vorhabenträgerin wurde über die Stellungnahme in Kennt-
nis gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen betreffen die bauliche und 
organisatorische Umsetzung des Vorhabens und gehen über 
den Regelungsinhalt der Bauleitplanung hinaus. Die geforder-
ten Abstände werden bereits aufgrund der Entfernung des Plan-
gebetes zur Bahntrasse sicher eingehalten.  

Die Vorhabenträgerin wurde über die Stellungnahme in Kennt-
nis gesetzt. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Liegenschaften der 
Bahn sind durch das Vorhaben nicht unmittelbar betroffen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die relevanten 
Funknetzbetreiber wurden im Verfahren beteiligt, der Planung 
zuwiderlaufende Stellungnahmen wurden nicht abgegeben. 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Vorgaben des 
Landesbaurechtes gelten unabhängig von der Bauleitplanung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Blendwirkung 
ist bereits aufgrund der Entfernung des Plangebetes zur 
Bahntrasse und der vorhandenen baulichen Anlagen praktisch 
ausgeschlossen. Die Vorhabenträgerin wurde über die Stel-
lungnahme in Kenntnis gesetzt. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Zuführung von 
Abwässern auf Bahngrund ist nicht zu besorgen. 
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Bei Erstellung der im Zuge der Planung vorgelegten Emissions-
gutachten wurde bezüglich relevanter Emissionsquellen auch 
der Eisenbahnverkehr mit berücksichtigt. Die Verträglichkeit der 
geplanten Nutzung mit dem Bahnverkehr wurde ermittelt und 
nachgewiesen, als notwendig erkannte Schallschutzmaßnah-
men wurden verbindlich festgesetzt. Die Planunterlagen enthal-
ten bereits entsprechende Ausführungen.  

Der Anregung wurde insofern gefolgt.  

 

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 

 

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 

 

 

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 
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12.  Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken 

 
 

 

 

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  

Die Deutsche Bahn AG wurde an der Planung beteiligt.  

13.  Technische Werke Ludwigshafen AG 

 

 

Die nebenstehenden technischen und bauorganisatorischen 
Aspekte werden im Rahmen der Realisierung des Vorhabens 
berücksichtigt. Die Ebene der Bauleitplanung ist nicht unmittel-
bar betroffen.  

14.  Deutsche Telekom Technik GmbH, Mannheim 

 
 
 
 

 

Die nebenstehend herangezogene Stellungnahme ist vorste-
hend in Kapitel 10.7.1 unter der laufenden Nummer 5 wieder-
gegeben. Die darin enthaltenen Hinweise werden nach wie vor 
zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Planumsetzung und 
liegen in der Verantwortung der Vorhabenträgerin. Diese wurde 
bereits entsprechend informiert. 
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15.  Deutsche Telekom Technik GmbH Netzausbau, Bayreuth 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

Die Firma Ericsson wurde am Verfahren beteiligt.  
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16.  Deutsche Telekom Technik GmbH Netzausbau, Bayreuth 

 

 
 

 
 
 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

Die Firma Ericsson wurde am Verfahren beteiligt.  
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17.  Ericsson GmbH 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

Die Deutsche Telekom Technik wurde am Verfahren beteiligt. 

18.  Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

Die Vorhabenträgerin wurde informiert und wird sich bedarfs-
weise mit dem Leitungsträger in Verbindung setzen. 

 

 

 

 

(siehe oben) 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 202 - Stand: 02.04.2020  

 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

19.  Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die in der nebenstehenden Stellungnahme vorgebrachten An-
regungen entsprechen dem Inhalt der in den vorherigen Betei-
ligungen durch Telefonica vorgebrachten Anregungen. Die vor-
gebrachten Belange wurden durch Festsetzung der Gebäude-
höhen berücksichtigt und der Anregung insofern bereits ent-
sprochen.  

 

 

(siehe oben) 
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 204 - Stand: 02.04.2020  

 

 

 

(siehe oben) 
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20.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 

 

 

Zu „Allgemein“: 

Die nebenstehend herangezogene Stellungnahme ist vorste-
hend in Kapitel 10.7.1 unter der laufenden Nummer 8 wiederge-
geben. Die darin enthaltenen Hinweise werden nach wie vor zur 
Kenntnis genommen. Sie betreffen die Planumsetzung und lie-
gen in der Verantwortung der Vorhabenträgerin. Diese wurde 
bereits entsprechend informiert. Der Umgang mit den angespro-
chenen Thematiken Ver- und Entsorgung, Überschwemmungs-
gebiet, Grundwasserstand und ggf. -absenkung, Bodenschutz, 
Abbruchmaterialien und Niederschlagswasserbewirtschaftung 
werden wie obenstehend dargelegt in die Planung integriert.  

Zu „Bodenschutz“:  

Der Vergleich der Planunterlagen zeigt, dass die Grenze der 
Ablagerungsstelle außerhalb des östlichen Geltungsbereiches 
und deutlich außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
liegt. Es ist jedoch nicht vollständig auszuschließen, dass Abla-
gerungsmaterial auf der Ostseite bis in den Randbereich des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans reicht. Die Vorhaben-
trägerin wurde über diesen Umstand informiert. Aus Sicht des 
mit der Planung befassten Gutachters sind keine technischen 
Maßnahmen notwendig. Die „Standardempfehlungen“ der SGD 
Süd beziehen sich auf die bauliche Umsetzung, gründen unmit-
telbar auf Bundesrecht und sind in jedem Fall zu beachten. Sie 
wurden der Vorhabenträgerin zur Kenntnis gegeben.  
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Die nebenstehend benannte, im LUMIS dokumentierte Fläche 
liegt deutlich außerhalb des Geltungsbereiches. Dennoch wer-
den ergänzende Aussagen in Kapitel 3.2.7 der Begründung auf-
genommen.  

 

 

Zu „Wasserwirtschaft“:  

Etwaig notwendige Erlaubnisse aufgrund besonderer Fachge-
setze sind auf der nachgelagerten Ebene der Genehmigungs-
planung einzuholen. In der Verantwortung steht die Vorhaben-
trägerin. Ein entsprechender Hinweis wurde gegeben.  

Zur Schadenminderung bei Rheinhochwasser werden durch die 
Vorhabenträgerin folgende Maßnahmen ergriffen: 

a. Technische Vorkehrungen zur Verhinderung von Aufschwim-
men (Tiefgarage, Tanks)  

b. Abdichtung der Wände und Wanddurchbrüche (weiße 
Wanne), 

c. geeignete feuchtigkeitsunempfindliche Dämmung,  

d. hochwassersichere Installation,  

e. keine Verwendung wassergefährdender Stoffe in Risikoberei-
chen 
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21.  BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland  
Kreisgruppe Ludwigshafen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. In Kapitel 3.3 der Begründung zum Bebauungsplan ist 
ausführlich dargelegt, warum das Vorhaben die gewählten Di-
mensionen hat und dass die dadurch verursachten Auswirkun-
gen nicht durchgreifend negativ sind. Ein Ersatz der aufgege-
benen Nutzung durch eine vergleichbare Nutzung an gleicher 
Stelle wäre städtebaulich wenig sinnvoll und insofern infrage zu 
stellen. Der hier angestrebte Nutzungsmix wird in dem städte-
baulichen Kontext als durchaus sinnvoll erachtet und die ge-
wählte flächensparende Form entspricht in hohem Maße den in 
§ 1a BauGB angeführten ergänzenden Vorschriften zum Um-
weltschutz bzw. zum sparsamen und schonenden Umgang mit 
Grund und Boden.  

zu 2. Ausfälle während der Fertigstellungs- und Entwicklungs-
pflege sind durch Ersatzmaßnahmen abgedeckt.  Die Substrat-
schicht über der Tiefgarage beträgt 1,50 m und ist für die Plata-
nen ausreichend. Die Planung wird dergestalt angepasst, dass 
die Bäume an der Dammstraße nicht verpflanzt werden müs-
sen. Der Schutz der Bäume während der Bauzeit ist Gegen-
stand der textlichen Festsetzungen und des Durchführungsver-
trages. Die 5-jährige Entwicklungspflege ist ebenfalls durch ver-
tragliche Regelung sichergestellt. Der Anregung wird insofern 
entsprochen. 
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zu 3. Die Anzahl der in der Tiefgarage vorgesehenen Stellplätze 
liegt bereits deutlich unter den Zahlen, welche nach der Stell-
platzverordnung nachzuweisen sind (der Stellplatzbedarf muss 
teilweise bereits auch in benachbarten Parkierungsanlagen 
nachgewiesen werden). Weiteres Einsparpotenzial ist nicht 
mehr gegeben. Generell ist ein Mangel an Stellplätzen im räum-
lichen Umfeld des Vorhabens festzustellen. Der mit dem Bau 
der Tiefgarage verbundene Eingriff in das Grundwasser ist nur 
geringfügig und insofern zumutbar. Die nebenstehend ange-
sprochene Rampensituation wurde durch Umplanung / räumli-
che Verschiebung an die Dammstraße „entschärft“, sodass 
Fußgänger und Radfahrerverbindungen nicht erheblich gestört 
werden. Die Lage der Zufahrtsrampe abseits der Bismarck-
straße sowie ihre Dimensionierung sind in der Planzeichnung 
sowie im Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP 3) dokumen-
tiert. Der Anregung wurde insofern bereits entsprochen.  

 

zu 4. Wie nebenstehend zutreffend ausgeführt, sind die festge-
setzten Maßnahmen zum Vogelschutz qua Festsetzung zwin-
gend einzuhalten. Der Anregung zur Herstellung weiterer Nist-
möglichkeiten an der Fassade wird nicht gefolgt, da dies im lau-
fenden Betrieb zu Einschränkungen bei Wartung und Reinigung 
der Fassade führen kann. 

 

zu 5. Die textliche Festsetzung Nr. 1.7.3 sieht bereits eine Ver-
pflichtung zur Dachbegrünung vor. Da eine Fassadengestal-
tung mit der architektonischen Konzeption des Vorhabens nicht 
vereinbar ist wurde alternativ zur Fassadenbegrünung die text-
liche Festsetzung Nr. 1.7.4 aufgenommen, welche zusätzliche 
grünordnerische Maßnahmen eröffnet, die im Durchführungs-
vertrag rechtssicher verankert werden.  
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22.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Feuerwehr (1-22) 

 

zu 1: Im Vorhaben- und Erschließungsplan ist eine Feuerweh-
raufstellfläche verzeichnet, die eine Länge von 30 m zzgl. Ein- 
und Ausfahrtsstreifen aufweist. Sie wurde in Übereinstimmung 
mit dem durch die Vorhabenträgerin erarbeiteten Brandschutz-
konzept eingeplant, welches in Abstimmung mit der städtischen 
Feuerwehr erstellt und in einem Abstimmungsgespräch am 28. 
März 2019 erörtert wurde. Für die Ebene der Bauleitplanung ist 
festzustellen, dass die nebenstehenden Belange der Planung 
grundsätzlich nicht entgegenstehen. Im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens werden die technischen Details weiter 
vertieft.  

 

 

zu 2: Das durch die Vorhabenträgerin erarbeitete Brandschutz-
konzept, welches in Abstimmung mit der städtischen Feuerwehr 
erstellt und in einem Abstimmungsgespräch am 28. März 2019 
erörtert wurde, sieht eine Löschwassermenge von 96 m³/h vor. 
Dies geht mit dem nebenstehend herangezogenen Arbeitsblatt 
W 405, Tabelle 1 bei kleiner Brandausbreitungsgefahr konform. 
Die dort gesetzten Kriterien für eine mittlere oder große Brand-
ausbreitungsgefahr sind nach Auffassung der Vorhabenträgerin 
nicht gegeben und wurden so konkret im Rahmen der Abstim-
mung nicht als gegeben angesprochen. Im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens werden die technischen Details zu 
dieser Frage abschließend ausgearbeitet.  

Der Anregung, an der Feuerwehrbewegungsfläche einen zu-
sätzlichen Unterflurhydranten einzurichten, wird gefolgt. Die 
Vorhabenträgerin wird diesen realisieren.  

Zur Löschwasserversorgung für die Tiefgarage stehen entspre-
chend der vorliegenden Löschwasserauskunft ausreichend Hy-
dranten zur Verfügung. Die maximale Entfernung zu den Zu-
gängen beträgt ca. 45 m. Im Verlauf der Dammstraße befindet 
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sich ein weiterer Hydrant, welcher insofern zwischen den Tief-
garagenzugängen liegt.  

Ein weiterer Hydrant zwischen den Tiefgaragenzugängen er-
scheint somit nicht erforderlich. Im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens wird der Sachverhalt nochmals geprüft und 
ggf. umgesetzt. 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens weitere Prüfungen der technischen De-
tails erfolgen wird. 

 

23.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Bereich Tiefbau (4-14) 

 

 

 

 

 

 

Die Vorhabenträgerin wurde über die nebenstehenden Anfor-
derungen informiert. Diese werden bei der Umsetzung der Pla-
nung berücksichtigt.   

 

 

 

Die nebenstehend angesprochenen internen Anforderungen 
der Stadt Ludwigshafen werden berücksichtigt und in enger Ab-
stimmung mit der Vorhabenträgerin gehandhabt.  

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die nebenstehend ange-
sprochenen Anforderungen im Durchführungsvertrag sachge-
recht verankert werden.  
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Die nebenstehenden Ausführungen sind dahingehend nicht ak-
tuell, als dass ein Abverkauf städtischer Eigentumsflächen im 
Bereich der herzustellenden Tiefgarage nicht vorgesehen ist. 
Der so genannte Platanenhain verbleibt im Eigentum der Stadt 
Ludwigshafen, der Vorhabenträgerin wird ein Erbbaurecht ein-
geräumt. Eine „Einziehung“ wie nebenstehend angedacht ist 
damit nicht notwendig.  

Im Rahmen der Wiederholung der Offenlage wurde durch den 
Bereich Tiefbau zur Kenntnis gegeben, dass die in den vorheri-
gen Stellungnahmen abgegebenen Bedenken bezüglich der 
einzuziehenden Flächen und die Einräumung eines Erbbau-
rechtes nicht weiter aufrecht erhalten werden und dass dem ab-
gestimmten Vorgehen, den so genannte Platanenhain im Ei-
gentum der Stadt Ludwigshafen zu belassen und der Vorhaben-
trägerin ein Erbbaurecht einzuräumen, insofern nichts entgegen 
steht. 

 

24.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Bereich 4-15 Umwelt 

 
 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Bereiches 
Umwelt die relevanten bodenschutzrechtlichen Aspekte in der 
Planbegründung enthalten sind und dass keine Bedenken ge-
gen die Planung bestehen.  
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25.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Bauaufsicht (4-17) 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus bauaufsichtlicher 
Sicht keine Bedenken gegen die Planung bestehen. 

 

Die nebenstehend herangezogene Stellungnahme vom 
13.04.2016 ist vorstehend in Kapitel 10.7.1 unter Ziffer 19 auf-
geführt. Die angesprochenen zwischenzeitlich erfolgten Abstim-
mungen haben ihren Niederschlag in die Planunterlagen und 
dem Durchführungsvertrag gefunden.  

 

26.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Entsorgungsbetrieb und Verkehr (4-22) 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus fachlicher Sicht 
keine Einwände gegen die Planung bestehen. 

Die ergänzenden Hinweise wurden an die Vorhabenträgerin 
weitergegeben und durch diesen im Zuge der Ausführungspla-
nung berücksichtigt.  

 

27.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Entwässerung/Straßenunterhalt (4-24) 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Fach-
abteilung für Entwässerung und Straßenunterhalt berührt sind.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Grundstücke im Gel-
tungsbereich im Sinne der Abwassersatzung vollständig er-
schlossen sind.  
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Aufgrund der nebenstehenden Ausführungen wurde eine ver-
tiefte inhaltliche Abstimmung zwischen Vorhabenträgerin und 
dem Bereich Stadtentwässerung durchgeführt. Diese erbrachte 
das Ergebnis, dass der nebenstehend angeführte „Mischwas-
serkanal DN200“ funktionslos ist und in unmittelbarer Abstim-
mung mit der Fachabteilung aufgehoben werden kann. Entspre-
chende vertragliche Regelungen werden zwischen Vorhaben-
trägerin und dem Bereich Stadtentwässerung/Straßenunterhalt 
abgeschlossen.  

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen haben insofern Einfluss in 
die Planung gefunden, als dass einerseits die Wiederherstel-
lung des Platanenhains mit einer hinreichenden Substratschicht 
und andererseits die Begrünung von Dachflächen im Vorhaben- 
und Erschließungsplan sowie in der textlichen Festsetzung Nr. 
1.7.3 festgeschrieben sind. Beides dient unter anderem der Ab-
flussreduzierung von Niederschlagswasser.  

 

 

Die nebenstehenden ergänzenden Hinweise wurden an die 
Vorhabenträgerin weitergegeben und durch diesen im Zuge der 
Ausführungsplanung berücksichtigt. 

 

 

Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 
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Wie obenstehend bereits erläutert, wurde eine vertiefte inhaltli-
che Abstimmung zwischen Vorhabenträgerin und dem Bereich 
Stadtentwässerung durchgeführt. Der betreffende Schmutz-
wasserkanal liegt außerhalb der direkt zu überbauenden Berei-
che bzw. außerhalb der festgesetzten Baugrenzen und Bauli-
nien. Das Vorhaben nimmt einen größeren Abstand ein, als dies 
bei der Bebauung durch die „Tortenschachtel“ der Fall war. Der 
Vorhabenplanung entgegenstehende Hemmnisse sind somit 
nicht zu erwarten. 
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Mit der obenstehend wiedergegebenen Stellungnahme vom 
06.01.2020 wurde durch den Bereich Stadtentwässerung/Stra-
ßenunterhalt mitgeteilt, dass die Grundstücke im Geltungsbe-
reich im Sinne der Abwassersatzung vollständig erschlossen 
sind. Die Etablierung einer reinen Regenwasserkanalisation im 
Plangebiet wäre unverhältnismäßig und ist nicht vorgesehen, 
es wird vielmehr auf die bestehenden Erschließungsanlagen 
zurückgegriffen.  

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, wurde am 
Verfahren beteiligt. Ihre Stellungnahmen sind vorstehend in Ka-
pitel 10.7.1unter der laufenden Nummer 8 (Stellungnahme vom 
07.04.2016) sowie in diesem Kapitel unter der laufenden Num-
mer 21 (Stellungnahme vom 24.01.2020) wiedergegeben.  

Aufgrund der Stellungnahme vom 07.04.2016 wurde Kapitel 
5.1.7 der Begründung um die Aussage ergänzt, dass zur Ver-
zögerung des Wasserabflusses Dachbegrünungen festgesetzt 
werden. In der Stellungnahme vom 24.01.2020 wurden in der 
Folge keine kritischen Anmerkungen mehr zur Bewirtschaftung 
des Niederschlagswassers vorgebracht oder gesonderte Anfor-
derungen an eine planerische Auseinandersetzung mit den Vor-
gaben des WHG gestellt.  

Es bestehen insofern keine fachlichen Bedenken gegen den 
vorgesehenen Anschluss der Entsorgungspfade an die tatsäch-
lich vorhandenen Systeme.  
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10.7.4 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, die im Zeitraum vom 19.12.2019 bis 28.01.2029 durchgeführt wurde, gingen folgende 
Stellungnahmen ein: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Bürger 5  

 

 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Es ist zutreffend, dass das Vorhaben eine gewinnorientierte 
Nutzung vorsieht. Dies traf auch auf die zuvor durchgeführte 
Nutzung zu.  

Für das Bauvorhaben wird ein Stellplatznachweis geführt und 
alle gesetzlich erforderlichen Stellplätze entweder in der Tiefga-
rage unter dem Platanenhain hergestellt oder in benachbarten 
bestehenden Parkierungseinrichtungen nachgewiesen (und 
durch eine Baulasteintragung abgesichert). 

Mögliche Beeinträchtigungen durch Wind und Verschattung wa-
ren Gegenstand qualifizierter Untersuchungen, deren Ergeb-
nisse ebenfalls in den Planunterlagen dokumentiert sind (Fach-
gutachten Windfeld und Besonnung vom Januar 2019/August 
2019). Die tatsächlich eintretenden Veränderungen nehmen 
demnach kein erhebliches bzw. unzumutbares Maß ein.   

Das Vorhaben ist durchaus dazu geeignet, einen positiven Bei-
trag zur Attraktivität der Stadt Ludwigshafen zu leisten. Entspre-
chende Aussagen zum gestalterischen und zur städtebaulichen 
Konzeption sind in Kapitel 3 der Begründung zum Bebauungs-
plan enthalten.  
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Der nebenstehenden pauschalen Einschätzung, die kommu-
nale Bauleitplanung berücksichtige die Interessen der Bürger 
nicht, kann so nicht gefolgt werden. Die Ermöglichung gewerb-
licher Projekte, die sich in die städtebauliche Ordnung einfügen, 
bedeutet für sich genommen nicht, dass Bürgerinteressen igno-
riert würden.  
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die (Nah-)Versorgung der Bürger kann durch die im 
Metropol-Hochhaus zulässigen Ladenlokale positiv beeinflusst 
werden. Das Schulwesen und die Situation der Kinderbetreu-
ung bleiben durch die vorliegende Planung unberührt.  
 
Die Konzeption des Vorhabens, die daraus erwachsene Zahl 
der Stockwerke und somit schlussendlich die dadurch bedingte 
Bauhöhe sind in der Begründung zum Bebauungsplan erläutert. 
Die Kubatur des Gebäudes und seine Wirkung auf das Stadtbild 
werden als durchaus verträglich angesehen. Die angespro-
chene Thematik des Stellplatznachweises ist ebenfalls in den 
Planunterlagen dokumentiert. Für das Bauvorhaben wird ein 
Stellplatznachweis geführt und alle gesetzlich erforderlichen 
Stellplätze entweder in der Tiefgarage unter dem Platanenhain 
hergestellt oder in benachbarten bestehenden Parkierungsein-
richtungen nachgewiesen (und durch eine Baulasteintragung 
abgesichert). 
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2.  Bürger 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben grund-
sätzlich abgelehnt wird. Die Begründung enthält bereits Aussa-
gen zum städtebaulichen Erfordernis der Planung (Kap. 3.1) 
und zu den städtebaulichen Belangen, die mit dem Vorhaben 
verbunden sind. Auswirkungen, die eine Zerstörung der Innen-
stadt befürchten ließen, konnten nicht erkannt werden.  
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3.  Bürger 7  

 

Es ist zutreffend, dass sich das Vorhaben hinsichtlich seiner 
baulichen Höhe nicht „in die umgebende Bebauung einfügt“. In 
der Begründung zum Bebauungsplan ist dies ebenso dokumen-
tiert, wie die städtebaulichen Aspekte, welche zu der Einschät-
zung führen, dass die gewählte Bauform dennoch durchaus 
städtebaulich verträglich ist.  

Um den Bedenken hinsichtlich der Verschattung Rechnung zu 
tragen und den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im 
Rahmen der Planung ein Fachgutachten erstellt (Fachgutach-
ten Windfeld und Besonnung vom Januar 2019/August 2019), 
welches die Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung un-
tersuchte. Der Schattenwurf des geplanten Gebäudes und die 
resultierende Veränderung der Besonnung gegenüber dem Be-
stand (Tortenschachtel) über den gesamten Jahreszeitraum 
wurde an verschiedenen repräsentativen Punkten in der Nach-
barschaft untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass es 
durch die Höhe des Gebäudes hinsichtlich der Besonnungszei-
ten zwar Qualitätsminderungen an verschiedenen untersuchten 
Punkten gibt, jedoch die aus den einschlägigen Normen ableit-
baren Mindeststandards, soweit sie nicht bereits vorher bereits 
unterschritten waren, im Wesentlichen weiterhin eingehalten 
werden. Die teilweise sich tatsächlich ergebenden zusätzlichen 
Einschränkungen werden als solche erkannt und sind in Kapitel 
6.3.3 der Begründung im Detail und bezogen auf die einzelnen 
betroffenen Gebäude und Wohnungen dokumentiert. Für die 
Besonnungsbetrachtung wurden exemplarisch Standorte her-
ausgegriffen, an denen die Planung zu Änderungen führen und 
die den Anforderungen der DIN 5034 entsprechen, um eine An-
wendung der Beurteilungskriterien zu erzielen. Für benachbarte 
Standorte (Fenster) sind vergleichbare oder geringere Ein-
schränkungen durch die Planung gegeben. An Gebäuden in der 
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Ludwigstraße sind gegenüber Punkt 7 oder 5 geringere Auswir-
kungen durch die Planung gegeben. In höheren Stockwerken 
sind gegenüber den betrachteten niederen Stockwerken keine 
Konflikte mit den Beurteilungswerten gegeben. Es ergibt sich in 
keinem untersuchten Fall eine Situation, die zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung im Sinne des Gesundheitsschutzes füh-
ren oder die bisher an dem jeweils untersuchten Punkt durch-
geführte Nutzung in Frage stellen würde. Insofern werden diese 
planbedingten Änderungen als vertretbar angesehen. 

 

 

Das herangezogene Gutachten trifft die Aussage, dass zwar 
qualitative Einschränkungen in Einzelfällen eintreten können, 
dass diese aber eben nicht zu „inakzeptablen“, also normwidri-
gen Zuständen führen. Ein nach den Vorgaben des Baugesetz-
buches entschädigungspflichtiger planerischer Eingriff liegt 
nicht vor. Dies wäre der Fall, sofern die Kommune durch sie 
geschaffene konkrete Baurechte durch planerische Änderun-
gen einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. Eine 
entschädigungspflichtige Wertminderung im Sinne des Bauge-
setzbuches ist insofern nicht gegeben. 

Es konnte in dem Gutachten nachgewiesen werden, dass es 
durch die Höhe des Gebäudes hinsichtlich der Besonnungszei-
ten zwar Qualitätsminderungen an verschiedenen untersuchten 
Punkten gibt, jedoch die aus den einschlägigen Normen ableit-
baren Mindeststandards, soweit sie nicht bereits vorher bereits 
unterschritten waren, im Wesentlichen weiterhin eingehalten 
werden. Die teilweise sich tatsächlich ergebenden zusätzlichen 
Einschränkungen werden als solche erkannt und sind in Kapitel 
6.3.3 der Begründung im Detail und bezogen auf die einzelnen 
betroffenen Gebäude und Wohnungen dokumentiert. Es ergibt 
sich in keinem untersuchten Fall eine Situation, die zu einer er-
heblichen Beeinträchtigung im Sinne des Gesundheitsschutzes 
führen oder die bisher an dem jeweils untersuchten Punkt 
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durchgeführte Nutzung in Frage stellen würde. Insofern werden 
diese planbedingten Änderungen als vertretbar angesehen. 

Der nebenstehend herangezogene § 34 BauGB bezieht sich auf 
Vorhaben im nicht beplanten Siedlungsgebiet und ist im vorlie-
genden Fall nicht anwendbar. Das Vorhaben hat sich im vorlie-
genden Fall nicht in die umgebende Bebauung einzufügen, son-
dern ist dann zulässig, wenn es die Vorgaben der im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzungen einhält.  

 

4.  Bürger 4, 1. Stellungnahme  

 
 

 

Das Busreisegeschäft ist in der Hotellerie generell das nied-
rigste Preissegment. Die Vorhabenträgerin richtet sich an die 
Zielgruppe der Geschäftsreisenden und Freizeitgäste, die zu-
meist einzelne oder maximal 10 Zimmer zugleich buchen. Bus-
gruppen wären demnach allenfalls in der Nebensaison denkbar. 

Sofern das Hotel dennoch von Reisegruppen mit Bussen ange-
fahren werden sollte, kann aufgrund der Freiraumplanung mit 
Busaufstellfläche vor dem Hochhaus davon ausgegangen wer-
den, dass hier auch ein kurzzeitiger Halt von Reisebussen mög-
lich ist. Die Bushaltestelle wurde bereits so konzipiert, dass 
mehrere Busse sich hier im Zuge der Bismarckstraße aufstellen 
können. Ein genereller Wartebereich vor Hotels in Großstädten 
ist im Regelfall nicht erforderlich und wird so auch hier nicht ge-
plant. Die Haltedauer ist dadurch begrenzt. Wartende bzw. par-
kende Busse werden nach dem Entladen zu zentralen Stellen 
bzw. Parkbereichen für Reisebusse gefahren, um das generelle 
Verkehrsaufkommen im ruhenden Verkehr in den Innenstadt-
bereichen zu reduzieren und den öffentlichen Raum entspre-
chend nachhaltiger gestalten zu können. Die Schaffung von 
(dauerhaften) Busparkplätzen ist nicht Gegenstand des Vorha-
bens. Da Reisebusse (sofern überhaupt erforderlich) lediglich 
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zum Ein- bzw. Aussteigen kurz im Bereich der Bismarckstraße 
anhalten, kann davon ausgegangen werden, dass Feuerwehr-
zufahrten nicht zugeparkt werden. 
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 

 

 
 

(siehe oben) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden in die Abwägung 
eingestellt.  

5.  Bürger 4, 2. Stellungnahme  

 

 
 
 
Das Grundstück, auf dem die Tiefgarage realisiert werden soll 
befindet sich im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf 
an die Vorhabenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird die-
ser ein Erbbaurecht eingeräumt. Die Wiederherstellung des 
Platanenhains ist Bestandteil der verbindlichen Planfestsetzun-
gen. Seine dauerhafte öffentliche Begehbarkeit wird weiterhin 
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gewährleistet sein und in den öffentlich-rechtlichen Verträgen 
entsprechend abgesichert.  

 

 

Die nebenstehenden Bedenken zur Begehbarkeit werden so 
nicht geteilt. Dem Vorhaben- und Erschließungsplan 3 (VEP 3) 
ist zu entnehmen, dass die Geländehöhe des neu entstehenden 
Platanenhains bei 95,2 m über NN liegen wird. Dies entspricht 
beispielsweise einem Höhenversprung von unter 30 cm zu dem 
Bereich vor dem Sparkassengebäude. Da die Ausbildung einer 
Aufkantung aber nicht vermeidbar ist wurde für Menschen mit 
entsprechenden Beeinträchtigungen an den Schmalseiten des 
Platanenhains jeweils eine Rampe eingeplant (und in VEP 3 
verzeichnet) welche einen barrierefreien Zugang gemäß DIN 
18040 gewährleisten. Die Zugänglichkeit des Platanenhains 
nach Planumsetzung ist gegeben. 

 

 

Die nebenstehenden Bedenken werden so nicht geteilt. Es ist 
durchaus bei fach- und sachgerechter Ausführung konstruktiv 
möglich (und auch nicht ungewöhnlich), unterirdische Gebäu-
deteile zu errichten und mit Bepflanzungen zu versehen, ohne 
dass eine turnusmäßige Freilegung zwecks Erneuerung der Ab-
dichtung notwendig wäre.  

 

 

Die nebenstehenden Bedenken zum befürchteten Wohnwert-
verlust werden so nicht geteilt. Es wird deutlich darauf hinge-
wiesen, dass das Planungsrecht keinen Anspruch auf Unverän-
derbarkeit des räumlichen Umfeldes im eigentlichen Sinne 
kennt. Es ist eben gerade Sinn und Zweck der kommunalen 
Bauleitplanungen, die städtebauliche Ordnung fortzuentwi-
ckeln. Ein nach den Vorgaben des Baugesetzbuches entschä-
digungspflichtiger planerischer Eingriff läge nur dann vor, sofern 
die Kommune durch sie geschaffene konkrete Baurechte durch 
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planerische Änderungen einschränken würde. Das ist vorlie-
gend nicht der Fall. Eine entschädigungspflichtige Wertminde-
rung im Sinne des Baugesetzbuches ist insofern nicht gegeben. 
Die vorliegende Planung wurde detailliert auf ihre städtebauli-
che Verträglichkeit hin untersucht. Die Planung ist auch städte-
baulich begründet und fügt sich in das planerische Gesamtkon-
zept ein.  

 

 

 
 
 
 
 
Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 
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Der geplante Platanenhain wird für alle Bevölkerungsgruppen 
frei zugänglich sein (siehe obenstehende Ausführungen). Er be-
findet sich innerhalb des Plangebietes und wird auf Grundlage 
der Festsetzungen und vertraglichen Regelungen langfristig als 
Grün- und Freifläche nutzbar bleiben. Das städtebauliche Ziel 
einer Erhaltung von öffentlich zugänglichen Grün- und Freiflä-
chen ist verbindlicher Bestandteil der vorliegenden Planung.  

Im Übrigen beginnen die mit der Rheinuferpromenade zusam-
menhängenden Grünanlagen in einer Entfernung von 150 m 
vom Berliner Platz.  

 

 
 
 
 
 
 

Das nebenstehende Schreiben wird voll umfänglich in die Ab-
wägung eingestellt.  
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6.  Bürger 8, 1. Stellungnahme  

 

 
- Die Durchführung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der 

öffentlichen Auslegung sind in Kapitel 10.7.2 und 10.7.4 do-
kumentiert. Die bauplanungsrechtlichen Vorgaben wurden 
voll umfänglich erfüllt.  

- Die Begründung enthält Aussagen zum städtebaulichen Er-
fordernis der Planung (Kap. 3.1). Eine umfänglich „Bedarfs-
prüfung“ ist keine Voraussetzung für die Bauleitplanung. In 
diesem Zusammenhang ist dennoch darauf hinzuweisen, 
dass Ludwigshafen dringend moderne Büroflächen benötigt, 
welche in größerem Umfang bei dem Projekt vorgesehen sind 
(vgl.: Immobilienmarktbericht Rhein-Neckar 2020 (Herausge-
ber: Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Mannheim)). 

- Die Konzeption des Vorhabens, die daraus erwachsene Zahl 
der Stockwerke und somit schlussendlich die dadurch be-
dingte Bauhöhe sind in der Begründung zum Bebauungsplan 
erläutert. Auch ist dort erläutert, wie sich das durchaus domi-
nante Gebäudeensemble in das städtebauliche Gesamtbild 
einfügt bzw. dieses ergänzt. Ein Erfordernis der „Anpassung 
an die umgebende Bebauung“ ist nicht gegeben.   

- Eine für das Stadtbild ausschlaggebende Sichtachse vom 
Berliner Platz zur Kirche St. Ludwig war vor Abriss der „Tor-
tenschachtel“ nicht gegeben. Durch die Planung ergeben sich 
hier keine relevanten Veränderungen im Vergleich zur ur-
sprünglichen Situation. Die Landesdenkmalpflege wurde am 
Verfahren beteiligt und hat keine kritischen Stellungnahmen 
zu Sichtachsen vorgelegt.  

- Die Aussage bezüglich fehlender Aufenthaltsqualität kann 
mangels vertiefter Begründung nicht nachvollzogen werden. 
Wie dem Freiflächengestaltungsplan, welcher Bestandteil 
des Vorhaben- und Erschließungsplans 1 ist, entnommen 
werden kann, bietet das Vorhaben nach Umsetzung sowohl 
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im Bereich des Hochhausensembles als auch auf dem Plata-
nenhain durchaus Aufenthaltsqualitäten. 

- Das Vorhaben wurde auf seine städtebauliche Verträglichkeit 
an seinem konkreten Standort geprüft. Die Frage, inwiefern 
sich bundesweit Referenzprojekte benennen lassen, sind in 
dieser Hinsicht ohne Relevanz.  

- Eine ungehinderte Sichtachse vom „Ankerhof“ auf den Berli-
ner Platz war auch vor Abriss der „Tortenschachtel“ nicht ge-
geben und könnte derzeit aufgrund des bereits bestehenden 
Baurechts (Bebauungsplan Nr. 567 „Geschäftshaus Berliner 
Platz“) jederzeit wieder „verbaut“ werden. Durch die Planung 
ergeben sich hier keine relevanten bzw. unzumutbaren Ver-
änderungen.  

 
7.  Bürger 8, 2. Stellungnahme   

- Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmä-
ßig für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zu-
gleich zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehen-
den Anregung wurde insofern bereits entsprochen.  

- Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zu-
stimmung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen 
unbegründet. 

- Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetz-
barkeit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stel-
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len. Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorha-
benträgerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung 
ein detailliertes Brandschutzkonzept vorlegen.   

- Der dauerhafte Erhalt des Platanenhains ist Gegenstand der 
verbindlichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes. Weiterhin sind auch im Durchführungsver-
trag zum Bebauungsplan entsprechende Regelungen zur Si-
cherung der Platzfläche sowie Rechtsnachfolgeregelungen 
enthalten. 

 

 

- Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Pro-
jektfinanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. 
der auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat je-
doch den gesetzlichen Vorgaben (hier: § 12 Baugesetzbuch) 
entsprechend der Kommune gegenüber den Nachweis er-
bracht, dass sie bereit und in der Lage ist, das Vorhaben um-
zusetzen.  

- Die dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains wird Gegen-
stand des Durchführungsvertrages. Eine dauerhafte Nutzbar-
keit des Platanenhains durch die Öffentlichkeit ist damit ge-
währleistet.   
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- Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentums-
verhältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vor-
habenträgerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss 
eines Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags 
mit der Stadt gewährleistet.  

- Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. 
Es ist vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum 
der Stadt zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht 
einzuräumen.  

- Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten erstellt (Fachgutachten Wind-
feld und Besonnung vom Januar 2019/August 2019), welches 
die Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung unter-
suchte und den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung 
keine unzumutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern 
kann die nebenstehende (nicht weiter begründete) Unterstel-
lung, die Aspekte der Verschattung seien nicht korrekt und 
ausreichend gewürdigt worden, nicht nachvollzogen werden. 
Dies gilt im Grundsatz auch für die ebenfalls untersuchten 
Auswirkungen durch verkehrsbedingte Emissionen. Ein nach 
den Vorgaben des Baugesetzbuches entschädigungspflichti-
ger planerischer Eingriff läge nur vor, wenn die Kommune 
durch sie geschaffene konkrete Baurechte durch planerische 
Änderungen einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der 
Fall. Eine entschädigungspflichtige Wertminderung im Sinne 
des Baugesetzbuches ist insofern nicht gegeben. 
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- Das Schreiben wird in die Gesamtabwägung eingestellt.  

8.  Bürger 9  

 

- Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetz-
barkeit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stel-
len. Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorha-
benträgerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung 
ein detailliertes Brandschutzkonzept vorlegen.   

- Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Pro-
jektfinanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. 
der auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat je-
doch den gesetzlichen Vorgaben (hier: § 12 Baugesetzbuch) 
entsprechend der Kommune gegenüber den Nachweis er-
bracht, dass sie bereit und in der Lage ist, das Vorhaben um-
zusetzen.  

- Der dauerhafte Erhalt des Platanenhains ist Gegenstand der 
verbindlichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes. Weiterhin sind auch im Durchführungsver-
trag zum Bebauungsplan entsprechende Regelungen zur Si-
cherung der Platzfläche sowie Rechtsnachfolgeregelungen 
enthalten.  

- Die dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains wird Gegen-
stand des Durchführungsvertrages. Eine dauerhafte Nutzbar-
keit des Platanenhains durch die Öffentlichkeit ist damit ge-
währleistet. Ein Verkauf der stadteigenen Fläche an die Vor-
habenträgerin ist nicht vorgesehen.  

 

 

- Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentums-
verhältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vor-
habenträgerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss 
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eines Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags 
mit der Stadt gewährleistet. 

 

 

- Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. 
Es ist vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum 
der Stadt zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht 
einzuräumen.  

- Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zu-
stimmung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen 
unbegründet.   

 

 

- Siehe oben: Kommunale Bauleitplanung kann grundsätzlich 
unabhängig von Eigentumsverhältnissen erfolgen. Die Stadt 
Ludwigshafen wird aber den Durchführungsvertrag erst dann 
unterzeichnen, wenn alle Fragen zur Nutzung des Platanen-
hains geklärt sind. 

- Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. 
Es ist vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum 
der Stadt zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht 
einzuräumen.  

 

 

- Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten erstellt (Fachgutachten Wind-
feld und Besonnung vom Januar 2019/August 2019), welches 
die Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung unter-
suchte und den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung 
keine unzumutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern 
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kann die nebenstehende (nicht weiter begründete) Unterstel-
lung, die Aspekte der Verschattung seien nicht korrekt und 
ausreichend gewürdigt worden, nicht nachvollzogen werden. 
Ein nach den Vorgaben des Baugesetzbuches entschädi-
gungspflichtiger planerischer Eingriff läge nur vor, wenn die 
Kommune durch sie geschaffene konkrete Baurechte durch 
planerische Änderungen einschränken würde. Das ist vorlie-
gend nicht der Fall. Eine entschädigungspflichtige Wertmin-
derung im Sinne des Baugesetzbuches ist insofern nicht ge-
geben. 

 

 

- Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmä-
ßig für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zu-
gleich zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehen-
den Anregung wurde insofern bereits entsprochen.  

 

 

- Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen 
auf das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zu-
sammenhang ein Verkehrsgutachten und ein Schallgutach-
ten vorgelegt. Diesen ist zu entnehmen, dass die zu erwar-
tenden zusätzlichen Belastungen nicht über das zumutbare 
Maß hinaus gehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
würdigen, dass auch die „Tortenschachtel“ mit entsprechen-
den Verkehren verbunden war. Ein erheblicher, quasi enteig-
nungsgleicher Eingriff in die Lebensqualität der Anwohner 
kann nach Lage der Dinge nicht gesehen werden. Grundsätz-
lich ist darauf hinzuweisen, dass ein Rechtsanspruch auf Un-
veränderbarkeit des räumlichen Umfeldes nicht existiert.  

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich aus dem 
Neubau des Hochhauses am Berliner Platz beispielsweise im 
Zuge der Bismarckstraße lediglich Verkehrszunahmen von 
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bis zu ca. 400 Kfz/24 h im Abschnitt zwischen Dammstraße 
und Wredestraße ergeben. Dies ist bei Gesamtbelastungen 
von heute über 7.000 Kfz/24 h als absolut untergeordnet an-
zusehen. Somit kann aus den zu erwartenden Verkehrszu-
nahmen sowie aus den zu erwartenden Anliefer- und Entsor-
gungsvorgängen im Bereich Hochhaus Berliner Platz keine 
maßgebliche Verschlechterung der Lebensqualität abgeleitet 
werden. Zudem wird im Zusammenhang mit der Realisierung 
des Hochhauses am Berliner Platz auch der dazugehörige 
Straßenraum nachhaltig umgestaltet, sodass vielmehr durch 
die Gesamtmaßnahme eine Verbesserung des Wohnumfelds 
und der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum erfolgen 
wird. 

 

 

- Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers ist 
abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat 
im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
mit Datum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich auch 
entsprechend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden Unterla-
gen zufolge stehen dem Vorhaben jedoch keine Bedenken 
seitens der Dir. Landesdenkmalpflege entgegen. […]“. Die 
Stellungnahme wird im Rahmen der Abwägung ausdrücklich 
berücksichtigt und gewürdigt.  

 

 

- Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung können keine 
Regelungen betreffend der Abriss- und Neubauarbeiten an 
der „Hochstraße“ getroffen werden. Die Vorhabenträgerin 
wird im eigenen Interesse im Rahmen Ihres Bauvorhabens 
ein Beweissicherungsverfahren durchführen. 
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- Es ist in der Tat nicht ganz auszuschließen, dass es in der 
späteren Praxis bei der Abwicklung der Zu- und Abfahrtsver-
kehre von/zu den beiden erwähnten (privaten) Tiefgaragen-
zufahrten zu Situationen kommen kann, die erhöhte Aufmerk-
samkeit erfordern. Da die Dammstraße in dem betreffenden 
Bereich als Einbahnstraße ausgebildet ist bewegen sich 
diese potenziellen Herausforderungen aber in einem zumut-
baren Bereich.  

Mit Realisierung der Tiefgarage in der Dammstraße wird der 
Bereich der Dammstraße südwestlich der neuen Tiefgaragen-
zufahrt auch entgegengesetzt der ursprünglichen Einbahn-
straße im Zuge der Dammstraße befahrbar sein. Die Ab-
stände der beiden Tiefgaragenzufahrten lassen keine maß-
geblichen Behinderungen in Zu- und Ausfahrt erwarten. Ins-
gesamt ergibt sich zudem aus der nahezu optimalen Lage 
des Bebauungsplangebietes und der öffentlichen Verkehrs-
mittel im Zentrum von Ludwigshafen auch ein relativ geringer 
Anteil im Modal-Split im motorisierten Individualverkehr. 
Durch die vorgesehenen Nutzungen ergeben sich insbeson-
dere während der morgendlichen Spitzenzeiten keine Überla-
gerungen des neuinduzierten Verkehrs mit den ausfahrenden 
Pkw der Bewohner aus der Bestandstiefgarage. In diesen 
Zeiten ist von einem relativ geringen Zielverkehr aus dem Be-
bauungsplangebiet auszugehen. Hotelgäste verteilen sich 
zudem über den gesamten Tageszeitraum und haben keine 
deutlichen Spitzenbelastungen wie beispielsweise Einwoh-
nerverkehr bzw. Berufsverkehr. Gleiches gilt für die Besucher 
der Praxen und der Gaststätten, die sich entweder ebenfalls 
über einen längeren Zeitbereich verteilen oder vornehmlich in 
den Abendstunden zu erwarten sein werden. Für die Gast-
stätten ist zudem ein nur sehr geringer Anteil im motorisierten 
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Individualverkehr zu erwarten, da die hier vorgesehene Gast-
ronomie hauptsächlich fußläufig bzw. gezielt mit öffentlichem 
Verkehr oder im Mitnahmeeffekt genutzt wird. Somit kann in 
der Gesamtheit aller Aspekte eine maßgebliche Verschlech-
terung bzw. eine deutliche Behinderung für die Eigentümer 
und Mieter der Tiefgarage der Otto-Stabel-Straße 2 – 4 nicht 
erwartet werden. 

 

 
 

 

Das nebenstehende Schreiben wird in die Gesamtabwägung 
eingestellt. 

9.  Bürger 10  

 

- Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetz-
barkeit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stel-
len. Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorha-
benträgerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung 
ein detailliertes Brandschutzkonzept vorlegen.   

 

 

- Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Pro-
jektfinanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. 
der auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat je-
doch den gesetzlichen Vorgaben (hier: § 12 Baugesetzbuch) 
entsprechend der Kommune gegenüber den Nachweis er-
bracht, dass sie bereit und in der Lage ist, das Vorhaben um-
zusetzen. 
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- Der dauerhafte Erhalt des Platanenhains ist Gegenstand der 
verbindlichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes. Weiterhin sind auch im Durchführungsver-
trag zum Bebauungsplan entsprechende Regelungen zur Si-
cherung der Platzfläche sowie Rechtsnachfolgeregelungen 
enthalten.  

 

 

- Die dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains wird Gegen-
stand des Durchführungsvertrages. Eine dauerhafte Nutzbar-
keit des Platanenhains durch die Öffentlichkeit ist damit ge-
währleistet. Ein Verkauf der stadteigenen Fläche an die Vor-
habenträgerin ist nicht vorgesehen. 

- Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentums-
verhältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vor-
habenträgerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss 
eines Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags 
mit der Stadt gewährleistet. 

 

 

- Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. 
Es ist vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum 
der Stadt zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht 
einzuräumen.   
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- Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zu-
stimmung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen 
unbegründet.  

- Siehe oben: Kommunale Bauleitplanung kann grundsätzlich 
unabhängig von Eigentumsverhältnissen erfolgen. Die Stadt 
Ludwigshafen wird aber den Durchführungsvertrag erst dann 
unterzeichnen, wenn alle Fragen zur Nutzung des Platanen-
hains geklärt sind.  

 

 

- Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. 
Es ist vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum 
der Stadt zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbau-
recht einzuräumen. 

- Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten beigebracht, welches die Ver-
träglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte und 
den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine unzu-
mutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern kann die ne-
benstehende (nicht weiter begründete) Unterstellung, die As-
pekte der Verschattung seien nicht korrekt und ausreichend 
gewürdigt worden, nicht nachvollzogen werden. Ein nach den 
Vorgaben des Baugesetzbuches entschädigungspflichtiger 
planerischer Eingriff läge nur vor, wenn die Kommune durch 
sie geschaffene konkrete Baurechte durch planerische Ände-
rungen einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. 
Eine entschädigungspflichtige Wertminderung im Sinne des 
Baugesetzbuches ist insofern nicht gegeben. 
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- Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmä-
ßig für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen 
zugleich zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits entsprochen.  

 

 

- Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen 
auf das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zu-
sammenhang ein Verkehrsgutachten und ein Schallgutach-
ten vorgelegt. Diesen ist zu entnehmen, dass die zu erwar-
tenden zusätzlichen Belastungen nicht über das zumutbare 
Maß hinaus gehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
würdigen, dass auch die „Tortenschachtel“ mit entsprechen-
den Verkehren verbunden war. Ein erheblicher, quasi enteig-
nungsgleicher Eingriff in die Lebensqualität der Anwohner 
kann nach Lage der Dinge nicht gesehen werden. Grundsätz-
lich ist darauf hinzuweisen, dass ein Rechtsanspruch auf Un-
veränderbarkeit des räumlichen Umfeldes nicht existiert.  

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich aus dem 
Neubau des Hochhauses am Berliner Platz beispielsweise im 
Zuge der Bismarckstraße lediglich Verkehrszunahmen von 
bis zu ca. 400 Kfz/24 h im Abschnitt zwischen Dammstraße 
und Wredestraße ergeben. Dies ist bei Gesamtbelastungen 
von heute über 7.000 Kfz/24 h als absolut untergeordnet an-
zusehen. Somit kann aus den zu erwartenden Verkehrszu-
nahmen sowie aus den zu erwartenden Anliefer- und Entsor-
gungsvorgängen im Bereich Hochhaus Berliner Platz keine 
maßgebliche Verschlechterung der Lebensqualität abgeleitet 
werden. Zudem wird im Zusammenhang mit der Realisierung 
des Hochhauses am Berliner Platz auch der dazugehörige 
Straßenraum nachhaltig umgestaltet, sodass vielmehr durch 
die Gesamtmaßnahme eine Verbesserung des Wohnumfelds 
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und der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum erfolgen 
wird. 

- Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers ist 
abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat 
im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
mit Datum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich auch 
entsprechend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden Unterla-
gen zufolge stehen dem Vorhaben jedoch keine Bedenken 
seitens der Dir. Landesdenkmalpflege entgegen. […]“. Die 
Stellungnahme wird im Rahmen der Abwägung ausdrücklich 
berücksichtigt und gewürdigt.  

 

 

- Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung können keine 
Regelungen betreffend der Abriss- und Neubauarbeiten an 
der „Hochstraße“ getroffen werden. Die Vorhabenträgerin 
wird im eigenen Interesse im Rahmen Ihres Bauvorhabens 
ein Beweissicherungsverfahren durchführen. 

- Es ist in der Tat nicht ganz auszuschließen, dass es in der 
späteren Praxis bei der Abwicklung der Zu- und Abfahrtsver-
kehre von/zu den beiden erwähnten (privaten) Tiefgaragen-
zufahrten zu Situationen kommen kann, die erhöhte Aufmerk-
samkeit erfordern. Da die Dammstraße in dem betreffenden 
Bereich als Einbahnstraße ausgebildet ist bewegen sich 
diese potenziellen Herausforderungen aber in einem zumut-
baren Bereich.  

Mit Realisierung der Tiefgarage in der Dammstraße wird der 
Bereich der Dammstraße südwestlich der neuen Tiefgaragen-
zufahrt auch entgegengesetzt der ursprünglichen Einbahn-
straße im Zuge der Dammstraße befahrbar sein. Die Ab-
stände der beiden Tiefgaragenzufahrten lassen keine maß-
geblichen Behinderungen in Zu- und Ausfahrt erwarten. Ins-
gesamt ergibt sich zudem aus der nahezu optimalen Lage 
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des Bebauungsplangebietes und der öffentlichen Verkehrs-
mittel im Zentrum von Ludwigshafen auch ein relativ geringer 
Anteil im Modal-Split im motorisierten Individualverkehr. 
Durch die vorgesehenen Nutzungen ergeben sich insbeson-
dere während der morgendlichen Spitzenzeiten keine Überla-
gerungen des neuinduzierten Verkehrs mit den ausfahrenden 
Pkw der Bewohner aus der Bestandstiefgarage. In diesen 
Zeiten ist von einem relativ geringen Zielverkehr aus dem Be-
bauungsplangebiet auszugehen. Hotelgäste verteilen sich 
zudem über den gesamten Tageszeitraum und haben keine 
deutlichen Spitzenbelastungen wie beispielsweise Einwoh-
nerverkehr bzw. Berufsverkehr. Gleiches gilt für die Besucher 
der Praxen und der Gaststätten, die sich entweder ebenfalls 
über einen längeren Zeitbereich verteilen oder vornehmlich in 
den Abendstunden zu erwarten sein werden. Für die Gast-
stätten ist zudem ein nur sehr geringer Anteil im motorisierten 
Individualverkehr zu erwarten, da die hier vorgesehene Gast-
ronomie hauptsächlich fußläufig bzw. gezielt mit öffentlichem 
Verkehr oder im Mitnahmeeffekt genutzt wird. Somit kann in 
der Gesamtheit aller Aspekte eine maßgebliche Verschlech-
terung bzw. eine deutliche Behinderung für die Eigentümer 
und Mieter der Tiefgarage der Otto-Stabel-Straße 2 – 4 nicht 
erwartet werden. 

 
 

Das nebenstehende Schreiben wird in die Gesamtabwägung 
eingestellt. 

 

10.  Bürger 3, 1. Stellungnahme  Zu den nebenstehend angefragten Sachverhalten wird die Vor-
habenträgerin folgende Maßnahmen durchführen:  

- Eine Beweissicherung der Nachbarbauten durch ein Sachver-
ständigenbüro wird vor dem Start der Baumaßnahme durch-
geführt und dokumentiert.  
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- Schon im eigenen Interesse wird für die Baumaßnahme eine 
Bauwesenversicherung mit ausreichender Schadensdeckung 
vom Bauherrn abgeschlossen.  

- Für die Tiefgarage wird eine Baugrube unter Berücksichti-
gung des erstellten Baugrundgutachtens hergestellt, welches 
in der Offenlage zur Einsicht vorlag. Nach statischen Erfor-
dernissen wird ein Verbau zur Baugrubensicherung herge-
stellt.  

- Die Herstellung des Verbaus wird erschütterungsarm erfol-
gen.  

- Grundsätzlich ist aufgrund der Entfernung des Moschhoch-
hauses von über 50 m bis zur Baugrube und der vorgesehe-
nen Bauweise die Gefahr von Setzungen, die aus der Her-
stellung der Baugrube und des Tiefgaragenbauwerks resul-
tieren, eher als gering einzustufen. Eine Nullmessung (Ein-
messen des Hochhauses) sowie Erschütterungsmessungen 
sind durch die Vorhabenträgerin daher nicht vorgesehen. Die 
Abrissarbeiten an der Hochstraße wurden bereits in die Wege 
geleitet. 

Dem Einwänder / Verfasser der nebenstehenden Stellung-
nahme wurden die obigen Informationen auch bereits vorab 
übermittelt. 
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11.  Bürger 3, 2. Stellungnahme  

 

 

 
- Durch die Vorhabenträgerin ist vorgesehen, im Bedarfsfall – 

insbesondere im Bereich der Tiefgarage – einen wasserdich-
ten Verbau mit einer abdichtenden Unterwasserbetonsohle 
herzustellen und auf diese Weise eine Grundwasserabsen-
kung zu vermeiden. Im eigenen Interesse wird die Vorhaben-
trägerin zudem ein Beweissicherungsverfahren durch ein 
Sachverständigenbüro durchführen lassen und für die Bau-
maßnahme darauf hinwirken, dass der Bauherr eine Bauwe-
senversicherung mit ausreichender Schadensdeckung ab-
schließt. 

- Die konkrete Bauabwicklung und Baustellenkoordination wird 
durch die Vorhabenträgerin in eigener Verantwortung, aber in 
enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung geplant. Die As-
pekte der Abrissarbeiten und der Wiedererrichtung der Hoch-
straße werden dabei berücksichtigt. Die Vorhabenträgerin hat 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der 
Lage ist, das Vorhaben umzusetzen. Ein besonderes „Risiko 
einer Bauruine“ besteht insofern nicht.  

- Die Parkhausein- / -ausfahrt ist direkt über die Rampe aus 
Fahrtrichtung Ost anfahrbar. Dazu wird der Teil der Damm-
straße zwischen Unterführung der Hochstraße und Zufahrt 
Tiefgarage für Zweirichtungsverkehr freigegeben und ent-
sprechend verbreitert. Somit kann sichergestellt werden, dass 
ein direkter Anschluss über die Hochstraße aus Fahrtrichtung 
Südwest sowie eine direkte Auffahrt in Richtung Adenauer-
brücke sowie Yorkstraße / Mundenheimer Straße möglich ist. 
Dies wurde im Verkehrsgutachten bzw. der Verkehrskonzep-
tion entsprechend berücksichtigt.  
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- In Kapitel 3.3.2 der Begründung sind Aussagen zum Stell-
platznachweis enthalten. Für das Bauvorhaben wird ein Stell-
platznachweis geführt und alle gesetzlich erforderlichen Stell-
plätze entweder in der Tiefgarage unter dem Platanenhain 
hergestellt oder in benachbarten bestehenden Parkierungs-
einrichtungen nachgewiesen (und durch eine Baulasteintra-
gung abgesichert). 
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- Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-

nommen. Grundsätzlich liegt es im Interesse der Stadt Lud-
wigshafen, Leerstände zu vermeiden. Diers kann aber nicht 
in Form einer Marktregulierung von Gewerbeflächen im Rah-
men der kommunalen Bauleitplanung erfolgen. Die Stadt geht 
generell davon aus, dass Arztpraxen nur dann in das Metro-
pol-Hochhaus umziehen werden, wenn dies wirtschaftlich 
vertretbar ist. Ein „Abzug“ von funktionierenden Praxen aus 
gut geeigneten Räumlichkeiten ist nicht zu besorgen. Die 
Stadt wird – unabhängig von der Bauleitplanung – weiterhin 
das ihr zur Verfügung stehende Instrumentarium der Wirt-
schaftsförderung nutzen.  

- Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Plata-
nenhains sowie die weiteren Baumpflanzungen ist Gegen-
stand der rechtsverbindlichen Bebauungsplanfestsetzungen 
und ist auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Zu-
dem erfolgen detaillierte Abstimmungen zwischen der Vorha-
benträgerin und den zuständigen Stadtämtern zur äußeren 
Gestaltung der baulichen Anlagen, welche schlussendlich 
über öffentlich-rechtliche Verträge abgesichert werden. Inso-
fern wird den nebenstehenden Anregungen gefolgt.  

- Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
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12.  Bürger 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erteilung von Baugeneh-
migungen nicht Gegenstand der kommunalen Bauleitplanung, 
sondern eines eigenständigen Verfahrens auf Grundlage der 
Landesbauordnung ist.  

Die Belange des Nachbarschutzes im Zuge konkreter Baumaß-
nahmen sind durch den jeweiligen Bauherren unabhängig von 
der kommunalen Bauleitplanung wahrzunehmen. Die hier zu-
grunde liegende Vorhabenplanung wurde im Zuge des Beteili-
gungsverfahrens durch die Fachbehörden (u.a. Bereich Bau-
aufsicht) auf grundsätzliche Umsetzbarkeit geprüft. Von einer 
herausgehobenen Gefährdungslage ist nicht auszugehen.   

Die Vorhabenträgerin wird jedoch im eigenen Interesse ein Be-
weissicherungsverfahren durch ein Sachverständigenbüro 
durchführen lassen und für die Baumaßnahme darauf hinwir-
ken, dass der Bauherr eine Bauwesenversicherung mit ausrei-
chender Schadensdeckung abschließt. 
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13.  Bürger 2  

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung durch den 
Einwänder abgelehnt wird.  

 

 

Es ist zutreffend, dass sich das Vorhaben hinsichtlich seiner 
baulichen Höhe in seinem städtebaulichen Umfeld deutlich her-
vorhebt. In der Begründung zum Bebauungsplan ist dies eben-
so dokumentiert, wie die städtebaulichen Aspekte, welche zu 
der Einschätzung führen, dass die gewählte Bauform dennoch 
durchaus städtebaulich verträglich ist.  

Die Tatsache, dass dies unter Anwendung des vom Gesetzge-
ber vorgesehenen Planungsinstrument des „passgenauen“ 
bzw. vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt wird als 
sinnvoll erachtet, da auf diese ein für die Vorhabenträgerin ver-
bindliches Regelwerk geschaffen wird, das weit über die „klas-
sische Angebotsplanung“ hinausgeht und daher besonders gut 
geeignet ist, die öffentlichen Interessen zu wahren.  
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Eine besondere „Förderung“ des Vorhabens durch die Stadt 
kann so nicht gesehen werden. Die Stadt hat über sämtliche 
eingehende Anträge zur Durchführung von Bauleitplanungen zu 
beschließen und tut dies nach Prüfung der jeweiligen Sachlage. 
Im vorliegenden Fall wurde die Planung aufgenommen, um dem 
durch die brachgefallene Nutzung entstandenen städtebauli-
chen Missstand begegnen zu können.  

Die nebenstehend vermuteten Kausalitäten sind so nicht gege-
ben beziehungsweise sind nicht der ursächliche Grund für die 
Durchführung der Bauleitplanung. Im Übrigen dient der vorlie-
gende Bebauungsplan eben gerade dazu, rechtsverbindliche 
(und auf das als städtebaulich sinnvoll erachtete Vorhaben ab-
gestellte) Vorschriften in Form von Festsetzungen aufzustellen, 
denen sich die Vorhabenträgerin unterwerfen muss. Über die 
Veräußerung von städtischem Grund wird durch die Stadt Lud-
wigshafen auf Antrag jeweils situativ entschieden und diese nur 
dann vollzogen, wenn es für die Stadt Ludwigshafen sinnvoll er-
scheint.  

Es werden keinem Antragsteller Sonderrechte eingeräumt, wel-
che dem Gleichheitsgrundsatz entgegen stehen würden.  

 

 

Der nebenstehenden Anregung wird entsprochen. Die Stadt 
Ludwigshafen wird stets nur solche Bauleitplanungen betrei-
ben, die im Sinne des Gesetzgebers im Sinne der städtebauli-
chen Entwicklung und Ordnung sind und insofern selbstver-
ständlich auch die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichti-
gen. Dies ist im vorliegenden Planungsfall gegeben. Die Tatsa-
che, dass die bislang rechtswirksamen Festsetzungen geändert 
werden, um neue Entwicklungen zuzulassen, steht dem nicht 
entgegen.  
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Es ist unstrittig, dass das Vorhaben mit der gewählten Bauform 
gewisse Auswirkungen auf sein unmittelbares Umfeld haben 
wird. Aus diesem Grunde wurden im Zuge der Planung umfas-
sende Untersuchungen (beispielsweise zum Schattenwurf) er-
stellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, welche 
schlussendlich zu der Einschätzung führen, dass das Vorhaben 
mit seinem Umfeld verträglich ist bzw. seine Umsetzung zu kei-
nen unzumutbaren Belastungen führt. Gerade mit Bezug auf 
den Berliner Platz können sogar durchaus positive Effekte ein-
treten, da beispielsweise eine Überbauung und Verschattung 
der Haltestellenbereiche im Bereich der ehemaligen Torten-
schachtel nicht mehr zulässig sein wird.  

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Schaffung von Park-
plätzen im Bereich des „Platanenhains“ abgelehnt wird. Die Vor-
habenträgerin hat tatsächlich verschiedene – in der Begrün-
dung dokumentierte – Varianten der Bereitstellung von Park-
plätzen geprüft und erwogen. Die nebenstehend herangezo-
gene Variante der Umsetzung von Parkdecks mit Rampen und 
Fahrbahnen wäre innerhalb der recht schlanken Baukörper 
(insbesondere im östlichen Turm) in den Obergeschossen prak-
tisch nicht umsetzbar bzw. würde die bauliche Konzeption des 
Vorhabens in Gänze in Frage stellen.  

Mit der jetzt vorliegenden Planung können die städtebaulichen 
Zielsetzungen einer Schaffung von Stellplätzen (die im Zuge der 
vorherigen Nutzung nicht zur Verfügung standen) und der Er-
haltung des Platanenhains in ein schlüssiges städtebauliches 
Konzept zusammengeführt werden.  
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(siehe oben) 

 

 

 

Das Grundstück, auf dem die Tiefgarage realisiert werden soll 
befindet sich im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf 
an die Vorhabenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird die-
ser ein Erbbaurecht eingeräumt. Der Schutz bzw. die Wieder-
herstellung des Platanenhains ist über rechtsverbindliche Fest-
setzungen und ergänzende vertragliche Regelungen mit der 
Stadt gewährleistet. Der nebenstehenden Anregung wurde in-
sofern bereits entsprochen. 

 

 

 

 

Eine Umplanung des Vorhabens ist nicht notwendig. Die be-
nannten positiven Aspekte (Bereitstellung von Parkplätzen und 
dauerhafte Gewährleistung einer öffentlichen Nutzung im Be-
reich des Platanenhains) können mit der Planung in der vorlie-
genden Form erzielt werden.  
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14.  Bürger 12  

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es ist unstrittig, dass das Vorhaben mit der gewählten 
Bauform eine gewisse städtebauliche Dominanz entwickelt. Die 
Kubatur des Gebäudes und seine Wirkung auf das Stadtbild 
werden aber als durchaus verträglich angesehen. 

Die vorliegende Planung wurde in Abstimmung und Zusammen-
arbeit mit der Stadt Ludwigshafen erstellt. Die Verantwortlich-
keiten sind damit klar geregelt. Die Tatsache allein, dass das 
Vorhaben auf wirtschaftlichen und damit profitorientierten Erwä-
gungen gründet, kann für sich genommen dem Vorhaben nicht 
entgegengehalten werden.  

 

 

Die Vorhabenträgerin hat den gesetzlichen Vorgaben entspre-
chend der Stadt gegenüber den Nachweis erbracht, dass sie 
bereit und in der Lage ist, das Vorhaben umzusetzen. Ein be-
sonderes „Risiko einer Bauruine“ besteht insofern nicht. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die städtebauliche Konzeption und in diesem Zusam-
menhang auch die Neudefinition“ des Berliner Platzes durch die 
vorgesehene Architektur sind in Kapitel 3.3.1 der Begründung 
wiedergegeben.  
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Es ist unstrittig, dass das Vorhaben mit der gewählten Bauform 
eine gewisse städtebauliche Dominanz entwickelt. Die Kubatur 
des Gebäudes und seine Wirkung auf das Stadtbild werden 
aber mit Hinweis auf die Ausführungen in der städtebaulichen 
Begründung als durchaus verträglich angesehen.  
 
Ein direkter Vergleich der Vorhabenplanung mit den nebenste-
hend herangezogenen Bauten der 60er und 70er Jahre drängt 
sich aus Sicht der Stadt nicht auf. Das Vorhaben ist in Gestal-
tung und Materialwahl durchaus als zeitgemäß zu bezeichnen 
und geeignet, einen wichtigen städtebaulichen Akzent setzen 
und mit den geplanten Nutzungen das städtebauliche Umfeld 
auch funktional aufzuwerten. Die nebenstehenden Bedenken 
werden nicht geteilt.   

15.  Bürger 13  Es ist unstrittig, dass das Vorhaben mit der gewählten Bauform 
eine gewisse städtebauliche Dominanz entwickelt. Die Kubatur 
des Gebäudes und seine Wirkung auf das Stadtbild werden 
aber mit Hinweis auf die Ausführungen in der städtebaulichen 
Begründung als durchaus verträglich angesehen.  

Die umweltrelevanten Auswirkungen des Baukörpers waren 
Gegenstand umfassender Untersuchungen, die auch das Klima 
und insbesondere die Windverhältnisse zum Gegenstand ha-
ben. Diese Untersuchungen (Umweltbericht, Fachgutachten 
Windfeld und Besonnung) sind Gegenstand der Auslegung ge-
wesen und führen schlussendlich den Nachweis, dass die pla-
nungsbedingten Auswirkungen kein erhebliches Maß einneh-
men werden.  

Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden eben-
falls berücksichtigt. Die Umsetzbarkeit des Bebauungsplanes 
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muss daher nicht in Frage gestellt werden. Um eine Baugeneh-
migung zu erhalten muss die Vorhabenträgerin zusätzlich auf 
Ebene der Genehmigungsplanung ein detailliertes Brand-
schutzkonzept vorlegen.   

 

 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern bereits entsprochen.  

Um den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesun-
der Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rah-
men der Planung ein Fachgutachten beigebracht, welches die 
Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte und 
den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine unzu-
mutbaren Zustände hergestellt werden.  
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Der Stellplatznachweis erfolgte auf Grundlage des § 47 Landes-
bauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) sowie der konkretisieren-
den Verwaltungsvorschrift aus Juli 2000. 

Das Recht, die Tiefgarage unter dem „Platanenhain“ zu errich-
ten, wird durch die vorliegende Bauleitplanung geschaffen. Wie 
der Begründung zu entnehmen ist wird ein Teil der insgesamt 
für das Vorhaben benötigten Stellplätze außerhalb des Plange-
bietes erfolgen müssen. Für das Bauvorhaben wird ein Stell-
platznachweis geführt und alle gesetzlich erforderlichen Stell-
plätze entweder in der Tiefgarage unter dem Platanenhain her-
gestellt oder in benachbarten bestehenden Parkierungseinrich-
tungen nachgewiesen (und durch eine Baulasteintragung abge-
sichert). 

Zur allgemeinen Parkplatzsituation ist in die Gesamtbeurteilung 
einzustellen, dass im Rahmen der ursprünglichen Nutzung als 
Kaufhaus keinerlei Kundenparkplätze angeboten wurden und 
damit der Nutzungsdruck auf die umliegenden „freien Park-
plätze“ sehr hoch war. Diese Situation wird durch die vorlie-
gende Planung – respektive die erstmalige Schaffung einer 
maßgeblichen Anzahl an Tiefgaragenplätzen – deutlich verbes-
sert.  
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Gemäß § 47 Abs. 3 LBauO Sind die notwendigen Stellplätze 
auf dem eigenen Grundstück oder auf einem in zumutbarer Ent-
fernung liegenden anderen Grundstück herzustellen, sofern 
dies öffentlich-rechtlich abgesichert ist. Dieses Recht ist landes-
weit gültig und nicht auf die Vorhabenträgerin begrenzt.  

 

Das Grundstück, auf dem die Tiefgarage realisiert werden soll, 
befindet sich im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf 
an die Vorhabenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird die-
ser ein Erbbaurecht eingeräumt. Die Wiederherstellung des Pla-
tanenhains und dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffent-
lichkeit sind Bestandteil der verbindlichen Planfestsetzungen 
und der abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Verträge. 

 

16.  Bürger 14  

 

 
Die nebenstehende Einschätzung, dass die vorliegende Bau-
leitplanung eine große Bedeutung für die Stadt Ludwigshafen 
hat, wird geteilt. Die vorgetragene Einschätzung, die Belange 
der Vorhabenträgerin würden in unzulässiger Weise höher ge-
wichtet als die Belange der Bürger, wird allerdings nicht geteilt. 
Auch die Aussage, der Gestaltungsspielraum der Stadt Lud-
wigshafen würde eingeschränkt, ist unzutreffend – die kommu-
nale Planungshoheit ist immer gegeben. Der Regelungsrahmen 
der kommunalen Bauleitplanung erstreckt sich ausdrücklich re-
gelmäßig auch auf Flächen, die nicht im öffentlichen Eigentum 
sind.  
 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 255 - Stand: 02.04.2020  

 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

 
Die nebenstehenden Ausführungen zur Bedeutung der Tages-
lichtbeleuchtung werden nicht in Frage gestellt. Es wird aller-
dings ergänzend darauf hingewiesen, dass die Begrifflichkeiten 
„Tageslicht“ und „direkte Besonnung“ nicht identisch sind. Auch 
ein Raum ohne direkte Besonnung kann über Tageslicht in hin-
reichender Qualität verfügen.  

Die nebenstehende Behauptung, dass die in der vorgelegten 
gutachterlichen Untersuchung ausgewählten „Aufpunkte“ für 
die Untersuchung unter Missachtung der Bedürfnisse der An-
wohner gewählt wurden entbehrt der Grundlage und wird zu-
rückgewiesen.  

Für die Besonnungsbetrachtung wurden exemplarisch Stand-
orte herausgegriffen und in der Abbildung 6.1 aufgeführt, an de-
nen die Planung zu Änderungen führen und die den Anforde-
rungen der DIN 5034 entsprechen, um eine Anwendung der Be-
urteilungskriterien zu erzielen. Für benachbarte Standorte 
(Fenster) sind vergleichbare oder geringere Einschränkungen 
durch die Planung gegeben. 

 

 

Die Auswirkungen in den Wintermonaten werden – anders als 
nebenstehend behauptet – in dem Gutachten nicht herunterge-
spielt, sondern klar benannt. Hierbei wird schlussendlich aber 
festgestellt, dass auch im Winterhalbjahr die Beurteilungskrite-
rien der DIN 5034 eingehalten werden. 

Die Beurteilungskriterien der DIN 5034 beziehen sich auf das 
Winterhalbjahr. Der 17. Januar wird stellvertretend für Winter-
monate herangezogen. Der 21. März bzw. 23. September wird 
stellvertretend für Frühjahr und Herbst herangezogen, d.h. die 
Monate, in denen die Sonneneinstrahlung das Wohlbefinden 
trotz teils niederer Lufttemperaturen unterstützt. 
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Die Ausarbeitung wurde im Januar 2019 vorgelegt, redaktionell 
geändert im August und November 2019. Die DIN EN 17037 
wurde März 2019 veröffentlicht und war damit nicht für das Gut-
achten heranzuziehen. Die DIN EN 17037 ist weniger streng, 
sie bezieht sich nur auf die Zeit zwischen 1. Februar und 21. 
März. Das Kriterium für den 21. März ist vergleichbar mit der 
DIN 5034.  

 

 

zu a) Die nebenstehende Aussage ist unzutreffend.  

Gutachterliche Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung 
müssen regelmäßig den rechtswirksamen (genehmigten) Sach-
stand als Referenzfall zu Grunde legen. Dies bedeutet im vor-
liegenden Fall, dass als Referenzfall der rechtswirksame Be-
bauungsplan Nr. 567 "Geschäftshaus Berliner Platz" zu Grunde 
zu legen ist, welcher das Baurecht einer Neuerrichtung der „Tor-
tenschachtel“ weiterhin einräumt. Der zur Zeit noch rechtswirk-
same Bebauungsplan lässt die Errichtung von Gebäude mit ma-
ximal 5 Vollgeschossen zu, ohne eine feste Höhenbegrenzung 
zu treffen. Die ehemalige Tortenschachtel verfügte über ledig-
lich drei Vollgeschosse, die aber aufgrund der besonderen Bau-
form des Kaufhauses nahezu die Bauhöhe des „Ankerhofge-
bäudes“ erreichten. Auch ohne die angestrebte Änderung des 
Bebauungsplanes wäre insofern die Errichtung eines Gebäu-
des grundsätzlich zulässig, das den Ankerhof in seiner Höhe 
durchaus überragen könnte.  

 

 

zu b) Der Abbildung 6.1 in der Untersuchung ist die Lage der 
untersuchten Punkte zu entnehmen. Die Punkte 7 und 8 decken 
die nächstgelegenen Gebäude an der Ludwigstraße ab.  

Für die Besonnungsbetrachtung wurden exemplarisch Stand-
orte herausgegriffen, an denen die Planung zu Änderungen füh-
ren und die den Anforderungen der DIN 5034 entsprechen, um 
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eine Anwendung der Beurteilungskriterien zu erzielen. Für be-
nachbarte Standorte (Fenster) sind vergleichbare oder gerin-
gere Einschränkungen durch die Planung gegeben. An Gebäu-
den in der Ludwigstraße sind gegenüber Punkt 7 oder 5 gerin-
gere Auswirkungen durch die Planung gegeben. In höheren 
Stockwerken sind gegenüber den betrachteten niederen Stock-
werken keine Konflikte mit den Beurteilungswerten gegeben.  

Für alle konkret benannten Punkte konnte nachgewiesen wer-
den, dass planungsbedingt keine unzumutbaren Zustände zu 
erwarten sind. Für weiter entfernte oder auch in höheren Ge-
schossen gelegene Punkte ist zwingend davon auszugehen, 
dass dort die festgestellten Einschränkungen geringer sind als 
an den vom Gutachter „konservativ ausgewählten“ Punkten. In-
sofern würde die Aufnahme weiterer Punkte in die Untersu-
chung keinen Erkenntnisgewinn mit sich bringen.  

Der nebenstehenden Anregung, weitere Punkte in die Untersu-
chung aufzunehmen wird nicht gefolgt. 

 

 

zu c) Die nebenstehenden Bedenken zu befürchteten Verlusten 
durch entfallende Solarwärmezufuhr werden so nicht geteilt.  

Gerade in den Wintermonaten ist der solare Wärmegewinn re-
lativ gering, woraus sich ein Heizbedarf für die Gebäude in der 
Innenstadt von Ludwigshafen ergibt und eine entsprechende 
solare Erwärmung nicht gegeben ist. Eine unmittelbare Schädi-
gung der umliegenden Bausubstanz durch die geplante Bebau-
ung ist nicht ableitbar. 

Es wird überdies darauf hingewiesen, dass jeder Bauherr sein 
Gebäude in eigener Verantwortung nach gültigen Standards so 
zu errichten hat, dass dieses dauerhaft den äußeren Einflüssen 
standhält. Sollten sich wider Erwarten in Einzelfällen im Nach-
barschaftsverhältnis konkrete bauphysikalische Probleme erge-
ben, so wären diese auf privatrechtlicher Ebene zu klären.  
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zu d) Zum Anspruch auf Unveränderbarkeit des räumlichen Um-
feldes siehe vorstehende Ausführungen. Gegebenenfalls be-
troffene Dach-Solaranlagen im räumlichen Umfeld sind weder 
bekannt, noch in den vorliegenden Luftbildern erkennbar, noch 
werden entsprechende Anlagen nebenstehend konkret be-
nannt.  

In Wintermonaten ist der mögliche solare Wärmegewinn relativ 
gering und von der Bewölkung abhängig, womit belastbare 
Wärmestrahlungsleistungen im Rahmen der Besonnungsaus-
arbeitungen nicht gefordert werden können. 

Sollten sich wider Erwarten in Einzelfällen im Nachbarschafts-
verhältnis doch konkrete und nachweisbare Wirtschaftlichkeits-
einbußen ergeben, so wären diese auf privatrechtlicher Ebene 
zu klären.  

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Anders als nebenstehend angeführt geht die Stadt 
Ludwigshafen davon aus, dass das Fachgutachten sehr wohl 
geeignet ist, die Auswirkungen auf die entsprechenden Umwelt-
belange im Rahmen der Bebauungsplanung zu beschreiben 
und eine geeignete Bewertungsgrundlage darstellt.  

Hinweis: Die Erteilung von Baugenehmigungen ist nicht Gegen-
stand der kommunalen Bauleitplanung, sondern eines eigen-
ständigen Verfahrens auf Grundlage der Landesbauordnung.   

 

 

Den nebenstehenden Ausführungen kann nicht gefolgt werden.  

Die Belange zur Gefährdung durch Wind wurden explizit im Zu-
sammenhang mit Windkomfort-Kriterien betrachtet und beur-
teilt. Erhöhte Gefährdungen für Freiraumnutzungen wurden 
durch die Planung nicht abgeleitet.  
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Aus Abbildung 5.7 des Gutachtens ist eindeutig ersichtlich, dass 
die zu erwartenden Windereignisse überaus deutlich unterhalb 
der Gefährdungsschwelle liegen werden.  

 

 

Durch den Gutachter wurde die maßgebliche Stärkewindrose 
verwendet. In die Berechnungen sind auch hohe Windge-
schwindigkeiten eingeflossen, die für den Windkomfort ausge-
wertet wurden. 

 

 

(siehe oben)  

 

 

Das Gutachten wurde unter Anwendung der maßgeblichen Nor-
men und Regeln erstellt. Die fachliche Aussagekraft ist gege-
ben, die nebenstehenden Bedenken werden nicht geteilt.  

 

 

 
zu a) Aus technischen Gründen war im Rahmen der Offenlage 
des Bebauungsplans Nr. 648 "Hochhaus Berliner Platz" vom 
19.12.19 bis 28.01.20 das Verkehrsgutachten im Internet nicht 
vollständig lesbar. Um den formalen Anforderungen an das Be-
bauungsplanverfahren zu genügen, wurde dieser Verfahrens-
schritt im Zeitraum vom 20. Februar 2020 bis 23. März 2020 
wiederholt und auch das vollständige Gutachten war nochmals 
öffentlich einsehbar. 
 

 

 

zu b) und c) Die nebenstehenden Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. Für den fließenden Verkehr ist es nur be-
dingt maßgeblich, ob teilweise Parkplätze entfallen bzw. dauer-
haft vermietet werden. Der Analyse-Nullfall beschreibt den ver-
kehrlichen Ist-Zustand und ist Abwägungsgrundlage zur Dar-
stellung der verkehrlichen Auswirkungen durch den Neubau 
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bzw. durch das Bebauungsplangebiet und dem hieraus resul-
tierenden neuinduzierten Verkehr. Der Entfall von Parkplätzen 
unter der Hochstraße bzw. auch die Vermietung im Parkhaus 
Dammstraße werden sich auf die tatsächlichen Verkehrsbelas-
tungen im engeren Untersuchungsgebiet nur unmaßgeblich 
auswirken, sodass der Analyse-Nullfall auch unter diesen Prä-
missen weiterhin Gültigkeit hat. Eine Überarbeitung des Gut-
achtens unter Berücksichtigung der nebenstehend angeführten 
Entwicklungen würde keinen Erkenntnisgewinn bringen.  

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 

 

zu d) Das Busreisegeschäft ist in der Hotellerie generell das 
niedrigste Preissegment. Die Vorhabenträgerin richtet sich an 
die Zielgruppe der Geschäftsreisenden und Freizeitgäste, die 
zumeist einzelne oder maximal 10 Zimmer zugleich buchen. 
Busgruppen wären demnach allenfalls in der Nebensaison 
denkbar. 

Sofern das Hotel dennoch von Reisegruppen mit Bussen ange-
fahren werden sollte, kann aufgrund der Freiraumplanung mit 
Busaufstellfläche vor dem Hochhaus davon ausgegangen wer-
den, dass hier auch ein kurzzeitiger Halt von Reisebussen mög-
lich ist. Die Bushaltestelle wurde bereits so konzipiert, dass 
mehrere Busse sich hier im Zuge der Bismarckstraße aufstellen 
können. Ein genereller Wartebereich vor Hotels in Großstädten 
ist im Regelfall nicht erforderlich und wird so auch hier nicht ge-
plant. Die Haltedauer ist dadurch begrenzt. Wartende bzw. par-
kende Busse werden nach dem Entladen zu zentralen Stellen 
bzw. Parkbereichen für Reisebusse gefahren, um das generelle 
Verkehrsaufkommen im ruhenden Verkehr in den Innenstadt-
bereichen zu reduzieren und den öffentlichen Raum entspre-
chend nachhaltiger gestalten zu können.  
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Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens konnte die Situa-
tion der Hochstraße Süd noch nicht belastbar festgestellt und 
beurteilt werden. Da jedoch im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens die verkehrlichen Auswirkungen aus dem Bebau-
ungsplangebiet auf ein zuvor definiertes Grundnetz beurteilt 
wird und die Hochstraße Süd nach Abriss in gleicher Dimension 
und Leistungsfähigkeit wiedererrichtet werden soll, ist eine zu-
sätzliche Beurteilung der Situation der Hochstraße Süd nicht 
nötig und zielführend. Wichtige Punkte werden hierdurch nicht 
etwa vernachlässigt, die fachlichen Aussagen des Gutachtens 
haben weiterhin Bestand. Die verkehrlichen Auswirkungen aus 
dem Bebauungsplangebiet - bezogen auf die Gesamtverkehrs-
belastungen im Zuge der Dammstraße, Bismarckstraße, 
Yorkstraße und der Hochstraße Süd sowie der Wredestraße - 
sind deutlich untergeordnet und somit als marginal anzusehen, 
sowohl bezogen auf das Plangebiet als auch auf die Gesamt-
verkehrskonzeption im engeren und weiteren Untersuchungs-
gebiet.  

 

 

zu a) Als maßgebliche und für den Vorhabeträger verbindliche 
Regelungen sind die zeichnerischen und textlichen Festsetzun-
gen der Planzeichnung sowie der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan anzusprechen, die Gegenstand der öffentlichen 
Auslegung waren. Die bauliche Ausführung der Tiefgarage ist 
über diese Planwerke klar und unmissverständlich festgesetzt. 
Die Bedenken werden nicht geteilt.    

 

 

zu b) Die exakte Ausführung von Bodenbelägen geht über die 
klassischen Regelungsinhalte der Bauleitplanung hinaus. Auf-
grund des hohen öffentlichen Interesses nutzt die Stadt Lud-
wigshafen im vorliegenden Fall das Planungsinstrument des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans, der weitergehende Re-
gelungsmöglichkeiten bietet. In diesem Zusammenhang erfol-
gen detaillierte Abstimmungen zwischen der Vorhabenträgerin 
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und den zuständigen Stadtämtern auch zur äußeren Gestaltung 
(inklusive Bodenbeläge), welche schlussendlich über öffentlich-
rechtliche Verträge abgesichert werden. In diesem Rahmen 
werden die nebenstehend angesprochenen Interessen der 
Stadt gewahrt.    

 

 

zu c) Die Unterhaltung und Neuerrichtung öffentlicher Verkehrs-
anlagen in der Stadt Ludwigshafen ist (unabhängig von der 
Bauleitplanung) durch kommunale Satzungen geregelt. Sofern 
öffentliche Verkehrswege durch Private hergestellt werden er-
folgt dies stets aufgrund verbindlicher vertraglicher Regelun-
gen, welche auch Qualitätsstandards definieren. Die Bedenken 
werden nicht geteilt.    

 

 

zu d) Der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan, Stand Entwurf, ist in Kapitel 3.3.2 zu entnehmen: „Eine 
Anlieferung mit großen Lkw auf dem Berliner Platz ist für die 
vorgesehenen kleineren Läden und Gastronomie nicht notwen-
dig. Die Anlieferung erfolgt im Regelfall - auch für die Hotelnut-
zung - mit Kleintransportern und das Entladen per Handhubwa-
gen oder Handverladung. Für diese Form der Anlieferung sind 
vor dem Metropol ausreichend Flächen vorhanden.“ Dem 
Schallgutachten ist in Kapitel 4.3 zu entnehmen: „Die Anliefe-
rung der Waren für die Einzelhandelsbetriebe bzw. das Hotel 
und die Gastronomie soll mit bis zu 4 Lkw und 10 Kleintranspor-
tern im Tageszeitraum zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr erfol-
gen.“ Die nebenstehend attestierte „Abweichung“ resultiert aus 
der Tatsache, dass in der Begründung der realistisch anzuneh-
mende Regelfall dokumentiert ist, in dem Gutachten aber die 
konservative / maximale Annahme zu Grunde gelegt wurde, um 
jedwede städtebaulichen Konfliktpotenziale sachgerecht abar-
beiten zu können.  
Der nebenstehenden Anregung wird insofern gefolgt, als dass 
dieser Umstand in Kapitel 3.3.2 der Begründung redaktionell 
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näher erläutert wird. Änderungen der Planung ergeben sich hie-
raus nicht.  

 

 

zu e) Die nebenstehende Auffassung wird nicht geteilt. Die 
Wahrung der Funktion des „Platanenhains“ als Erholungsraum 
und Grünfläche für die Öffentlichkeit ist ausdrückliches Ziel der 
vorliegenden Planung, dessen Umsetzung auch unter Berück-
sichtigung der eingegangenen fachlichen Stellungnahmen nicht 
in Frage steht. Die Festsetzungen sind so gewählt, dass diese 
Funktion nach Planumsetzung wieder gewährleistet werden 
kann. Die im Bereich des Platanenhains zukünftig zulässigen 
baulichen Anlagen sind maßvoll und auf das Vorhaben abge-
stimmt festgesetzt worden.  

 

 

zu a) Es wurde keine Revierkartierung von Brutvögeln durchge-
führt, sondern lediglich Zufallsbeobachtungen im Rahmen der 
Übersichtsbegehung festgehalten. Daher erhebt die Aufzählung 
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Da keine seltenen Arten 
erwartet werden und die Habitatstrukturen im Planungsgebiet 
vergleichsweise ungünstig sind, wurde - in Rücksprache mit der 
Umweltbehörde der Stadt - keine umfängliche Vogeluntersu-
chung durchgeführt. Der für die Vogelwelt wichtigste Bereich, 
der Platanenhain, verschwindet nur temporär. Auch alle ande-
ren Bäume werden ersetzt oder wieder eingepflanzt, so dass 
nach Umsetzung der Planung die Situation für die Avifauna ver-
gleichbar ist mit der aktuellen Situation.  

Eine erneute Untersuchung ist nicht erforderlich. 

 

 

Die im Umweltbericht genannten 400 m² beziehen sich auf die 
voll versiegelten Flächen ohne Bodenüberdeckung. Diese ent-
stehen im Zuge des Baus der Tiefgarage zusätzlich zur teilver-
siegelten Fläche des Platanenhains. Es ist korrekt, dass unter 
der Überdeckung der Tiefgarage ein Gebäude liegt. Allerdings 
hat die Überdeckung eine Mächtigkeit von 1,5 m. Damit können 
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die Funktionen des Bodens als “Ausgleichskörper im Wasser-
kreislauf“ oder die „Filterung und Pufferung von Schadstoffen“ 
weiterhin erfüllt werden. Nach der Arbeitshilfe „Das Schutzgut 
Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ der 
LUBW (2012) werden Böden ab einer Überdeckungsmächtig-
keit von 50 cm als mittelwertig mit der Wertstufe 2 (von 4) ein-
gestuft. Da der ursprünglich vorhandene Bodenkörper teilweise 
belastet war, kann davon ausgegangen werden, dass seine 
Wertigkeit nicht deutlich über diesem Wert lag. Einschränkun-
gen der Bodenfunktionen ergeben sich aufgrund der geplanten 
wassergebundenen Decke. Diese Teilversiegelung entspricht in 
ihrer Durchlässigkeit im Wesentlichen der heutigen Situation. 
Somit ergeben sich hinsichtlich des Schutzguts Boden nur ge-
ringfügige Änderungen. 

Der Umweltbericht wurde im Rahmen des Beteiligungsverfah-
rens auch der städtischen Fachbehörde (Bereich Umwelt) zur 
Prüfung vorgelegt, welche im Rahmen der Behördenbeteiligung 
zuletzt schriftlich zu Kenntnis gab „Aus unserer Sicht bestehen 
gegen B-Plan Nr. 648 keine Bedenken“ (siehe Kapitel 10.7.3, 
laufende Nummer 25). 

 

 

Die nebenstehenden Bedenken zur Begehbarkeit des „neuen 
Platanenhains“ werden so nicht geteilt. Dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan 3 (VEP 3) ist zu entnehmen, dass die Gelän-
dehöhe des neu entstehenden Platanenhains bei 95,2 m über 
NN liegen wird. Dies entspricht beispielsweise einem Höhen-
versprung von unter 30 cm zu dem Bereich vor dem Sparkas-
sengebäude. Da die Ausbildung einer Aufkantung aber nicht 
vermeidbar ist wurde für Menschen mit entsprechenden Beein-
trächtigungen an den Schmalseiten des Platanenhains jeweils 
eine Rampe eingeplant (und in VEP 3 verzeichnet) welche ei-
nen barrierefreien Zugang gemäß DIN 18040 gewährleisten. 
Die Zugänglichkeit des Platanenhains nach Planumsetzung ist 
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gegeben, der nebenstehenden Anregung wurde insofern be-
reits gefolgt.  

 

 

zu a) Die nebenstehenden Bedenken werden nicht geteilt. Die 
benannte „Engstelle“ dient nicht als Radweg, sondern ist Fuß-
gängern vorbehalten. Radfahrer teilen sich in diesem Bereich 
(wie auch im weiteren Umfeld) die Fahrbahn mit dem motori-
sierten Verkehr. Die Durchgängigkeit für Fußgänger und mobi-
litätsbehinderter Personen (Annahme hier: Rollstuhl) nach 
Maßgabe der Richtlinie RASt 06 ist insofern gewährleistet, als 
dass sowohl Fußgänger als auch Rollstuhlfahrer die benannte 
Engstelle problemlos und komfortabel passieren können. An-
ders stellt sich dies bei unmittelbarem „Begegnungsverkehr“ 
dar. Da die Engstelle nur punktuell ist und der Gehsteig hier 
überdies nicht als städtischer Hauptverkehrsweg für Fußgänger 
fungiert, kann hier ein „Warten und Vorrang geben im Begeg-
nungsfällen“ aber durchaus zugemutet werden.  

 

 

zu b) Die Situation im Plangebiet gestaltet sich folgenderma-
ßen: die Bismarckstraße ist zwischen Wredestraße und Damm-
straße als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich ausgewiesen 
und gleichzeitig einschließlich der Seitenräume als ‛shared-
space’ gestaltet (vgl. Begründung, Kap. 3.2.5). Die Damm-
straße ist als Einbahnstraße (ohne Radweg) ausgestaltet. Der 
Berliner Platz selbst weist keinen Radweg auf und ist im We-
sentlichen dem ÖPNV und dessen Nutzern vorbehalten. Das 
städtische Radwegenetz beginnt südlich der „Hochstraße“ und 
bleibt durch die vorliegende Planung unberührt. Die Tatsache, 
dass der von Süden kommende Radweg dort endet, stellt kei-
nen erkennbaren und im Rahmen der vorliegenden Planung 
lösbaren städtebaulichen Missstand dar. Eine Reorganisation 
der Verkehrswege im Plangebiet einschließlich einer Entmi-
schung der Verkehrsträger ist nicht Gegenstand der vorliegen-
den Planung. Die Bedenken werden nicht geteilt.  
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zu c) Siehe vorstehende Ausführungen: eine Reorganisation 
der Verkehrswege im Plangebiet einschließlich einer Entmi-
schung der Verkehrsträger ist nicht Gegenstand der vorliegen-
den Planung. Die Bedenken werden nicht geteilt.  

 

 

zu d) Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen im 
Bereich der Tiefgarage (Zugangsbauwerke) ist in der Planzeich-
nung explizit festgesetzt. Die Höhenlage der einzelnen (unterir-
dischen) Geschosse sowie der Geländeoberkante des neu her-
gestellten Platanenhains sind im VEP 3 explizit festgesetzt. Er-
gänzende Regelungen werden nach Maßgabe der Stadt Lud-
wigshafen in den Durchführungsvertrag aufgenommen. Die Be-
denken werden nicht geteilt. 

 

 

Die Tatsache, dass der Durchführungsvertrag nicht Gegen-
stand der öffentlichen Auslegung ist, ergibt sich nicht aus der 
zitierten Planbegründung, sondern - unabhängig vom jeweiligen 
Vorhabenträger - unmittelbar aus dem Baugesetzbuch bzw. der 
Rechtsprechung. Die nebenstehend angesprochenen Themati-
ken sind (Kostenträgerschaft für Erhalt und Pflege, eventuelle 
Folgekosten für ÖPNV-Haltestelle) sind kein klassischer Rege-
lungsinhalt der Bauleitplanung. Hier greift das Instrumentarium 
der kommunalen Satzungen oder der öffentlich-rechtlichen Ver-
träge. Es wurden mit der Vorhabenträgerin bereits vertragliche 
Regelungen getroffen, dass sie die Haltestellenüberdachung 
wiederherstellt. Die Bedenken werden nicht geteilt.  

Hinweis: Die Erteilung von Baugenehmigungen ist nicht Gegen-
stand der kommunalen Bauleitplanung, sondern eines eigen-
ständigen Verfahrens auf Grundlage der Landesbauordnung.   
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- Die Unterhaltung und Neuerrichtung öffentlicher Verkehrsan-
lagen in der Stadt Ludwigshafen ist (unabhängig von der 
Bauleitplanung) durch kommunale Satzungen geregelt. So-
fern öffentliche Verkehrswege durch Private hergestellt wer-
den erfolgt dies stets aufgrund verbindlicher vertraglicher 
Regelungen, welche auch Qualitätsstandards definieren. Die 
Bedenken werden nicht geteilt.    

- Analog zu den oben angesprochenen Thematiken ist auch 
der Erhalt des Platanenhains Gegenstand der öffentlich-
rechtlichen Verträge. 

 

 

zu c) Die Nutzung von Teilflächen des öffentlichen Raumes auf 
Grundlage öffentlich-rechtlicher Verträge, welche gegenseitige 
Rechte und Pflichten definieren, ist nicht unüblich und konter-
kariert mitnichten den Gleichheitsgrundsatz. Die Belieferung 
von Ladenlokalen unterschiedlichster Art und Größe im Gebiet 
der Innenstadt wäre unter Zugrundelegung einer nebenstehend 
unterstellten „Eigentumspflicht“ schlicht ausgeschlossen.  

Die Bedenken werden nicht geteilt. 

 

 

zu d) Die nebenstehenden Zahlen sind dem Kapitel 3.3.2 der 
Entwurfsbegründung entnommen und falsch wiedergegeben. 
Es ist aber unstrittig (und in der Begründung auch ausdrücklich 
dokumentiert), dass zum Stand Entwurf unter Anwendung der 
einschlägigen Regeln und unter Berücksichtigung den im Plan-
gebiet nachgewiesenen Stellplätze eine Unterdeckung festzu-
stellen ist. Der Begründung ist ein weitgehender Nachweis an 
Stellplatzflächen zu entnehmen. Für das Bauvorhaben wird ein 
Stellplatznachweis geführt und alle gesetzlich erforderlichen 
Stellplätze entweder in der Tiefgarage unter dem Platanenhain 
hergestellt oder in benachbarten bestehenden Parkierungsein-
richtungen nachgewiesen (und durch eine Baulasteintragung 
abgesichert).  
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zu a) Die nebenstehenden Ausführungen sind dem Grundsatz 
nach insofern zutreffend, als dass eine effektive Baustellenko-
ordination erforderlich ist, um die Ansprüche der benachbarten 
Nutzer nicht einzuschränken. Dies gilt im Übrigen für alle Bau-
maßnahmen im Stadtgebiet. Eine Veröffentlichung der Baustel-
lenkoordination ist aber nicht vorgesehen.  

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 

 

zu b) Durch die Vorhabenträgerin ist vorgesehen, im Bedarfsfall 
– insbesondere im Bereich der Tiefgarage – einen wasserdich-
ten Verbau mit einer abdichtenden Unterwasserbetonsohle her-
zustellen und auf diese Weise eine Grundwasserabsenkung zu 
vermeiden. Im eigenen Interesse wird die Vorhabenträgerin zu-
dem ein Beweissicherungsverfahren durchführen.  

Die Bedenken werden nicht geteilt. 

 
 

zu c) Das Verkehrsgutachten stützt sich in den Berechnungen 
auf statische Belastungswerte, in welchen auch die Bautätigkei-
ten an verschiedensten Stellen der Stadt aufgehen. Es ist inso-
fern konservativ ausgelegt, was mögliche Belastungen durch 
allgemeine Baustellenverkehre betrifft. Für jene Baustellenver-
kehre, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Errichtung 
des Metropol-Hochhauses örtlich konzentriert auftreten werden, 
ist zunächst davon auszugehen, dass diese zeitlich begrenzt 
sein werden. Die Schutzansprüche der Anwohner haben Be-
stand, entsprechende Schutzmaßnahmen (beispielsweise im 
Zuge der zeitlichen Baustellenkoordination) sind durch den 
Bauherren umzusetzen. Dies geht aber über den Regelungsin-
halt der Bauleitplanung hinaus.  

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurde nicht der Baustel-
lenverkehr von und zur Baustelle durch Lkw-Fahrzeuge be-
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trachtet, sondern die Situation für den Allgemeinverkehr wäh-
rend des Bauabschnittes mit Sperrung der Bismarckstraße. Die 
Aussagen zum reibungslosen Verkehrsablauf beziehen sich da-
bei auf das heute vorhandene Verkehrsaufkommen. Eine de-
taillierte Betrachtung des Baustellenverkehrs durch Lkw wäh-
rend der Bauzeit kann im Rahmen des Bebauungsplans noch 
nicht abschließend beurteilt werden. Hierzu sind genauere Bau-
ablaufpläne notwendig, da über die an- und abzufahrenden 
Massen auch das entsprechende Lkw-Verkehrsaufkommen ab-
geschätzt werden muss. Diese Angaben lagen zum Zeitpunkt 
der Verkehrsuntersuchung noch nicht vor. Eine Betrachtung 
des (nur temporär auftretenden) Baustellenverkehrs durch an- 
und abfahrende Lkw wird daher im Rahmen der Baugenehmi-
gung erfolgen und auf jener Ebene auch Maßnahmen zur Ver-
meidung unzumutbarer Belastungen definiert. 

Die Bedenken werden nicht geteilt. 

 
 

zu d) Die nebenstehende Anregung wird zur Kenntnis genom-
men und wurde an die Vorhabenträgerin weitergegeben. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genom-
men. Vorstehend ist im Einzelnen aufgeführt, dass der überwie-
gende Teil der benannten Mängel so nicht besteht bzw. der 
Mangel betreffend das Verkehrsgutachten durch Wiederholung 
der Offenlage geheilt wurde.  
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17.  Bürger 15  

 

Zu 1) An der Umpflanzung des Platanenhains wird grundsätz-
lich festgehalten. Es besteht ein im Rahmen des Beteiligungs-
verfahrens vielfach dokumentiertes öffentliches Interesse da-
ran, die vorhandenen Bäume an gleicher Stelle wieder zu ver-
wenden. Dies wurde demnach in den städtischen Gremien so 
beschlossen. Die grundsätzliche „Machbarkeit“ einer solchen 
Umpflanzung wurde gutachterlich belegt (Beurteilung des 
Baumbestandes, Erhaltensfähigkeit und Machbarkeit einer Ver-
pflanzung; JAN RAHMANN, Frankfurt, Juli 2019). Die Erhaltung 
der Bäume ist durch die rechtsverbindlichen Festsetzungen und 
entsprechende Regelungen im Durchführungsvertrag gewähr-
leistet.  

Zu 2) Es ist unstrittig, dass das Vorhaben mit der gewählten 
Bauform eine gewisse städtebauliche Dominanz entwickelt. Die 
Kubatur des Gebäudes und seine Wirkung auf das Stadtbild 
werden aber mit Hinweis auf die Ausführungen in der städte-
baulichen Begründung als durchaus verträglich angesehen.  

Die umweltrelevanten Auswirkungen des Baukörpers waren 
Gegenstand umfassender Untersuchungen, die auch etwaige 
Verschattungen und die Windverhältnisse zum Gegenstand ha-
ben. Diese Untersuchungen (Fachgutachten Windfeld und Be-
sonnung) sind Gegenstand der Auslegung gewesen und führen 
schlussendlich den Nachweis, dass die planungsbedingten 
Auswirkungen kein erhebliches Maß annehmen werden. 

 

 

Zu 3) Das Vorhaben wurde durch die Vorhabenträgerin auf-
grund von internen Marktanalysen grundsätzlich so konzipiert, 
dass ein wirtschaftlicher Betrieb umsetzbar ist. Gegenteilige Er-
kenntnisse, welche etwa eine Nicht-Umsetzbarkeit der Planung 
befürchten lassen würden, liegen der Stadt nicht vor. Eine ak-
tive Marktsteuerung der gewerblichen Flächennutzung im 
Stadtgebiet ist überdies nicht Gegenstand der Bauleitplanung.  
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Zu 4) Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Tatsache, dass Bausubstanz im Laufe der 
Jahrzehnte alterungsbedingt sanierungswürdig werden kann, 
stellt keine dem Vorhaben eigene Problematik dar.  

Grundsätzlich liegt es im Interesse der Stadt Ludwigshafen, 
Leerstände zu vermeiden. Dies kann aber nicht in Form einer 
echten „Marktregulierung“ von Gewerbeflächen im Rahmen der 
kommunalen Bauleitplanung erfolgen. Wie in Kapitel 3.3.2 der 
Begründung dargelegt ist es unter anderem Ziel der Planung, 
mit dem vorgesehene Nutzungsmix als „Frequenzbringer“ der 
südlichen Innenstadt neue Impulse zu geben, zur Belebung der 
südlichen Ludwigstraße beizutragen und damit schlussendlich 
die innerstädtischen Funktionen insgesamt zu stärken.  
 

18.  Bürger 16  

 

 

- Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmä-
ßig für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zu-
gleich zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehen-
den Anregung wurde insofern bereits entsprochen. 

 

 

- Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zu-
stimmung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen 
unbegründet. 

- Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetz-
barkeit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stel-
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len. Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorha-
benträgerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung 
ein detailliertes Brandschutzkonzept vorlegen.   

 

 

- Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Plata-
nenhains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffent-
lichkeit ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen 
und wird auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der 
nebenstehenden Anregung wurde insofern bereits gefolgt.  

 

 

- Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Pro-
jektfinanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. 
der auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat je-
doch den gesetzlichen Vorgaben (hier: § 12 Baugesetzbuch) 
entsprechend der Kommune gegenüber den Nachweis er-
bracht, dass sie bereit und in der Lage ist, das Vorhaben um-
zusetzen.  

- Die dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains wird Gegen-
stand des Durchführungsvertrages. Eine dauerhafte Nutzbar-
keit des Platanenhains durch die Öffentlichkeit ist damit ge-
währleistet.   

 

 

- Das Grundstück, auf dem der Platanenhain steht, befindet 
sich im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf an die 
Vorhabenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird dieser 
ein Erbbaurecht eingeräumt. Die dauerhafte Nutzbarkeit des 
Platanenhains wird Gegenstand des Durchführungsvertra-
ges. Eine dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains durch 
die Öffentlichkeit ist damit gewährleistet.    

 

 

- Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentums-
verhältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vor-
habenträgerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss 
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eines Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags 
mit der Stadt gewährleistet.  

 

 

- Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. 
Es ist vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum 
der Stadt zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht 
einzuräumen.  

 

 

- Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten erstellt (Fachgutachten Wind-
feld und Besonnung vom Januar 2019/August 2019), welches 
die Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung unter-
suchte und den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung 
keine unzumutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern 
kann die nebenstehende (nicht weiter begründete) Unterstel-
lung, die Aspekte der Verschattung seien nicht korrekt und 
ausreichend gewürdigt worden, nicht nachvollzogen werden. 
Ein nach den Vorgaben des Baugesetzbuches entschädi-
gungspflichtiger planerischer Eingriff läge nur vor, wenn die 
Kommune durch sie geschaffene konkrete Baurechte durch 
planerische Änderungen einschränken würde. Das ist vorlie-
gend nicht der Fall. Eine entschädigungspflichtige Wertmin-
derung im Sinne des Baugesetzbuches ist insofern nicht ge-
geben.  

 
 

- Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen 
auf das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zu-
sammenhang ein Verkehrsgutachten und ein Schallgutach-
ten vorgelegt. Diesen ist zu entnehmen, dass die zu erwar-
tenden zusätzlichen Belastungen nicht über das zumutbare 
Maß hinaus gehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
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würdigen, dass auch die „Tortenschachtel“ mit entsprechen-
den Verkehren verbunden war. Ein erheblicher, quasi ent-
eignungsgleicher Eingriff in die Lebensqualität der Anwohner 
kann nach Lage der Dinge nicht gesehen werden. Grund-
sätzlich ist darauf hinzuweisen, dass ein Rechtsanspruch 
auf Unveränderbarkeit des räumlichen Umfeldes nicht exis-
tiert.  

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich aus 
dem Neubau des Hochhauses am Berliner Platz beispiels-
weise im Zuge der Bismarckstraße lediglich Verkehrszunah-
men von bis zu ca. 400 Kfz/24 h im Abschnitt zwischen 
Dammstraße und Wredestraße ergeben. Dies ist bei Ge-
samtbelastungen von heute über 7.000 Kfz/24 h als absolut 
untergeordnet anzusehen. Somit kann aus den zu erwarten-
den Verkehrszunahmen sowie aus den zu erwartenden An-
liefer- und Entsorgungsvorgängen im Bereich Hochhaus 
Berliner Platz keine maßgebliche Verschlechterung der Le-
bensqualität abgeleitet werden. Zudem wird im Zusammen-
hang mit der Realisierung des Hochhauses am Berliner 
Platz auch der dazugehörige Straßenraum nachhaltig umge-
staltet, sodass vielmehr durch die Gesamtmaßnahme eine 
Verbesserung des Wohnumfelds und der Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum erfolgen wird. 

 

 

- Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers 
ist abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe 
hat im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange mit Datum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich 
auch entsprechend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden 
Unterlagen zufolge stehen dem Vorhaben jedoch keine Be-
denken seitens der Dir. Landesdenkmalpflege entgegen. 
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[…]“. Die Stellungnahme wird im Rahmen der Abwägung 
ausdrücklich berücksichtigt und gewürdigt. 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen zum Platanenhain werden 
zur Kenntnis genommen.  

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Ein Verkauf an 
die Vorhabenträgerin ist nicht vorgesehen. Der nebenstehen-
den Anregung wurde insofern bereits gefolgt. 

Die Lage der wiederherzustellenden und dauerhaft zu erhalten-
den Platanen ist sowohl der Planzeichnung als auch dem Vor-
haben- und Erschließungsplan zu entnehmen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die gestalterischen, konzeptionellen und städtebauli-
chen Aspekte, welche zu der Einschätzung führen, dass die ge-
wählte Bauform durchaus städtebaulich verträglich ist, sind in 
der Begründung zum Bebauungsplan dokumentiert.  

Eine Unterbringung von Stellplätzen im „Unterbau“ wurde – wie 
in der Begründung dargelegt – geprüft und schlussendlich ver-
worfen.  

Die vorliegende Planung resultiert damit aus nachvollziehbaren 
und auf städtebauliche Verträglichkeit geprüften Gründen.  
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19.  Bürger 17  

 

 
 
 
 
 
 
Der Abbruch der „Tortenschachtel“ erfolgte auf Grundlage einer 
entsprechenden Abbruchanzeige im Kenntnisgabeverfahren 
nach Landesbauordnung. Die Realisierung des Gesamtprojek-
tes wird im Durchführungsvertrag mit einer Fristbindung verse-
hen. Etwaige Beschädigungen öffentlichen Eigentums sind ins-
besondere auf Grundlage von Regelungen im Durchführungs-
vertrag auf Kosten der Vorhabenträgerin zu beseitigen. 
 

 

 

Der Stellplatznachweis erfolgte auf Grundlage des § 47 Landes-
bauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) sowie der konkretisieren-
den Verwaltungsvorschrift aus Juli 2000. 
Das Recht, die Tiefgarage unter dem „Platanenhain“ zu errich-
ten, wird durch die vorliegende Bauleitplanung geschaffen. Wie 
der Begründung zu entnehmen ist wird ein Teil der insgesamt 
für das Vorhaben benötigten Stellplätze außerhalb des Plange-
bietes erfolgen müssen.  
Für das Bauvorhaben wird ein Stellplatznachweis geführt und 
alle gesetzlich erforderlichen Stellplätze entweder in der Tiefga-
rage unter dem Platanenhain hergestellt oder in benachbarten 
bestehenden Parkierungseinrichtungen nachgewiesen (und 
durch ein Baulasteintragung abgesichert). 
Zur allgemeinen Parkplatzsituation ist in die Gesamtbeurteilung 
einzustellen, dass im Rahmen der ursprünglichen Nutzung als 
Kaufhaus keine Kundenparkplätze angeboten wurden und da-
mit der Nutzungsdruck auf die umliegenden „freien Parkplätze“ 
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sehr hoch war. Diese Situation wird durch die vorliegende Pla-
nung – respektive die erstmalige Schaffung einer maßgeblichen 
Anzahl an Tiefgaragenplätzen – deutlich verbessert. 

 

 

Das nebenstehende Zitat stammt aus dem 3.3.5 Grünkonzept / 
Baumerhaltung und wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und ist 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages.  
Den nebenstehenden Anregungen wurde insofern bereits ge-
folgt. 

 

 

Der Nachweis einer „Vollvermietungsquote“ ist nicht Gegen-
stand der kommunalen Bauleitplanung. Die Vorhabenträgerin 
hat jedoch den gesetzlichen Vorgaben (hier: § 12 Baugesetz-
buch) entsprechend der Kommune gegenüber den Nachweis 
erbracht, dass sie bereit und in der Lage ist, das Vorhaben um-
zusetzen.  

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen können nicht nachvollzo-
gen werden. Es ist zutreffend, dass die Planunterlagen per ent-
sprechendem Beschluss der öffentlichen Auslegung zugeführt 
wurden. Sämtliche eingehenden Stellungnahmen werden ge-
setzeskonform in die Gesamtabwägung eingestellt. Insofern ne-
benstehend angedeutet werden sollte, dass dies einem Vorgriff 
auf eine Abwägung gleichkäme, so wird dem mit Nachdruck 
entgegengetreten.  
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Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle anderen 
Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung ein-
gestellt.  
 

20.  Bürger 18  

 

Das Vorhaben ist durchaus dazu geeignet, einen positiven Bei-
trag zur Attraktivität der Stadt Ludwigshafen zu leisten. Entspre-
chende Aussagen zum gestalterischen und zur städtebaulichen 
Konzeption (einschließlich der Neuordnung der Platzsituation) 
sind in Kapitel 3.3 der Begründung zum Bebauungsplan enthal-
ten. 

 

 

Mögliche vorhabenbedingte Beeinträchtigungen durch Wind 
und Verschattung waren Gegenstand qualifizierter Untersu-
chungen, deren Ergebnisse ebenfalls in den Planunterlagen do-
kumentiert sind. Die tatsächlich eintretenden Veränderungen 
nehmen demnach kein erhebliches bzw. unzumutbares Maß 
ein.  

 

 

Zur allgemeinen Parkplatzsituation ist in die Gesamtbeurteilung 
einzustellen, dass im Rahmen der ursprünglichen Nutzung als 
Kaufhaus keine Kundenparkplätze angeboten wurden und da-
mit der Nutzungsdruck auf die umliegenden „freien Parkplätze“ 
sehr hoch war. Diese Situation wird durch die vorliegende Pla-
nung – respektive die erstmalige Schaffung einer maßgeblichen 
Anzahl an Tiefgaragenplätzen – deutlich verbessert. 

 

 

Das Vorhaben wurde durch die Vorhabenträgerin aufgrund von 
internen Marktanalysen grundsätzlich so konzipiert, dass ein 
wirtschaftlicher Betrieb umsetzbar ist. Gegenteilige Erkennt-
nisse, welche etwa eine Nicht-Umsetzbarkeit der Planung be-
fürchten lassen würden, liegen der Stadt nicht vor. Eine aktive 
Marktsteuerung der gewerblichen Flächennutzung im Stadtge-
biet ist überdies nicht Gegenstand der Bauleitplanung.  
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Grundsätzlich liegt es im Interesse der Stadt Ludwigs-
hafen, Leerstände zu vermeiden. Diers kann aber nicht in Form 
einer Marktregulierung von Praxisflächen im Rahmen der kom-
munalen Bauleitplanung erfolgen. Die Stadt geht generell da-
von aus, dass Arztpraxen nur dann in das Metropol-Hochhaus 
umziehen werden, wenn dies wirtschaftlich vertretbar ist. Ein 
„Abzug“ von funktionierenden Praxen aus gut geeigneten 
Räumlichkeiten ist nicht zu besorgen.  

 

 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern bereits entsprochen.  

 

 

Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen auf 
das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zusam-
menhang ein Schallgutachten vorgelegt. Diesem ist zu entneh-
men, dass die zu erwartenden zusätzlichen Belastungen nicht 
über das zumutbare Maß hinaus gehen. In der Berechnung 
wurde der geplante Gebäudekomplex (Bauvorhaben Metropol-
Hochhaus) als reflektierende Fläche mitberücksichtigt.  

 
 

Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle anderen 
Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung ein-
gestellt.  
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21.  Bürger 19  

 

Die nebenstehende Stellungnahme wird - ebenso wie alle an-
deren Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung 
eingestellt und das Abwägungsergebnis mitgeteilt. 

Die Vorhabenträgerin hat den gesetzlichen Vorgaben entspre-
chend (hier: § 12 Baugesetzbuch) der Kommune gegenüber 
den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage ist, das 
Vorhaben umzusetzen. Die nebenstehend vorgebrachten Be-
denken werden nicht geteilt.  

 

 

Kommunale Bauleitplanung kann grundsätzlich unabhängig 
von Eigentumsverhältnissen erfolgen. Die Stadt Ludwigshafen 
wird aber ihre Interessen durch Abschluss eines Durchfüh-
rungsvertrag auf Rechtsgrundlage des § 12 BauGB wahren so-
wie durch die im Bebauungsplan und dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan enthaltenen rechtsverbindlichen Festsetzun-
gen. 

 

 

Das nebenstehend angesprochene Bauvorhaben / Baugeneh-
migungsverfahren ist nicht Gegenstand des vorliegenden Plan-
verfahrens.  

 

 

Den Planunterlagen, hier insbesondere dem Umweltbericht, ist 
in dessen Kapitel 5.1.1 detailliert zu entnehmen, welche Pflanz-
maßnahmen vorgesehen sind: „Insgesamt kann mit dem Erhalt 
von 56 Bäumen (54 Dachplatanen, zwei Platanen Bismarck-
straße) sowie der Neupflanzung von vier groß- und elf mittelkro-
nigen Bäumen der Verlust von sechs Platanen an der Damm-
straße, fünf Hainbuchen an der Bismarckstraße und einer Dach-
platane des Platanenhains ausreichend kompensiert werden.“ 
Die zusätzlich im Plan festgesetzten Dachbegrünungsmaßnah-
men sind dort in Kapitel 5.1.2 beschrieben.  
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Die Energieeinsparverordnung (ENEV) wird durch die Vorha-
benträgerin eingehalten und eine möglichst hohe Energieeffizi-
enz angestrebt. Die Benennung exakter Energiekalkulationen 
geht über die Regelungsinhalte der kommunalen Bauleitpla-
nung hinaus.  

 

 

Im Zuge der Planung wurde ein Baugrundgutachten vorgelegt, 
dem zu entnehmen ist, dass das Vorhaben grundsätzlich reali-
sierbar ist. Die Benennung exakter bautechnischer Maßnah-
men geht über die Regelungsinhalte der kommunalen Bauleit-
planung hinaus. 

 

 

Die nebenstehenden Bedenken werden nicht geteilt. Eine be-
sondere Gefährdungslage wird nicht gesehen.  

Durch die Vorhabenträgerin ist vorgesehen, im Bedarfsfall ei-
nen wasserdichten Verbau mit einer abdichtenden Unterwas-
serbetonsohle herzustellen und auf diese Weise eine Grund-
wasserabsenkung zu vermeiden. Die diesbezüglichen Aussa-
gen in der Begründung werden redaktionell präzisiert.  

Zudem wird durch die Vorhabenträgerin eine Beweissicherung 
durchgeführt, um baubedingte Schäden im räumlichen Umfeld 
ggf. zu dokumentieren. 

 

 

Der Begründung (Kapitel 5.5.1 Denkmalschutz) sowie dem Um-
weltbericht (Kapitel 3.4 kulturelles Erbe und sonstige Sachgü-
ter) ist unter anderem zu entnehmen: „Der unterhalb des ehe-
maligen Gebäudes „Tortenschachtel“ vorhandene Bunker ist 
weder in der Liste der Kulturdenkmäler, noch in der Denkmalto-
pografie der Stadt Ludwigshafen aufgeführt.“ 

Eine Prüfung der Generaldirektion kulturelles Erbe im Novem-
ber 2019 hat zudem ergeben, dass eine Denkmaleigenschaft 
aufgrund der noch erhaltenen Bauteile nicht begründet werden 
kann. 
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Der bauliche Umgang mit dem Bunker ist in Kapitel 3.3.2 der 
Begründung in groben Zügen beschrieben. Die Benennung 
exakter bautechnischer Maßnahmen geht über die Regelungs-
inhalte der kommunalen Bauleitplanung hinaus.  

Als Zeitraum zur Realisierung des Vorhabens wird durch den 
Durchführungsvertrag ein Zeitraum von 36 Monaten ab Be-
standskraft der Baugenehmigung verbindlich vorgegeben. 

 

 

Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Projekt-
finanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. der 
auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat jedoch 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage 
ist, das Vorhaben umzusetzen.  

  Weder der Geltungsbereich des Bebauungsplans noch die Vor-
habenplanung beziehen Bereiche unter dem Ankerhof mit ein.  

 

 

Die Vorhabenträgerin hat den gesetzlichen Vorgaben entspre-
chend der Kommune gegenüber den Nachweis erbracht, dass 
sie bereit und in der Lage ist, das Vorhaben umzusetzen. 

 

 

Die nebenstehenden Fragen betreffen Aspekte, die über den 
Regelungsinhalt der Bauleitplanung hinausgehen.  

 

 

Die angegebene Internetadresse entwickelt keine planungs-
rechtliche Verbindlichkeit. Die verbindlich zulässige Nutzung er-
gibt sich vielmehr (neben der Planzeichnung) aus dem Vorha-
ben- und Erschließungsplan. Dieser lässt die einstmals ange-
dachte Wohnnutzung nicht mehr zu. Der Umweltbericht wird 
entsprechend redaktionell korrigiert.  
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Vorhabenträgerin und Unterzeichnerin des Durchführungsver-
trages ist die Metropol Projektentwicklung Ludwigshafen GmbH 
& Co. KG.   
 

 

 

Die nebenstehenden Fragen betreffen Aspekte, die über den 
Regelungsinhalt der Bauleitplanung hinausgehen. 

 

 

Vorhabenträgerin und Unterzeichnerin des Durchführungsver-
trages ist die Metropol Projektentwicklung Ludwigshafen GmbH 
& Co. KG. Sie hat den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der 
Kommune gegenüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit 
und in der Lage ist, das Vorhaben umzusetzen.   

Hinweis: der Einwänder hat seiner nebenstehenden Stellung-
nahme das Ergebnis einer Recherche beim Bundesanzeiger 
über einzelne mit dem Vorhaben assoziierte Unternehmen bei-
gefügt, welches als „streng vertrauliche Exklusivinformation für 
Stadtverwaltung Ludwigshafen“ bezeichnet wurde. Die präsen-
tierten Rechercheergebnisse lassen aber keine interpretations-
freien Rückschlüsse auf das Vorhaben zu.   

 

22.  Bürger 20  

 

Zu den nebenstehend angefragten Sachverhalten wird die Vor-
habenträgerin folgende Maßnahmen durchführen:  

- Eine Beweissicherung der Nachbarbauten durch ein Sachver-
ständigenbüro wird vor dem Start der Baumaßnahme durch-
geführt und dokumentiert.  

- Schon im eigenen Interesse der Vorhabenträgerin wird für die 
Baumaßnahme eine Bauwesenversicherung mit ausreichen-
der Schadensdeckung vom Bauherrn abgeschlossen.  

- Für die Tiefgarage wird eine Baugrube unter Berücksichti-
gung des erstellten Baugrundgutachtens hergestellt, welches 
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in der Offenlage zur Einsicht vorlag. Nach statischen Erfor-
dernissen wird ein Verbau zur Baugrubensicherung herge-
stellt.  

- Die Herstellung des Verbaus wird erschütterungsarm erfol-
gen.  

- Grundsätzlich ist aufgrund der Entfernung des Moschhoch-
hauses von über 50 m bis zur Baugrube und der vorgesehe-
nen Bauweise die Gefahr von Setzungen, die aus der Her-
stellung der Baugrube und des Tiefgaragenbauwerks resul-
tieren, eher als gering einzustufen. Eine Nullmessung (Ein-
messen des Hochhauses) sowie Erschütterungsmessungen 
sind durch die Vorhabenträgerin daher nicht vorgesehen. Die 
Abrissarbeiten an der Hochstraße wurden bereits in die Wege 
geleitet. 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Grundsätzlich liegt es im Interesse der Stadt Ludwigs-
hafen, Leerstände zu vermeiden. Diers kann aber nicht in Form 
einer Marktregulierung im Rahmen der kommunalen Bauleitpla-
nung erfolgen. Die Stadt wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten – 
unabhängig von der Bauleitplanung – weiterhin das ihr zur Ver-
fügung stehende Instrumentarium nutzen, um die Wirtschaft, 
den Wohnungsbau und auch die Bestandssanierung zu fördern. 
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23.  Bürger 21  

 

 

 

 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern bereits entsprochen. 

 

 

Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zustim-
mung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen unbe-
gründet. 

 

 

Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Umsetzbarkeit 
des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stellen. Um 
eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorhabenträgerin 
zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung ein detaillier-
tes Brandschutzkonzept vorlegen.   

 

 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits gefolgt. 

 

 

Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Projekt-
finanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. der 
auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat jedoch 
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den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage 
ist, das Vorhaben umzusetzen. 

 

 

Die dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains wird Gegenstand 
des Durchführungsvertrages. Eine dauerhafte Nutzbarkeit des 
Platanenhains durch die Öffentlichkeit ist damit gewährleistet. 

 

 

Das Grundstück, auf dem der Platanenhain steht, befindet sich 
im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf an die Vor-
habenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird dieser ein 
Erbbaurecht eingeräumt. Die dauerhafte Nutzbarkeit des Plata-
nenhains wird Gegenstand des Durchführungsvertrages. Eine 
dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains durch die Öffentlich-
keit ist damit gewährleistet. 

 

 

Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentumsver-
hältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vorhaben-
trägerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss eines 
Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags mit der 
Stadt gewährleistet. 

 

 

Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. Es ist 
vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum der Stadt 
zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht einzuräu-
men.  

 

 

Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten erstellt (Fachgutachten Wind-
feld und Besonnung vom Januar 2019/August 2019), welches 
die Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte 
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und den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine un-
zumutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern kann die ne-
benstehende (nicht weiter begründete) Unterstellung, die As-
pekte der Verschattung seien nicht korrekt und ausreichend ge-
würdigt worden, nicht nachvollzogen werden. Ein nach den Vor-
gaben des Baugesetzbuches entschädigungspflichtiger plane-
rischer Eingriff läge nur vor, wenn die Kommune durch sie ge-
schaffene konkrete Baurechte durch planerische Änderungen 
einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. Eine ent-
schädigungspflichtige Wertminderung im Sinne des Baugesetz-
buches ist insofern nicht gegeben.  

 

 

Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen auf 
das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zusam-
menhang ein Verkehrsgutachten und ein Schallgutachten vor-
gelegt. Diesen ist zu entnehmen, dass die zu erwartenden zu-
sätzlichen Belastungen nicht über das zumutbare Maß hinaus 
gehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu würdigen, dass 
auch die „Tortenschachtel“ mit entsprechenden Verkehren ver-
bunden war. Ein erheblicher, quasi enteignungsgleicher Eingriff 
in die Lebensqualität der Anwohner kann nach Lage der Dinge 
nicht gesehen werden. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Rechtsanspruch auf Unveränderbarkeit des räumli-
chen Umfeldes nicht existiert.  

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich aus dem 
Neubau des Hochhauses am Berliner Platz beispielsweise im 
Zuge der Bismarckstraße lediglich Verkehrszunahmen von bis 
zu ca. 400 Kfz/24 h im Abschnitt zwischen Dammstraße und 
Wredestraße ergeben. Dies ist bei Gesamtbelastungen von 
heute über 7.000 Kfz/24 h als absolut untergeordnet anzuse-
hen. Somit kann aus den zu erwartenden Verkehrszunahmen 
sowie aus den zu erwartenden Anliefer- und Entsorgungsvor-
gängen im Bereich Hochhaus Berliner Platz keine maßgebliche 
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Verschlechterung der Lebensqualität abgeleitet werden. Zudem 
wird im Zusammenhang mit der Realisierung des Hochhauses 
am Berliner Platz auch der dazugehörige Straßenraum nach-
haltig umgestaltet, sodass vielmehr durch die Gesamtmaß-
nahme eine Verbesserung des Wohnumfelds und der Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum erfolgen wird. 

 

 

Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers ist 
abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit Da-
tum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich auch entspre-
chend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden Unterlagen zufolge 
stehen dem Vorhaben jedoch keine Bedenken seitens der Dir. 
Landesdenkmalpflege entgegen. […]“. Die Stellungnahme wird 
im Rahmen der Abwägung ausdrücklich berücksichtigt und ge-
würdigt. 

Eine Prüfung der Generaldirektion kulturelles Erbe im Novem-
ber 2019 hat zudem ergeben, dass eine Denkmaleigenschaft 
aufgrund der noch erhaltenen Bauteile nicht begründet werden 
kann. 

 
 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Den nebenste-
hend formulierten Bedenken wird damit effektiv entgegen ge-
wirkt.  

  Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle anderen 
Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung ein-
gestellt. 
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24.  Bürger 22  

 

 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern bereits entsprochen. 

 

 

Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zustim-
mung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen unbe-
gründet. 

 

 

Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetzbar-
keit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stellen. 
Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorhabenträ-
gerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung ein de-
tailliertes Brandschutzkonzept vorlegen.   

 

 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits gefolgt. 
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Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Projekt-
finanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. der 
auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat jedoch 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage 
ist, das Vorhaben umzusetzen. 

 

 

Die dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains wird Gegenstand 
des Durchführungsvertrages. Eine dauerhafte Nutzbarkeit des 
Platanenhains durch die Öffentlichkeit ist damit gewährleistet. 

 

 

Das Grundstück, auf dem der Platanenhain steht, befindet sich 
im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf an die Vor-
habenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird dieser ein 
Erbbaurecht eingeräumt. Die dauerhafte Nutzbarkeit des Plata-
nenhains wird Gegenstand des Durchführungsvertrages. Eine 
dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains durch die Öffentlich-
keit ist damit gewährleistet. 

 

 

Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentumsver-
hältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vorhaben-
trägerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss eines 
Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags mit der 
Stadt gewährleistet. 

 

 

Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. Es ist 
vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum der Stadt 
zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht einzuräu-
men.  
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Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten erstellt (Fachgutachten Wind-
feld und Besonnung vom Januar 2019/August 2019), welches 
die Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte 
und den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine un-
zumutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern kann die ne-
benstehende (nicht weiter begründete) Unterstellung, die As-
pekte der Verschattung seien nicht korrekt und ausreichend ge-
würdigt worden, nicht nachvollzogen werden. Ein nach den Vor-
gaben des Baugesetzbuches entschädigungspflichtiger plane-
rischer Eingriff läge nur vor, wenn die Kommune durch sie ge-
schaffene konkrete Baurechte durch planerische Änderungen 
einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. Eine ent-
schädigungspflichtige Wertminderung im Sinne des Baugesetz-
buches ist insofern nicht gegeben. 

 

 

Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen auf 
das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zusam-
menhang ein Verkehrsgutachten und ein Schallgutachten vor-
gelegt. Diesen ist zu entnehmen, dass die zu erwartenden zu-
sätzlichen Belastungen nicht über das zumutbare Maß hinaus 
gehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu würdigen, dass 
auch die „Tortenschachtel“ mit entsprechenden Verkehren ver-
bunden war. Ein erheblicher, quasi enteignungsgleicher Eingriff 
in die Lebensqualität der Anwohner kann nach Lage der Dinge 
nicht gesehen werden. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Rechtsanspruch auf Unveränderbarkeit des räumli-
chen Umfeldes nicht existiert. 

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich aus dem 
Neubau des Hochhauses am Berliner Platz beispielsweise im 
Zuge der Bismarckstraße lediglich Verkehrszunahmen von bis 
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zu ca. 400 Kfz/24 h im Abschnitt zwischen Dammstraße und 
Wredestraße ergeben. Dies ist bei Gesamtbelastungen von 
heute über 7.000 Kfz/24 h als absolut untergeordnet anzuse-
hen. Somit kann aus den zu erwartenden Verkehrszunahmen 
sowie aus den zu erwartenden Anliefer- und Entsorgungsvor-
gängen im Bereich Hochhaus Berliner Platz keine maßgebliche 
Verschlechterung der Lebensqualität abgeleitet werden. Zudem 
wird im Zusammenhang mit der Realisierung des Hochhauses 
am Berliner Platz auch der dazugehörige Straßenraum nach-
haltig umgestaltet, sodass vielmehr durch die Gesamtmaß-
nahme eine Verbesserung des Wohnumfelds und der Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum erfolgen wird. 

 

 

Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers ist 
abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit Da-
tum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich auch entspre-
chend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden Unterlagen zufolge 
stehen dem Vorhaben jedoch keine Bedenken seitens der Dir. 
Landesdenkmalpflege entgegen. […]“. Die Stellungnahme wird 
im Rahmen der Abwägung ausdrücklich berücksichtigt und ge-
würdigt. 

 

 
 
 
 
 
 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle 
anderen Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwä-
gung eingestellt. 
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25.  Bürger 23  

 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern bereits entsprochen. 

 

 

Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zustim-
mung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen unbe-
gründet. 

 

 

Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetzbar-
keit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stellen. 
Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorhabenträ-
gerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung ein de-
tailliertes Brandschutzkonzept vorlegen.   

 

 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits gefolgt. 

 

 

Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Projekt-
finanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. der 
auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat jedoch 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage 
ist, das Vorhaben umzusetzen. 
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Die dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains wird Gegenstand 
des Durchführungsvertrages. Eine dauerhafte Nutzbarkeit des 
Platanenhains durch die Öffentlichkeit ist damit gewährleistet. 

 

 

Das Grundstück, auf dem der Platanenhain steht, befindet sich 
im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf an die Vor-
habenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird dieser ein 
Erbbaurecht eingeräumt. Die dauerhafte Nutzbarkeit des Plata-
nenhains wird Gegenstand des Durchführungsvertrages. Eine 
dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains durch die Öffentlich-
keit ist damit gewährleistet. 

 

 

Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentumsver-
hältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vorhaben-
trägerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss eines 
Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags mit der 
Stadt gewährleistet. 

 

 

Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. Es ist 
vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum der Stadt 
zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht einzuräu-
men.  

 

 

Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten beigebracht, welches die Ver-
träglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte und 
den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine unzu-
mutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern kann die ne-
benstehende (nicht weiter begründete) Unterstellung, die As-
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pekte der Verschattung seien nicht korrekt und ausreichend ge-
würdigt worden, nicht nachvollzogen werden. Ein nach den Vor-
gaben des Baugesetzbuches entschädigungspflichtiger plane-
rischer Eingriff läge nur vor, wenn die Kommune durch sie ge-
schaffene konkrete Baurechte durch planerische Änderungen 
einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. Eine ent-
schädigungspflichtige Wertminderung im Sinne des Baugesetz-
buches ist insofern nicht gegeben. 

 

 

Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen auf 
das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zusam-
menhang ein Verkehrsgutachten und ein Schallgutachten vor-
gelegt. Diesen ist zu entnehmen, dass die zu erwartenden zu-
sätzlichen Belastungen nicht über das zumutbare Maß hinaus 
gehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu würdigen, dass 
auch die „Tortenschachtel“ mit entsprechenden Verkehren ver-
bunden war. Ein erheblicher, quasi enteignungsgleicher Eingriff 
in die Lebensqualität der Anwohner kann nach Lage der Dinge 
nicht gesehen werden. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Rechtsanspruch auf Unveränderbarkeit des räumli-
chen Umfeldes nicht existiert. 

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich aus dem 
Neubau des Hochhauses am Berliner Platz beispielsweise im 
Zuge der Bismarckstraße lediglich Verkehrszunahmen von bis 
zu ca. 400 Kfz/24 h im Abschnitt zwischen Dammstraße und 
Wredestraße ergeben. Dies ist bei Gesamtbelastungen von 
heute über 7.000 Kfz/24 h als absolut untergeordnet anzuse-
hen. Somit kann aus den zu erwartenden Verkehrszunahmen 
sowie aus den zu erwartenden Anliefer- und Entsorgungsvor-
gängen im Bereich Hochhaus Berliner Platz keine maßgebliche 
Verschlechterung der Lebensqualität abgeleitet werden. Zudem 
wird im Zusammenhang mit der Realisierung des Hochhauses 
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am Berliner Platz auch der dazugehörige Straßenraum nach-
haltig umgestaltet, sodass vielmehr durch die Gesamtmaß-
nahme eine Verbesserung des Wohnumfelds und der Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum erfolgen wird. 

 

 

Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers ist 
abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit Da-
tum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich auch entspre-
chend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden Unterlagen zufolge 
stehen dem Vorhaben jedoch keine Bedenken seitens der Dir. 
Landesdenkmalpflege entgegen. […]“. Die Stellungnahme wird 
im Rahmen der Abwägung ausdrücklich berücksichtigt und ge-
würdigt. 

 

 

Eine Beweissicherung der Nachbarbauten durch ein Sachver-
ständigenbüro wird vor dem Start der Baumaßnahme für das 
Vorhaben durchgeführt und dokumentiert. Schon im eigenen In-
teresse wird für das Vorhaben eine Bauwesenversicherung mit 
ausreichender Schadensdeckung vom Bauherrn abgeschlos-
sen.  

 

 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Den nebenste-
hend formulierten Bedenken wird damit effektiv entgegen ge-
wirkt.  

 
 

 
 
 
 
 

Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle anderen 
Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung ein-
gestellt. 
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26.  Bürger 24  

 

 

 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern bereits entsprochen. 

 

 

Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zustim-
mung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen unbe-
gründet. 

 

 

Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetzbar-
keit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stellen. 
Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorhabenträ-
gerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung ein de-
tailliertes Brandschutzkonzept vorlegen.   

 

 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits gefolgt. 

 

 

Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Projekt-
finanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. der 
auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat jedoch 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage 
ist, das Vorhaben umzusetzen. 
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Die dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains wird Gegenstand 
des Durchführungsvertrages. Eine dauerhafte Nutzbarkeit des 
Platanenhains durch die Öffentlichkeit ist damit gewährleistet. 

 

 

Das Grundstück, auf dem der Platanenhain steht, befindet sich 
im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf an die Vor-
habenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird dieser ein 
Erbbaurecht eingeräumt. Die dauerhafte Nutzbarkeit des Plata-
nenhains wird Gegenstand des Durchführungsvertrages. Eine 
dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains durch die Öffentlich-
keit ist damit gewährleistet. 

 

 

 

Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentumsver-
hältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vorhaben-
trägerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss eines 
Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags mit der 
Stadt gewährleistet. 

 

 

Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. Es ist 
vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum der Stadt 
zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht einzuräu-
men.  

 

 

Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten erstellt (Fachgutachten Wind-
feld und Besonnung vom Januar 2019/August 2019), welches 
die Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte 
und den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine un-
zumutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern kann die ne-
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benstehende (nicht weiter begründete) Unterstellung, die As-
pekte der Verschattung seien nicht korrekt und ausreichend ge-
würdigt worden, nicht nachvollzogen werden. Ein nach den Vor-
gaben des Baugesetzbuches entschädigungspflichtiger plane-
rischer Eingriff läge nur vor, wenn die Kommune durch sie ge-
schaffene konkrete Baurechte durch planerische Änderungen 
einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. Eine ent-
schädigungspflichtige Wertminderung im Sinne des Baugesetz-
buches ist insofern nicht gegeben. 

 

 

Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen auf 
das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zusam-
menhang ein Verkehrsgutachten und ein Schallgutachten vor-
gelegt. Diesen ist zu entnehmen, dass die zu erwartenden zu-
sätzlichen Belastungen nicht über das zumutbare Maß hinaus 
gehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu würdigen, dass 
auch die „Tortenschachtel“ mit entsprechenden Verkehren ver-
bunden war. Ein erheblicher, quasi enteignungsgleicher Eingriff 
in die Lebensqualität der Anwohner kann nach Lage der Dinge 
nicht gesehen werden. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Rechtsanspruch auf Unveränderbarkeit des räumli-
chen Umfeldes nicht existiert. 

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich aus dem 
Neubau des Hochhauses am Berliner Platz beispielsweise im 
Zuge der Bismarckstraße lediglich Verkehrszunahmen von bis 
zu ca. 400 Kfz/24 h im Abschnitt zwischen Dammstraße und 
Wredestraße ergeben. Dies ist bei Gesamtbelastungen von 
heute über 7.000 Kfz/24 h als absolut untergeordnet anzuse-
hen. Somit kann aus den zu erwartenden Verkehrszunahmen 
sowie aus den zu erwartenden Anliefer- und Entsorgungsvor-
gängen im Bereich Hochhaus Berliner Platz keine maßgebliche 
Verschlechterung der Lebensqualität abgeleitet werden. Zudem 
wird im Zusammenhang mit der Realisierung des Hochhauses 
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am Berliner Platz auch der dazugehörige Straßenraum nach-
haltig umgestaltet, sodass vielmehr durch die Gesamtmaß-
nahme eine Verbesserung des Wohnumfelds und der Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum erfolgen wird. 

 

 

Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers ist 
abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit Da-
tum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich auch entspre-
chend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden Unterlagen zufolge 
stehen dem Vorhaben jedoch keine Bedenken seitens der Dir. 
Landesdenkmalpflege entgegen. […]“. Die Stellungnahme wird 
im Rahmen der Abwägung ausdrücklich berücksichtigt und ge-
würdigt. 

 
 

Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle anderen 
Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung ein-
gestellt. 

 

 

27.  Bürger 25  

 

 

 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern bereits entsprochen. 

 

 

Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
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rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zustim-
mung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen unbe-
gründet. 

 

 

Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetzbar-
keit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stellen. 
Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorhabenträ-
gerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung ein de-
tailliertes Brandschutzkonzept vorlegen.   

 

 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits gefolgt. 

 

 

Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Projekt-
finanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. der 
auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat jedoch 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage 
ist, das Vorhaben umzusetzen. 

 

 

Die dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains wird Gegenstand 
des Durchführungsvertrages. Eine dauerhafte Nutzbarkeit des 
Platanenhains durch die Öffentlichkeit ist damit gewährleistet. 

 

 

Das Grundstück, auf dem der Platanenhain steht, befindet sich 
im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf an die Vor-
habenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird dieser ein 
Erbbaurecht eingeräumt. Die dauerhafte Nutzbarkeit des Plata-
nenhains wird Gegenstand des Durchführungsvertrages. Eine 
dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains durch die Öffentlich-
keit ist damit gewährleistet. 
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Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentumsver-
hältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vorhaben-
trägerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss eines 
Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags mit der 
Stadt gewährleistet. 

 

 

Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. Es ist 
vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum der Stadt 
zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht einzuräu-
men.  

 

 

Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten erstellt (Fachgutachten Wind-
feld und Besonnung vom Januar 2019/August 2019), welches 
die Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte 
und den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine un-
zumutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern kann die ne-
benstehende (nicht weiter begründete) Unterstellung, die As-
pekte der Verschattung seien nicht korrekt und ausreichend ge-
würdigt worden, nicht nachvollzogen werden. Ein nach den Vor-
gaben des Baugesetzbuches entschädigungspflichtiger plane-
rischer Eingriff läge nur vor, wenn die Kommune durch sie ge-
schaffene konkrete Baurechte durch planerische Änderungen 
einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. Eine ent-
schädigungspflichtige Wertminderung im Sinne des Baugesetz-
buches ist insofern nicht gegeben. 

 

 

Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen auf 
das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zusam-
menhang ein Verkehrsgutachten und ein Schallgutachten vor-
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gelegt. Diesen ist zu entnehmen, dass die zu erwartenden zu-
sätzlichen Belastungen nicht über das zumutbare Maß hinaus 
gehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu würdigen, dass 
auch die „Tortenschachtel“ mit entsprechenden Verkehren ver-
bunden war. Ein erheblicher, quasi enteignungsgleicher Eingriff 
in die Lebensqualität der Anwohner kann nach Lage der Dinge 
nicht gesehen werden. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Rechtsanspruch auf Unveränderbarkeit des räumli-
chen Umfeldes nicht existiert.  

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich aus dem 
Neubau des Hochhauses am Berliner Platz beispielsweise im 
Zuge der Bismarckstraße lediglich Verkehrszunahmen von bis 
zu ca. 400 Kfz/24 h im Abschnitt zwischen Dammstraße und 
Wredestraße ergeben. Dies ist bei Gesamtbelastungen von 
heute über 7.000 Kfz/24 h als absolut untergeordnet anzuse-
hen. Somit kann aus den zu erwartenden Verkehrszunahmen 
sowie aus den zu erwartenden Anliefer- und Entsorgungsvor-
gängen im Bereich Hochhaus Berliner Platz keine maßgebliche 
Verschlechterung der Lebensqualität abgeleitet werden. Zudem 
wird im Zusammenhang mit der Realisierung des Hochhauses 
am Berliner Platz auch der dazugehörige Straßenraum nach-
haltig umgestaltet, sodass vielmehr durch die Gesamtmaß-
nahme eine Verbesserung des Wohnumfelds und der Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum erfolgen wird. 

 

 

Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers ist 
abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit Da-
tum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich auch entspre-
chend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden Unterlagen zufolge 
stehen dem Vorhaben jedoch keine Bedenken seitens der Dir. 
Landesdenkmalpflege entgegen. […]“. Die Stellungnahme wird 
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im Rahmen der Abwägung ausdrücklich berücksichtigt und ge-
würdigt. 

Eine Prüfung der Generaldirektion kulturelles Erbe im Novem-
ber 2019 hat zudem ergeben, dass eine Denkmaleigenschaft 
aufgrund der noch erhaltenen Bauteile nicht begründet werden 
kann. 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Grundsätzlich liegt es im Interesse der Stadt Ludwigs-
hafen, Leerstände von Büro- und Verkaufsflächen im Stadtge-
biet zu vermeiden. Diers kann aber nicht in Form einer Marktre-
gulierung im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung erfol-
gen. Die Stadt wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten – unabhän-
gig von der Bauleitplanung – weiterhin das ihr zur Verfügung 
stehende Instrumentarium nutzen, um die Wirtschaft, den Woh-
nungsbau und auch die Bestandssanierung zu fördern.  

Was den Bedarf an Stellplatzflächen im Bereich der Innenstadt 
anbelangt, so wurde – abweichend von der nebenstehend ver-
tretenen Meinung – ein Mangel der Mangel festgestellt.  

Der Stellplatznachweis erfolgt – unabhängig von etwaig abwei-
chenden Wahrnehmungen des Bedarfes – auf der Grundlage 
des § 47 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) sowie 
der konkretisierenden Verwaltungsvorschrift aus Juli 2000. 

 
 

Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle anderen 
Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung ein-
gestellt. 
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28.  Bürger 26  

 

 

Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers ist 
abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit Da-
tum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich auch entspre-
chend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden Unterlagen zufolge 
stehen dem Vorhaben jedoch keine Bedenken seitens der Dir. 
Landesdenkmalpflege entgegen. […]“. Die Stellungnahme wird 
im Rahmen der Abwägung ausdrücklich berücksichtigt und ge-
würdigt. 

Eine Prüfung der Generaldirektion kulturelles Erbe im Novem-
ber 2019 hat zudem ergeben, dass eine Denkmaleigenschaft 
aufgrund der noch erhaltenen Bauteile nicht begründet werden 
kann. 

 
 

Der bauliche Umgang mit dem Bunker ist in Kapitel 3.3.2 der 
Begründung in groben Zügen beschrieben. Dieser wird dem-
nach für den Neubau bis auf die Bodenplatte und teilweise die 
Wände abgebrochen und insofern tatsächlich „zurückgebaut“. 
Der nebenstehenden Anregung wurde insofern bereits entspro-
chen.  

 

 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern bereits entsprochen. 

 
 

Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetzbar-
keit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stellen. 
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Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorhabenträ-
gerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung ein de-
tailliertes Brandschutzkonzept vorlegen.   

Mögliche vorhabenbedingte Beeinträchtigungen durch Wind 
waren Gegenstand einer qualifizierten Untersuchung (Fachgut-
achten Windfeld und Besonnung vom Januar 2019/August 
2019), deren Ergebnisse in den Planunterlagen dokumentiert 
sind. Die tatsächlich eintretenden Veränderungen nehmen 
demnach kein erhebliches bzw. unzumutbares Maß ein. 

 

 

Der Schattenwurf des geplanten Gebäudes und die resultie-
rende Veränderung der Besonnung gegenüber dem Bestand 
(Tortenschachtel) über den gesamten Jahreszeitraum wurde an 
verschiedenen repräsentativen Punkten in der Nachbarschaft 
untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass es durch die 
Höhe des Gebäudes hinsichtlich der Besonnungszeiten zwar 
Qualitätsminderungen an verschiedenen untersuchten Punkten 
gibt, jedoch die aus den einschlägigen Normen ableitbaren Min-
deststandards, soweit sie nicht bereits vorher bereits unter-
schritten waren, im Wesentlichen weiterhin eingehalten werden. 
Die teilweise sich tatsächlich ergebenden zusätzlichen Ein-
schränkungen werden als solche erkannt und sind in Kapitel 
6.3.3 der Begründung im Detail und bezogen auf die einzelnen 
betroffenen Gebäude und Wohnungen dokumentiert. Für die 
Besonnungsbetrachtung wurden exemplarisch Standorte her-
ausgegriffen, an denen die Planung zu Änderungen führen und 
die den Anforderungen der DIN 5034 entsprechen, um eine An-
wendung der Beurteilungskriterien zu erzielen. Für benachbarte 
Standorte (Fenster) sind vergleichbare oder geringere Ein-
schränkungen durch die Planung gegeben. An Gebäuden in der 
Ludwigstraße sind gegenüber Punkt 7 oder 5 geringere Auswir-
kungen durch die Planung gegeben. In höheren Stockwerken 
sind gegenüber den betrachteten niederen Stockwerken keine 
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Konflikte mit den Beurteilungswerten gegeben. Es ergibt sich in 
keinem untersuchten Fall eine Situation, die zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung im Sinne des Gesundheitsschutzes füh-
ren oder die bisher an dem jeweils untersuchten Punkt durch-
geführte Nutzung in Frage stellen würde. Insofern werden diese 
planbedingten Änderungen als vertretbar angesehen. 

 

 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits entsprochen. 

 

 

Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. Es ist 
vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum der Stadt 
zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht einzuräu-
men. 

 

 

 

Das Vorhaben ist nach Auffassung der Stadt durchaus dazu ge-
eignet, einen positiven Beitrag zur Attraktivität der Stadt Lud-
wigshafen zu leisten. Entsprechende Aussagen zum gestalteri-
schen und zur städtebaulichen Konzeption sind in Kapitel 3 der 
Begründung zum Bebauungsplan enthalten.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle anderen 
Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung ein-
gestellt. 
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29.  Bürger 27 

 

 

 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern bereits entsprochen. 

 

 

Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zustim-
mung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen unbe-
gründet. 

 

 

Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetzbar-
keit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stellen. 
Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorhabenträ-
gerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung ein de-
tailliertes Brandschutzkonzept vorlegen.   

 

 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits gefolgt. 

 

 

Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Projekt-
finanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. der 
auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat jedoch 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage 
ist, das Vorhaben umzusetzen. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 309 - Stand: 02.04.2020  

 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

Das Grundstück, auf dem der Platanenhain steht, befindet sich 
im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf an die Vor-
habenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird dieser ein 
Erbbaurecht eingeräumt. Die dauerhafte Nutzbarkeit des Plata-
nenhains wird Gegenstand des Durchführungsvertrages. Eine 
dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains durch die Öffentlich-
keit ist damit gewährleistet. 

 

 

 

Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentumsver-
hältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vorhaben-
trägerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss eines 
Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags mit der 
Stadt gewährleistet. 

 

 

Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. Es ist 
vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum der Stadt 
zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht einzuräu-
men.  

 

 

Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren, wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten beigebracht, welches die Ver-
träglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte und 
den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine unzu-
mutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern kann die ne-
benstehende (nicht weiter begründete) Unterstellung, die As-
pekte der Verschattung seien nicht korrekt und ausreichend ge-
würdigt worden, nicht nachvollzogen werden. Ein nach den Vor-
gaben des Baugesetzbuches entschädigungspflichtiger plane-
rischer Eingriff läge nur vor, wenn die Kommune durch sie ge-
schaffene konkrete Baurechte durch planerische Änderungen 
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einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. Eine ent-
schädigungspflichtige Wertminderung im Sinne des Baugesetz-
buches ist insofern nicht gegeben. 

 

 

Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen auf 
das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zusam-
menhang ein Verkehrsgutachten und ein Schallgutachten vor-
gelegt. Diesen ist zu entnehmen, dass die zu erwartenden zu-
sätzlichen Belastungen nicht über das zumutbare Maß hinaus 
gehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu würdigen, dass 
auch die „Tortenschachtel“ mit entsprechenden Verkehren ver-
bunden war. Ein erheblicher, quasi enteignungsgleicher Eingriff 
in die Lebensqualität der Anwohner kann nach Lage der Dinge 
nicht gesehen werden. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Rechtsanspruch auf Unveränderbarkeit des räumli-
chen Umfeldes nicht existiert.  

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich aus dem 
Neubau des Hochhauses am Berliner Platz beispielsweise im 
Zuge der Bismarckstraße lediglich Verkehrszunahmen von bis 
zu ca. 400 Kfz/24 h im Abschnitt zwischen Dammstraße und 
Wredestraße ergeben. Dies ist bei Gesamtbelastungen von 
heute über 7.000 Kfz/24 h als absolut untergeordnet anzuse-
hen. Somit kann aus den zu erwartenden Verkehrszunahmen 
sowie aus den zu erwartenden Anliefer- und Entsorgungsvor-
gängen im Bereich Hochhaus Berliner Platz keine maßgebliche 
Verschlechterung der Lebensqualität abgeleitet werden. Zudem 
wird im Zusammenhang mit der Realisierung des Hochhauses 
am Berliner Platz auch der dazugehörige Straßenraum nach-
haltig umgestaltet, sodass vielmehr durch die Gesamtmaß-
nahme eine Verbesserung des Wohnumfelds und der Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum erfolgen wird. 
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Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers ist 
abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit Da-
tum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich auch entspre-
chend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden Unterlagen zufolge 
stehen dem Vorhaben jedoch keine Bedenken seitens der Dir. 
Landesdenkmalpflege entgegen. […]“. Die Stellungnahme wird 
im Rahmen der Abwägung ausdrücklich berücksichtigt und ge-
würdigt. 

 
 

 
 
 

Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle anderen 
Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung ein-
gestellt. 

30.  Bürger 28  

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Vorhabenplanung als 
„erschreckend“ wahrgenommen wird. Nach Auffassung der 
Stadt ist das Vorhaben jedoch durchaus dazu geeignet, einen 
positiven Beitrag zur Attraktivität der Stadt Ludwigshafen zu 
leisten. Entsprechende Aussagen zum gestalterischen und zur 
städtebaulichen Konzeption sind in Kapitel 3 der Begründung 
zum Bebauungsplan enthalten. 
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Die durch die Öffentlichkeit geäußerten Bedenken wurden im 
Zuge des Bebauungsplanverfahrens gehört und in die Planung 
eingestellt.  

Um den Bedenken zu möglichen negativen Auswirkungen 
Rechnung zu tragen wurden im Rahmen der Planung umfang-
reiche Fachgutachten beigebracht und in der Begründung zum 
Bebauungsplan dokumentiert, welche schlussendlich die Ver-
träglichkeit des Vorhabens mit der umliegenden Bebauung 
nachweisen konnten. Durch die werden insofern nachweislich 
keine unzumutbaren Zustände hergestellt.  

Die Entwicklung des Vorhabens erfolgte in enger Abstimmung 
mit der Stadt Ludwigshafen. Im Vordergrund der vorliegenden 
Planung stehen nicht die Interessen des Investors, vielmehr 
wird eine mit den langfristigen städtebaulichen Zielen in Ein-
klang stehende Bebauung an der Stelle des alten Kaufhofs an-
gestrebt. Die Vorstellungen der Investoren werden nur insofern 
unterstützt, wie sie mit den städtebaulichen Zielen der Stadt 
Ludwigshafen vereinbar sind. 

 

 

 

 

 

31.  Bürger 29  

 

 
Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern bereits entsprochen. 
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Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten beigebracht, welches die Ver-
träglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte und 
den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine unzu-
mutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern kann die ne-
benstehende (nicht weiter begründete) Unterstellung, die As-
pekte der Verschattung seien nicht korrekt und ausreichend ge-
würdigt worden, nicht nachvollzogen werden. Ein nach den Vor-
gaben des Baugesetzbuches entschädigungspflichtiger plane-
rischer Eingriff läge nur vor, wenn die Kommune durch sie ge-
schaffene konkrete Baurechte durch planerische Änderungen 
einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. Eine ent-
schädigungspflichtige Wertminderung im Sinne des Baugesetz-
buches ist insofern nicht gegeben. 

 

 

Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen auf 
das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zusam-
menhang ein Verkehrsgutachten und ein Schallgutachten vor-
gelegt. Diesen ist zu entnehmen, dass die zu erwartenden zu-
sätzlichen Belastungen nicht über das zumutbare Maß hinaus 
gehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu würdigen, dass 
auch die „Tortenschachtel“ mit entsprechenden Verkehren ver-
bunden war. Ein erheblicher, quasi enteignungsgleicher Eingriff 
in die Lebensqualität der Anwohner kann nach Lage der Dinge 
nicht gesehen werden. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Rechtsanspruch auf Unveränderbarkeit des räumli-
chen Umfeldes nicht existiert. Zudem kann davon ausgegangen 
werden, dass sich aus dem Neubau des Hochhauses am Berli-
ner Platz beispielsweise im Zuge der Bismarckstraße lediglich 
Verkehrszunahmen von bis zu ca. 400 Kfz/24 h im Abschnitt 
zwischen Dammstraße und Wredestraße ergeben. Dies ist bei 
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Gesamtbelastungen von heute über 7.000 Kfz/24 h als absolut 
untergeordnet anzusehen. Somit kann aus den zu erwartenden 
Verkehrszunahmen sowie aus den zu erwartenden Anliefer- 
und Entsorgungsvorgängen im Bereich Hochhaus Berliner 
Platz keine maßgebliche Verschlechterung der Lebensqualität 
abgeleitet werden. Zudem wird im Zusammenhang mit der Re-
alisierung des Hochhauses am Berliner Platz auch der dazuge-
hörige Straßenraum nachhaltig umgestaltet, sodass vielmehr 
durch die Gesamtmaßnahme eine Verbesserung des Wohnum-
felds und der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum erfolgen 
wird. 

Das Busreisegeschäft ist in der Hotellerie generell das nied-
rigste Preissegment. Die Vorhabenträgerin richtet sich an die 
Zielgruppe der Geschäftsreisenden und Freizeitgäste, die zu-
meist einzelne oder maximal 10 Zimmer zugleich buchen. Bus-
gruppen wären demnach allenfalls in der Nebensaison denkbar. 

Sofern das Hotel dennoch von Reisegruppen mit Bussen ange-
fahren werden sollte, kann aufgrund der Freiraumplanung mit 
Busaufstellfläche vor dem Hochhaus davon ausgegangen wer-
den, dass hier auch ein kurzzeitiger Halt von Reisebussen mög-
lich ist. Die Bushaltestelle wurde bereits so konzipiert, dass 
mehrere Busse sich hier im Zuge der Bismarckstraße aufstellen 
können. Ein genereller Wartebereich vor Hotels in Großstädten 
ist im Regelfall nicht erforderlich und wird so auch nicht geplant. 
Die Haltedauer ist dadurch begrenzt. Wartende bzw. parkende 
Busse werden nach dem Entladen zu zentralen Stellen bzw. 
Parkbereichen für Reisebusse gefahren, um das generelle Ver-
kehrsaufkommen im ruhenden Verkehr in den Innenstadtberei-
chen zu reduzieren und den öffentlichen Raum entsprechend 
nachhaltiger gestalten zu können. 
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Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zustim-
mung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen unbe-
gründet. 

 

 

Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetzbar-
keit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stellen. 
Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorhabenträ-
gerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung ein de-
tailliertes Brandschutzkonzept vorlegen.   

 

 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits gefolgt. 

 

 

Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Projekt-
finanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. der 
auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat jedoch 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage 
ist, das Vorhaben umzusetzen. 

 

 

Die dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains wird Gegenstand 
des Durchführungsvertrages. Eine dauerhafte Nutzbarkeit des 
Platanenhains durch die Öffentlichkeit ist damit gewährleistet. 

 

 

Das Grundstück, auf dem der Platanenhain steht, befindet sich 
im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf an die Vor-
habenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird dieser ein 
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Erbbaurecht eingeräumt. Die dauerhafte Nutzbarkeit des Plata-
nenhains wird Gegenstand des Durchführungsvertrages. Eine 
dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains durch die Öffentlich-
keit ist damit gewährleistet. 

 

 

Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentumsver-
hältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vorhaben-
trägerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss eines 
Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags mit der 
Stadt gewährleistet. 

 

 

Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. Es ist 
vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum der Stadt 
zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht einzuräu-
men. 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zurückgewiesen. In 
Kapitel 3.2.7 der Begründung sind Aussagen zum Baugrund do-
kumentiert, welche sich unmittelbar auf ein entsprechendes 
(und dort angeführtes) Fachgutachten stützen. Die städtischen 
Bauaufsicht als Fachbehörde war, am vorliegenden Verfahren 
beteiligt und hat per Stellungnahme mitgeteilt, dass aus bauauf-
sichtlicher Sicht keine Bedenken gegen die Planung bestehen.  

Zum Sachverhalt befürchteter Bauschäden wird die Vorhaben-
trägerin folgende Maßnahmen durchführen:  

- Eine Beweissicherung der Nachbarbauten durch ein Sachver-
ständigenbüro wird vor dem Start der Baumaßnahme durch-
geführt und dokumentiert.  

- Schon im eigenen Interesse wird für die Baumaßnahme eine 
Bauwesenversicherung mit ausreichender Schadensdeckung 
vom Bauherrn abgeschlossen.  
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- Für die Tiefgarage wird eine Baugrube unter Berücksichti-
gung des erstellten Baugrundgutachtens hergestellt, welches 
in der Offenlage zur Einsicht vorlag. Nach statischen Erfor-
dernissen wird ein Verbau zur Baugrubensicherung herge-
stellt.  

- Die Herstellung des Verbaus wird erschütterungsarm erfol-
gen.  

Grundsätzlich ist aufgrund der Entfernung des Moschhochhau-
ses von über 50 m bis zur Baugrube und der vorgesehenen 
Bauweise die Gefahr von Setzungen, die aus der Herstellung 
der Baugrube und des Tiefgaragenbauwerks resultieren, eher 
als gering einzustufen.  

Im Übrigen ist den Planunterlagen zu entnehmen und in diesen 
verbindlich festgesetzt, dass nach Errichtung der Tiefgarage der 
Platanenhain wieder herzustellen ist und die Tiefgarage inso-
fern mitnichten „anstelle des Platanenhains“ entstehen soll.  

 

 

Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers ist 
abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit Da-
tum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich auch entspre-
chend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden Unterlagen zufolge 
stehen dem Vorhaben jedoch keine Bedenken seitens der Dir. 
Landesdenkmalpflege entgegen. […]“. Die Stellungnahme wird 
im Rahmen der Abwägung ausdrücklich berücksichtigt und ge-
würdigt. 

  
 
 
 
 
 

Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle anderen 
Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung ein-
gestellt. 
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32.  Bürger 30  

 

 
 
 
Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zustim-
mung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen unbe-
gründet. 

 

 

Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten beigebracht, welches die Ver-
träglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte und 
den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine unzu-
mutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern kann die ne-
benstehende (nicht weiter begründete) Unterstellung, die As-
pekte der Verschattung seien nicht korrekt und ausreichend ge-
würdigt worden, nicht nachvollzogen werden. Ein nach den Vor-
gaben des Baugesetzbuches entschädigungspflichtiger plane-
rischer Eingriff läge nur vor, wenn die Kommune durch sie ge-
schaffene konkrete Baurechte durch planerische Änderungen 
einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. Eine ent-
schädigungspflichtige Wertminderung im Sinne des Baugesetz-
buches ist insofern nicht gegeben.  

Die Konzeption des Vorhabens, die daraus erwachsene Zahl 
der Stockwerke und somit schlussendlich die dadurch bedingte 
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Bauhöhe sind in der Begründung zum Bebauungsplan erläutert. 
Die Kubatur des Gebäudes und seine Wirkung auf das Stadtbild 
werden als durchaus verträglich angesehen.  

 

 

Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Projekt-
finanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. der 
auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat jedoch 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage 
ist, das Vorhaben umzusetzen. 
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Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits gefolgt. 
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Die Unterstellung mangelnden Interesses seitens der verant-
wortlich handelnden Personen (bis hin zu den gewählten Volks-
vertretern im Stadtrat) wird zurückgewiesen.  

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits gefolgt. 

 

 

Zum Sachverhalt befürchteter Bauschäden wird die Vorhaben-
trägerin folgende Maßnahmen durchführen:  

- Eine Beweissicherung der Nachbarbauten durch ein Sachver-
ständigenbüro wird vor dem Start der Baumaßnahme durch-
geführt und dokumentiert.  

- Schon im eigenen Interesse wird für die Baumaßnahme eine 
Bauwesenversicherung mit ausreichender Schadensdeckung 
vom Bauherrn abgeschlossen.  

- Für die Tiefgarage wird eine Baugrube unter Berücksichti-
gung des erstellten Baugrundgutachtens hergestellt, welches 
in der Offenlage zur Einsicht vorlag. Nach statischen Erfor-
dernissen wird ein Verbau zur Baugrubensicherung herge-
stellt.  

- Die Herstellung des Verbaus wird erschütterungsarm erfol-
gen.  

Grundsätzlich ist aufgrund der Entfernung des Moschhochhau-
ses von über 50 m bis zur Baugrube und der vorgesehenen 
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Bauweise die Gefahr von Setzungen, die aus der Herstellung 
der Baugrube und des Tiefgaragenbauwerks resultieren, eher 
als gering einzustufen.  

 

33.  Bürger 31  

 

 
Grundsätzlich liegt der Bauleitplanung das nebenstehend ange-
sprochene städtebauliche Ziel zugrunde, den städtebaulichen 
Missstand eines leerstehenden Gebäudes zu beheben, wel-
ches aufgrund seiner speziellen Bauart zuletzt praktisch nicht 
mehr zu vermieten war.  

Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Projekt-
finanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. der 
auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat jedoch 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage 
ist, das Vorhaben umzusetzen.  

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stadt Ludwigshafen stützt ihre Planungen nicht 
auf Versprechungen, sondern auf verbindliche Regelungen und 
Vertragswerke.  

 

 

Es ist zutreffend, dass sich das Vorhaben hinsichtlich seiner 
baulichen Höhe in seinem städtebaulichen Umfeld deutlich her-
vorhebt. In der Begründung zum Bebauungsplan ist dies eben-
so dokumentiert, wie die städtebaulichen Aspekte, welche zu 
der Einschätzung führen, dass die gewählte Bauform dennoch 
durchaus städtebaulich verträglich ist.  

Die Abfallentsorgung wird durch die Vorhabenträgerin bzw. die 
jeweiligen Betreiber der einzelnen gewerblichen Nutzungen ge-
währleistet. Ausreichende Stellflächen für eine gesammelte 
Entsorgung sind im Rahmen der im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan dokumentierten Lieferzonen gewährleistet.  
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Um den nebenstehenden Bedenken zu Luftzug und Verschat-
tung Rechnung zu tragen und den städtebaulichen Grundsatz 
der Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
zu wahren, wurde im Rahmen der Planung ein Fachgutachten 
beigebracht, welches die Verträglichkeit mit der umliegenden 
Bebauung untersuchte und den Nachweis erbrachte, dass 
durch die Planung keine unzumutbaren Zustände hergestellt 
werden. Die Ergebnisse dieses Gutachten sind in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan in den Kapiteln 6.3.2 und 6.3.3 de-
tailliert wiedergegeben.  

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die bestehende Park-
platzsituation als kritisch empfunden wird.  

Die nebenstehende Unterstellung, der Investor könne damit 
rechnen, nicht hinreichende Planungen würden genehmigt, wird 
mit Nachdruck entgegengetreten.  

Generell kann kommunale Bauleitplanung durchaus unabhän-
gig von Eigentumsverhältnissen erfolgen. Im vorliegenden Fall 
erfolgte die Planung aber in enger Abstimmung mit der Stadt 
Ludwigshafen als Eigentümerin des betreffenden Grundstücks.  

Für das Bauvorhaben wird ein Stellplatznachweis auf der 
Grundlage des § 47 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 
(LBauO) sowie der konkretisierenden Verwaltungsvorschrift 
aus Juli 2000 geführt. Alle gesetzlich erforderlichen Stellplätze 
entweder in der Tiefgarage unter dem Platanenhain hergestellt 
oder in benachbarten bestehenden Parkierungseinrichtungen 
nachgewiesen (und durch ein Baulasteintragung abgesichert). 

Die für den Vorhabenträger geltenden Regeln ergeben sich im 
Grundsatz aus dem Baugesetzbuch und die daran gebundenen 
Verordnungen und entfalten Ihre Gültigkeit auch für private Bau-
herren.  
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Der bauliche Umgang mit dem Bunker ist in Kapitel 3.3.2 der 
Begründung in groben Zügen beschrieben. Er wird demnach in 
Teilen zurückgebaut. Insofern kann die nebenstehende An-
nahme, ein Abriss sei zu teuer, nicht nachvollzogen werden.  

 

 

Der Begründung zum Bebauungsplan ist in Kapitel 5.5.1 Denk-
malschutz unter anderem zu entnehmen: „Der unterhalb des 
ehemaligen Gebäudes „Tortenschachtel“ vorhandene Bunker 
ist weder in der Liste der Kulturdenkmäler, noch in der Denk-
maltopografie der Stadt Ludwigshafen aufgeführt.“ 

Eine Prüfung der Generaldirektion kulturelles Erbe im Novem-
ber 2019 hat zudem ergeben, dass eine Denkmaleigenschaft 
aufgrund der noch erhaltenen Bauteile nicht begründet werden 
kann. 

Der bauliche Umgang mit dem Bunker ist in Kapitel 3.3.2 der 
Begründung in groben Zügen beschrieben. Er wird demnach in 
Teilen zurückgebaut.  

 

28.  Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die betreffende Stellungnahme ist vorstehend wie-
dergegeben.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

Für die Ebene der Bauleitplanung sind die gutachterlichen Aus-
sagen hinreichend präzise. Die nebenstehende Empfehlung be-
trifft die Ebene der Planumsetzung. Seitens der Vorhabenträge-
rin ist eine fachliche Baubegleitung vorgesehen.  

 

 
 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Sie betreffen die Ebene der Planumsetzung. 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus rohstoffgeologischer 
Sicht keine Bedenken bestehen.  

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Aussagen zur Ra-
donbelastung fachlich bestätigt werden.  

Die allgemeinen Hinweise wurden im Zuge der Messungen be-
achtet, die Ergebnisse werden nebenstehend bestätigt 
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10.7.5 Wiederholung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Im Rahmen der Wiederholung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, die im Zeitraum vom 20.02.2020 bis 23.03.2020 durchgeführt 
wurde, gingen folgende Stellungnahmen ein: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.
1.  
 

Bürger 32  

 

 
Die Zahl der für ein Bauvorhaben notwendigen Stellplätze ergibt 
sich aus den landesrechtlichen Vorschriften zur Zahl, Größe 
und Beschaffenheit von Stellplätze für Kraftfahrzeuge sowie der 
dazugehörigen Richtzahlen für die Ermittlung des Stellplatzbe-
darfs. Im konkreten Fall wurde bereits die sehr gute ÖPNV-An-
bindung dahingehend berücksichtigt, dass die ermittelte Zahl 
der Stellplätze um 30 v.H. reduziert werden durfte.  

Obwohl eine weitgehend „autofreie“ Nutzung des Vorhabens 
grundsätzlich wünschenswert wäre, erscheint dies nicht realis-
tisch und so muss die Vorhabenträgerin die nach den landes-
rechtlichen Vorgaben vorgeschriebene Anzahl an Stellplätzen 
nachweisen. Eine weitere Reduzierung der Stellplätze würde 
nicht zwingend zur Senkung des motorisierten Verkehrs führen, 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aber städtebauliche Konflikte 
bezogen auf den ruhenden Verkehr im Umfeld des Projektes 
auslösen. Der Anregung wird somit nicht gefolgt. 

Die Planung sieht bereits vor, dass eine große Zahl Fahrrad-
stellplätze hergestellt wird, welche auch im Vorhaben- und Er-
schließungsplan entsprechend festgesetzt wurden (vgl. hierzu 
auch Kapitel 3.3.2 Unterpunkt „Erschließung, Parken und Anlie-
ferung“ in der Begründung zum Bebauungsplan). 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

2.
2.  

Bürger 29, 2. Stellungnahme  

 

 

 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.5.2 werden verbindliche 
Vorgaben geschaffen, die Fensterreflexionen auf ein unver-
meidbares Mindestmaß reduzieren. Diese schwerpunktmäßig 
für den Vogelschutz konzipierten Maßnahmen dienen zugleich 
zur Vermeidung von Blendeffekten. Der nebenstehenden Anre-
gung wurde insofern bereits entsprochen. 

 

 

Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten beigebracht, welches die Ver-
träglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte und 
den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine unzu-
mutbaren Zustände hergestellt werden. Insofern kann die ne-
benstehende (nicht weiter begründete) Unterstellung, die As-
pekte der Verschattung seien nicht korrekt und ausreichend ge-
würdigt worden, nicht nachvollzogen werden. Ein nach den Vor-
gaben des Baugesetzbuches entschädigungspflichtiger plane-
rischer Eingriff läge nur vor, wenn die Kommune durch sie ge-
schaffene konkrete Baurechte durch planerische Änderungen 
einschränken würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. Eine ent-
schädigungspflichtige Wertminderung im Sinne des Baugesetz-
buches ist insofern nicht gegeben. 

 

 

Die Aspekte eines sachgerechten Brandschutzes wurden bei 
der Konzeption des Vorhabens berücksichtigt. Die Umsetzbar-
keit des Bebauungsplanes ist daher nicht in Frage zu stellen. 
Um eine Baugenehmigung zu erhalten muss die Vorhabenträ-
gerin zusätzlich auf Ebene der Genehmigungsplanung ein de-
tailliertes Brandschutzkonzept vorlegen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

Im Zuge der Planung wurden die potenziellen Auswirkungen auf 
das städtebauliche Umfeld untersucht und in diesem Zusam-
menhang ein Verkehrsgutachten und ein Schallgutachten vor-
gelegt. Diesen ist zu entnehmen, dass die zu erwartenden zu-
sätzlichen Belastungen nicht über das zumutbare Maß hinaus 
gehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu würdigen, dass 
auch die „Tortenschachtel“ mit entsprechenden Verkehren ver-
bunden war. Ein erheblicher, quasi enteignungsgleicher Eingriff 
in die Lebensqualität der Anwohner kann nach Lage der Dinge 
nicht gesehen werden. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Rechtsanspruch auf Unveränderbarkeit des räumli-
chen Umfeldes nicht existiert. 

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich aus dem 
Neubau des Hochhauses am Berliner Platz beispielsweise im 
Zuge der Bismarckstraße lediglich Verkehrszunahmen von bis 
zu ca. 400 Kfz/24 h im Abschnitt zwischen Dammstraße und 
Wredestraße ergeben. Dies ist bei Gesamtbelastungen von 
heute über 7.000 Kfz/24 h als absolut untergeordnet anzuse-
hen. Somit kann aus den zu erwartenden Verkehrszunahmen 
sowie aus den zu erwartenden Anliefer- und Entsorgungsvor-
gängen im Bereich Hochhaus Berliner Platz keine maßgebliche 
Verschlechterung der Lebensqualität abgeleitet werden. Zudem 
wird im Zusammenhang mit der Realisierung des Hochhauses 
am Berliner Platz auch der dazugehörige Straßenraum nach-
haltig umgestaltet, sodass vielmehr durch die Gesamtmaß-
nahme eine Verbesserung des Wohnumfelds und der Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum erfolgen wird. 

Das Busreisegeschäft ist in der Hotellerie generell das nied-
rigste Preissegment. Die Vorhabenträgerin richtet sich an die 
Zielgruppe der Geschäftsreisenden und Freizeitgäste, die zu-
meist einzelne oder maximal 10 Zimmer zugleich buchen. Bus-
gruppen wären demnach allenfalls in der Nebensaison denkbar. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

Sofern das Hotel von Reisegruppen mit Bussen angefahren 
werden sollte, kann aufgrund der Freiraumplanung mit Busauf-
stellfläche vor dem Hochhaus davon ausgegangen werden, 
dass hier ein kurzzeitiger Halt von Reisebussen möglich ist. Die 
Bushaltestelle wurde bereits so konzipiert, dass mehrere Busse 
sich hier im Zuge der Bismarckstraße aufstellen können. Ein ge-
nereller Wartebereich vor Hotels in Großstädten ist im Regelfall 
nicht erforderlich und wird so auch nicht geplant. Es ist lediglich 
ein Bereich darzustellen, an dem Reisende in den Bus ein- bzw. 
aus dem Bus aussteigen können. Die Haltedauer ist dadurch 
begrenzt. Wartende bzw. parkende Busse werden nach dem 
Entladen zu zentralen Stellen bzw. Parkbereichen für Reise-
busse gefahren, um das generelle Verkehrsaufkommen im ru-
henden Verkehr in den Innenstadtbereichen zu reduzieren und 
den öffentlichen Raum entsprechend nachhaltiger gestalten zu 
können. 

 

 

Eine umfängliche und transparente Dokumentation der Projekt-
finanzierung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung bzw. der 
auszulegenden Planinhalte. Die Vorhabenträgerin hat jedoch 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Kommune ge-
genüber den Nachweis erbracht, dass sie bereit und in der Lage 
ist, das Vorhaben umzusetzen. 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zurückgewiesen. In 
Kapitel 3.2.7 der Begründung sind Aussagen zum Baugrund do-
kumentiert, welche sich unmittelbar auf ein entsprechendes 
(und dort angeführtes) Fachgutachten stützen. Die städtischen 
Bauaufsicht als Fachbehörde war, am vorliegenden Verfahren 
beteiligt und hat per Stellungnahme mitgeteilt, dass aus bauauf-
sichtlicher Sicht keine Bedenken gegen die Planung bestehen.  

Zum Sachverhalt befürchteter Bauschäden wird die Vorhaben-
trägerin folgende Maßnahmen durchführen:  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

- Eine Beweissicherung der Nachbarbauten durch ein Sachver-
ständigenbüro wird vor dem Start der Baumaßnahme durch-
geführt und dokumentiert.  

- Schon im eigenen Interesse wird für die Baumaßnahme eine 
Bauwesenversicherung mit ausreichender Schadensdeckung 
vom Bauherrn abgeschlossen.  

- Für die Tiefgarage wird eine Baugrube unter Berücksichti-
gung des erstellten Baugrundgutachtens hergestellt, welches 
in der Offenlage zur Einsicht vorlag. Nach statischen Erfor-
dernissen wird ein Verbau zur Baugrubensicherung herge-
stellt.  

- Die Herstellung des Verbaus wird erschütterungsarm erfol-
gen.  

Grundsätzlich ist aufgrund der Entfernung des Moschhochhau-
ses von über 50 m bis zur Baugrube und der vorgesehenen 
Bauweise die Gefahr von Setzungen, die aus der Herstellung 
der Baugrube und des Tiefgaragenbauwerks resultieren, eher 
als gering einzustufen.  

Im Übrigen ist den Planunterlagen zu entnehmen und in diesen 
verbindlich festgesetzt, dass nach Errichtung der Tiefgarage der 
Platanenhain wieder herzustellen ist und die Tiefgarage inso-
fern mitnichten „anstelle des Platanenhains“ entstehen soll. 

 

 

Das Vorhaben ist durch einen definierten Vorhabenträger um-
zusetzen. Ein Wechsel der Vorhabenträgerin ist im Durchfüh-
rungsvertrag zum Bebauungsplan geregelt und nur mit Zustim-
mung der Stadt möglich. Insofern sind die Befürchtungen unbe-
gründet. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und wird 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages. Der nebenste-
henden Anregung wurde insofern bereits gefolgt. 

 

 

Die dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains wird Gegenstand 
des Durchführungsvertrages. Eine dauerhafte Nutzbarkeit des 
Platanenhains durch die Öffentlichkeit ist damit gewährleistet. 

 

 

Das Grundstück, auf dem der Platanenhain steht, befindet sich 
im Eigentum der Stadt Ludwigshafen. Ein Verkauf an die Vor-
habenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr wird dieser ein 
Erbbaurecht eingeräumt. Die dauerhafte Nutzbarkeit des Plata-
nenhains wird Gegenstand des Durchführungsvertrages. Eine 
dauerhafte Nutzbarkeit des Platanenhains durch die Öffentlich-
keit ist damit gewährleistet. 

 

 

Die nebenstehende Aussage ist nicht zutreffend. Kommunale 
Bauleitplanung kann durchaus unabhängig von Eigentumsver-
hältnissen erfolgen. Die Flächenverfügbarkeit für die Vorhaben-
trägerin wird im konkreten Fall aber durch Abschluss eines 
Grundstückstauschvertrags und Erbbaurechtsvertrags mit der 
Stadt gewährleistet. 

 

 

Die Ausführungen zum Kaufpreis werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stadt wird die Interessen ihrer Bürger wahren. Es ist 
vorgesehen, das betreffende Grundstück im Eigentum der Stadt 
zu halten und der Vorhabenträgerin ein Erbbaurecht einzuräu-
men. 
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Das Prüfverfahren zur Denkmalwürdigkeit des Tiefbunkers ist 
abgeschlossen und die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit Da-
tum vom 19.12.2019 (unter anderem) schriftlich auch entspre-
chend mitgeteilt: „[…] Den uns vorliegenden Unterlagen zufolge 
stehen dem Vorhaben jedoch keine Bedenken seitens der Dir. 
Landesdenkmalpflege entgegen. […]“. Die Stellungnahme wird 
im Rahmen der Abwägung ausdrücklich berücksichtigt und ge-
würdigt. 

Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle anderen 
Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung ein-
gestellt. 

 

3.  Bürger 4, 3. Stellungnahme  

 

 

 

Die Vorhabenträgerin hat den Vorhaben- und Erschließungs-
plan durch ein qualifiziertes Architekturbüro erstellen lassen. 
Der Stellplatznachweis erfolgt auf der Grundlage des § 47 Lan-
desbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) sowie der konkreti-
sierenden Verwaltungsvorschrift aus Juli 2000. Alle gesetzlich 
erforderlichen Stellplätze werden entweder in der Tiefgarage 
unter dem Platanenhain hergestellt oder in benachbarten beste-
henden Parkierungseinrichtungen nachgewiesen (und durch 
ein Baulasteintragung abgesichert). 

Der Abriss der Tortenschachtel war gem. § 62 LBauO nicht ge-
nehmigungspflichtig und bedurfte keiner Zustimmung durch die 
Stadt. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden insofern zur Kennt-
nis genommen, aber nicht geteilt.  
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass der Abriss von Gebäuden im 
Grundsatz keine Bauleitplanung erfordert.  

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass das Vorhaben tat-
sächlich im Zuge des Planverfahrens umgeplant (und der Stadt 
dann erneut zur Entscheidung vorgelegt) wurde.  

Es ist zutreffend, dass die gesetzlichen Anforderungen an den 
Stellplatznachweis allgemeingültig und daher auch durch die 
Vorhabenträgerin umzusetzen sind.  

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zurückgewiesen. 
Sie sind in Teilen sachlich falsch (entgegen der Äußerungen 
des Einwänders ist das Hochhaus aber lediglich 67m hoch). Ein 
Verkauf des Grundstücks, auf dem die Tiefgarage realisiert wer-
den soll, an die Vorhabenträgerin ist nicht vorgesehen, vielmehr 
wird dieser ein Erbbaurecht eingeräumt. Der bauliche Umgang 
mit dem Bunker ist in Kapitel 3.3.2 der Begründung in groben 
Zügen beschrieben. Er wird demnach in Teilen zurückgebaut.  

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Der nebenstehenden Darstellung, es würde im vorliegenden 
Fall über eine Vorhabenplanung beschlossen, die sodann ohne 
weitere Kontrolle der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt werden 
könnte, wird entgegen getreten. Es ist unstrittig (und in der Be-
gründung auch ausdrücklich dokumentiert), dass zum Stand 
Entwurf unter Anwendung der einschlägigen Regeln und unter 
Berücksichtigung den im Plangebiet selbst nachgewiesenen 
Stellplätze eine Unterdeckung festzustellen ist. Der Begrün-
dung ist daher ein weitgehender Nachweis an Stellplatzflächen 
zu entnehmen. Für das Bauvorhaben wird ein Stellplatznach-
weis geführt und alle gesetzlich erforderlichen Stellplätze ent-
weder in der Tiefgarage unter dem Platanenhain hergestellt o-
der in benachbarten bestehenden Parkierungseinrichtungen 
nachgewiesen (und durch eine Baulasteintragung abgesichert). 

 

 

 

Der nebenstehenden Anregung wird insofern gefolgt, als dass 
ein Verkauf des Grundstücks, auf dem die Tiefgarage realisiert 
werden soll, an die Vorhabenträgerin nicht vorgesehen ist und 
dass ein Stellplatznachweis auf Grundlage der gesetzlichen 
Vorschriften eingefordert wird.  

Die Tatsache, dass das Vorhaben auf wirtschaftlichen und da-
mit profitorientierten Erwägungen gründet, kann für sich genom-
men dem Vorhaben nicht entgegengehalten werden. Der Ge-
setzgeber verpflichtet die Kommune in § 1 BauGB ausdrücklich, 
im Rahmen der Bauleitplanung - unter anderem - auch die wirt-
schaftlichen Anforderungen an die städtebauliche Entwicklung 
mit zu berücksichtigen.  
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Der nebenstehenden Anregung wird insofern gefolgt, als dass 
ein Verkauf des Grundstücks, auf dem die Tiefgarage realisiert 
werden soll, an die Vorhabenträgerin nicht vorgesehen ist und 
im Eigentum der Stadt Ludwigshafen verbleibt. Der Vorhaben-
trägerin wird lediglich ein Erbbaurecht eingeräumt. 

 

 

 

Wie obenstehend bereits erwähnt wird das Grundstück, auf 
dem die Tiefgarage realisiert werden soll, im Eigentum der Stadt 
Ludwigshafen verbleiben.  

Die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt des Platanen-
hains sowie dessen dauerhafte Nutzbarkeit für die Öffentlichkeit 
ist Gegenstand der verbindlichen Planfestsetzungen und ist 
auch Gegenstand des Durchführungsvertrages.  

 

 

 

Die nebenstehenden Bedenken, betreffend die Massivität opti-
scher Einschränkung durch einen Höhenversprung von bis zu 
1,5 m werden nicht geteilt. Die im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan dargelegte Gestaltung wird als durchaus verträglich 
für das städtebauliche Umfeld eingeschätzt. Dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan 3 (VEP 3) ist zu entnehmen, dass die 
Geländehöhe des neu entstehenden Platanenhains bei 95,2 m 
über NN liegen wird. Dies entspricht lediglich einem Höhenver-
sprung von unter 30 cm zu dem Bereich vor dem Sparkassen-
gebäude. 
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Die nebenstehenden Bedenken werden so nicht geteilt. Es ist 
durchaus konstruktiv möglich (und auch nicht ungewöhnlich), 
unterirdische Gebäudeteile zu errichten und mit Bepflanzungen 
zu versehen.  

 

 

Die Realisierung von Parkplätzen unterhalb des neu entstehen-
den Gebäudes wurde im Zuge der Vorhabenplanung geprüft 
und verworfen. Entsprechende Aussagen sind dem Kapitel 
3.3.2 der Entwurfsbegründung zu entnehmen.  

Wiederherstellung und dauerhafter Erhalt des Platanenhains 
sind Gegenstand der vorliegenden Planung.  

 

 

Um den nebenstehenden Bedenken Rechnung zu tragen und 
den städtebaulichen Grundsatz der Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren wurde im Rahmen 
der Planung ein Fachgutachten erstellt (Fachgutachten Wind-
feld und Besonnung vom Januar 2019/August 2019), welches 
die Verträglichkeit mit der umliegenden Bebauung untersuchte 
und den Nachweis erbrachte, dass durch die Planung keine un-
zumutbaren Zustände hergestellt werden. Die nebenstehenden 
Bedenken werden nicht geteilt.  
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Es ist zutreffend, dass sich das Vorhaben hinsichtlich seiner 
baulichen Höhe (allerdings 67m) in seinem unmittelbaren städ-
tebaulichen Umfeld deutlich hervorhebt. In der Begründung 
zum Bebauungsplan ist dies ebenso dokumentiert, wie die städ-
tebaulichen Aspekte, welche zu der Einschätzung führen, dass 
die gewählte Bauform dennoch durchaus städtebaulich verträg-
lich ist. Hierbei finden auch die in Kapitel 3.2.3 in der Umgebung 
vorhandenen sonstigen Bauten mit über 60 m Höhe Berücksich-
tigung.  
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Die nebenstehenden Ausführungen sind aus städtebaulicher 
Sicht von untergeordneter Relevanz. Sie betreffen organisatori-
sche Fragen zur Abwicklung der baulichen Maßnahmen, wel-
che im Grundsatz unabhängig von der Bauleitplanung zu be-
trachten sind.  

Die konkrete Bauabwicklung und Baustellenkoordination wird 
durch die Vorhabenträgerin in eigener Verantwortung, aber in 
enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung geplant. Die As-
pekte der Abriss- bzw. Wiedererrichtungsarbeiten der Hoch-
straße Süd bzw. von weiteren Großbauvorhaben werden dabei 
berücksichtigt. 

 

 

Die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs sind in die 
Planung eingebunden. Grundsätzliche Bedenken wurden nicht 
geäußert. Die Nutzung des ÖPNV wird gewährleistet bleiben.  
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Die nebenstehende Aussage ist sachlich falsch. Die Nutzung 
des ÖPNV wird gewährleistet bleiben. Die Betreiber des öffent-
lichen Personennahverkehrs sind in die Planung eingebunden. 
Grundsätzliche Bedenken wurden nicht geäußert.  

 

 

Die nebenstehenden Bedenken werden nicht geteilt. Pflege und 
Wartung des Gebäudes obliegen der Vorhabenträgerin in eige-
ner Verantwortung und unter Wahrung der nachbarschaftlichen 
Belange.  

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen betreffen organisatorische 
Fragen zur Abwicklung der baulichen Maßnahmen, welche im 
Grundsatz unabhängig von der Bauleitplanung zu betrachten 
sind. Die konkrete Bauabwicklung und Baustellenkoordination 
wird durch die Vorhabenträgerin in eigener Verantwortung, aber 
in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung geplant. Die 
Schutzansprüche der Anwohner gegen Baumaßnahmen im 
räumlichen Umfeld bestehen unabhängig von der Bauleitpla-
nung.  

 

 

Auf die vorstehenden Ausführungen zum Stellplatznachweis 
wird verwiesen.  



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
 
 

 
Satzungsfassung - 340 - Stand: 02.04.2020  

 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

 

Die Stadt Ludwigshafen setzt die Vorgaben von Landes- und 
Bundesregierung zum Gesundheitsschutz konsequent um. 
Dies geschieht vollkommen losgelöst von der hier gegenständ-
lichen Bauleitplanung. Die nebenstehenden Bedenken werden 
nicht geteilt.  

 

 

Das nebenstehende Schreiben wird - ebenso wie alle anderen 
Bürgerstellungnahmen - voll umfänglich in die Abwägung ein-
gestellt. Auf die vorstehenden Ausführungen zu den vorge-
brachten Punkten wird verwiesen.  
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Ein Verkauf des Platanenhains ist nicht vorgesehen. 
Der Verbleib einer Baulücke wird nicht als städtebaulich sinn-
volle Alternative gesehen. Die nebenstehend befürchteten Ne-
gativeffekte für den Berliner Platz werden aufgrund der vorlie-
genden Gutachten so nicht erwartet.  

4.  Bürger 14, 2. Stellungnahme  

 

 

Es ist unstrittig, dass das Vorhaben einen deutlich wahrnehm-
baren städtebaulichen Impuls setzt und insofern eine hohe Be-
deutung hat. Die Entwicklung des Vorhabens erfolgte in enger 
Abstimmung mit der Stadt Ludwigshafen. Im Vordergrund der 
vorliegenden Planung stehen nicht die Interessen des Inves-
tors, vielmehr wird eine mit den langfristigen städtebaulichen 
Zielen in Einklang stehende Bebauung an der Stelle des alten 
Kaufhofs angestrebt. Die Vorstellungen der Investoren werden 
nur insofern unterstützt, wie sie mit den städtebaulichen Zielen 
der Stadt Ludwigshafen vereinbar sind. 
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Zu a) Der Begriff „Worst-Case“ Ansatz bezieht sich auf die 
Grundlagen, die für die Bearbeitung herangezogen wurden. 
Aus den beiden vorliegenden Verkehrsuntersuchungen wurden 
im unmittelbaren Nahbereich des Bebauungsplangebietes, die 
jeweils höheren Gesamtbelastungen auf den einzelnen Straßen 
berücksichtigt. Dies wurde auch so in der verkehrlichen Unter-
suchung erläutert. 

 

 

Zu b) Die Rückstaulänge ist nicht allein entscheidend für die 
Verkehrsqualität der Lichtsignalanlage. Es wurde dabei auch 
nur der maximale Rückstau in einer Fahrrelation aufgetragen. 
Dies bedeutet, dass in 95 % aller Fälle der Rückstau nicht län-
ger als 132 m ist. Dies entspricht ca. 6 PKW mehr als im Prog-
nose-Nullfall. Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit wurden die 
Belastungen der Variante 1 mit Zufahrt Tiefgarage über die Bis-
marckstraße zugrunde gelegt. Der Fall mit Tiefgarage in der 
Dammstraße führt zu geringeren Verkehrszunahmen am unter-
suchten Knotenpunkt. Zudem wurden auch kein Mitnahmeef-
fekt oder Verbundeffekt berücksichtigt, der zu geringeren Ver-
kehrszunahmen durch neuinduzierten Verkehr führt. Eine Ver-
schlechterung der Lebensqualität und eine zusätzliche Gesund-
heitsbelastung durch die Verlängerung des Rückstaus kann da-
her nicht erwartet werden. 

 

 

Zu c) Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind Normalwerktage, 
die zur Beurteilung verkehrlicher Auswirkungen relevant sind. 
Dies ist auch im HBS (Handbuch für die Bemessung von Ver-
kehrsanlagen) beschrieben. Staukilometer auf Bundesautobah-
nen sind in diesem Zusammenhang nicht aussagekräftig. Somit 
basiert das Verkehrsgutachten auf belastbaren Grundlagen. 
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Zu d) Es wurden im Rahmen der Planung auch die Belange von 
Fußgängern und Radfahrern berücksichtigt. Diese sind auch in 
der Freiflächenplanung inkludiert. Der Radverkehr und Fußgän-
gerverkehr wird durch die Neubebauung nur unmaßgeblich be-
einflusst. Eine Verschlechterung der Situation insbesondere der 
Verkehrssicherheit ist nicht zu erwarten. 

 

 

Zu e) Das Verkehrsgeschehen des Jahres 2014 wurde linear 
mit 10 % hochgerechnet, um einen belastbaren Grundfall zu ha-
ben. Dieser berücksichtigt somit auch die Auswirkungen aus 
dem Verwaltungsgebäude der Pfalzwerke. Diese Ansätze wur-
den auch in der Leistungsfähigkeitsbeurteilung berücksichtigt 

 

 

Zu f) Von der Yorkstraße ist das Linksabbiegen bereits heute 
untersagt. Maßgeblicher Rückstau kann daher hier auch nicht 
erwartet werden.  

 

 

Zu g) Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung ist das zusätzliche 
LKW Aufkommen nicht maßgeblich. Die entsprechenden Anlie-
ferungszonen wurden im Rahmen der Planung der Außenanla-
gen berücksichtigt. 
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Zu h) Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens konnte die 
Situation der Hochstraße Süd noch nicht belastbar festgestellt 
und beurteilt werden. Da jedoch im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens die verkehrlichen Auswirkungen aus dem Be-
bauungsplangebiet auf ein zuvor definiertes Grundnetz beurteilt 
wird, ist aus gutachterlicher Sicht eine zusätzliche Beurteilung 
der Situation der Hochstraße Süd nur bedingt nötig und zielfüh-
rend. Wichtige Punkte werden insofern nicht vernachlässigt und 
das Gutachten ist weiterhin anwendbar. Die verkehrlichen Aus-
wirkungen aus dem Bebauungsplangebiet sind aus gutachterli-
cher Sicht, bezogen auf die Gesamtverkehrsbelastungen im 
Zuge der Dammstraße, Bismarckstraße, Yorkstraße und der 
Hochstraße Süd sowie der Wredestraße deutlich untergeordnet 
und somit als marginal anzusehen. Dies ist auch unabhängig 
von der Gesamtverkehrskonzeption im engeren und weiteren 
Untersuchungsgebiet zu sehen. 

 

 

Zu i) Öffentliche Parkplätze sind nicht relevant, da diese für eine 
Baugenehmigung nicht angesetzt werden können. Daher ist die 
Behauptung im Verkehrsgutachten zutreffend.  

 

 

Die nebenstehende Einschätzung wird aus den vorstehend im 
Detail erläuterten Gründen nicht geteilt. Das der Planung zu-
grunde gelegte Gutachten erfüllt die fachlichen Anforderungen. 

Der Unterstellung, dass eine einseitige Abwägung zugunsten 
des Vorhabenträgers bzw. zulasten der Allgemeinheit getroffen 
werde, wird mit Nachdruck entgegengetreten.   
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5.  Deutsche Telekom Technik GmbH Netzausbau, Bayreuth 

 
 

 
 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

 

Die Firma Ericsson wurde am Verfahren beteiligt. 

6.  Ericsson Services GmbH  

 

 
Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen; er hat keine wei-
teren Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 

 

Die Deutsche Telekom Technik wurde am Verfahren beteiligt. 

 

 

 

Weitere Beteiligungsschritte nach Maßgabe des Baugesetzbu-
ches sind derzeit nicht vorgesehen. 
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7.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Bereich Tiefbau (4-14)  

 

 

Die nebenstehend benannte Stellungnahme vom 24.01.2020 ist 
in Kapitel 10.7.3 unter der laufenden Nummer 24 wiedergege-
ben.  

Die nebenstehenden Ausführungen sind nicht aktuell bzw. wur-
den durch die im Folgenden unter der laufenden Nummer 3 wie-
dergegebene Stellungnahme ersetzt.  

 

 

8.  Stadtverwaltung Ludwigshafen Bereich Tiefbau (4-14) 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die in den vorherigen 
Stellungnahmen abgegebenen Bedenken bezüglich der einzu-
ziehenden Flächen und die Einräumung eines Erbbaurechtes 
nicht weiter aufrecht erhalten werden und dass dem abge-
stimmten Vorgehen, den so genannte Platanenhain im Eigen-
tum der Stadt Ludwigshafen zu belassen und der Vorhabenträ-
gerin ein Erbbaurecht einzuräumen, insofern nichts entgegen 
steht. 

 


